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 1 Die Leitlinien wurden im Jahr 2009 durch die UNGeneralversammlung angenommen. Vgl. 
http://www.un.org/depts/german/gv-64/band1/ar64142.pdf.

 2 Die Implementierungsempfehlungen wurden in Zusammenarbeit des Centre for Excellence 
for Looked After Children in Scotland (CELCIS), des Internationalen Sozialdiensts (ISD), der Oak 
Foundation, SOS Kinderdorf International und des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen 
(UNICEF) im 2012 entwickelt und FICE Austria ins Deutsche übersetzt. Vgl. https://www.alterna-
tivecareguidelines.org/Portals/46/Moving-forward/Moving_Forward_Deutsch-no-apendices-
web.pdf.

 3 Die im Jahr 1948 gegründete Fédération Internationale des Communautés Educatives (FICE) ist 
ein weltweites Netzwerk, das die Zielsetzung der Verbesserung der außerfamiliären Betreu-
ung von Kindern und Jugendlichen verfolgt. Ziel der FICE Austria ist es, die Qualität der Arbeit 
im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe in Kooperation mit allen Stakeholdern der Kinder- und 
Jugendhilfe fachlich und zum Wohle der Betreuten, der Fachkräfte und der beteiligten Organi-
sationen und Behörden weiterzuentwickeln.

 4 Die 1981 gegründete International Foster Care Organisation (IFCO) setzt sich für Qualität in der 
Betreuung von von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien ein.

 5 Die Quality4Children-Standards wurden vorwiegend auf Basis der Lebensgeschichten und Per-
spektiven von Kindern, Jugendlichen und Eltern für alle außerfamiliären Betreuungsformen in 
ganz Europa entwickelt. 

Vorwort von FICE Austria

Das Projekt zur Entwicklung von Qualitätsstandards für Prozesse der Unterbrin-
gung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen in stationären Einrichtun-
gen wurde im Herbst 2017 von FICE Austria aus dem Anliegen heraus initiiert, 
bundesländer- und organisationsübergreifende Anforderungen für Hilfe- und 
Betreuungsprozesse auf fachlicher Basis und unter Berücksichtigung der gelten-
den nationalen rechtlichen Bestimmungen sowie der UN-Kinderrechtskonven-
tion zu formulieren. Die in dieser Publikation vorgestellten Qualitätsstandards 
wurden aus einer fach-pädagogischen Perspektive entwickelt und bewegen sich 
im Rahmen der UN-Leitlinien für alternative Formen der Betreuung von Kin-
dern1 sowie der Implementierungsempfehlungen „Umsetzung der `Leitlinien 
für alternative Formen der Betreuung von Kindern‘“2. Sie stellen insofern eine 
Ergänzung zu den im Jahr 2007 veröffentlichten und in Kooperation von FICE 
International3, SOS Kinderdorf International und IFCO4 formulierten „Quality-
4Children Standards in der außerfamiliären Betreuung in Europa“ dar, als sie die 
spezifischen gesetzlichen Rahmenbedingungen in Österreich berücksichtigen5 . 
Die Qualitätsstandards sind mit dem Ziel verbunden, durch ihre Umsetzung eine 
optimale Versorgung und eine passgenaue, nachvollziehbare und österreichweit 
vergleichbare Betreuung von Kindern und Jugendlichen in stationärer Betreuung 
zu gewährleisten. 

Aufgrund dieses Anliegens formulieren die vorliegenden Qualitätsstandards An-
sprüche an die stationäre Kinder- und Jugendhilfe.  Die Erfüllung dieser Ansprü-
che ist als Prozess zu verstehen. Denn für die Implementierung der Qualitäts-
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standards bedarf es des weiterführenden Dialogs zwischen allen Akteur/innen 
der stationären Kinder- und Jugendhilfe sowie weiterer Anstrengungen in sozial-
pädagogischen Einrichtungen, Kinder- und Jugendhilfebehörden und Kontrollor-
ganen. Die Qualitätsstandards können daher auch als „Zielorientierungen“ auf-
gefasst werden, die jedoch selbst nicht zeitlose Gültigkeit beanspruchen. Da sich 
fachliche, rechtliche und gesellschaftliche Bedingungen verändern, sind auch die 
Qualitätsstandards selbst in Hinblick auf ihre Angemessenheit einer kritischen 
Prüfung zu unterziehen, sobald Implementierungserfahrungen vorliegen. 

Das Projekt basiert auf der Überzeugung, dass die Sicherstellung einer qualitäts-
vollen und vergleichbaren stationären Betreuung von Kindern und Jugendlichen 
das partnerschaftliche Engagement von Akteur/innen der Kinder- und Jugendhil-
fe über Bundesländer- und Organisationsgrenzen hinweg erfordert. Die in dieser 
Publikation vorgestellten Qualitätsstandards sind Ergebnis einer für die öster-
reichische Kinder- und Jugendhilfelandschaft einzigartigen Zusammenarbeit von 
19 Organisationen. Zu diesen zählen: Arbeitskreis Noah, Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt, Caritas der Erzdiözese Wien, Dachverband Österreichischer Kinder- 
und Jugendhilfeeinrichtungen (DÖJ), Diakonie de la Tour (Kärnten), FICE Austria,  
Jugend am Werk Steiermark, Kinder- und Jugendanwaltschaft (Wien), KOKO 
(Salzburg), Lebensraum Heidlmair, MA 11 (Wien), Ludwig Boltzmann Institut für 
Menschenrechte, ProSoz Wien, Quality-Care-Consulting, Rettet das Kind NÖ, 
SOS Kinderdorf, Volksanwaltschaft, Volkshilfe Wien, Vorarlberger Kinderdorf. 

Der Prozess der Entwicklung der Qualitätsstandards verlangte allen teilnehmen-
den Akteur/innen und Organisationen einen beträchtlichen Ressourceneinsatz 
ab. Einerseits trugen die teilnehmenden Organisationen finanziell zu dem Pro-
jekt bei. Andererseits stellten sie ihre fachliche Expertise für den zeitintensiven 
Entwicklungs- und Aushandlungsprozess zur Verfügung. Die Erarbeitung der 
Qualitätsstandards erfolgte im Rahmen eines Qualitätszirkels, der sich aus 17 
Fachkräften und Expert/innen von 9 Organisationen der stationären Kinder- und 
Jugendhilfe zusammensetzte und der 13 Mal ganztägig zusammenkam. Darü-
ber hinaus nahmen vier Teilnehmer/innen des Qualitätszirkels zusätzlich die 
Mitarbeit im Redaktionsteam auf sich, das für die laufende Überarbeitung der 
Zwischenergebnisse verantwortlich war. Parallel zum Qualitätszirkel wurde ein 
Gremium als „Soundingboard“ eingerichtet, das sich aus Entscheidungsträger/
innen von 19 im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe tätigen Organisationen zu-
sammensetzte. Das Gremium tagte im Projektverlauf viermal und hatte einer-
seits die Aufgabe, Rückmeldungen zu den (Zwischen-) Ergebnissen des Quali-
tätszirkels zu geben. Andererseits war es das Ziel, eine Einigkeit in Hinblick auf 
das zentrale Projektergebnis, also die vorliegenden Qualitätsstandards, zu erzie-
len. Dass eine solche Einigung über Organisations- und Bundesländergrenzen 
hinweg erzielt werden konnte, kann nicht hoch genug gewürdigt werden und 
verweist auf das hohe Potential eines kooperativen Engagements für die Rechte 
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 6 Die Namen der Expert/innen, die im Qualitätszirkel und im Soundingboard mitgearbeitet ha-
ben, sowie die Fördergeber/innen werden gesondert im abschließenden Dank erwähnt.

und die bestmögliche Begleitung von Kindern und Jugendlichen in stationärer 
Betreuung. Im Namen von FICE Austria bedanken wir uns an dieser Stelle bei 
allen, die zur Entwicklung dieser Qualitätsstandards beigetragen und das Projekt 
finanziell unterstützt haben6 .
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 7 Ein besonders wichtiger Impuls in der österreichischen fachlichen Qualitätsdebatte stellte das 
Projekt „Gemeinsam über Qualität nachdenken“ der Fachhochschule St. Pölten unter der wis-
senschaftlichen Projektleitung von Johannes Pflegerl dar. Vgl. dazu Equal (2007): Gemeinsam 
über Qualität nachdenken. Ein Leitfaden zur Reflexion über den Prozess der Fremdunterbrin-
gung. Fachhochschule St. Pölten, Studiengänge Soziale Arbeit, Ilse Arlt Institut für soziale In-
klusionsforschung. http://inclusion.fhstp.ac.at/downloads/projekte/equal-Leitfaden-Qualitaet.
pdf (Zugriff am 10.11.2017).

I. EINLEITUNG

i. Entstehungszusammenhang der Qualitätsstandards

Prozesse der Unterbringung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen in 
stationären Einrichtungen stehen auch in Österreich seit einigen Jahren im Zen-
trum von Qualitätsdebatten im fachlichen Diskurs7. Wesentlicher Grund hierfür 
ist zum einen, dass Kinder und Jugendliche in stationärer Betreuung zu einer  
der vulnerabelsten Gruppen von Heranwachsenden zählen, die oftmals mehr- 
fache biographische Brüche und traumatische Erfahrungen zu bewältigen ha-
ben. Gesetzlich verankerter Auftrag des Kinder- und Jugendhilfeträgers ist es, 
gefährdete Kinder und Jugendliche zu schützen und bestmöglich auf ihren 
Entwicklungswegen zu fördern. Einigkeit besteht daher im Fachdiskurs darü-
ber, dass Qualitätsentwicklung und -sicherung auch und besonders in diesem 
höchstsensiblen öffentlichen Aufgabenbereich unabdingbar ist und mit der Ziel-
setzung verbunden sein muss, dass diese belasteten jungen Menschen (auch) im 
Kontext stationärer Betreuung optimale Bedingungen für die Entwicklung ihrer 
Potentiale und einer zunehmend selbstbestimmten Lebensführung vorfinden. 
Nicht zuletzt verweisen vergangene Missstände in stationären Einrichtungen  
auf die Dringlichkeit einer verstärkten Hinwendung aller in der Kinder- und Ju-
gendhilfe beteiligten Akteur/innen zum Thema Qualität in der stationären Be-
treuung . 

Zum anderen ist das Thema Qualität in der stationären Betreuung vor dem Hin-
tergrund des föderalistischen Charakters der Kinder- und Jugendhilfe in Öster-
reich von besonderer Relevanz. Denn unterschiedliche Ländergesetzgebungen 
und -verordnungen bedingen Unterschiede in der Definition von Qualität im  
Prozess der Fremdunterbringung und haben dazu geführt, dass die Anforde-
rungen an private sowie öffentliche Einrichtungen der stationären Kinder- und  
Jugendhilfe in unterschiedlichen Bundesländern mitunter beträchtlich divergie-
ren. Auf das Risiko, dass die geplante Abschaffung des Bundes-Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzes 2013 die Vereinheitlichung der Anforderungen nicht erleich-
tert, sondern Unterschiede zwischen den Bundesländern sogar noch verstärken 
könnte, wurde von vielen Akteur/innen der Kinder- und Jugendhilfe hingewie-
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 8 So wiesen etwa die Kinder- und Jugendanwaltschaften in einer Presseaussendung im Juni 
2018 darauf hin, dass die geplante „Verländerung” der Kinder- und Jugendhilfe „allen bishe-
rigen Bemühungen um Vereinheitlichung von Leistungsangeboten und Qualitätsstandards“ 
widerspreche. Vgl. https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20180613_OTS0240/kijas-war-
nen-vor-verlaenderung-der-kinder-und-jugendhilfe-gleiche-rechte-effektiver-schutz-fuer-al-
le-kinder-in-oesterreich-bild (Zugriff am 20.12.2018).

 9 Dieser Standpunkt wird auch von der Volksanwaltschaft und den Kinder- und Jugendanwalt-
schaften vertreten, die bundesweite Standards und Vorgaben für die alternative Betreuung 
von Kindern und Jugendlichen fordern. So betonte die Volksanwaltschaft etwa in ihrem Son-
derbericht vom Jahr 2017 „Kinder und ihre Rechte in öffentlichen Einrichtungen“ die Notwen-
digkeit einheitlicher, gesetzlich festgelegter Qualitätsstandards und wies darauf hin, dass der 
UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes bereits nach der Staatenprüfung Österreichs im Jahr 
2012 fehlende einheitliche Qualitätsstandards sowie unterschiedliche Angebote in den einzel-
nen Bundesländern bemängelte. Vgl. dazu den Sonderbericht der Volksanwaltschaft:  https://
www.kija-ooe.at/Mediendateien/Sonderbericht_Kinderrechte_2017_15a74.pdf (Zugriff am 
30.06.2018).

sen .8 Die hier vorgestellten Standards für die stationäre Kinder- und Jugendhilfe 
beruhen auf der Überzeugung, dass allen Kindern und Jugendlichen in stationä-
rer Betreuung grundsätzlich das Recht auf eine höchstmögliche und vergleich-
bare Qualität zusteht - unabhängig davon, in welchem Bundesland sie leben und 
betreut werden9. Mit den vorliegenden Qualitätsstandards ist daher auch das 
Anliegen einer Vereinheitlichung der Anforderungen an Hilfe- und Betreuungs-
prozesse in der stationären Kinder- und Jugendhilfe in Österreich verbunden, 
damit allen stationär betreuten Kindern und Jugendlichen eine entwicklungsför-
derliche, transparente und vergleichbare Betreuung zukommt. 

Aufgrund dieses Anliegens formulieren die vorliegenden Qualitätsstandards An-
sprüche an die Akteur/innen, Organisationen und Einrichtungen, die angesichts 
des Auftrags der stationären Kinder- und Jugendlhilfe unabdingbar sind. Der Auf-
trag, für alle jungen Menschen, die (vorübergehend) nicht in ihren Herkunftsfa-
milien leben können, bestmögliche Entwicklungsbedingungen und passgenaue 
Unterstützungsformen zu gewährleisten, beschränkt sich jedoch nicht auf eine 
bedarfsgerechte, nachvollziehbare und entwicklungsförderliche Betreuung in so-
zialpädagogischen Einrichtungen. Um die Entwicklungschancen der betreuten He-
ranwachsenden sowie ihre Möglichkeiten für gesellschaftliche Teilhabe und eine 
selbstbestimmte Lebensführung nachhaltig zu erhöhen, ist es unerlässlich, dass 
ihnen auch nach Auszug aus stationären Einrichtungen bedarfsgerechte Nach-
betreuungsangebote zur Verfügung stehen. Dies betrifft Care Leaver ebenso wie 
Kinder und Jugendliche, die in ihre Herkunftsfamilien zurückkehren. Wenn sich die 
vorliegenden Qualitätsstandards auf Prozesse der Unterbringung und Betreuung 
in sozialpädagogischen Einrichtungen beziehen, muss festgehalten werden, dass 
dabei die erforderlichen Unterstützungsangebote für Heranwachsende in der Zeit 
nach ihrer stationären Betreuung nicht berücksichtigt wurden. Die flächendecken-
de Etablierung solcher Nachbetreuungsangebote ist jedoch dringlich und sollte 
mit der Entwicklung von eigenen Qualitätsstandards verknüpft werden.
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ii. Ziele und Qualitätsverständnis 
Die vorliegenden Qualitätsstandards sind mit dem Ziel verbunden, sozialpäda-
gogischen Einrichtungen bzw. Trägerorganisationen eine fachlich fundierte Ori-
entierungs- und Entscheidungshilfe für die Gestaltung zentraler Abläufe und 
Betreuungsprozesse und für die Implementierung organisationsinterner Qua-
litätsmanagementsysteme in die Hand zu geben. Zuweisende Kinder- und Ju-
gendhilfeträger wiederum können auf einheitliche und transparente Kriterien 
für Prozesse der Hilfeplanung, die Feststellung der Eignung und Kontrolle von 
stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen sowie für eine bedarfsgerech-
te Zuweisung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen zurückgreifen. 
Nicht zuletzt kann ein weiterer Nutzen von Qualitätsstandards in der Verfüg-
barkeit einheitlicher Kriterien zur Beurteilung der Qualität von Betreuungspro-
zessen für weitere öffentliche Kontrollorgane (wie etwa die Volksanwaltschaft) 
verortet werden. Die vorliegenden Standards können daher sowohl eine Basis 
für die Selbstevaluation als auch für fachliche Prüfungstätigkeiten durch öffentli-
che Kontrollorgane oder externe Evaluator/innen darstellen. 

Der kooperativen Entwicklung von Qualitätsstandards liegt ein mehrperspekti-
visches und dynamisches Verständnis von Qualität zu Grunde. Qualität in sozi-
alen Dienstleistungen und Prozessen ist kein objektives, zeitloses Merkmal, son-
dern kann aus unterschiedlichen Blickwinkeln bewertet werden. Mit anderen 
Worten: Aussagen über Qualität sind von gesellschaftlichen, organisationsbe-
zogenen und fachlichen Grundhaltungen und Zielen beeinflusst. Die Festlegung 
von Qualitätsstandards erfordert daher eine mehrperspektivische Sichtweise 
und einen Prozess der kooperativen Aushandlung und Verständigung zwischen 
unterschiedlichen Akteur/innen und Interessensträger/innen auf Basis aktueller 
fachlicher Erkenntnisse. Den konzeptionellen Kontext der vorliegenden Stan-
dards stellen daher sowohl fachliche Entwicklungen und wissenschaftliche Er-
kenntnisse über die Wirkung von Betreuungsangeboten und Arbeitsweisen in 
der stationären Kinder- und Jugendhilfe als auch fachliche Grundorientierungen 
und professionelle Haltungen dar. Da es ein zentrales Anliegen der Initiative war, 
auch die Perspektiven von ehemaligen Adressat/innen der stationären Kinder- 
und Jugendhilfe in den Standards zu berücksichtigen, wurden Diskussionen mit 
insgesamt dreizehn jungen Erwachsenen mit persönlichen Erfahrungen in der 
stationären Betreuung sowie mit vier betroffenen Eltern durchgeführt. Darüber 
hinaus konnten auch die Rückmeldungen zu den vorliegenden Standards von 
sieben Fachkräften der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe eingeholt werden. 
Ziel war es, die vorliegenden Ergebnisse zur Diskussion zu stellen und die Sicht-
weisen dieser unterschiedlichen Stakeholder in die Ergebnisse einzubeziehen.

iii. Inhaltlicher Fokus 
Die Entwicklung der vorliegenden Qualitätsstandards orientierte sich an der 
heute üblichen Ausdifferenzierung des Qualitätsbegriffs entlang der vier Ebenen 
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Orientierungs-, Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität. Der Schwerpunkt bei 
der Erarbeitung der Standards wurde dabei auf die Prozessebene gelegt, also auf 
die konkreten Unterstützungsleistungen von Fachkräften der stationären Kinder- 
und Jugendhilfe für Kinder, Jugendliche und deren Herkunftsfamilien sowie auf 
die alltäglichen Interaktionen zwischen betreuenden Fachkräften und Kindern 
bzw. Jugendlichen, deren Eltern bzw. Familien sowie bedeutsamen Akteur/innen 
des sozialen Umfeldes der betreuten Kinder und Jugendlichen. Die Entscheidung 
für diesen Fokus begründet sich vor allem durch die zentrale Bedeutung von sozi-
alen Interaktionsprozessen in der sozialpädagogischen Arbeit. Die vorliegenden 
Qualitätsstandards sind daher mit dem Anspruch verbunden, dem Charakter 
von Betreuungsprozessen als Interaktionsprozesse gerecht zu werden. Interak-
tionsprozesse zeichnen sich wesentlich durch das Merkmal der „Ko-Produktion“ 
aus. Dies bedeutet, dass die Adressat/innen sozialpädagogischen Handelns als 
eigenständige Akteur/innen und Expert/innen ihrer Lebenswelt im Hilfe- und 
Betreuungsprozess zu verstehen sind und die Ergebnisse der Betreuungsleistun-
gen daher maßgeblich vom Interaktionsverlauf, den Handlungsstrategien und 
-zielen sowie den Sinngebungen aller Beteiligten bestimmt werden. Gelingende 
Betreuungsprozesse erfordern daher die situative und interaktiv ausgerichtete 
Gestaltung der Interaktionen sowie der Betreuungsbeziehung und implizieren 
somit ein beträchtliches Maß an Handlungs- und Entscheidungsspielraum der 
involvierten Fachkräfte. Vor diesem Hintergrund sind die vorliegenden Qualitäts-
standards mit dem Anspruch verbunden, dass sie einerseits hinreichend konkre-
te und praxistaugliche Anforderungen und Orientierungshilfen für den Betreu-
ungsprozess formulieren, andererseits den erforderlichen „Spielraum“ für die 
individuelle Ausgestaltung von Betreuungsprozessen nicht einschränken.

In Interaktionen und Betreuungsprozessen ebenso wie bei der Gestaltung des 
Alltags in Einrichtungen realisieren sich grundlegende professionelle Haltungen 
und fachliche Begründungen von Pädagogik. Die Festlegung von Qualitätsstan-
dards auf der Prozessebene ist daher stets von normativen Grundorientierungen 
und den übergeordneten Zielen von sozialer und sozialpädagogischer Arbeit, 
also von Orientierungsqualität geprägt. Vor diesem Hintergrund werden in der 
vorliegenden Publikation die wichtigsten professionellen Haltungen in einem ei-
genen Kapitel (Teil III) gesondert beschrieben. 

Trotz der Bedeutung der Prozessqualität in der pädagogischen Arbeit steht au-
ßer Zweifel, dass Strukturqualität eine zentrale Voraussetzung für Qualität auf 
der Prozessebene darstellt. In der Arbeitsgruppe wurden daher auch ausge-
wählte Merkmale der Strukturqualität, dabei insbesondere Aspekte der „Perso-
nalqualität“ (mit Schwerpunkt auf die erforderlichen Fortbildungsangebote für 
Fachkräfte) einbezogen. Allen am Entwicklungsprozess Beteiligten ist bewusst, 
dass damit nicht alle relevanten Aspekte von Strukturqualität (wie finanzielle 
Ressourcen/Tagsätze, räumliche Ausstattung, etc.) abgebildet sind. Darüber hi-
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10 Zur Erleichterung der Lesbarkeit des Textes werden in den jeweiligen Unterkapiteln die Verwei-
se auf die Internetseiten der zitierten Gesetzestexte nicht angegeben.

naus muss in Hinblick auf die „Personalqualität“, die ein zentrale Voraussetzung 
für gelingende Betreuung in der stationären Kinder- und Jugendhilfe darstellt, 
konstatiert werden, dass bislang weder ein österreichweit geltendes “profes-
sionelle Profil” für die Kinder- und Jugendhilfe vorliegt noch eine einheitliche 
formale Ausbildung, die spezifisch für die pädagogische Arbeit im Kontext der 
Kinder- und Jugendhilfe qualifiziert, zur Verfügung steht. 

Nicht zuletzt kommt den rechtlichen Rahmenbedingungen eine wichtige Rol-
le zu, da diese zentrale Anforderungen an die Praxis der sozialpädagogischen 
Begleitung von Kindern, Jugendlichen und Eltern im Kontext der stationären 
Kinder- und Jugendhilfe formulieren. Dazu zählen neben den nationalen Gesetz-
gebungen die UN-Kinderrechtskonvention und die UN-Behindertenrechtskon-
vention. Relevante rechtliche Vorgaben werden themenbezogen in den jeweili-
gen Standardbereichen angeführt. 

iv. Aufbau der Publikation

Die Publikation ist in fünf Teile gegliedert. Neben dem einleitenden Teil I bietet 
Teil II eine fachliche Einführung in das Thema Qualität in der stationären Kinder- 
und Jugendhilfe. Dr. Helmut Sax (Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrech-
te) stellt die Qualitätsstandards in einen kinderrechtlichen Kontext. Univ.-Prof. 
Dr. Stephan Sting (AAU Klagenfurt) geht in seinem Artikel auf die Bedeutung von 
Qualitätsstandards für stationäre Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen ein.

Teil III ist jenen übergreifenden professionellen Haltungen gewidmet, die für alle 
Standardbereiche im Prozess der Fremdunterbringung bedeutsam sind. 

Teil IV - der Hauptteil der Publikation - stellt die Qualitätsstandards vor. Die in-
haltliche Strukturierung der Qualitätsstandards orientiert sich einerseits ent-
lang der drei Phasen des Fremdunterbringungsprozesses: Hilfeplanung und 
Aufnahmeprozess, sozialpädagogische Betreuung in der Einrichtung und Über-
gangsgestaltung. Darüber hinaus sind für die sozialpädagogische Betreuung in 
stationären Einrichtungen mehrere „Qualitätsbereiche“ von Relevanz, die in der 
vorliegenden Publikation ausdifferenziert und gesondert beschrieben werden. 
Insgesamt werden 11 Qualitätsbereiche in eigenen Kapiteln vorgestellt. Die Ka-
pitel gliedern sich jeweils in fünf Unterkapitel: 

n	Fachliche Begründungen, also die fachlichen Grundlagen und Begründungen 
für die formulierten Standards

n	Gesetzliche Rahmenbedingungen10, darunter internationale bzw. europäi-
sche Konventionen (Übereinkommen über die Rechte des Kindes, Überein-



17

11 In den folgeden Kapiteln wird zur Erleichterung der Lesbarkeit jeweils die Kurzform dieser bei-
den Konventionen (daher „UN-Kinderrechtskonvention“ und „UN-Behindertenrechtskonventi-
on“) verwendet.

12 Die Abschaffung des Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetzs 2013 (B-KJHG) wurde zwar im 
Herbst 2018 in die Wege geleitet. Da das B-KJGH zum Zeitpunkt des Drucks der vorliegenden 
Publikation noch Gültigkeit hatte, wird in den folgenden Kapiteln weiterhin darauf Bezug ge-
nommen. 

kommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen11, Europäische 
Menschenrechtskonvention), das Bundesverfassungsgesetz über die Rechte 
von Kindern, das Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 201312, das Allgemei-
ne bürgerliche Gesetzbuch (ABGB)  sowie weitere Bundesgesetze, die für die 
jeweiligen Qualitätsbereiche von besonderer Relevanz sind 

n	Themenspezifische professionelle Haltungen im Sinne normativer Grundori-
entierungen und fachlicher Handlungsprinzipien

n	Qualitätsstandards, also die Beschreibung der konkreten Standards im Sinne 
von Handlungszielen für den jeweiligen Standardbereich sowie Konkretisie-
rungen der Standards in Form von Zielerreichungskriterien

n	Literatur, wobei zur Erleichterung der Sichtung der verwendeten Fachliteratur 
die Referenzen am Ende des jeweiligen Standardbereiches angegeben werden

In Hinblick auf die Untergliederung von Betreuungs- und Alltagsprozessen in ein-
zelne Qualitätsbereiche soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass 
eine Kategorisierung von Prozessen unweigerlich eine theoretische Konstruktion 
darstellt. Um relevante Aspekte und Anforderungen des Betreuungsprozesses 
und Alltags in der Einrichtung beschreiben zu können, ist es unvermeidlich, inei-
nander verwobene Dimensionen zu „sortieren“ und ausdifferenziert zu beschrei-
ben. Wie in den folgenden Kapiteln deutlich wird, sind viele Qualitätsmerkmale 
in mehreren Qualitätsbereichen relevant und Wiederholungen unvermeidlich. 
Um ein Übermaß an Wiederholungen zu vermeiden, wurden einzelne Qualität-
saspekte nur einem Qualitätsbereich zugeordnet und entsprechende Verweise 
angeführt. Für jene Qualitätsdimensionen, die als besonders relevant für einen 
qualitätsvollen Betreuungsprozess erachtet wurden, wurde wiederum ein eige-
ner Standardbereich formuliert (etwa für die traumasensible Betreuung). 

Die insgesamt 66 Qualitätsstandards wurden nummeriert, um eine eindeutige 
Bezugnahme zu erleichtern. Die Nummerierung der Standards setzt sich jeweils 
aus einem Buchstaben („A“ für zwölf Qualitätsstandards im Prozess der Hilfe-
planung und Aufnahme, „B“ für 41 Qualitätsstandards im Betreuungsprozess in 
der Einrichtung, „Ü“ für zehn Standards zur Gestaltung der Übergänge aus der 
Einrichtung und „K“ für drei Standards der system- und organisationsübergrei-
fenden Kooperation) sowie einer fortlaufenden Zahl zusammen.
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Teil V fasst besonders wichtige Qualitätsaspekte im Prozess der Unterbringung 
und stationären Betreuung von Kindern und Jugendlichen entlang der in der Pu-
blikation vorgestellten 11 Qualitätsbereiche komprimiert zusammen.  
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II.  KINDERRECHTLICHER UND FACHLICHER KONTEXT 
DER QUALITÄTSSTANDARDS

Empowerment durch Kinderrechte –  Warum Kinder und die Kinder- und 
Jugendhilfe von einem Kinderrechtsansatz profitieren

Dr. Helmut Sax, Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte

Was haben Kinderrechte und die Kinder- und Jugendhilfe gemeinsam? Sie kämp-
fen mit Vorurteilen. Kinderrechten wird vieles unterstellt: es handle sich um re-
alitätsfremde Wohlfühlkonzepte für verträumte Sozialromantik; gefährliche Ide-
en, die sich gegen Eltern richten und Disziplinlosigkeit der Jugend fördern; oder 
sperrige Theorien, die jahrelange juristische Ausbildung erfordern und mit dem 
pädagogischen Alltag in der Praxis wenig gemein haben. Demgegenüber kämpft 
die Kinder- und Jugendhilfe mit geringem gesellschaftlichem und politischem 
Prestige, das Jugendamt wird mit Kindesabnahmen assoziiert und bei sozialpäd-
agogischen Einrichtungen denken viele noch an Waisenhäuser à la Oliver Twist.
Umso bemerkenswerter nimmt sich die Initiative von FICE Austria und vielen 
Kooperationspartnern aus, die sich die Entwicklung gemeinsamer Qualitätsstan-
dards in der stationären Betreuung der Kinder- und Jugendhilfe zum Ziel gesetzt 
hat. Denn diese Initiative verbindet in einer bisher in Österreich einzigartigen 
Weise das Anliegen, Menschenrechte von Kindern und Jugendlichen für die Pra-
xis der Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe relevant und sichtbar zu machen, als 
übergeordneten Qualitäts- und Reflexionsrahmen für professionelle Arbeit und 
Haltung im Umgang mit jungen Menschen.

Meldepflichten und Gefährdungsabklärung, Hilfeplanung und Umsetzung in 
der Einrichtung, Gestaltung von Übergangen und Zusammenarbeit mit der 
Herkunftsfamilie: Soziale Arbeit mit jungen Menschen ist fortwährend mit Ab-
wägungsfragen und Entscheidungen verbunden, vielfach mit weitreichenden 
Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse der Betroffenen. Ausbildung mag 
professionelle Haltungen und Arbeitsweisen für die Praxis vermitteln, während 
die Rechtsordnung den rechtlichen Rahmen absteckt, mit der Maßgabe der Ge-
währleistung des „Kindeswohls“ (vgl. § 138 ABGB). Aber was bedeutet dies im 
konkreten Einzelfall, wonach beurteile ich Gefährdungen, wie ermittle ich „das 
Kindeswohl“? Wie gehe ich mit Konflikten in der Einrichtung um und worauf 
kommt es bei der Vorbereitung auf die Entlassung an?

Kinderrechte sind Teil des universellen Konzepts der Menschenrechte, des 
einzigen Wertesystems, „das mit Recht den Anspruch auf universelle Geltung 
stellen kann“ (Nowak 2002: 13), unabhängig von Vorstellungen von Moral oder 
Tradition, oder Begründetheit in Religionen. Es reicht zurück auf fundamentale 



20

13 Vgl. https://endcorporalpunishment.org/global-progress/ (Zugriff am 10.03.2019).

Konzepte von Freiheit und Gleichheit, auf Auseinandersetzungen zwischen Indi-
viduum und Gemeinschaft, Begrenzung von Macht und Einfordern von Verant-
wortlichkeit. Als Teil der allgemeinen Menschenrechtsfamilie sind auch die Kin-
derrechte den Grundsätzen der Universalität, Unteilbarkeit und Interdependenz 
der Rechte verpflichtet - das bedeutet insbesondere, dass keines dieser Rechte 
in Isolation von anderen verwirklicht werden kann. Hinzu treten als gemeinsame 
Elemente eines menschen- bzw. kinderrechtlichen Ansatzes: der Schutz vor jegli-
cher Diskriminierung, die Partizipation der Betroffenen in Entscheidungsprozes-
sen, die Stärkung der Rechtsträger („empowerment“) in der Geltendmachung 
ihrer Rechte und die Klarstellung der Verantwortung der Verpflichtungsträger 
zu deren Gewährleistung („accountability“). Festzuhalten ist auch, dass der Bei-
trag zur Verwirklichung der Menschenrechte eine Grundlage des professionellen 
Selbstverständnisses der Sozialen Arbeit bildet (OBDS 2017). Ebenso ist das Ein-
treten für Kinderrechte letztlich eine Frage der Haltung, nicht der Gesetze. Men-
schen- und Kinderrechte sind herausragende gesellschaftliche, zivilisatorische 
Errungenschaften, die nicht leichtfertig politischer Opportunität und Machter-
halt als Selbstzweck geopfert werden dürfen. 

In der Praxis allerdings nicht selbstverständlich ist die Wahrnehmung von Kin-
dern als eigenständige Träger grundlegender Rechte bzw., diesem als Heraus-
forderung vorangestellt, von Kindern als eigenständiger sozialer Gruppe, mit 
spezifischen Interessen und Bedürfnissen (Kränzl-Nagl/Mierendorff/Olk 2003: 
38). Der Status von Kindern leitete sich lange Zeit primär von Erwachsenen - 
insbesondere vom Vater bzw. später von beiden Eltern – ab (vgl. Buchner/Cizek 
2001: 91ff). Es ist bezeichnend, dass erste Ansätze von „Kinderschutz“ im 19. 
Jahrhundert nicht im Rahmen des Familienlebens diskutiert wurden, sondern 
im Zusammenhang mit Schutz von Kindern vor Ausbeutung ihrer Arbeitskraft. 
Ein Verbot von Gewalt in der Erziehung wurde in Österreich erst 1989 gesetz-
lich verankert und selbst damit zählt Österreich weltweit auch heute noch zu 
einer erschreckenden Minderheit von bloß 54 Staaten (Global Initiative to End 
All Corporal Punishment of Children 201913). Kinderrechte sind angetreten, Kin-
dern zur Durchsetzung eigenständiger Rechte zu verhelfen, die sich nicht von 
Eltern oder anderen Personen herleiten, und die zu ihrer Geltendmachung nicht 
an vorangehenden Gehorsam und Wohlverhalten des Kindes gebunden sind. Es 
liegt in der Natur der Sache, dass dies zu Konflikten führen kann, die sich aus 
der Rolle von Eltern als primär für die Erziehung der Kinder Verantwortliche er-
geben – gerade im Arbeitsbereich der Kinder- und Jugendhilfe. Denn ergibt sich 
ein begründeter Verdacht auf eine erhebliche Gefährdung des Kindeswohls (z.B. 
bei Kindesmissbrauch, Vernachlässigung, Ausbeutung eines Kindes) durch einen 
Elternteil, dann liegt eine subsidiäre staatliche Verantwortung zur Intervention 
als Handlungspflicht vor, die auch Eingriffe in das ansonsten geschützte Privat- 
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und Familienleben legitimiert. Das ist geltendes Recht in Österreich (vgl. § 37 
Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz) wie auch Anspruch der Konvention der 
Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes (Artikel 9 Abs 1).

Die „Kinderrechtskonvention“ (KRK) bildet das internationale Kernstück der De-
batte um Kinderrechte. Sie ist zumindest rechtlich-formal betrachtet der „erfolg-
reichste“ Menschenrechtsvertrag aller Zeiten, der von allen Staaten der Welt 
(mit Ausnahme der USA) ratifiziert, also als rechtlich verbindlich anerkannt wur-
de. Die Umsetzung der Inhalte ist freilich eine andere Sache. Denn in 54 Artikel 
werden Standards zu nahezu sämtlichen Lebensbereichen von Kindern formu-
liert, von Familie über Schule bis Freizeit und von Kinderrechten auf Schutz vor 
Gewalt und Ausbeutung, über Zugang zu vielfältigsten Angeboten für Gesund-
heit und Rehabilitation, Bildung und Berufsvorbereitung zum alles durchdrin-
genden Kinderrecht auf Partizipation (oftmals als „3 Ps“ bezeichnet – rights to 
protection, provision, participation). Zu beachten ist, dass die KRK „Kind“ als jede 
Person unter 18 Jahren definiert. Wenn hier in weiterer Folge von „Kindern“ 
gesprochen wird, sind damit alle jungen Menschen vor Eintritt der Volljährigkeit 
gemeint.

Hervorzuheben sind außerdem die vier sogenannten Allgemeinen Prinzipien der 
Kinderrechtskonvention, also Grundsätze und Rechte, die für die Interpretation 
auch aller anderen Vorschriften der KRK von Bedeutung sind. Dazu zählen:

n	das Recht des Kindes auf Leben und Entwicklung (Artikel 6 der KRK), 

n	das Verbot der Diskriminierung von Kindern nach „der Rasse, der Hautfarbe, 
dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen An-
schauung, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, 
einer Behinderung, der Geburt oder des sonstigen Status des Kindes, seiner 
Eltern oder seines Vormunds“ (Artikel 2), 

n	die Gewährleistung, dass „bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleich-
viel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsor-
ge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen 
werden“, […] das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt [ist], der vorrangig zu 
berücksichtigen ist“ (Artikel 3 Abs 1), und

n	das Recht des Kindes, seine „Meinung in allen das Kind berührenden Angele-
genheiten frei zu äußern, und […] die Meinung des Kindes angemessen und 
entsprechend seinem Alter und seiner Reife [zu berücksichtigen]“ (Artikel 12 
KRK).

Zu diesen Prinzipien sollen zwei Aspekte besonders hervorgehoben werden. Im 
Hinblick auf das Diskriminierungsverbot ist zum einen zu beachten, dass diese 
Verpflichtung Österreich als Vertragsstaat der KRK unabhängig vom System der 
Organisation staatlicher Verwaltung trifft. Der Kinderrechtsausschuss der Ver-
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14 Die Umschreibung des Kindeswohls im englischen Original lautet „best interests of the child“ 
(vgl. auch Freeman 2007).

einten Nationen – als internationales Expert/innenorgan zur Prüfung der Um-
setzung der Konvention berufen – hat ausdrücklich festgehalten, dass auch in 
einem föderalen System „Zuständigkeiten sichergestellt sein müssen, die auch 
bei Kompetenzübertragungen bzw. Zuständigkeiten lokaler Behörden eine voll-
ständige Vereinbarkeit mit der Konvention ermöglichen“; dazu zählt auch die 
Einrichtung „permanente[r] Monitoringmechanismen, die gewährleisten, dass 
die Konvention beachtet und für alle Kinder im Zuständigkeitsbereich des Staa-
tes ohne Diskriminierung angewandt wird“ (UN-Ausschuss, Allgemeine Bemer-
kung Nr. 5 (2003)/Allgemeine Umsetzungsmaßnahmen, Abs 41). Vor diesem 
Hintergrund stellt sich die 2018 beschlossene Übertragung der Zuständigkeiten 
im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe in den ausschließlichen Kompetenzbe-
reich der Bundesländer, und ohne Schaffung eines Überwachungsmechanismus, 
als mit den völkerrechtlichen Verpflichtungen Österreichs nicht vereinbar dar.

Zum zweiten soll auf die untrennbare Verbindung zwischen dem vorerwähnten 
Prinzip des „Kindeswohlvorrangs“ und dem Kinderrecht auf Partizipation hinge-
wiesen werden. Das „Kindeswohl“ bedarf sowohl im kinderrechtlichen Kontext 
als auch in seiner Ausprägung als Leitprinzip des österreichischen Familienrechts 
(vgl. § 138 ABGB) bzw. des Kinder- und Jugendhilferechts (vgl. §§ 1 bis 3 B-KJHG) 
der Interpretation im konkreten Einzelfall. Das zentrale Element zur Ermittlung 
dessen, was „im besten Interesse des Kindes“14 liegt, stellt die Einbeziehung des 
Kindes selbst in die Entscheidungsfindung dar (UN-Ausschuss, Allgemeine Be-
merkung Nr. 14 (2013)/Kindeswohl, bzw. Allgemeine Bemerkung Nr. 12 (2009)/
Partizipation). Dementsprechend unterstreicht auch § 138 ABGB „die Berück-
sichtigung der Meinung des Kindes in Abhängigkeit von dessen Verständnis und 
der Fähigkeit zur Meinungsbildung“ (Ziffer 5) als wichtiges Kriterium zur Beurtei-
lung des Kindeswohls, in Einklang mit Art 12 KRK.

Zur effektiven Wirksamkeit all dieser Ziele und Standards bedarf es allerdings 
konkreter Maßnahmen der Umsetzung. Dies betrifft zum einen die rechtliche 
Ebene, reicht zum anderen aber auch weit darüber hinaus.

Im Rahmen der österreichischen Rechtsordnung fristeten Kinderrechte lange 
Zeit ein Schattendasein am Rande der Wahrnehmbarkeit. Aus Anlass der Ra-
tifikation der Konvention 1992 war der Nationalrat noch davon ausgegangen, 
dass die Kinderrechte in Österreich ohnehin „weitgehend gewährleistet“ wären 
(vgl. Sax/Hainzl 1999: 47), weshalb weder eine Verankerung im Verfassungs-
rang (wie bei der Europäischen Menschenrechtskonvention) noch eine unmit-
telbare Anwendbarkeit vor Gerichten oder Behörden als notwendig erachtet 
wurden. Erst nach langjährigem Lobbying zivilgesellschaftlicher Organisationen, 
insbesondere im Rahmen des Netzwerks Kinderrechte, wiederholter Kritik des 
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UN-Kinderrechtsausschusses am ungenügenden Rechtsstatus der KRK und der 
Verankerung von Kinderrechten im Primärrecht der Europäischen Union (Art 24 
der Grundrechtscharta), wurden wesentliche Grundsätze der Kinderrechtskon-
vention 2011 in ein österreichisches „Bundesverfassungsgesetz über den Schutz 
der Rechte des Kindes“ (BVG Kinderrechte, BGBl. I Nr. 4/2011) übernommen. 
Dazu zählen ein allgemeiner Schutz- und Fürsorgeanspruch des Kindes sowie die 
Übernahme der Kindeswohlmaxime. Diese muss nunmehr als verfassungsrecht-
lich verankertes Prinzip in allen Bereichen der Rechtsordnung Berücksichtigung 
finden, im Schul- und Gesundheitswesen ebenso wie in Fragen der Sozialversi-
cherung oder im Asyl- und Fremdenrecht. Ebenso verankert wurden das Kinder-
recht auf Partizipation – somit gleichfalls ein übergreifender Testmaßstab zur 
Prüfung der „Kinderfreundlichkeit“ sämtlicher gerichtlicher wie verwaltungsbe-
hördlicher Verfahren – sowie eine besondere Schutzverantwortung des Staates 
für Kinder außerhalb des Familienverbandes. Hier ist unmittelbar die Funktion 
der stationären Kinder- und Jugendhilfe als Garant eines sicheren, gewaltfreien, 
fördernden Umfelds für alle Kinder in Österreich ohne jede Diskriminierung an-
gesprochen, einschließlich der völkerrechtlichen Verpflichtungen Österreichs zur 
Gewährleistung besonderer Schutzmaßnahmen für Kinderflüchtlinge. Weiters 
bekräftigt das BVG Kinderrechte das Recht des Kindes auf gewaltfreie Erziehung, 
Schutz vor Ausbeutung, einschließlich Kinderarbeit, und Zugang zu Entschädi-
gung sowie Kontakt zu beiden Elternteilen als Kinderrecht (vgl.  Grabenwarter 
2014: 56ff, Fuchs 2011, Sax 2011).

Kinderrechte haben mittlerweile auch Eingang in Landesverfassungen gefunden. 
So finden sich Bekenntnisse und Verweise auf Kinderrechte bzw. die KRK mitt-
lerweile in einer Mehrzahl der Bundesländer (Oberösterreich, Vorarlberg, Salz-
burg, Tirol, Niederösterreich, Kärnten). Darüber hinaus, für den vorliegenden 
Kontext von zentraler Bedeutung, fand die KRK auch Aufnahme in das Kinder- 
und Jugendhilferecht. § 3 B-KJHG normiert, dass die Aufgaben der Kinder- und 
Jugendhilfe „unter Berücksichtigung der Grundsätze des Übereinkommens über 
die Rechte des Kindes, BGBl. Nr. 7/1993“ zu besorgen sind. Ebenso finden sich 
in allen neun aktuellen Ausführungsgesetzen der Länder entsprechende Hin-
weise – ohne dass sich daraus aber konkrete Rechtsansprüche für Kinder oder 
Eltern ableiten lassen (vgl. Sax 2019: 176). Unklar ist, inwieweit angesichts der 
angesprochenen Kompetenzverschiebung zu den Bundesländern und einer ge-
planten Vertragsregelung zwischen Bund und Ländern nach Art 15a B-VG Kin-
derrechte als leitender, länderübergreifender Ansatz Aufnahme finden werden.

Denn die Besonderheit eines menschen- bzw. kinderrechtlichen Ansatzes liegt 
darin, sich nicht mit der bloßen Verabschiedung von Rechtsvorschriften zu be-
gnügen. „Umsetzung“ der Rechte bedeutet vielmehr immer auch einen Reali-
täts-Check in der Praxis: Inwieweit sind diese Rechte auch wirksam für die eigent-
liche Zielgruppe, Kinder sowie deren Familien, geworden? Die vielen tragischen 
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15 Beratungsangebote hierfür bietet ECPAT Österreich an.
16 Eine besondere Bedeutung kommt hierbei den Besuchskommissionen der Volksanwaltschaft 

im Rahmen ihrer Aufgaben als Nationaler Präventionsmechanismus wie den nach Bundesland 
unterschiedlichen Monitoring-Kompetenzen der Kinder- und Jugendanwaltschaften (vgl. Volks-
anwaltschaft 2017, samt Bericht der Kinder- und Jugendanwaltschaften zu Gewaltprävention).

Vorkommnisse der letzten Jahrzehnte im Umgang mit Kindern im institutionel-
len Kontext (kirchlich, staatlich, privat) haben ein Systemversagen insbesondere 
hinsichtlich der Gewährleistung einer gewaltfreien Umgebung für Kinder (vgl. 
Art 19 KRK) schonungslos offengelegt (vgl. etwa Sieder/Smioski 2012, Drexler et 
al. 2012; Helige et al. 2013, Unabhängige Opferschutzanwaltschaft 2012). Auch 
der Sonderbericht der Volksanwaltschaft von 2017 zur Situation in Einrichtun-
gen musste feststellen: „Die Auswertung der Erzählungen der befragten Min-
derjährigen und des Personals ergab klar, dass Gewalt in jeder Einrichtung ein 
mehr oder weniger großes Problem darstellt“ (Volksanwaltschaft 2017: 19). Mit 
präventivem Blick nach vorn ist es im Interesse aller im Rahmen der Kinder- und 
Jugendhilfe betreuten Kinder und ihrer Familien, wie auch der Träger und Anbie-
ter der Leistungen, aus den Fehlern in Strukturen und Praxis zu lernen.

Die Auseinandersetzung mit Kinderrechten im Rahmen der Kinder- und Jugend-
hilfe erschöpft sich aber nicht nur in Bezug auf den Schutz von Kindern vor Ge-
walt und Ausbeutung. Es liegt im Wesen „alternativer“ Betreuungs- und Unter-
bringungsformen, dass Trägern sozialpädagogischer Einrichtungen innerhalb der 
„vollen Erziehung“ die Gewährleistung der Pflege und Erziehung von Kindern 
im umfassenden Sinn übertragen ist (vgl. § 17 B-KJHG). Aus kinderrechtlicher 
Perspektive ergeben sich daraus Verpflichtungen zur Sicherstellung einer Fül-
le von Kinderrechten, die über die Gewaltprävention und die Entwicklung von 
Schutzkonzepten15 (vgl. auch Keeping Children Safe 2014) hinausweisen. Dazu 
zählt etwa die Gewährleistung eines angemessenen, der kindlichen Entwicklung 
(Art 5, 6 KRK) fortwährend angepassten Lebensstandard, z.B. hinsichtlich Wohn-
situation, Ernährung und Pflege (Art 27 KRK), Zugang zu gesundheitlicher Versor-
gung, einschließlich psychosozialer Dienste und Therapieangebote (Art 24), Sozi-
alversicherungsschutz (Art 26), Zugang zu Bildung (Art 28) sowie zu Freizeit- und 
kulturellen Angeboten (Art 31) und Achtung der Privatsphäre von Kindern (Art 
16, inkl. Rückzugsmöglichkeiten in der Einrichtung, Schutz vor Viktimisierung im 
Rahmen von Verfahren vor Gericht, im Umgang mit sozialen Medien, sowie der 
weite Bereich des Datenschutzes). 

Von besonderer Bedeutung ist die Sicherstellung effektiver interner Aufsicht 
und eines unabhängigen externen Monitorings zur Überprüfung von Rechtfer-
tigung und Bedingungen der Unterbringung von Kindern, die als Beschränkung 
der persönlichen Freiheit von Kindern zu qualifizieren sind (Art 25 KRK)16, Eine 
besondere Herausforderung für die Kinder- und Jugendhilfe liegt freilich auch in 
der Gestaltung der Zusammenarbeit mit den Eltern der untergebrachten Kinder, 
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17 Vgl. zum problematischen Zwei-Klassensystem schon Frahm 2013.  Zur Notwendigkeit von Ge-
waltschutzkonzepten auch in Grundversorgungseinrichtungen siehe UNICEF Österreich 2018.

18 Zu den komplementären Anforderungen zur Inklusion von Kindern mit Behinderungen vgl. die 
UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen aus dem Jahr 2006.

um parallel zur Stabilisierung in der Einrichtung auch das Herkunftssystem des 
Kindes unterstützend zu begleiten (vgl. Art 5, 9, 18 und 20 KRK). 

Und schließlich bedarf es der durchgehenden Berücksichtigung der vier Allge-
meinen Prinzipien der Kinderrechtskonvention in der stationären Kinder- und 
Jugendhilfe. Auf die Notwendigkeit entwicklungsangepasster Umgebungsbedin-
gungen und Angebote (Art 6 KRK) wurde bereits hingewiesen. Nur teilweise an-
gesprochen wurde bisher aber das Gebot der Gleichbehandlung von Kindern auf 
Basis ihrer individuellen Bedürfnisse, unabhängig von ihrer Herkunft, Sprache, 
Religion oder Staatsangehörigkeit. Anknüpfungspunkt für Leistungen aus der 
Kinder- und Jugendhilfe sind Wohnsitz bzw. Aufenthalt des Kindes in Österreich 
(vgl. § 5 B-KJHG), und nicht etwa Staatsangehörigkeit. Dem Verhältnis Kinder- 
und Jugendhilferecht - Asyl- und Fremdenrecht liegt allerdings in Österreich ein 
struktureller Systemfehler zugrunde, indem mit dem System der Grundversor-
gung für Asylsuchende ein paralleles Unterstützungssystem geschaffen wurde, 
das auch asylsuchende Kinder miteinschließt - ohne allerdings im Hinblick auf die 
Qualität der Leistungen (bzw. hinsichtlich Kostenersatz für die Träger der Ange-
bote) den Anforderungen der Kinder- und Jugendhilfe zu entsprechen17. Die Pra-
xis zeigt, dass hier die Gefahr einer Ungleichbehandlung in Form von reduzierten 
Angeboten für eine Gruppe von Kindern besteht, bei der regelmäßig von sogar 
intensiverem Betreuungsbedarf auszugehen ist – eine Differenzierung, die nicht 
aus dem Kinder- und Jugendhilferecht her ableitbar ist und den Vorgaben der 
UN-Kinderrechtskonvention widerspricht (vgl. auch Netzwerk Kinderrechte Ös-
terreich 2019, Weber/Jicha/Ganner 2016,). Weitere Diskriminierungsaspekte als 
Herausforderung für die stationäre Kinder- und Jugendhilfe liegen in der Berück-
sichtigung der Gender-Dimension in der Arbeit mit Mädchen und Burschen (vgl. 
UN-CEDAW-Komitee 2017) sowie im Umgang mit Kindern mit Behinderungen18 . 
So wird von Organisationen das Fehlen eines De-Institutionalisierungsplans so-
wie von spezifischen Gewaltschutzkonzepten für untergebrachte Kinder mit Be-
hinderungen kritisiert (Netzwerk Kinderrechte Österreich 2019: 30f). Und nicht 
zuletzt weckt die Kompetenzverschiebung der Kinder- und Jugendhilfeagenden 
Befürchtungen, wonach der Zugang zu Leistungen zukünftig noch in stärkerem 
Maß vom Wohnort/Bundesland und nicht vom individuellen Bedarf des Kindes 
abhängig sein wird (Netzwerk Kinderrechte Österreich 2019: 27).

In Bezug auf die Kindeswohlmaxime in Verbindung mit dem Kinderrecht auf Par-
tizipation soll schließlich noch auf Ergebnisse der Evaluation (2018) des B-KJHG 
durch das Österreichische Institut für Familienforschung im Auftrag des damali-
gen Familienministeriums verwiesen werden. Denn als ein wesentliches Ergeb-
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nis der Befragung von Jugendlichen in voller Erziehung wurde deutlich, dass die 
direkte Partizipation der jungen Menschen noch verbessert werden muss. Es be-
stätigte sich ein Zusammenhang zwischen Kontakthäufigkeit (zwischen Jugend-
lichen und Sozialarbeiter/in), Beziehungsqualität und genereller Zufriedenheit 
seitens der Jugendlichen. Dies bedeutet, je qualitätsvoller die Beziehung desto 
höher ist die Akzeptanz der Maßnahme der Kinder- und Jugendhilfe (Kapella/
Rille-Pfeiffer/Schmidt 2018: 54) und damit auch deren Nachhaltigkeit. 

Der knappe Überblick an grundsätzlichen Anforderungen an die Kinder- und Ju-
gendhilfe aus kinderrechtlicher Sicht macht die Komplexität der Aufgabenstel-
lung deutlich, weist aber auch gleichzeitig in die Richtung ihrer Bewältigung. So 
wird im Hinblick auf Gewaltschutz und -prävention die Notwendigkeit der Ge-
staltung eines integrativen „Kinderschutzsystems“ im Rahmen der Kinder- und 
Jugendhilfe hervorgehoben. Dieses ist im Sinne eines systemischen Kooperati-
onsmodells unter Einbeziehung aller relevanter Akteure zu verstehen. Dazu zäh-
len insbesondere die betroffenen Kinder, Eltern, Jugendamt bzw. Einrichtung, 
Schule, Gesundheitswesen, Beratungs- und Unterstützungsstellen, Polizei und 
Monitoringstellen (vgl. UN-Kinderrechtsausschuss 2011: Abs 68ff; UNICEF et 
al. 2013, Europarat 2009; European Commission 2015). Entscheidend dabei 
ist aber nicht ein von persönlichen Zeitressourcen und individuellen Kontakten 
abhängiges Zusammenarbeiten-Wollen der Akteure, sondern das verbindliche 
Müssen. Das B-KJHG formulierte zwar die „Kooperation mit dem Bildungs-, Ge-
sundheits- und Sozialsystem“ als Ziel der Kinder- und Jugendhilfe, blieb Vorga-
ben zur konkreten Ausgestaltung der Nahtstellen zwischen den Systempartnern 
aber vielfach und zu Lasten effektiver Gefährdungsabklärung und Hilfeplanung 
schuldig (Kapella/Rille-Pfeiffer/Schmidt 2018: 109, Sax 2019). Auch in diesem 
Zusammenhang besteht die Sorge, dass die Kompetenzverschiebung Richtung 
alleiniger Länderzuständigkeit die notwendigen Reformen für eine effektive 
Zusammenarbeit zwischen den Ländern sowie mit dem Bund erschwert (vgl. 
Netzwerk Kinderrechte Österreich 2019: 7). Der Kinderrechte-Board beim Bun-
deskanzleramt/Frauen, Familien, Jugend plädierte daher in einer Stellungnahme 
vom Juni 2018 für eine Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe auf Basis 
des B-KJHG und der Empfehlungen der Evaluation des B-KJHG.

Vor dem Hintergrund all dieser Anforderungen an die Kinder- und Jugendhilfe 
insgesamt wie auch an die Träger der stationären Betreuung, sowie angesichts 
der rechtlich-organisatorischen Zuständigkeitsveränderungen, stellt sich die 
Auseinandersetzung mit „Qualität“ in der stationären Kinder- und Jugendhilfe in 
Österreich und diskriminierungsfreier Zugänglichkeit zu ihren Angeboten mit be-
sonderer Dringlichkeit und Wichtigkeit. Wie auch im Beitrag von Stephan Sting in 
dieser Publikation dargelegt, darf sich Qualitätsentwicklung nicht auf betriebs-
wirtschaftliche Effizienzsteigerung beschränken, sondern bedarf fachlich-päda-
gogischer, reflektierter Grundierung. Der Kinderrechteansatz erscheint hierfür 
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19 https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-stelle-un-krk/ (Zugriff am 10.03. 
2019).

als in besonderem Maß geeignet: auf inhaltlicher Ebene, weil er sich dem Kind 
und seiner Umgebung ganzheitlich nähert und ihm Gehör verschafft; auf struk-
turell-organisatorischer Ebene, weil Kinderrechte auf verbindliche Durchsetzung 
ausgerichtet sind, von konsequentem Monitoring des Gelingens begleitet (eine 
unabhängige Kinderrechte-Monitoring-Stelle wie in Deutschland19 fehlt aller-
dings in Österreich).

Die Initiative von FICE Austria und den beteiligten Partnerorganisationen zur 
Ausgestaltung und Umsetzung der Qualitätsstandards bereitet den Weg für die 
Konkretisierung des Kinderrechte-Ansatzes im Bereich der stationären Kinder- 
und Jugendhilfe in Österreich und trägt damit effektiv zur Bewusstseinsbildung 
über Kinderrechte in der Sozialen Arbeit bei - verbunden mit der Hoffnung, auch 
effektiv Einfluss auf die Neugestaltung der Beziehungen zwischen Bund und 
Bundesländern in der Kinder- und Jugendhilfe nehmen zu können.
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Qualitätsstandards als Medium der Qualitätsentwicklung in stationären 
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen in Österreich

Univ.-Prof. Dr. Stephan Sting

Das von der FICE Austria initiierte Projekt zur Erarbeitung von österreichweiten 
„Qualitätsstandards für die stationäre Kinder- und Jugendhilfe“ entspringt zwei 
grundlegenden Motiven: Zum einen geht es um die Frage nach „Qualität“ – nach 
Voraussetzungen, Bedingungen und Realisierungsformen von guter Arbeit in 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Zum anderen geht es um die Frage 
nach vereinheitlichten Vorgehensweisen und Prozessen, nach „Standards“ als ei-
ner gemeinsamen Richtschnur, die zu gleichen und sozial gerechten Chancen für 
das Aufwachsen von allen stationär betreuten Kindern und Jugendlichen führen 
soll. Die Kinder- und Jugendhilfelandschaft ist in Österreich durch länderspezifi-
sche Regelungen und eine Vielfalt unterschiedlicher Träger in besonderem Maße 
zersplittert, was in regional divergenten Praktiken und Begrifflichkeiten zum 
Ausdruck kommt und was unterschiedliche Bedingungen des Aufwachsens in 
verschiedenen Regionen Österreichs zur Folge hat. Eine übergreifende fachliche 
Debatte und Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfearbeit ist vor diesem 
Hintergrund schwierig. Die politisch intendierte Verlagerung der Zuständigkeit 
für Kinder- und Jugendhilfeagenden auf die Bundesländer ist in dem Zusam-
menhang wenig hilfreich. Die dialogische Verständigung verschiedener Akteur/
innen aus dem Umfeld der Kinder- und Jugendhilfe auf gemeinsame, fachlich 
fundierte Standards bildet dazu einen wichtigen Gegenpol. Sie schafft eine ge-
meinschaftliche Basis für die fachliche Auseinandersetzung darüber, wie gute 
Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe aussehen soll. Neben dieser spezifischen 
Ausgangssituation ist die Befassung mit Qualität in eine breite sozialpädagogi-
sche Qualitätsdebatte eingebettet, deren zentrale Bezugspunkte ich in meinem 
Beitrag nachzeichnen möchte.

Anlässe zum Nachdenken über Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe

Einen ersten Anlass zum Nachdenken über Qualität in der Kinder- und Jugend-
hilfe bieten internationale, menschenrechtliche Vereinbarungen, die in die ös-
terreichische Gesetzgebung Eingang gefunden und dazu geführt haben, dass 
sich die gesellschaftliche Perspektive auf Kinder und Jugendliche in stationären 
Betreuungseinrichtungen verändert hat. Im Zentrum steht dabei die UN-Kinder-
rechtskonvention, die neben dem Schutz und der Ermöglichung von Entwicklung 
die Gleichberechtigung, Nichtdiskriminierung und möglichst umfassende Betei-
ligung der Kinder an den sie betreffenden Angelegenheiten betont (vgl. UNICEF 
2019). Dazu gehört auch die UN-Behindertenrechtskonvention, die darauf zielt, 
unter Bedingungen von Beeinträchtigung und Benachteiligung Inklusion und 
Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu gewährleisten (vgl. Sozialminis-
terium 2016). Und in spezifischer Weise relevant sind die UN-Leitlinien für alter-
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native Formen der Betreuung von Kindern, die dazu dienen sollen, die Rechte 
von Kindern in der Betreuungspraxis umzusetzen (vgl. UNICEF 2010). Christian 
Posch hat betont, dass sich aus diesen rechtlichen Vorgaben Qualitätsanforde-
rungen für die Kinder- und Jugendhilfearbeit ergeben. So verlangt der Inklusi-
onsanspruch z.B. eine sorgfältige Abwägung der Notwendigkeit und Angemes-
senheit von Interventionen, die möglichst wenig in die Lebenszusammenhänge 
der Kinder eingreifen und den Bezug zur Familie in allen Phasen der Unterbrin-
gung aufrechterhalten sollen (vgl. Posch 2012). Eine detaillierte Auseinander-
setzung mit den Konsequenzen der (menschen-)rechtlichen Vorgaben für die 
Kinder- und Jugendhilfe findet sich in dem Beitrag von Helmut Sax.

Ein zweiter Anlass zur Beschäftigung mit Qualität entspringt der Anforderung an 
den Nachweis von Wirksamkeit und Effizienz, mit der im Zuge der Etablierung 
neuer (sozial-)staatlicher Steuerungslogiken seit den 1990er Jahren auch soziale 
Organisationen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zunehmend kon-
frontiert sind. Als mit öffentlichen Geldern finanzierter Bereich, in dem Träger 
als Leistungsanbieter in Konkurrenz zueinander stehen, sind Kinder- und Jugend-
hilfeorganisationen aufgefordert, durch Maßnahmen der Qualitätssicherung 
und –kontrolle eine wirkungsvolle und transparente Verwendung dieser Mittel 
nachzuweisen (vgl. Flösser/Westheide 2016: 1128). Dies hat teilweise zur Ein-
führung von aus der Betriebswirtschaft übernommenen Qualitätsmanagement-
verfahren geführt, die jedoch im Hinblick auf die Qualität der pädagogischen 
Arbeit einige Fragen offenlassen: Gaby Flösser und Linda Westheide bemerken, 
dass die Qualitätsmanagementverfahren eher auf organisatorische Abläufe als 
auf pädagogische Prozesse der Leistungserbringung zielen (vgl. Flösser/Wes-
theide 2016: 1125). Die Überprüfung von Leistungen orientiert sich an politisch 
vorgegebenen sozialstaatlichen Zwecksetzungen, bei denen ungeklärt bleibt, 
welchen Stellenwert die Perspektive der Kinder und Jugendlichen einnimmt 
(vgl. Dahme/Wohlfahrt 2018: 1242f.; Erhardt/Mierendorff 2018: 384). Von den 
Fachkräften in der Kinder- und Jugendhilfearbeit wird die Einführung von Quali-
tätsmanagementverfahren häufig als extern induzierter Prozess betrachtet, der 
„Praktiken der Umdeutung, Umschreibung und Verweigerung“ auslösen kann 
und der Fragen nach der „Übersetzung“ für den eigenen Handlungsbereich auf-
wirft (vgl. Schmidt 2018, 436f.). Angesichts des „von außen“ kommenden Drucks 
zum Nachweis von Qualität und Wirksamkeit der Kinder- und Jugendhilfeleistun-
gen sind Fachkräfte gefordert, eine fachlich fundierte Qualitätsentwicklung an-
zustreben, die den Bedingungen des eigenen Handlungsfelds und den eigenen 
Ansprüchen an Professionalität gerecht wird.

Einen dritten Anlass zur Auseinandersetzung mit Qualität liefern schließlich öf-
fentliche Skandalisierungen und Medienberichte über negative Vorkommnisse 
wie Kindesmisshandlungen, sexuelle Übergriffe und Todesfälle, die die Arbeit 
der Kinder- und Jugendhilfe unter Rechtfertigungsdruck setzen (vgl. Pflegerl/
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Viertelmayr 2008). Ebenso werfen historische Aufarbeitungen zur Gewalt- und 
Missbrauchsgeschichte der österreichischen Heimerziehung ein kritisches Licht 
auf die pädagogische Qualität in diesem Bereich (vgl. z.B. Scheipl 2016; Ralser 
et al. 2017; Brkic-Elezovic/Loch 2018). Dass die aus der betriebswirtschaftlichen 
Logik abgeleiteten Qualitätssicherungsinstrumente nicht vor missbräuchlichen 
oder problematischen Praktiken schützen, belegt Reinhart Wolff mit Hilfe des 
von ihm so bezeichneten „Woweera-Effekts“: „Während im australischen, sta-
cheldrahtbewehrten Flüchtlingslager sich Jugendliche aus Protest gegen ihre 
menschenunwürdige Behandlung umzubringen drohen, verkündet ein Schild 
außen am Zaun, dass das Gefängnis eine nach ISO zertifizierte Einrichtung ist“ 
(Wolff 2002, 64). Dieses Beispiel macht auf drastische Weise deutlich, dass es 
einer eigenständigen fachlichen Auseinandersetzung mit der Qualität der Be-
treuungsarbeit bedarf, bei der die Rechte und Sichtweisen der Kinder und Ju-
gendlichen angemessen berücksichtigt werden.

Perspektiven einer fachlich fundierten Qualitätsentwicklung

Die Beschäftigung mit Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe muss die Beson-
derheiten des Handlungsfelds im Blick haben. Hans Jürgen Dahme und Norbert 
Wohlfahrt halten die Übernahme von standardisierenden Verfahren aus der Be-
triebswirtschaft für die Sozialpädagogik insgesamt für problematisch, da soziale 
Dienstleistungen „Unikate“ sind, die die Individualität der beteiligten Personen 
und die Singularität der jeweiligen Situation berücksichtigen müssen (vgl. Dah-
me/Wohlfahrt 2018: 1242). Studien zur Wirksamkeit von Kinder- und Jugendhil-
femaßnahmen haben herausgearbeitet, dass die Beteiligung der Kinder und Ju-
gendlichen und ihrer Familien eine Voraussetzung für gelingende Hilfen ist (vgl. 
Albus et al. 2010: 165). Als zentrale Wirkmechanismen betrachtet Andreas Po-
lutta die „pädagogischen Beziehungs- und Ko-Produktionsdimensionen“ (Polutta 
2014: 193), d.h. Beziehungsarbeit und Mitwirkung der Kinder und Jugendlichen 
sind für eine erfolgversprechende Kinder- und Jugendhilfearbeit wesentlich. 
Die Qualität einer Hilfemaßnahme kann nicht von außen vorgegeben werden, 
sondern sie entsteht in einem interaktiven Prozess, an dem verschiedene Per-
sonengruppen mit unterschiedlichen Interessen und Erwartungen beteiligt sind 
(Geldgeber, Träger, Fachkräfte, Öffentlichkeit, Kinder und Jugendliche, Familien-
angehörige etc.) (vgl. Wolff 2002, 58). Definition und Entwicklung von Qualität in 
der Kinder- und Jugendhilfe werden daher von zahlreichen Autor_innen als ein 
dialogischer Prozess betrachtet, in den unterschiedliche Akteur_innen – vor al-
lem aber auch die Kinder und Jugendlichen selbst – einbezogen werden müssen 
(vgl. Wolff 2002; Pflegerl/Viertelmayr 2008; Merchel 2018).

Soziale Hilfepraxis gilt als komplexes Geschehen; sie ist multiperspektivisch und 
konfliktreich. Ihre Qualität lässt sich nicht von außen normieren und standardi-
sieren, sondern „Praxisqualität“ ist eine von verschiedenen Seiten unterschied-
lich eingeschätzte „Konstruktion“. „Über Qualität wollen und müssen daher alle 
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mitreden. In diesem Diskurs werden allerdings Standards und Indikatoren für 
Qualität herausgearbeitet, deren relative Richtigkeit auf korrekter Bezugnahme, 
d.h. der Genauigkeit, Reichweite, Verankerung und Eignung der dabei verwende-
ten Konstruktionen beruht“ (Wolff 2002: 61). In diesem Sinn sind die im Rahmen 
des FICE-Projektes erarbeiteten Qualitätsstandards Ergebnis eines fachlichen Di-
alogs, der nicht zur Verhaltensnormierung, sondern zur Weiterentwicklung von 
Professionalität in der Kinder- und Jugendhilfe führen soll.

Joachim Merchel hat in dem Zusammenhang zwei verschiedene Wege der Qua-
litätsentwicklung unterschieden: eine Qualitätsentwicklung durch Verfahrens-
standardisierung, die durch den Einsatz von Checklisten, Ablaufdiagrammen, 
Verhaltensanweisungen etc. zu Verhaltensnormierungen führt, und eine Quali-
tätsentwicklung durch reflexive Verfahren, „indem unter Verarbeitung des fach-
lichen Wissensstandes zu einem Handlungsfeld Qualitätskriterien für die Arbeit 
definiert sowie Instrumente und Verfahren installiert werden zur methodisch 
strukturierten Beobachtung und diskursiven Bewertung der Güte von Prozessen 
und Ergebnissen des Handelns“ (Merchel 2018: 453). Reflexive Verfahren be-
rücksichtigen die Besonderheiten des Handlungsfelds der Kinder- und Jugend-
hilfe, in dem ein fallbezogenes, situationsadäquates Handeln erforderlich ist, bei 
dem informelle Handlungsspielräume für kreative und flexible Lösungen offen-
gehalten werden müssen.

Die reflexive, dialogische Qualitätsentwicklung setzt ein Selbstverständnis von 
Fachlichkeit voraus, das als „reflexive Professionalität“ bezeichnet worden ist 
(Dewe/Otto 2018: 1204f.). Fachliches Wissen und in der Praxis etablierte Rou-
tinen müssen immer wieder in Bezug auf den konkreten Fall sowie dessen Ge-
schichte und Lebenskontext hin reflektiert und ausgehandelt werden. Professio-
nalität zeigt sich im „situativen Handlungsvollzug“, der unter der Bedingung von 
„Ungewissheit“ stattfindet. Fachliches Wissen und praktisches Können werden 
demnach fall- und situationsbezogen „relationiert“; eine Voraussetzung dafür ist 
die Teilhabe der Betroffenen und die Berücksichtigung von deren Lebens- und 
Alltagsperspektiven. Die Handlungslogik einer dialogisch entwickelten qualitäts-
vollen Praxis bezeichnen Bernd Dewe und Hans-Uwe Otto daher als „demokrati-
sche Rationalität“ (Dewe/Otto 2018: 1207f.).

Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe ist somit ein komplexer 
Prozess. Er zielt auf eine „kreative Neu-Erfindung der Praxis“ (Wolff 2002, 63), 
die sich immer wieder an gesellschaftliche Entwicklungen anpasst und von den 
Beteiligten einiges an Aufwand abverlangt. Dieser Aufwand wird im Feld der 
Praxis nur dann auf Akzeptanz stoßen, wenn die Beteiligten darin einen Sinn 
und Nutzen erkennen (vgl. Merchel 2018: 448). Aus der Sicht der Kinder und Ju-
gendlichen besteht in Anlehnung an die von mir gemeinsam mit Maria Groinig, 
Wolfgang Hagleitner und Thomas Maran durchgeführte Care Leaver-Studie der 
„Sinn“ von Qualitätsentwicklung u.a. darin, dass Kinder- und Jugendhilfeeinrich-
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tungen zu sozialen Orten werden, an denen sie „sozio-emotionale Zuwendung“ 
erfahren, an denen sie ihr Leben unter der Prämisse von „Selbstbestimmung, 
Autonomie und Eigenverantwortung“ gestalten können und an denen sie eine 
möglichst weitgehende Orientierung an der „Normalität“ des sozialen Lebens 
vorfinden (vgl. Groinig et al. 2019). Die daraus abzuleitenden Prämissen für die 
Gestaltung von stationärer Betreuung finden sich schon in den milieupädagogi-
schen Überlegungen zur Reform der Heimerziehung von Siegfried Bernfeld und 
August Aichhorn aus den 1920er Jahren. Bernfeld fordert, dass Betreuungsor-
te zu einer „Umgebung“ werden sollen, in der das Kind „Menschen findet, die 
es lieben, schätzen, verehren kann, eine Gemeinschaft, in der es sich lohnt zu 
leben …“ (Bernfeld 1926: 278).  Und Aichhorn versucht in seiner Betreuungs-
einrichtung in Hollabrun ein „Milieu“ zu schaffen, das „sich dem einer freien 
Siedlung lebenbejahender Menschen nähert“ und möglichst wenig „dem wirk-
lichen Leben entfremdet“ (Aichhorn 1972: 131). Aus der Sicht der Fachkräfte 
kann der Sinn von Qualitätsentwicklung darin bestehen, dass die Kinder- und 
Jugendhilfearbeit durch Transparenz und Qualitätsnachweis ihr negatives Image 
in der Öffentlichkeit verliert und dass die eigenen fachlichen Perspektiven gesell-
schaftlich anerkannt werden und in der Kooperation mit anderen Professionen 
zur Geltung kommen. Darüber hinaus kann die dialogische und demokratische 
Weiterentwicklung der Praxis für Fachkräfte Gestaltungs- und Beteiligungsspiel-
räume in der alltäglichen Arbeit eröffnen.

Zum Stellenwert von Qualitätsstandards für die Weiterentwicklung der Kinder- 
und Jugendhilfepraxis

Welchen Stellenwert können nun „Qualitätsstandards“ im Rahmen einer dialo-
gischen, reflexiven Qualitätsentwicklung einnehmen? Da die Standards nicht auf 
eine eindeutige Verhaltensnormierung in der alltäglichen Praxis zielen, müssen 
sie eine Balance zwischen standardisierenden Vorgaben und Offenheit in der 
alltäglichen Umsetzung finden. Es geht darum, „die inhaltliche Ebene von ‚Qua-
lität‘ so zu codieren, dass die Codierungen inhaltliche Eingrenzungen (‚Festle-
gungen‘) bei gleichzeitigem partiellem Offenhalten (‚Flexibilisierungsoption‘) für 
Interpretationen liefern“ (Merchel 2018: 450).

Wolfgang Tietze und Susanne Viernickel haben sich bei der Bestimmung der 
pädagogischen Qualität in elementarpädagogischen Betreuungseinrichtungen 
dafür entschieden, keine Qualitätsstandards, sondern „Qualitätskriterien“ zu er-
stellen. Qualitätskriterien beschreiben „keine Mindeststandards“, sondern „ide-
altypische Orientierungen, Bedingungen und Handlungsweisen pädagogischer 
Arbeit“. Sie zielen auf die Orientierung an „bester Fachpraxis“ (Tietze/Viernickel 
2008: 14). Johannes Pflegerl et al. entwickelten im Projekt „Gemeinsam über 
Qualität nachdenken“ einen „Leitfaden“ für den Kinder- und Jugendhilfebe-
reich, der ein „Werkzeug“ sein soll, um „angemessene Konkretisierungen von 
Qualitätsstandards in einem dialogischen Prozess direkt vor Ort“ zu ermöglichen 
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(Pflegerl/Viertelmayr 2008: 14). In ähnlicher Weise betrachten Tietze und Vier-
nickel die von ihnen erstellten Qualitätskriterien als einen Orientierungsrahmen, 
der in Trägerorganisationen und Einrichtungen eine Auseinandersetzung um den 
„eigenen fachlichen Standort“ und die Etablierung verbindlicher Standards an-
stoßen soll (Tietze/Viernickel 2008: 15).

Die Projektgruppe der hier vorliegenden „Qualitätsstandards für die stationä-
re Kinder- und Jugendhilfe“ hat sich dafür entschieden, statt einem Leitfaden 
oder Kriterien „Standards“ zu formulieren. Die Standards sind ebenfalls nicht 
als „Minimalstandards“ gedacht, sondern sie sind relativ anspruchsvoll und in 
einigen Bereichen unter den gegenwärtigen strukturellen Bedingungen der Kin-
der- und Jugendhilfe in Österreich nicht sofort umsetzbar. Sie sollen aber mehr 
Konkretheit und Verbindlichkeit herstellen als idealtypische Orientierungen. Sie 
bündeln den fachlichen Wissenstand in den beschriebenen Themenfeldern, um 
„sozialpädagogischen Einrichtungen bzw. Trägerorganisationen … eine fachlich 
fundierte Orientierungs- und Entscheidungshilfe für die Gestaltung zentraler Ab-
läufe und Betreuungsprozesse und für die Implementierung organisationsinter-
ner Qualitätsmanagementsysteme in die Hand“ zu geben (FICE Austria 2019, 9).

Die Standards haben damit den Charakter von Meta-Standards, die eine dia-
logische Qualitätsentwicklung vor Ort anstoßen sollen und die zu dem Zweck 
einen möglichst verbindlichen, einheitlichen und übergreifenden Orientierungs-
rahmen für die Kinder- und Jugendhilfe in Österreich zur Verfügung stellen. Sie 
bieten eine gemeinschaftlich erarbeitete Basis für die Verständigung über Qua-
lität und für die Weiterentwicklung der alltäglichen Praxis über regionale und 
organisationsbezogene Grenzen hinweg. Die Auseinandersetzung darüber, was 
gute Arbeit in der stationären Kinder- und Jugendhilfe ist, wird mit der Vorlage 
der Qualitätsstandards also nicht beendet und festgeschrieben, sondern sie soll 
im Gegenteil aufs Neue initiiert und intensiviert werden.
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III. ÜBERGREIFENDE PROFESSIONELLE HALTUNGEN

1. Begriffsverständnis

Definitionen von Qualität für pädagogische Prozesse reflektieren stets norma-
tive Grundorientierungen, übergeordnete Zielsetzungen von sozialer und so-
zialpädagogischer Arbeit sowie ethische und fachliche Orientierungen, die es 
transparent zu machen gilt. Im vorliegenden Kapitel werden die grundlegen-
den Orientierungen vorgestellt, die der Entwicklung der Qualitätsstandards zu-
grunde liegen und die in allen Qualitätsbereichen als relevant erachtet werden.  
Diese Grundorientierungen werden hier als professionelle Haltungen bezeich-
net. Bevor auf diese Haltungen detailliert eingegangen wird, soll jedoch der Be-
griff der Haltung präzisiert werden. In Anlehnung an die Forschungsarbeiten von 
Christina Schwer und Claudia Solzbacher (2014) wird eine professionelle Haltung 
als individuelles „Muster von Einstellungen, Werten, Überzeugungen“, verstan-
den,

„das durch einen authentischen Selbstbezug und objektive Selbstkompe-
tenzen zustande kommt, die wie ein innerer Kompass die Stabilität, Nach-
haltigkeit und Kontextsensibilität des Urteilens und Handelns ermöglicht“ 
(Schwer/Solzbacher 2014: 107). 

Damit wird darauf hingewiesen, dass professionelle Haltungen einen Handlungs-
bezug aufweisen, insofern sie sich in pädagogischen Interaktionen und Betreu-
ungsprozessen ebenso wie bei der Gestaltung des Alltags in Einrichtungen im 
Sinne eines „professionellen Rückgrats“ (Solzbacher 2016: 6) realisieren. Denn 
professionelle Haltungen beziehen sich nicht zuletzt auf wünschenswerte Ziele, 
die Handlungen motivieren (können) und leiten bei der Auswahl von Handlun-
gen. Sie haben eine Orientierungsfunktion auch und besonders in Entschei-
dungs- und Dilemmasituationen und gewährleisten die „Standfestigkeit und 
Kohärenz von Entscheidungen, die in pädagogischen Situationen getroffen wer-
den“ (Viernickel 2016: 3). Wie jedoch auch Claudia Solzbacher hervorhebt, ist 
die Übersetzung von professionellen Haltungen in pädagogisches Handeln nicht 
automatisch gegeben. Vielmehr sind Reaktionen in herausfordernden pädago-
gischen Situationen oftmals durch „spontane Erstreaktionen“ gefärbt. Diese gilt 
es, so Solzbacher, „von einer professionellen, d.h. willentlich steuerbaren `Zweit-
reaktion‘ zu unterscheiden“ (Solzbacher 2016: 7). Kennzeichen von Professio-
nalität ist es, von der Erstreaktion in eine Zweitreaktion gelangen zu können, 
die mithilfe von konsequenter Reflexion gelernt und geübt werden kann. Damit, 
so Solzbacher, speist sich eine professionelle, handlungswirksame Haltung „aus 
einer hohen Reflexionsfähigkeit, aber auch durch die hohe Kunst der Wahrneh-
mung“ (ebda.).
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Professionelle Haltungen können daher nicht verordnet werden (ebda.: 6), sie 
werden nur wirksam, wenn sie in das Selbstverständnis der handelnden Person 
integriert sind. Da die Handlungswirksamkeit von Haltungen eine hohe Refle-
xionsfähigkeit der Fachkräfte, aber auch eine Reflexionskultur in Einrichtungen 
und Organisationen erfordert, wurde der besonderen Bedeutung der Reflexion 
professioneller Haltungen und Handlungen in den vorgestellten Standards be-
sondere Aufmerksamkeit geschenkt. Dies erscheint uns auch vor dem Hinter-
grund wesentlich, dass sich pädagogisches Handeln im Kontext der stationären 
Kinder- und Jugendhilfe unweigerlich in einer Vielzahl von Spannungsfeldern 
bewegt und mit einer Reihe von strukturellen Dilemmata konfrontiert ist, die es 
im konkreten Handeln immer wieder auszubalancieren gilt. Dazu zählen u.a. das 
Spannungsverhältnis zwischen dem Bedürfnis von Heranwachsenden nach Be-
ziehungskontinuität und wechselnden Bezugspersonen, zwischen der erforderli-
chen Zeit für wirksame pädagogische Einzel- und Gruppenarbeit und beschränk-
ten Ressourcen oder auch zwischen Förderung von Autonomie einerseits und 
Kontrolle andererseits. Organisationen, Einrichtungen und Fachkräfte sind daher 
gefordert, immer wieder aufs Neue auszuloten, was in konkreten Situationen 
das Beste für das jeweilige Kind bzw. die/den Jugendliche/n ist (ebda.: 7). Auch 
hierfür sind professionelle Haltungen im Sinne von Wahrnehmungshilfen und 
handlungsleitenden Orientierungen für alle beteiligten Fachkräfte unverzicht-
bar, wozu auch eine reflexive Haltung als Kernelement professionellen Handelns 
zählt (s.u.).

2. Übergreifende professionelle Haltungen für alle Standardbereiche

Die im vorliegenden Kapitel beschriebenen professionellen Haltungen orientie-
ren sich am Kindeswohl sowie an der Zielsetzung der bestmöglichen Förderung, 
Entwicklung, Beteiligung und Inklusion von Kindern und Jugendlichen, die in sta-
tionären Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe betreut werden. Wesentliche 
Bezugspunkte für die Entwicklung der Standards stellen daher das Bundes-Kin-
der- und Jugendhilfegesetz 2013, die UN-Konvention für die Rechte der Kinder 
und die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen dar. 
Weitere ebenso wichtige Bezugspunkte sind fachliche Entwicklungen, die mit 
einer verstärkten Hinwendung zur Lebenswelt, zu den individuellen und sozialen 
Ressourcen und Entwicklungspotentialen von Kindern, Jugendlichen und Eltern 
verbunden sind.   

Die Orientierung am Kindeswohl als leitendes Prinzip

Das Kindeswohl als wichtigstes und leitendes Prinzip inkludiert die konsequente 
Orientierung an dem Recht jedes Kindes auf Schutz, Förderung und Entwicklung 
sowie Beteiligung. Das Kindeswohl geht damit über die „Freiheit vor unmittelba-
ren Gefahren“ (Pichler 2015: 27) hinaus und umfasst ebenso die angemessene 
Versorgung der körperlichen Grundbedürfnisse und die bestmögliche soziale, 
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20 Da bislang weder ein österreichweit geltendes “professionelle Profil” für die Kinder- und Ju-
gendhilfe noch eine österreichweite formale Ausbildung, die spezifisch für die pädagogische 
Arbeit im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe qualifiziert, vorliegt, wäre die Entwicklung eines 
einheitlichen fachspezifischen Ausbildungsprogramms wünschenswert. 

emotionale, psychische und intellektuelle Förderung sowie die Beteiligung von 
Kindern, Jugendlichen und Eltern bei allen Fragen, die ihr Leben betreffen. Eine 
gewaltfreie Grundhaltung der Einrichtung und aller im Prozess der Fremdunter-
bringung involvierten Fachkräfte stellt die zentrale Voraussetzung für die Siche-
rung des Kindeswohls dar. Neben der Achtsamkeit auf gewaltfreie Kommunikati-
on und gewaltfreies Verhalten erfordert dies ein besonderes Augenmerk auf ein 
Grenzen achtendes Miteinander in allen Interaktionen.

Professionalität

Die Professionalität der Einrichtung und der Fachkräfte ist Voraussetzung dafür, 
dass Kinder und Jugendliche in stationärer Betreuung bestmöglich auf ihren 
Entwicklungswegen begleitet werden können. Professionalität umfasst dabei 
unterschiedliche Dimensionen. Dazu zählt zunächst eine solide Ausbildung, die 
bestmöglich auf die Spezifika der Aufgabenbereiche und Anforderungen der Kin-
der- und Jugendhilfe vorbereitet20, die dafür erforderlichen fachlichen, metho-
dischen und didaktischen Kenntnisse vermittelt und eine Auseinandersetzung 
mit Theorien und Konzepten der Sozialpädagogik und Sozialarbeit einfordert. 
Professionalität umfasst jedoch nicht nur fachliches Wissen, sondern auch Um-
setzungskompetenzen, wozu u.a. Deutungs- und Problemlösungskompetenzen, 
kommunikative Kompetenzen und die Fähigkeit zur (Selbst-)Reflexion zählen. 
Dies beinhaltet, dass Fachkräfte Verantwortung für ihre Haltungen und Hand-
lungen übernehmen und sich an fachlichen Standards orientieren. Diese Kom-
petenzen werden zu einem beträchtlichen Maß durch praktische Erfahrungen, 
daher „on the job“, erworben bzw. gefestigt. Professionalität in der Kinder- und 
Jugendhilfe ist daher mit einer lernorientierten Grundhaltung der Trägerorgani-
sation, Einrichtung und der Fachkräfte sowie mit der Bereitschaft für die konti-
nuierliche Auseinandersetzung mit fachlichen Entwicklungen und dem eigenen 
pädagogischen Handeln verbunden. Nicht zuletzt beinhaltet Professionalität 
den systematischen und reflexiven Umgang mit Ungewissheiten und Wider-
sprüchen, denn pädagogische Prozesse zeichnen sich durch Koproduktion aus 
und sind daher zu einem hohen Maß mit Unabwägbarkeiten verbunden. Dies 
erfordert einerseits die Flexibilität und einen „Überschuß an Qualifikationen in 
Reserve“ (Rabe-Kleberg 1996: 295) auf Seiten der Fachkräfte. Andererseits ist es 
unabdingbar, dass für alle Fachkräfte Möglichkeiten zu Fort- und Weiterbildun-
gen, Teamreflexion und Supervision verfügbar sind. 
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Haltung der (Selbst-)Reflexion

Eine reflexive Haltung gilt generell als ein Kernelement professioneller pädago-
gischer Praxis. Selbstreflexion beschäftigt sich in einer auf das Ich bezogenen 
Perspektive mit individuellen, für die pädagogische Praxis relevanten Grundo-
rientierungen, Beziehungs- und Handlungsmustern. Sie umfasst daher das ge-
plante, methodisch abgesicherte kritische Nachspüren und Nachdenken über 
eigene Emotionen, Motive, Ziele und Deutungsmuster sowie die Wirkung des ei-
genen pädagogischen Handelns. Die hohe Relevanz von Selbstreflexion ist dabei 
nicht zuletzt darin begründet, dass die individuellen norm- und wertbezogenen 
Orientierungen und Selbstverständlichkeiten, biographischen Erfahrungen und 
die damit verbundenen bindungs- und interaktionsbezogenen Handlungsmus-
ter von Fachkräften ihre spontanen Erstreaktionen wesentlich mitprägen und 
damit einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Beziehungsgestaltung 
und die Interaktionen mit den Adressat/innen haben, etwa durch Mechanismen 
der Übertragung und Gegenübertragung oder die Auswirkungen des bindungs-
orientierten Verhaltens der Fachkräfte auf die Bindungsmuster der betreuten 
Kinder und Jugendlichen. Die Überführung von spontanen Erstreaktionen in 
professionelle Zweitreaktionen erfordert daher die grundsätzliche Bereitschaft 
und Fähigkeit der Fachkräfte zur Selbstreflexion, damit eine „Neujustierung“ in 
kritisch überdachten neuen pädagogischen Handlungen (Schäfer 2010: 40) er-
folgen kann. Reflexion beinhaltet darüber hinaus das methodisch abgesicherte 
Nachdenken über die Entwicklungsverläufe von Kindern und Jugendlichen, die 
damit verbundenen Einflussfaktoren und Betreuungsziele (etwa im Rahmen von 
Fallsupervisionen) sowie die Reflexion von gesellschaftlichen und organisations-
bezogenen Rahmenbedingungen pädagogischer Arbeit.

Haltung der Offenheit und des Respekts

Eine Haltung der Offenheit ist sowohl in Bezug auf die betreuten Kinder, Jugend-
lichen und Eltern als auch im Verhältnis zwischen den System- und Kooperations-
partner/innen der Kinder- und Jugendhilfe von höchster Bedeutung. Sie meint 
zunächst, dass Kindern, Jugendlichen und deren Eltern in einer konsequent an-
nehmenden Haltung und in respektvoller Weise begegnet und eine Haltung der 
voraussetzungslosen Zuständigkeit für alle betreuten Kinder und Jugendlichen 
eingenommen wird. Offenheit bezieht sich darüber hinaus auf die Zielsetzungen 
und Methoden der pädagogischen Praxis mit Blick auf die sich verändernden 
Anliegen und Unterstützungsbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen. Dazu 
zählt auch eine lernende und fragende Haltung der Fachkräfte in Hinblick auf 
die Lebenswelten, Bedürfnisse und Bewältigungsstrategien der betreuten Kin-
der, Jugendlichen und deren Eltern. Zur Gewährleistung einer bedarfsgerechten 
Begleitung von Heranwachsenden ist jedoch auch eine Haltung der Offenheit 
und der respektvollen Kooperation zwischen relevanten System- und Koopera-
tionspartner/innen der Kinder- und Jugendhilfe unabdingbar. Dies inkludiert die 



41

Dialogbereitschaft zwischen unterschiedlichen Berufsgruppen und Verantwor-
tungsträger/innen ebenso wie die Wertschätzung der Kompetenzen der invol-
vierten Professionen.

Beziehungsorientierung

Eine beziehungsorientierte Haltung nimmt ihren Ausgang in der Grundannahme, 
dass sich gelingendes pädagogisches Handeln stets auf der Grundlage tragfähi-
ger Beziehungen vollzieht. Erst auf Basis sicherer und tragfähiger Betreuungsbe-
ziehungen können Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern bzw. relevanten 
Bezugspersonen die Angebote der pädagogischen Fachkräfte annehmen und 
für sich selbst nutzen. Beziehungsorientierung ist mit dem Ziel verbunden, den 
betreuten Heranwachsenden positive korrigierende Beziehungserfahrungen zu 
ermöglichen und sie bei der Entwicklung konstruktiver Beziehungsmuster zu 
begleiten. Die Entwicklung tragfähiger Betreuungsbeziehungen erfordert eine 
immer wieder aufs Neue herzustellende Balance zwischen Nähe und Distanz, 
die Fähigkeit zur Selbstfürsorge, Kongruenz und (Selbst-)Reflexion auf Seiten der 
Fachkräfte und Zeit. Beziehungsorientierung setzt daher die höchstmögliche 
Kontinuität in Betreuungsbeziehungen voraus. Einrichtungen, Organisationen 
und alle Systempartner/innen sind gefordert, hierfür die bestmöglichen Rah-
menbedingungen zu schaffen. 

Systemische Grundhaltung

Eine systemische Grundhaltung in der stationären Betreuung nimmt die betreu-
ten Kinder und Jugendlichen in ihren Systemzusammenhängen wahr und geht 
von der Grundannahme aus, dass ihre (auch herausfordernden) Verhaltenswei-
sen und Handlungsstrategien vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen sinnvoll 
und kontextuell, also in ihrer Wechselwirkung mit ihrer sozialen Umwelt, zu ver-
stehen sind. Eine systemische Perspektive nimmt daher immer auch mögliche 
Wechselwirkungen im Gesamtsystem auch innerhalb der Einrichtung und der 
konkreten Betreuungsbeziehung in den Blick. Darüber hinaus beinhaltet diese 
Haltung, dass auch die Perspektiven, Bedürfnisse und Handlungsstrategien der 
Eltern und relevanter Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen angemes-
sen berücksichtigt werden, damit die Unterstützungsangebote bestmöglich an-
genommen werden und ihre Wirkung entfalten können.

Beteiligungsorientierung

Eine beteiligungsorientierte Haltung ist im Kontext der stationären Kinder- und 
Jugendhilfe in dreierlei Hinsicht bedeutsam. 

1. Allem voran bezieht sich Beteiligungsorientierung auf die Beteiligung von 
Heranwachsenden an allen Fragen und Entscheidungen, die ihr Leben betref-
fen. Beteiligung im Kontext der stationären Kinder- und Jugendhilfe zeigt sich 
ebenso in der Unterstützung aller Kinder und Jugendlichen wie deren Eltern 
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bzw. relevante Bezugspersonen, im gesamten Betreuungsprozess ihre Sicht-
weisen einzubringen und sich ein eigenes Urteil zu bilden. Ebenso umfasst die-
se professionelle Haltung, dass Kindern und Jugendlichen vielfältige, entwick-
lungsgerechte Möglichkeiten und Formen der Mitsprache, Mitgestaltung und 
Mitentscheidung in und außerhalb der Einrichtung zur Verfügung stehen, die 
Verantwortungsübernahme und Lernprozesse anregen. Dies setzt einerseits 
die verbindliche Verankerung von Beteiligungsgremien (wie Kinderteams) und 
von Feedback- und Beschwerdeverfahren voraus, andererseits eine dialogi-
sche Beziehungsgestaltung sowie ein Beteiligungsklima, das offen für Kritik 
und Veränderung ist. 

2. Eine beteiligungsorientierte Haltung muss auch die Ebene der Einrichtung 
bzw. Organisation umfassen und beinhaltet daher auch die Beteiligung von 
Mitarbeiter/innen und die Förderung einer konstruktiven „Fehlerkultur“, da 
nur auf dieser Basis Lernprozesse auf allen Ebenen angestoßen werden kön-
nen . 

3. Nicht zuletzt ist Beteiligungsorientierung auch in der Zusammenarbeit zwi-
schen Systempartner/innen (fallführende Sozialarbeiter/innen, Fachaufsich-
ten, Gesundheitseinrichtungen etc.) von höchster Relevanz, damit etwaige 
einzelfallbezogene Handlungsbedarfe frühzeitig erkannt, Hilfeprozesse abge-
stimmt und strukturelle Hürden für gelingende Betreuungsprozesse abgebaut 
werden können.

Lebensweltorientierung

Unter Lebensweltorientierung kann die Berücksichtigung der subjektiven Wirk-
lichkeitskonstruktionen, Alltagserfahrungen und Bewältigungsstrategien wie 
auch der Lebensverhältnisse von Kindern, Jugendlichen und Eltern bei der Hilfe-
planung und bei der Umsetzung entsprechender Unterstützungsangebote ver-
standen werden. Lebensweltorientierung in diesem Sinne setzt voraus, dass die 
betreuenden Fachkräfte unvoreingenommen die alltäglichen Lebens- und Wis-
sensformen und die subjektiven Erlebenswelten der Beteiligten zu verstehen 
versuchen und zunächst eine Haltung des „professionellen Nicht-Wissens“ ein-
nehmen. Denn erst auf Basis dieser fallbezogenen Offenheit können passgenaue 
Antworten gefunden werden, die an den persönlichen Erlebens- und Bewälti-
gungsmustern sowie den Ressourcen und Bewältigungsleistungen der betreu-
ten Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern ansetzen und zugleich Verände-
rungsprozesse in Gang bringen. Lebensweltorientierung in diesem Sinne bewegt 
sich daher in der „Spannung zwischen dem Respekt vor den gegebenen Ver-
hältnissen und den in ihnen gegebenen Bewältigungsleistungen einerseits und 
der professionell-institutionellen Chance und Zumutung andererseits, in Schwie-
rigkeiten und Unzulänglichkeiten neue Perspektiven zu öffnen“ (Grundwald/ 
Thiersch 2016: 38). Damit verbunden ist ein starker Alltagsbezug, insofern die 
professionellen Unterstützungsleistungen immer auch darauf abzielen, Bewäl-
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tigungsprozesse im Alltag zu begleiten und damit die Selbstzuständigkeit der 
Adressat/innen zu fördern. Wie auch Grunwald und Thiersch hervorheben, er-
fordert dies, dass sich Fachkräfte über die gegebenen strukturellen Machtdiffe-
renzen im Hilfesystem bewusst sind und diese Differenzen in kritischer Reflexivi-
tät gestalten (ebda.: 41), indem Lösungsmöglichkeiten mit den Adressat/innen 
bestmöglich im „Modus des Verhandelns“ (ebda.) und im Rahmen wechselseiti-
ger Anerkennung gesucht werden.

Ressourcenorientierung 

Ressourcenorientierung meint die konsequente Berücksichtigung, Erschließung 
und Förderung der individuellen und sozialen Ressourcen von Kindern, Jugend-
lichen und Eltern, damit diese ihre Ziele erreichen bzw. aktuelle Problemstellun-
gen und Belastungen bewältigen können. Dies inkludiert einerseits, dass Kinder, 
Jugendliche und Eltern bei der Sichtbarmachung, Stärkung und Nutzung von Ta-
lenten, Fähigkeiten und Selbstgestaltungskräften zur Bewältigung aktueller Her-
ausforderungen und ihres Alltags sowie zu einer möglichst selbstverantworteten 
Lebensführung unterstützt werden. Andererseits zielt Ressourcenorientierung 
auf die Erschließung von Umweltressourcen (Zugang zu sozialen Netzwerken, 
externen professionellen Leistungen und Bildungsangeboten etc.), die Bewälti-
gungshandeln unterstützen und die individuellen Handlungs- und Gestaltungs-
möglichkeiten erweitern. Ressourcenorientierung beinhaltet daher den Blick 
auf die soziale Eingebundenheit der Adressat/innen in ihrem jeweiligen sozialen 
Feld mit den dort vorhandenen aktiven oder aktivierbaren Netzwerken und Ent-
wicklungsmöglichkeiten (vgl. Hinte/Treeß 2011) ebenso wie die Förderung von 
Bildungsprozessen. 

Gesundheitsfördernde Ausrichtung 

Eine gesundheitsfördernde Ausrichtung der Betreuungsangebote basiert auf 
einem positiven Gesundheitsbegriff. Demgemäß interessiert sich Gesundheits-
förderung nicht nur für die Verhinderung von Krankheiten und die Gesundheits-
versorgung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, sondern auch für die 
Förderung von deren individuellen gesundheitlichen Ressourcen. Dazu zählt 
einerseits die Förderung von Gesundheitskompetenzen (wie Selbstwirksamkeit 
und Selbstfürsorge) unter Berücksichtigung individueller, geschlechtsspezifi-
scher oder kulturell geprägter Handlungsstrategien und Ziele. Andererseits zielt 
Gesundheitsförderung auf die Förderung von Lebensbedingungen, im Rahmen 
derer die Entwicklung individueller Ressourcen erst möglich wird. Im Kontext 
der stationären Betreuung zählen zu solchen Rahmenbedingungen etwa die 
Verfügbarkeit gesunder Ernährung und gesundheitsförderlicher Angebote, ein 
beteiligungs- und lernorientiertes Klima, eine Atmosphäre der Anerkennung, 
Wertschätzung und Förderung jedes Kindes bzw. jeder/jedes Jugendlichen, 
ansprechende und sichere Räumlichkeiten oder auch die Anerkennung der un-
terschiedlichen Bedürfnisse und Ressourcen von Kindern und Jugendlichen bei 
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21 Mit dem Migrationspädagogen Paul Mecheril lassen sich unter „Differenzordnungen“ gesell-
schaftlich wirksame und machtvolle Unterscheidungen zwischen Menschen auf Basis gesell-
schaftlich etablierter Kategorien verstehen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie stigmati-
sieren, differentiell privilegieren bzw. benachteiligen und damit benachteiligende Erfahrungen 
hervorbringen. (Mecheril/Plößer 2011). 

Gleichstellung in Hinblick auf die Rechte und Ansprüche jeder bzw. jedes Heran-
wachsenden. Gesundheitsförderung in diesen unterschiedlichen Dimensionen 
setzt sowohl die einzelfallübergreifende wie auch die fallbezogene Kooperation 
zwischen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und Einrichtungen der Ge-
sundheitsförderung bzw. des Gesundheitssystems voraus. 

Gleichstellungs- und Pluralitätsorientierung

Gleichstellungsorientierung ist mit dem Anspruch der Herstellung gleicher Chan-
cen für alle Menschen verbunden, unabhängig von dem jeweiligen kulturellen 
Hintergrund, von Religion, Hautfarbe, Geschlecht und sexueller Orientierung, 
sozialer Herkunft oder körperlicher Verfasstheit. Für die pädagogische Praxis 
inkludiert diese Orientierung ein besonderes Augenmerk auf die Verhinderung 
bzw. Abwendung jedweder Form von Diskriminierung oder Ausgrenzung der von 
ihnen betreuten Kinder und Jugendlichen aufgrund gesellschaftlich etablierter 
kategorialer Unterscheidungen, die Benachteiligungen hervorbringen. Dies er-
fordert einerseits, dass Fachkräfte ihre eigenen geschlechterbezogenen Rollen-
vorstellungen und etwaige gruppenbezogenen Zuschreibungen reflektieren und 
über entsprechendes Wissen um geschlechtsspezifische Benachteiligungen und 
wirkmächtige gruppenbezogene „Differenzordnungen“ (Ethnizität, sozioökono-
mischer Status, Geschlecht etc.) verfügen.21 Andererseits beinhaltet diese Ori-
entierung, dass Fachkräfte benachteiligende soziale Zuschreibungen benennen 
und einen anerkennenden Umgang mit Differenzen und Pluralität mit dem Ziel 
der Gleichstellung bewusst fördern. Gleichberechtigung und die Wertschät-
zung von Individualität und Vielfalt werden daher als sich wechselseitig bedin-
gende Dimensionen verstanden, denn „Gleichheit ohne Offenheit für Vielfalt 
würde eine das andere ausgrenzende Angleichung bedeuten und Vielfalt ohne 
Gleichheit eine das andere unterordnende Hierarchisierung des Verschiedenen“  
(Prengel 2007:52). 

Gesellschaftspolitisches Selbstverständnis

Ziel der stationären Betreuung von Kindern und Jugendlichen ist die Gewährleis-
tung von Schutz, optimaler Versorgung und bestmöglicher Rahmenbedingungen 
für die förderliche Entwicklung der betreuten Kinder und Jugendlichen. Damit 
erfüllen stationäre Betreuungsangebote immer auch einen gesellschaftlichen 
Auftrag zur Erhöhung der Chancen von benachteiligten Heranwachsenden für 
gesellschaftliche Teilhabe und Selbstbestimmung. Die vorliegenden Qualitäts-
standards basieren daher auf dem Standpunkt, dass die stationäre Kinder- und 
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Jugendhilfe eine unverzichtbare Rolle auch im gesellschaftspolitischen Prozess 
hin zu Chancengleichheit, Inklusion und sozialer Gerechtigkeit leistet, der auf 
allen Ebenen gestaltet werden muss und daher die Kooperation aller relevanten 
Systempartner/innen  erfordert.  
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22 Der Begriff „Eltern“ wird in der vorliegenden Publikation nicht auf biologische Elternschaft ein-
geschränkt, sondern umfasst biologische Eltern wie andere mit der Erziehung betraute Perso-
nen und Obsorgeberechtigte. Ebenso wird auch der Begriff der Familie nicht auf die biologische 
Kernfamilie beschränkt verstanden, sondern als Gemeinschaft verstanden, die sich durch ein 
besonderes Kooperationsverhältnis und sog. Primärbeziehungen sowie durch Generationsdiffe-
renzierung und damit verbundene Sozialisations-, Schutz- und Versorgungsaufgaben auszeich-
net.  Vgl. Nave-Herz, R. (2004): Ehe- und Familiensoziologie. Eine Einführung in Geschichte, 
theoretische Ansätze und empirische Befunde. Weinheim: Juventa Verlag.

23 § 24. (1) des KJHG: „Kinder, Jugendliche, Eltern oder sonst mit Pflege und Erziehung betraute 
Personen sind im Rahmen der Gefährdungsabklärung zu beteiligen, vor der Entscheidung über 
die Gewährung von Erziehungshilfen sowie bei jeder Änderung von Art und Umfang der Er-
ziehungshilfen zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen hinzuweisen“.

IV. QUALITÄTSSTANDARDS

1. Gefährdungsabklärung und Hilfeplanung 

1.1. Fachliche Begründung

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz wie auch das Bundesverfassungsgesetz über 
die Rechte von Kindern verpflichtet den Kinder- und Jugendhilfeträger gefährde-
te und potenziell gefährdete Kinder und Jugendliche zu schützen und zu unter-
stützen. Ein wesentliches Kriterium für die Wirksamkeit der Kinder- und Jugend-
hilfe ist daher, so Peter Pantuček-Eisenbacher, „dass sie von Gefährdungslagen 
erfährt und die Eingangssituationen (Intake) so gestaltet, dass mögliche Gefähr-
dungen wahrgenommen werden können und ggf. eine frühzeitige unterstützen-
de Reaktion erfolgen kann. Das Intake (die erste Kontaktaufnahme mit der KJH 
und der Prozess, in dem aus der Anfrage ein ‚Fall‘ gemacht wird) ist daher ein 
Schlüsselprozess“ (Pantuček-Eisenbacher 2014: 12).

Die eigentliche Gefährdungsabklärung ist eine ausführliche Bestandsaufnahme 
der Lebenssituation der Kinder / Jugendlichen und ihrer Eltern22. Ziel der Ge-
fährdungsabklärung ist die Einschätzung, ob eine Gefährdung von Kindern und 
Jugendlichen vorliegt. Dabei müssen fachliche Standards (B-KJHG§ 12 Abs. 4) 
eingehalten und die einzelnen Verfahrensschritte und die daraus gewonnenen 
Erkenntnisse dokumentiert werden. Ein zentraler Aspekt bereits in der Gefähr-
dungsabklärung ist weiters die höchstmögliche Beteiligung23 der betroffenen 
Kinder, Jugendlichen und ihrer Eltern. Die Ausrichtung auf eine maximale Betei-
ligung erfordert auch größtmögliche Transparenz gegenüber allen Beteiligten.

Die Hilfeplanung schafft den zentralen Rahmen für die Leistungen in der Kinder- 
und Jugendhilfe. Sie ist daher ein Schlüsselthema, das die Art der Leistungspro-
zesse und deren Zielrichtung bestimmt. Die Qualität des Hilfeplanverfahrens ist 
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damit einer der zentralen Gelingensfaktoren für den Erfolg der Hilfen zur Erzie-
hung . 

Zentrale Aufgabe der Hilfeplanung ist es, notwendige und passgenaue Hilfen zur 
(Wieder)Herstellung der Erziehungsfähigkeit der Eltern, zum Schutz von Kindern 
und zu ihrem entwicklungsförderlichen Aufwachsen sowie zur Verselbständi-
gung zu vermitteln und deren Notwendigkeit und Passgenauigkeit regelmäßig 
zu überprüfen. Unter Passgenauigkeit ist zu verstehen, dass die Leistungen in-
dividuell auf die Probleme, Unterstützungsbedürfnisse und Ressourcen der ein-
zelnen Kinder, Jugendlichen und Familien abgestimmt werden. Dies inkludiert, 
dass ggf. mehrere Leistungen kombiniert vermittelt werden und / oder bedarfs-
gerecht flexibel variieren können. 

Generell ist die Hilfeplanung sowohl als rechtsstaatliches Verfahren und Rechts-
anspruch als auch als pädagogischer Prozess zu verstehen. Denn die Hilfeplanung 
sowie auch die regelmäßige Überprüfung der Hilfe und deren Zielerreichung 
schließt die umfassende Beratung und Beteiligung der Obsorgeberechtigten 
wie auch die Beteiligung der betroffenen Kinder und Jugendlichen ein. Denn 
erst wenn die Kinder, Jugendlichen und ihre Eltern in adäquater Weise in den 
Hilfeplanungsprozess eingebunden sind und daher die Ergebnisse akzeptieren 
können, sind nachhaltige Lösungen realistisch (vgl. Wolff 2014). Als pädagogi-
scher Prozess wird die Beteiligung deshalb verstanden, weil Kinder, Jugendliche 
und auch Eltern sich mitunter schwertun, ihre Anliegen und Sichtweisen offen 
zu legen, einen eigenen Willen zu entwickeln bzw. wahrzunehmen und eigene 
Positionen einzubringen. Fachkräfte sowohl in der öffentlichen Kinder- und Ju-
gendhilfe als auch in sozialpädagogischen Einrichtungen haben daher immer 
auch die Aufgabe, alle Beteiligten dabei zu unterstützen, ihre Sichtweisen und 
Vorstellungen von  der „erwünschten Zukunft“ (Rössler 2012: 38) im gesamten 
Prozess der Abklärung sowie der Hilfe- und Betreuungsplanung einzubringen. 
Beteiligung erfordert darüber hinaus, dass Eltern und Kinder bzw. Jugendliche 
einerseits nachvollziehen können, was den fallführenden Fachkräften Sorge be-
reitet und worauf Antworten gefunden werden müssen (Rössler et al. 2015). 
Ebenso ist es unabdingbar, dass Eltern darüber informiert werden, wie mit den 
erhobenen Informationen und personenbezogenen Daten umgegangen wird. 
Andererseits meint Beteiligung bei der Hilfeplanung, dass Kinder, Jugendliche 
und Eltern bei Entwicklung dieser Antworten in ressourcen- und entwicklungso-
rientierter Weise einbezogen sind und dabei unterstützt werden, ihren eigenen 
Willen „greifbar“ zu machen (vgl. Hinte 2017), Ziele zu formulieren und „selbst-
gestaltend im Rahmen der Hilfe aktiv“ (Macsenaere 2015: 7) zu werden.

Ziel der Qualitätstandards für diesen Bereich ist es daher, dass die Prozesse der 
Gefährdungsabklärung und Hilfeplanung sich durchgehend an den Bedürfnissen 
und Ressourcen der beteiligten Kinder und Jugendlichen orientieren und pass-
genaue Hilfestellungen in einem höchstmöglichen Ausmaß unter Beteiligung der 
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24 Da bei Vorliegen einer akuten Gefährdung (Gefahr im Verzug) eines Kindes bzw. einer/eines Ju-
gendlichen Sofortmaßnahmen getroffen werden müssen, erfolgt die detaillierte Abklärung der 
Ausgangslagen und Lebenssituation des Kindes und der Ressourcen der Familie in der Regel erst 
im Rahmen der Krisenunterbringung. Für diese Situation wurden daher gesonderte Standards 
für „Dringlichkeitseinschätzung und Sofortmaßnahmen bei Gefahr im Verzug“ formuliert. 

Kinder bzw. Jugendlichen und deren Eltern eruiert und umgesetzt werden. Dies 
inkludiert auch die Unterstützung der Eltern bei der Situationsdefinition und der 
Wahrnehmung ihrer Verantwortung.24

1.2. Themenspezifische professionelle Haltungen 

Folgende professionelle Haltungen für die Gestaltung der Prozesse der Gefähr-
dungsabklärung und Hilfeplanung sind von besonderer Bedeutung: 

n	Kindeswohl als leitendes Prinzip: Das Kindeswohl als wichtigstes und leiten-
des Prinzip bei der Gefährdungsabklärung und Hilfeplanung inkludiert die kon-
sequente Orientierung an dem Recht jedes Kindes auf Schutz, Förderung und 
Entwicklung sowie Beteiligung. Das Kindeswohl geht daher über die „Freiheit 
vor unmittelbaren Gefahren“ hinaus und umfasst ebenso die angemessene 
Versorgung der körperlichen Grundbedürfnisse und die bestmögliche sozi-
ale, emotionale und intellektuelle Förderung und Beteiligung (Pichler 2015: 
27). Dies inkludiert die einzelfallbezogene Berücksichtigung der individuellen 
Bedürfnisse, Interessen, Meinungen und Potentiale jedes Kindes und jedes 
bzw. jeder Jugendlichen, der konkreten Lebensverhältnisse, der familiären 
Ressourcen sowie der elterlichen Fürsorgefähigkeiten und Entwicklungsmög-
lichkeiten. 

n	Entwicklungsorientierung: Das Leitprinzip Kindeswohl beinhaltet damit in 
zweierlei Hinsicht eine entwicklungsorientierte Grundhaltung. Zum einen 
erfordert es ein besonderes Augenmerk auf den Prozess des Sicherheit Ent-
wickelns mit der Familie (Rössler 2015). Zum anderen bedarf es der Wahr-
nehmung und gemeinsamen Erarbeitung von hemmenden und förderlichen 
Beziehungsmustern, Ressourcen und Kompetenzen der Beteiligten und (dar-
auf aufbauend) von Hilfestellungen, die Entwicklungsprozesse des Kindes bzw. 
der/des Jugendlichen und der Eltern fördern und bereits vorhandene Entwick-
lungsprozesse verstärken können. 

n	Ressourcenorientierung: Die Fachkraft unterstützt die Eltern bei der Sichtbar-
machung und Nutzung von persönlichen und sozialräumlichen Ressourcen für 
die Sicherstellung des Schutzes des Kindes und für die Gewährleistung förder-
licher Entwicklungsbedingungen für das Kind bzw. die/den Jugendlichen.

n	Beteiligungsorientierte Haltung: Beteiligungsorientierung zeigt sich in der 
Unterstützung der Beteiligten, ihre Sichtweisen einzubringen. Beteiligungso-
rientierung meint darüber hinaus, die Sichtweisen und Wünsche aller Betei-
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ligten ernst zu nehmen und die Eltern als Expert/innen ihres Lebens wahrzu-
nehmen, die grundsätzlich Verantwortung für ihre Kinder übernehmen wollen 
und Unterstützung erhalten, die dazu nötigen Kompetenzen weiterentwickeln 
zu können. 

n	Lebensweltorientierung: Unter Lebensweltorientierung kann die Berück-
sichtigung der subjektiven, von Lebenslagen beeinflussten Wirklichkeitskon-
struktionen und Bewältigungsstrategien von Kindern, Jugendlichen und ih-
ren Eltern verstanden werden. Lebensweltorientierung in diesem Sinne setzt 
voraus, dass Fachkräfte unvoreingenommen die subjektiven Erlebenswelten 
der Beteiligten zu verstehen versuchen und eine Haltung des „professionellen 
Nicht-Wissens“ einnehmen. Denn erst auf Basis dieser fallbezogenen Offen-
heit können passgenaue Antworten mit den Kindern, Jugendlichen und Eltern 
gefunden werden. 

n	Haltung der Selbstreflexion: Unvoreingenommenheit erfordert die Reflexion 
der eigenen Werte- und Normvorstellungen sowie eine konsequente Orientie-
rung eigener Einschätzungen an fachlichen Kriterien.

n	Wertschätzung: Die Haltung der Fachkraft gegenüber den Kindern und Eltern 
ist von Wertschätzung und Respekt geprägt.

n	Verwendung einer vorurteilsfreien Sprache: Zur Bezeichnung und Beschrei-
bung der stationären Unterbringung wird eine nicht-stigmatisierende Sprache 
verwendet. Die verwendete Sprache wird vom Prinzip des „best interest“ für 
das Kind geleitet.

n	Rollenbewusstsein: Die Fachkräfte verstehen die Unterstützungsleistung der 
Kinder- und Jugendhilfe als familienergänzend, nicht familienersetzend und 
kommunizieren ihren gesellschaftlichen Auftrag in transparenter und wert-
schätzender Weise.

1.3. Gesetzliche Rahmenbedingungen

Die gesetzlichen Grundlagen für diesen Standardbereich stellen eine Reihe von 
Rechtsmaterien dar, die aufgrund ihrer Ausführlichkeit hier nur gestrafft vorge-
stellt werden können:

n	UN-Kinderrechtskonvention, insbesondere: 

 ¡	Artikel 3 (1): „Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie 
von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerich-
ten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, 
ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen 
ist.”

 ¡	Artikel 3 (3): „Die Vertragsstaaten stellen sicher, daß die für die Fürsorge für 
das Kind oder dessen Schutz verantwortlichen Institutionen, Dienste und 
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Einrichtungen den von den zuständigen Behörden festgelegten Normen 
entsprechen, insbesondere im Bereich der Sicherheit und der Gesundheit 
sowie hinsichtlich der Zahl und der fachlichen Eignung des Personals und 
des Bestehens einer ausreichenden Aufsicht.”

 ¡	Artikel 5: „Die Vertragsstaaten achten die Aufgaben, Rechte und Pflichten 
der Eltern oder gegebenenfalls, soweit nach Ortsgebrauch vorgesehen, der 
Mitglieder der weiteren Familie oder der Gemeinschaft, des Vormunds oder 
anderer für das Kind gesetzlich verantwortlicher Personen, das Kind bei der 
Ausübung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte in einer sei-
ner Entwicklung entsprechenden Weise angemessen zu leiten und zu füh-
ren.”

 ¡	Artikel 9 (1): „Die Vertragsstaaten stellen sicher, daß ein Kind nicht gegen 
den Willen seiner Eltern von diesen getrennt wird, es sei denn, daß die zu-
ständigen Behörden in einer gerichtlich nachprüfbaren Entscheidung nach 
den anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren bestimmen, daß 
diese Trennung zum Wohl des Kindes notwendig ist. Eine solche Entschei-
dung kann im Einzelfall notwendig werden, wie etwa wenn das Kind durch 
die Eltern mißhandelt oder vernachlässigt wird oder wenn bei getrennt le-
benden Eltern eine Entscheidung über den Aufenthaltsort des Kindes zu 
treffen ist.”

n	UN-Behindertenrechtskonvention, insbesondere Artikel 7 (3), der das Recht 
von Kindern mit Behinderungen festlegt, „ihre Meinung in allen sie berüh-
renden Angelegenheiten gleichberechtigt mit anderen Kindern frei zu äußern, 
wobei ihre Meinung angemessen und entsprechend ihrem Alter und ihrer Rei-
fe berücksichtigt wird, und behinderungsgerechte sowie altersgemäße Hilfe 
zu erhalen, damit sie dieses Recht verwirklichen können.“

n	Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern (2011), insbesondere 

 ¡	Artikel 1: „Jedes Kind hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die 
für sein Wohlergehen notwendig sind, auf bestmögliche Entwicklung und 
Entfaltung sowie auf die Wahrung seiner Interessen auch unter dem Ge-
sichtspunkt der Generationengerechtigkeit. Bei allen Kinder betreffenden 
Maßnahmen öffentlicher und privater Einrichtungen muss das Wohl des 
Kindes eine vorrangige Erwägung sein.“

 ¡	Artikel 4: „Jedes Kind hat das Recht auf angemessene Beteiligung und Be-
rücksichtigung seiner Meinung in allen das Kind betreffenden Angelegenhei-
ten, in einer seinem Alter und seiner Entwicklung entsprechenden Weise.”

n	Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013, insbesondere 

 ¡	§ 22 - Gefährdungsabklärung: „(2) Die Gefährdungsabklärung besteht aus 
der Erhebung jener Sachverhalte, die zur Beurteilung des Gefährdungsver-
dachtes bedeutsam sind und der Einschätzung, ob eine Kindeswohlgefähr-
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dung vorliegt. Diese ist in strukturierter Vorgangsweise, unter Beachtung 
fachlicher Standards und Berücksichtigung der Art der zu erwartenden Ge-
fährdung durchzuführen. (3) Als Erkenntnisquellen kommen insbesondere 
Gespräche mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen, deren Eltern 
oder sonst mit Pflege und Erziehung betraute Personen, Personen, in deren 
Betreuung sich die Kinder und Jugendlichen regelmäßig befinden, Besuche 
des Wohn- oder Aufenthaltsortes der Kinder und Jugendlichen, Stellung-
nahmen, Berichte und Gutachten von Fachleuten sowie die schriftlichen 
Gefährdungsmitteilungen im Sinne des § 37 in Betracht.”

 ¡	§ 23  (2) - Hilfeplanung: „Der Hilfeplan ist mit dem Ziel der Gewährleistung 
der angemessenen sozialen, psychischen und körperlichen Entwicklung 
und Ausbildung der betroffenen Kinder und Jugendlichen zu erstellen. Da-
bei sind die im individuellen Fall im Hinblick auf die Kindeswohlgefährdung 
aussichtsreichsten Erziehungshilfen einzusetzen, wobei darauf zu achten ist, 
dass in familiäre Verhältnisse möglichst wenig eingegriffen wird.“

 ¡	§ 24 - Beteiligung: „(1) Kinder, Jugendliche, Eltern oder sonst mit Pflege und 
Erziehung betraute Personen sind im Rahmen der Gefährdungsabklärung 
zu beteiligen, vor der Entscheidung über die Gewährung von Erziehungs-
hilfen sowie bei jeder Änderung von Art und Umfang der Erziehungshilfen 
zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen hinzuweisen. (2) Die im Abs. 1 Genannten sind bei der 
Auswahl von Art und Umfang der Hilfen zu beteiligen. Ihren Wünschen ist 
zu entsprechen soweit die Erfüllung derselben nicht negative Auswirkungen 
auf die Entwicklung der betroffenen Kinder und Jugendlichen hätte oder 
unverhältnismäßige Kosten verursachen würde.“

n	Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), insbesondere

 ¡	§138 zu Kriterien bei der Beurteilung des Kindeswohls 

 ¡	§ 181 zur Entziehung oder Einschränkung der Obsorge 

 ¡	§ 211 zur Beantragung gerichtlicher Verfügungen im Bereich der Obsor-
ge durch den Kinder- und Jugendhilfeträger

n	Kindschafts- und Namensrechts-Änderungsgesetz (KindNamRÄG 2013), ins-
besondere

 ¡	§ 106 zur Familiengerichtshilfe 

 ¡	§ 107 zur Möglichkeit des Gerichts zur Anordnung von Maßnahmen (wie 
u.a. Eltern– oder Erziehungsberatung, oder Teilnahme an einer Beratung 
oder Schulung zum Umgang mit Gewalt und Aggression)

n	Landes-Kinder- und Jugendhilfegesetze

n	Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), insbesondere Artikel 8 zum 
Recht auf Achtung des Familienlebens.
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25 Die Formulierung einer Sorge seitens der öffentlichen KJH wird von Expert/innen zunehmend 
als Qualitätsmerkmal in der Gefährdungsabklärung gesehen, u.a. da die Formulierung von Pro-
blemen als Sorgen Wertschätzung vermittelt, die Rolle der Fachkräfte verdeutlicht und die Ko-
operation fördert. Dazu Marianne Rössler: “Sorgen beziehen sich auf die Zukunft, da es den 
Gedanken nahelegt, wie der Sorge begegnet werden kann, so dass sie zukünftig nicht mehr 
besteht. Probleme hingegen führen eher dazu, sich verteidigen zu wollen: Ziel ist es jedoch, 
aus einer Scham- und Schulddynamik herauszukommen und Antworten für die zukünftige Si-
cherheit des Kindes zu finden”. (Rössler 2012: 37f.) Auch Peter Pantuček-Eisenbacher fordert 
eine Sorgeformulierung ein: Das zentrale Anliegen der KJH – die Abwendung einer Gefährdung 
für die Kinder / Jugendlichen – soll in der Hilfeplanaushandlung als Sorge formuliert werden” 
(2014: 15). 

1.4. Qualitätsstandards 

1.4.1. Beteiligung im gesamten Prozess der Abklärung / Hilfeplanung

A.1  Das Kind bzw. die/der Jugendliche und die Familie sind im gesamten 
Abklärungs- und Hilfeplanungsprozess systematisch einbezogen und 
beteiligt. 

Gesetzlicher Bezugsrahmen: KJHG § 24 - Beteiligung

Konkretisierung 

n	Die Fachkräfte der zuständigen Kinder- und Jugendhilfebehörde informieren 
Eltern und Kind bzw. Jugendliche/n in verständlicher und respektvoller Weise 
in Form einer Sorgeformulierung25 über die Gründe und Ziele der Abklärung 
sowie über ihre Rechte, Pflichten und Möglichkeiten weiterer Unterstützung. 

n	Eltern und Kinder bzw. Jugendliche sind über alle Schritte der Abklärung und 
Hilfeplanung informiert und haben die Möglichkeit, sich mit Fragen an die zu-
ständige Fachkraft der Kinder- und Jugendhilfe zu wenden.

n	Schriftliches, in einfacher Sprache formuliertes Informationsmaterial über die 
verschiedenen Phasen des Abklärungs- und Hilfeplanungsprozesses und zu 
Kontaktdaten der fallführenden Fachkraft und der Kinder- und Jugendanwalt-
schaft liegt vor und wird den Eltern ausgehändigt.

n	Das Kind bzw. die/der Jugendliche und die Eltern werden dabei unterstützt, 
alle Gesprächspunkte nachzuvollziehen und ihre Anliegen, Wünsche und Ziele 
einzubringen (Verwendung adäquater Sprache, bildlicher Darstellungen und 
Symbole etc.).

n	Es liegen Dokumentationsvorlagen vor, in denen die Einschätzungen und An-
liegen des Kindes bzw. der/des Jugendlichen und der Eltern systematisch er-
fasst werden. 



53

n	Vertrauenspersonen von Kindern bzw. Jugendlichen werden in transparenter 
Weise ermittelt. Kinder und Jugendliche und Eltern werden dabei unterstützt, 
dass private oder öffentliche Vertrauenspersonen im Prozess der Abklärung 
und Hilfeplanung einbezogen werden können. 

1.4.2. Dringlichkeitseinschätzung & Sofortmaßnahmen bei Gefahr im Verzug 

A.2  Das Kind bzw. die/der Jugendliche und die Eltern werden über den An-
lass /die Gründe, die Ziele und die Rahmenbedingungen der Dringlich-
keitseinschätzung und die damit verbundenen Aufgaben der Kinder- und 
Jugendhilfe in verständlicher Weise informiert. Um zu einer fundierten 
Einschätzung einer etwaigen akuten Gefährdungslage zu gelangen, wer-
den relevante Informationen in systematischer Weise erhoben. 

Gesetzlicher Bezugsrahmen: KJHG § 22 (1) – Gefährdungsabklärung 

Konkretisierung:

n	Die Fachkräfte der zuständigen Kinder- und Jugendhilfe informieren Eltern 
und Kind bzw. die/den Jugendliche/n über Gründe und Ziele der Erhebungen 
zur Feststellung einer Gefährdung und geben Auskunft über ihre eigene Rolle 
und ihren Schutzauftrag im Verfahren der Gefährdungsabklärung. Die Eltern 
werden über ihre Rechte und Pflichten informiert. 

n	Die beteiligten Fachkräfte der KJH schaffen einen Kommunikationsrahmen, 
der es den betroffenen Kindern / Jugendlichen und Eltern ermöglicht, alle Ge-
sprächspunkte nachzuvollziehen und ihre Sichtweisen einzubringen.

n	Die Einschätzung einer akuten Gefährdungslage (Gefahr im Verzug) erfolgt auf 
Basis fachlicher Kriterien und in Zusammenwirken von mindestens zwei Fach-
kräften. Die erhobenen Informationen werden schriftlich festgehalten. Dazu 
stehen Dokumentationsvorlagen zur Verfügung.

n	Bei Vorliegen des Verdachts auf eine Gefährdungslage oder/ und eines kom-
plexen Unterstützungsbedarfs wird ein ausführliches Assessment/Anamnese 
veranlasst (s.u.). 

A.3  Die Entscheidung über eine etwaige sofortige Krisenunterbringung des 
Kindes bzw. des/der Jugendlichen erfolgt im Zusammenwirken von min-
destens zwei Fachkräften. 

Gesetzlicher Bezugsrahmen: KJHG § 28 - Erziehungshilfen aufgrund einer ge-
richtlichen Verfügung, ABGB  § 211 (1) zur Umsetzung nötiger Sofortmaßnah-
men wegen Gefahr im Verzug.
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Konkretisierung:

n	Die Entscheidung über eine etwaige sofortige Krisenunterbringung des Kin-
des bzw. der/des Jugendlichen aufgrund einer akuten Kindeswohlgefährdung 
(etwa in Krisenzentren, anderen stationären Einrichtungen oder bei nahen 
Verwandten) und die damit verbundene Beantragung einer gerichtlichen Ver-
fügung erfolgt in Abstimmung von mindestens zwei Fachkräften. 

n	Die Krisenversorgung dient dem Ziel der Sicherheit und des Schutzes des Kin-
des bzw. der/des Jugendlichen, der Deeskalation der familiären Situation so-
wie der Entwicklung tragfähiger Lösungen mit den Beteiligten. Hierfür wird 
eine ausführliche Abklärung (Assessment, Anamnese, etc.) und ggf. die darauf 
basierende Hilfeplanung initiiert (s.u.).

1.4.3. Ausführliche Abklärung (Assessment, Anamnese)

A.4  Zur Ermittlung der Gefährdungs- und Bedarfslagen erfolgt eine fachlich 
fundierte und umfassende Abklärung der Lebenssituation und der per-
sönlichen und sozialen Ressourcen des Kindes bzw. der/des Jugendlichen 
sowie der familiären Schutz- und Risikofaktoren. 

Gesetzlicher Bezugsrahmen: KJHG § 22 (2), (3), (5) - Gefährdungsabklärung

Konkretisierung 

n	Die Abklärung beruht auf fachlich fundierten und dokumentierten Kriterien 
und strukturierten Prozessen des Fallverstehens (Mehraugenprinzip, kollegi-
ale Beratung, Kriterienkataloge), die die physische, psychische, soziale und 
bildungsbezogene Situation /bio-psycho-soziale Situation des Kindes und der 
Familie, das Beziehungs- und Fürsorgeverhalten sowie die Problemsicht und 
-akzeptanz der Eltern berücksichtigen und dokumentieren. 

n	Persönliche Ressourcen und Netzwerkressourcen des Kindes bzw. der/des Ju-
gendlichen und der Familie sowie Schutz- und Risikofaktoren und Hinweise 
für eine mögliche Gefährdung des Kindes bzw. der/des Jugendlichen in der 
Familie werden systematisch erhoben und systematisch dokumentiert. 

n	Besonderes Augenmerk wird auf die Bedürfnisse von Geschwisterkindern ge-
legt. Eine bedarfsgerechte, gemeinsame Unterbringung von Geschwisterkin-
dern wird gewährleistet, sofern dies für deren Entwicklung förderlich ist. 

n	Soweit keine Gefahr im Verzug besteht, wird von den Fachkräften dafür Sorge 
getragen, dass für die Erhebung aller für die Entscheidung relevanten Fakto-
ren eine hinreichende Zeitspanne zur Verfügung steht.

n	Ggf. werden externe Expert/innen (z.B. mit Erfahrung in der Traumadiagnostik, 
Bindungsdiagnostik, Verhaltensdiagnostik etc.) und Personen aus dem nahen 
Umfeld (z.B. Lehrkräfte) des Kindes punktuell für die Abklärung einbezogen.
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26 In Anschluss an Peter Pantuček-Eisenbacher läßt sich hier von einer zweiten, präziseren Sorge-
formulierung sprechen: „Nach der Gefährdungsabklärung haben die KJH-SA ein differenzier-
tes Bild über die Lage der Kinder / Jugendlichen bzw. der Familie. Sie können daher die Sorge 
präziser formulieren“ (2014: 14). Diese zweite Sorgeformulierung, so Pantuček-Eisenbacher, 
„eröffnet die Hilfeplanaushandlung (…)  Das zentrale Anliegen der KJH – die Abwendung einer 
Gefährdung für die Kinder / Jugendlichen – soll in der Hilfeplanaushandlung als Sorge formuliert 
werden” (2014: 15).

n	Der Abklärungsprozess erfolgt unter höchstmöglicher Transparenz. Die Eltern 
werden bedarfsgerecht über die Ergebnisse der Abklärung informiert und er-
halten zu einem höchstmöglichen Ausmaß und unter Einhaltung der recht-
lichen Rahmenbedingungen Kopien der vorliegenden Abklärungsergebnisse 
und -formulare. Dabei werden sie bei der persönlichen Einordung und im 
emotionalen Umgang mit den Ergebnissen bedarfsgerecht unterstützt.

1.4.4. Entwicklung des Hilfeplans

A.5  Im Hilfeplan werden verständliche, konkrete, realistische und überprüf-
bare Ziele und passgenaue Hilfestellungen sowohl für das Kind bzw. für 
die/den Jugendlichen als auch für die Herkunftsfamilie formuliert und 
schriftlich festgehalten. Die formulierten Ziele orientieren sich an der 
Gewährleistung der Sicherheit und der individuell abgestimmten Förde-
rung der sozialen, psychischen und körperlichen Entwicklung des Kindes 
bzw. der/des Jugendlichen. 

Gesetzlicher Bezugsrahmen: KJHG § 23 - Hilfeplanung

Konkretisierung 

n	Die Fachkräfte kommunizieren in transparenter und verständlicher Weise das 
Ziel der Hilfeplanung in Form einer Sorge26 um das Wohlergehen des Kindes 
bzw. der/des Jugendlichen und informieren über wesentliche Ergebnisse der 
Abklärung, die diese Sorge begründen.

n	Bedingungen der Hilfeplanung in Hinblick auf die Sicherung des Kindeswohls 
werden transparent kommuniziert. Dabei werden auch Kriterien, die bei der 
Zielformulierung und der Festlegung von Hilfen und Maßnahmen erfüllt sein 
müssen, klar und in verständlicher Sprache benannt. 

n	Der Entscheidungsprozess in Hinblick auf die gewählten Hilfeformen orientiert 
sich an der Frage, was für das Kind bzw. die/den Jugendliche/n die bestmögli-
che und passgenaue Hilfestellung ist, und umfasst auch die Abklärung, ob und 
mit welchen unterstützenden Hilfen für die Familie ein Verbleiben bzw. eine 
Rückkehr des Kindes bzw. der/des Jugendlichen in die Familie möglich und zu 
verantworten ist.
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27 Das aus Neuseeland stammende Verfahren „Familienrat“ (Family Group Conference) legt den 
Schwerpunkt auf die Selbstbefähigung der AdressatInnen der KJH, indem diese gemeinsam 
mit ihrem Netzwerk (Familie, Vertrauenspersonen etc.) in begleiteter Weise Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Sicherheit und des Wohlergehens des Kindes bzw. der / des Jugendlichen 
erarbeiten. Der Familienrat wird von der fallführenden Fachkraft der KJH in Auftrag gegeben, 
wenn die Betroffenen diesem zustimmen.

28 Die Begriffe Herkunftsfamilie und Herkunftssystem werden in der Regel synonym verwendet. 
An dieser Stelle wird jedoch zwischen den Begriffen differenziert. Unter Familie oder Herkunfts-
familie wird die Gemeinschaft verstanden, die sich durch ein besonderes Kooperationsver- 

n	Im Entscheidungsprozess werden die Bedürfnisse und Ressourcen der Eltern 
und des Kindes bzw. der/des Jugendlichen sowie auch deren/dessen soziales 
Umfeld berücksichtigt. 

n	Zur Gewährleistung einer höchstmöglichen Beteiligung unter Nutzung der so-
zialen Ressourcen der Familie kann von der fallführenden Fachkraft das Ver-
fahren des „Familienrats“27 vorgeschlagen und bei Zustimmung aller Beteilig-
ten veranlasst werden, soweit diese Methode der Entwicklung bestmöglicher 
Lösungen zur Sicherung des Kindeswohls dienlich ist. Hierfür wird ein/e Koor-
dinator/in einbezogen, der/die die Familie bei der Vorbereitung unterstützt 
und über alle relevanten Informationen verfügt.  Seitens der öffentlichen KJH 
wird die Sorge, die es zu bearbeiten gilt, klar formuliert und von der zuständi-
gen Fachkraft im Familienrat eingebracht.

n	Die Entscheidung für eine Fremdunterbringung orientiert sich am Kindeswohl, 
ist fachlich begründet, zwischen mindestens zwei Fachkräften konsensuell va-
lidiert (Vier-Augen-Prinzip) und entsprechend dokumentiert. 

n	Begründungen für die Entscheidung für eine Fremdunterbringung werden 
dem Kind bzw. der/dem Jugendlichen und den Eltern in respektvoller und ver-
ständlicher Weise kommuniziert. 

n	Das Kind erhält kindgerecht aufbereitete Informationen zu den weiteren 
Schritten im Prozess der Fremdunterbringung.

n	Zur Gewährleistung einer tragfähigen Kooperation mit den Eltern wird über-
prüft, ob ein Wechsel der fallführenden Sozialarbeiter/in nach der Entschei-
dung für eine Fremdunterbringung des Kindes bzw. der/des Jugendlichen ggf. 
zielführend und notwendig ist. 

n	Der Hilfeplan umfasst Ziele und Maßnahmen sowohl für das Kind als auch für 
die Eltern, wie etwa zur Gestaltung einer förderlichen Eltern-Kind-Beziehung 
während der Fremdunterbringung und ggf. die Unterstützung und Schritte für 
die Vorbereitung der Rückführung des Kindes bzw. der/des Jugendlichen in 
das Herkunftssystem28. Die konkrete Ausgestaltung der Ziele und Hilfen für die 
Eltern sind auf die Ziele und Zeitperspektive der konkreten Hilfen für das Kind 
bzw. die/den Jugendlichen abgestimmt. 
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 hältnis und sog. Primärbeziehungen sowie durch Generationsdifferenzierung und damit ver-
bundene Sozialisations-, Schutz- und Versorgungsaufgaben auszeichnet (vgl. Nave-Herz 2004). 
Demgegenüber werden unter dem Begriff Herkunftssystem auch relevante erwachsene Be-
zugs- und Vertrauenspersonen verstanden, die nicht unbedingt der generationsübergreifenden 
Herkunftsfamilie angehören, aber für das Kind bzw. die/den Jugendlichen bindungsrelevante 
Bedeutung haben. Der Begriff „Eltern“ umfasst wiederum sowohl die biologischen Eltern als 
auch andere mit der Erziehung betraute Personen und Obsorgeberechtigte. 

n	Alle erarbeiteten Ziele sowie die vereinbarten Maßnahmen und Schritte zur 
Zielerreichung werden in einer für die Beteiligten adäquaten Sprache formu-
liert und den Eltern in schriftlicher Form ausgehändigt.

n	Die formulierten Ziele sowie die vereinbarten Maßnahmen und Schritte sind 
konkret, realisierbar, mit einer Terminsetzung, mit Indikatoren und Zuständig-
keiten verbunden und werden den Eltern in schriftlicher Form ausgehändigt.

n	Bei der Festlegung von Zuständigkeiten wird darauf Bedacht genommen, dass 
im weiteren Hilfeplanungs- und Evaluationsprozess die Perspektiven aller Be-
teiligten angemessen vertreten sind und die Perspektivenvielfalt gewürdigt 
wird (etwa durch die Beteiligung unterschiedlicher Unterstützungs- bzw. Be-
treuungspersonen für Eltern und Kinder).

n	Die Ziele sowie die Angemessenheit der vereinbarten Hilfe werden zu einem 
festgelegten Zeitpunkt, spätestens jedoch drei Monate nach Erstellung des 
ersten Hilfeplans, und unter Beteiligung der Eltern und des Kindes im Rahmen 
eines Hilfeplangespräches überprüft.

A.6  Im Prozess der Identifikation eines passgenauen sozialpädagogischen 
Angebots für das Kind bzw. für die/den Jugendliche/n werden Vertreter/
innen adäquater in Frage kommender sozialpädagogischer Einrichtun-
gen bereits vor Entscheidung über die Unterbringung einbezogen.

Konkretisierung: 

n	Vertreter/innen sozialpädagogischer Einrichtungen bzw. Angebote werden 
frühzeitig bei der Identifikation der konkreten Hilfen einbezogen, um die Pass-
genauigkeit des Angebots bestmöglich sicherzustellen. 

n	Die Identifikation passender sozialpädagogischer Einrichtungen bzw. Angebo-
te basiert auf den dokumentierten Hilfebedarfen und Zielen (Hilfeplan) und 
berücksichtigt bestmöglich die Wünsche der Eltern und des Kindes bzw. der/
des Jugendlichen (etwa in Hinblick auf räumliche Entfernung zum Wohnort 
der Eltern und zum ursprünglichen sozialen Umfeld des Kindes bzw. der/des 
Jugendlichen, Angebote der Einrichtung, adäquate Struktur zur Betreuung 
von Geschwistern, etc.). 
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n	Die Gründe für die Entscheidung für eine Einrichtung werden systematisch 
dokumentiert.
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2.  Aufnahmeprozess und Betreuungsplanung in der sozialpädagogi-
schen Einrichtung

2.1. Fachliche Begründung

Der Übergang in eine andere Lebens- und Betreuungssituation stellt für das Kind 
bzw. die/den Jugendliche/n eine große Belastung, oftmals eine verletzende Er-
fahrung und ein kritisches Lebensereignis dar (Filipp/Aymanns 2010). Zum einen 
geht dem Wechsel in eine stationäre sozialpädagogische Einrichtung zumeist 
eine belastende Vorgeschichte voraus, die zusätzlich zu den Orientierungserfor-
dernissen bewältigt werden muss. Zum anderen bedeutet der Wechsel für das 
Kind bzw. die/den Jugendliche/n die (vorübergehende oder langfristige) Verle-
gung des Lebensmittelpunkts und die Trennung von Bezugspersonen, Alltags-
routinen und vom alltäglich präsenten sozialen Umfeld. Ähnlich wie bei der Ge-
staltung der Übergänge aus der Einrichtung (vgl. Kap. 10) kommt der Schaffung 
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29 Müssen bei Vorliegen einer akuten Gefährdung (Gefahr im Verzug) eines Kindes bzw. einer/
eines Jugendlichen Sofortmaßnahmen in Form einer Krisenunterbringung getroffen werden, 
besteht keine Möglichkeit für das Kennenlernen der Krisenunterbringung und die schrittweise 
Begleitung des Kindes in dieses Lebensumfeld. Die hier vorgestellten Qualitätsstandards bezie-
hen sich daher nicht auf den Aufnahmeprozess von Kindern und Jugendlichen unter Bedingun-
gen akuter Gefährdung.

30 Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei der Auswahl einer Betreuungseinrichtung ist 
ebenso bei Einrichtungswechsel von hoher Bedeutung (vgl. dazu Kap. 10).

31 In den folgenden Standards werden zur Strukturierung der Betreuungsplanung fünf Kategorien 
definiert, wie sie auch in der Richtlinie zur leistungs- und qualitätsorientierten Steuerung im Be-
reich der Erziehungshilfen des Landes OÖ festgelegt sind: Emotionale und soziale Entwicklung, 
Gesundheit, Kindergarten/Ausbildung/Beruf, familiäre Beziehungen/Herkunftssystem und sozio- 
ökonomische Situation. 

von fließenden Übergängen auch im Aufnahmeprozess höchste Bedeutung zu. 
Möglichkeiten zum Kennenlernen der Einrichtung vor der Aufnahme29 sind hier 
ebenso unabdingbar wie die Möglichkeit für Eltern, „ihr Kind an den neuen Ort 
zu begleiten und damit Sicherheit und Zustimmung zu dieser Veränderung des 
Lebensortes zu signalisieren und erlebbar zu machen“ (Schmutz 2014: 35f.).

Der Übergang in die stationäre Einrichtung ist grundsätzlich als individueller 
Prozess zu verstehen, der eine angemessene Berücksichtigung der individuel-
len Bedürfnisse und Unterstützungsbedarfe unter Wahrung größtmöglicher Ent-
scheidungsmöglichkeiten des Kindes bzw. der/des Jugendlichen erfordert. Da-
bei ist es auch in Hinblick auf die Auswahl der jeweiligen sozialpädagogischen 
Einrichtung unabdingbar, dass der Wille des Kindes bzw. der/des Jugendlichen 
herausgearbeitet und bestmöglich berücksichtigt wird30 . 

Mit Auswahl der Einrichtung und Aufnahme des Kindes in der Einrichtung kommt 
der Betreuungsplanung, die auf Basis des Hilfeplans erfolgt, eine Schlüsselrolle 
zu. Dabei kann ein “Betreuungsplan” in Anlehnung an die Definition der Abtei-
lung Kinder- und Jugendhilfe der OÖ Landesregierung definiert werden als 

“Planungs- und Berichtsinstrument der sozialpädagogischen Einrichtung, 
das den Bezugsrahmen für die die Planung und Umsetzung der sozialpä-
dagogischen Betreuung mit den Beteiligten (Kind/Jugendliche/r, Eltern/
Erziehungsberechtigte, fallführende Behörde) und die Kommunikation 
zwischen den Beteiligten bildet und dabei Ziele und Maßnahmen in un-
terschiedlichen Entwicklungskategorien31 strukturiert” (Amt der OÖ Lan-
desregierung 2013: 14). 

Wie auch bei der Erstellung des Hilfeplans ist bei der Erstellung und kontinu-
ierlichen Weiterentwicklung und Evaluation des Betreuungsplans eine höchst-
mögliche, alters- entwicklungsadäquate Beteiligung des Kindes bzw. der/des 
Jugendlichen, aber auch der Eltern entscheidend. Denn wie Elisabeth Schmutz 
konstatiert, bedarf es der Mitarbeit der betreuten Heranwachsenden und der 
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32 Zur Zusammenarbeit der Einrichtung mit den Eltern vgl. Kapitel 7. 

Eltern, „damit Eltern und Kinder für sich formulieren und mitteilen können, was 
für sie wichtig und machbar ist. Eine beteiligungsorientierte Gestaltung trägt so 
dazu bei, dass die Ziele nicht nur von Eltern und Kindern mitgetragen werden, 
sondern ihre eigenen Ziele sind, die sie selbst erreichen wollen“ (2014: 34). In 
den Worten von Wolfgang Hinte geht es daher auch bei der Betreuungsplanung 
wesentlich darum, dass Heranwachsende und Eltern bei der „Suche nach dem 
Willen“ (Hinte 2012: 6) unterstützt werden und der Wille bestmöglich in die 
Formulierung von Zielen einfließt bzw. „nach Möglichkeit in individuelle Ziele 
übersetzt“ (Richardt 2016: 27) wird. Ebenso relevant ist es, dass von Betreuungs-
beginn an eine „transparente Rahmung“ der Zusammenarbeit mit den Eltern 
erfolgt. Wie Elisabeth Schmutz hervorhebt, betrifft dies auch eventuelle Gren-
zen der Zusammenarbeit mit den Eltern bzw. dem Herkunftssystem, etwa wenn 
im Rahmen des Schutzplanes bestimmte Kontakte unterbunden worden sind“ 
(Schmutz 2014: 36).32 

Nicht zuletzt kommen der Kooperation zwischen den Fachkräften, der konti-
nuierlichen Abstimmung zwischen Betreuungs- und Hilfeplan sowie der regel-
mäßigen Evaluierung der Betreuungsziele und Maßnahmen eine wesentliche 
Bedeutung zu.  

2.2. Themenspezifische professionelle Haltungen

Die Arbeit der Fachkräfte im Prozess der Aufnahme und Betreuungsplanung in 
der Einrichtung erfordert folgende Grundhaltungen seitens der Fachkräfte:

n	Kindeswohl als leitendes Prinzip: Die Orientierung an dem Recht jedes Kindes 
auf Schutz, Förderung und Entwicklung sowie Beteiligung muss im Aufnahme-
prozess und bei der Betreuungsplanung konsequent beibehalten werden. 
Damit verbunden ist die Abstimmung des Betreuungsplans auf die individu-
ellen Unterstützungsbedarfe, Ressourcen und Interessen der betreuten Her-
anwachsenden. Grundlage hierfür ist eine adäquate, vorurteilsfreie sozialpäd-
agogische Anamnese sowie eine hohe Sensibilität auf Seiten der betreuenden 
Fachkräfte, da auch schmerzhafte Entwicklungen erkannt und entwicklungs-
gerecht thematisiert werden müssen.

n	Beteiligungsorientierte Haltung: Wie auch bei der Abklärung und Hilfepla-
nung ist Beteiligungsorientierung im Aufnahmeprozess und bei der Betreu-
ungsplanung entscheidend. Die Begleitung jedes Kindes und jeder bzw. jedes 
Jugendlichen im Kennenlernen der Einrichtung ist hierfür ebenso erforderlich 
wie ihre Einbeziehung bei der Festlegung von Betreuungszielen.
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n	Ressourcenorientierung: Eine ressourcenorientierte Betreuungsplanung un-
terstützt die betreuten Heranwachsenden bei der Erarbeitung und Erfahrung 
von persönlichen und umweltbezogenen Ressourcen und bezieht diese Res-
sourcen systematisch bei der Planung von Angeboten und Unterstützungs-
maßnahmen ein. 

n	Rollenbewusstsein: Auch die Fachkräfte der sozialpädagogischen Einrichtung 
verstehen ihre Angebote als familienergänzend, daher nicht als familienerset-
zend, und kommunizieren ihren Auftrag in transparenter und wertschätzen-
der Weise.

n	Wertschätzung: Die Fachkräfte nehmen beim ersten Kennenlernen wie auch 
im weiteren Betreuungsverlauf eine wertschätzende und annehmende Hal-
tung gegenüber allen Kindern bzw. Jugendlichen und ihren Eltern bzw. rele-
vanten Bezugspersonen ein und vermitteln allen Beteiligten, willkommen zu 
sein .

2.3. Gesetzliche Rahmenbedingungen

Wesentliche gesetzliche Grundlagen für den Aufnahmeprozess und die Betreu-
ungsplanung in der Einrichtung sind:

n	UN-Kinderrechtskonvention, insbes. das Recht auf Förderung und Entwick-
lung, Schutz und Beteiligung

n	Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013, insbesondere § 23 Hilfeplanung, 
§ 24 Beteiligung sowie § 17. (1), der auf den Auftrag des Kinder- und Jugend-
hilfeträgers hinweist, „dass zur Pflege und Erziehung von Kindern und Jugend-
lichen im Rahmen der vollen Erziehung sozialpädagogische Einrichtungen zur 
Verfügung stehen. Dabei ist auf die unterschiedlichen Problemlagen und die 
altersgemäßen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen Bedacht zu neh-
men“

n	Richtlinien und Verordnungen der Länder zur Betreuungsplanung

2.4. Qualitätsstandards

A.7  Die letztendliche Entscheidung über die Aufnahme eines Kindes in einer  
stationären Einrichtung erfolgt nach einem ersten Kennenlernen und 
Erstgespräch mit dem Kind und den Eltern in der Einrichtung und orien-
tiert sich an der Passung des Angebots für das Kind bzw. die/den Jugend-
liche/n . 

Konkretisierung: 

n	Sowohl die Eltern wie auch die Kinder und Jugendlichen werden bei der Aus-
wahl der Einrichtung adäquat beteiligt.
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n	Vor Aufnahme des Kindes bzw. der/des Jugendlichen in der Einrichtung findet 
jedenfalls ein Gespräch zwischen betreuenden Fachkräften mit dem Kind bzw. 
der/dem Jugendlichen und den Eltern in der Einrichtung statt. Das Kind bzw. 
die/der Jugendliche und die Eltern werden über die Angebote informiert und 
können ihre Wünsche darstellen und die Einrichtung kennen lernen. Relevan-
te Vertrauenspersonen haben die Möglichkeit, auf Wunsch des Kindes bzw. 
der/des Jugendlichen und mit Zustimmung der Eltern teilzunehmen.

n	Angebote des Kennenlernens der Einrichtung dienen der Klärung der Pass-
genauigkeit der Einrichtung hinsichtlich der Bedürfnisse des Kindes bzw. der/
des Jugendlichen und werden mit einer annehmenden Grundhaltung, in einer 
Willkommensatmosphäre und keinesfalls als “Bewährungsprobe” umgesetzt.

n	Fachkräfte, die für die Bezugsbetreuung in Frage kommen, sind nach Möglich-
keit bereits bei diesem ersten Kennenlernen eingebunden. 

A.8  Die Aufnahme des Kindes bzw. der/des Jugendlichen wird angemessen 
vorbereitet und klar, transparent, kindersensibel sowie beteiligungsori-
entiert gestaltet. 

Konkretisierung:

n	Die/der Heranwachsende und die Eltern werden auf den Aufnahmetag vorbe-
reitet und über die einzelnen Schritte frühzeitig informiert.

n	Der Einzug in die Einrichtung wird als Prozess kindersensibel gestaltet, von 
einem Willkommensritual und (wenn möglich) unter adäquater Einbezie-
hung der Herkunftsfamilie begleitet. Dem Kind wird das Gefühl des Willkom-
men-Seins vermittelt.

n	Relevante Vertrauenspersonen werden bei der Aufnahme auf Wunsch des 
Kindes bzw. der/des Jugendlichen und unter Einbeziehung der Eltern beteiligt.

n	Von Beginn an wird in der Einrichtung Beziehung angeboten und gestaltet. 
Personen, die später auch in der Betreuung als Bezugsperson/en fungieren, 
sind vom ersten Gespräch an eingebunden. 

A.9  Die Kooperation zwischen öffentlicher Kinder- und Jugendhilfe und Ein-
richtung basiert auf den Prinzipien Verbindlichkeit und Transparenz.

Konkretisierung: 

n	Die Einrichtung ist von der fallführenden Fachkraft sowie ggf. auch von der 
verantwortlichen Fachkraft in der Übergangsunterbringung über alle verfüg-
baren und betreuungsrelevanten Informationen sowie über die Ausgangssi-
tuation des Kindes und der Familie in Kenntnis gesetzt, um eine passgenaue 
Betreuung des Kindes sicherstellen zu können und Betreuungsabbrüche zu 
vermeiden. Dazu zählen insbesondere
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 ¡	Ergebnisse vorangegangener fachlich anerkannter Diagnostiken (Sozialpäd-
agogische Diagnostik, Verhaltensdiagnostik, psychiatrische Diagnostik, Bin-
dungsdiagnostik, Traumadiagnostik etc.)

 ¡	Vereinbarte Ziele und etwaige Vereinbarungen mit den Eltern
 ¡	Gesundheitliche Ausgangslagen des Kindes und der Eltern
 ¡	Fürsorgeverhalten der Eltern
 ¡	Persönliche Ressourcen, familiäre Beziehungen, Netzwerkressourcen und 

Vertrauenspersonen des Kindes
 ¡	Gewohnheiten, Alltagsroutinen und -rituale des Kindes
 ¡	Bildungsbezogene Ausgangslagen und schulische Empfehlungen

n	Vereinbarte Aufgabenteilungen und Termine werden wechselseitig verbind-
lich eingehalten bzw. bei Verzögerungen zeitgerecht kommuniziert.

A.10  Auf Basis des Hilfeplans der Kinder- und Jugendhilfe wird innerhalb von 
3 Monaten in der Einrichtung ein umfassender Betreuungsplan unter 
adäquater Einbeziehung des Kindes bzw. der/des Jugendlichen erstellt, 
der die Grundlage für den weiteren Betreuungsprozess darstellt und re-
gelmäßig systematisch evaluiert und bei Bedarf adaptiert wird. 

Konkretisierung:

n	Der Betreuungsplan wird innerhalb von 3 Monaten auf Grundlage des Hilfe-
plans erstellt, kontinuierlich auf Basis der Ergebnisse ergänzender Abklärun-
gen und Erkenntnisse über die Bedürfnisse und Entwicklungsaufgaben des 
Kindes bzw. der/des Jugendlichen weiterentwickelt und mithilfe verfügbarer 
Dokumentationsvorlagen schriftlich festgehalten. 

n	Kinder und Jugendliche werden in die Erstellung und Weiterentwicklung  
des Betreuungsplans alters- und entwicklungsadäquat eingebunden. Die  
fortlaufend ergänzten bzw. adaptierten Betreuungs- und Entwicklungsbe- 
richte werden mit dem Kind bzw. der/dem Jugendlichen altersadäquat be-
sprochen. 

n	Der Betreuungsplan beinhaltet konkrete Ziele und Maßnahmen für das Kind 
bzw. die/den Jugendlichen in mindestens folgenden Bereichen: Emotio- 
nale und soziale Entwicklung, Gesundheit und Körper, Bildung/Ausbildung/
Beruf und familiäre Beziehungen/Herkunftssystem sowie soziale Eingebun-
denheit. 

n	Der Betreuungsplan umfasst auch Ziele für die Eltern, wie etwa zur Gestal- 
tung einer förderlichen Kontaktpflege und Eltern-Kind-Beziehung während 
der Fremdunterbringung, sowie ggf. konkrete Schritte für die Vorbereitung  
der Rückführung des Kindes bzw. der/des Jugendlichen in die Herkunftsfami-
lie.
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A.11  Der Betreuungsplan wird zeitgerecht vor dem Hilfeplanungsgespräch 
an die fallführende Fachkraft übermittelt. Neue Erkenntnisse über die 
Lebenssituation und Bedürfnisse des Kindes bzw. der/des Jugendlichen 
werden im Hilfeplan aufgenommen und im Hilfeplangespräch erörtert. 

Konkretisierung:

n	Der Betreuungsplan wird zeitgerecht vor dem Hilfeplangespräch an die fall-
führende Fachkraft der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe übermittelt. Das 
erste Hilfeplangespräch findet 3 Monate nach Aufnahme des Kindes bzw. der/
des Jugendlichen in der Einrichtung und in weiterer Folge jedenfalls in Interva-
llen von 6 Monaten in der sozialpädagogischen Einrichtung statt. 

n	Im Hilfeplangespräch werden die Entwicklung des Kindes bzw. der/des Ju-
gendlichen erörtert, die vereinbarten Ziele und Entwicklungsschritte sowie 
die Passgenauigkeit der gesetzten Unterstützungsmaßnahmen reflektiert und 
gegebenenfalls adaptiert.

n	Die Hilfeplangespräche erfolgen unter Einbeziehung aller involvierten Fach-
kräfte, der Eltern und ggf. von Vertrauenspersonen des Kindes bzw. der/des 
Jugendlichen. 

n	Bei Bedarf finden anlassbezogene Zwischengespräche mit der/dem fallführen-
den Sozialarbeiter/in statt.

n	Ergänzungen und Adaptionen im Hilfeplan werden der sozialpädagogischen 
Einrichtung binnen 2 Wochen nach einem Hilfeplangespräch zur Verfügung 
gestellt.

n	Die Erstellung der Berichte, welche von der sozialpädagogischen Einrichtung 
an die fallführende Fachkraft der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe weiter-
geleitet werden, erfolgt in Abstimmung mit allen beteiligten Fachkräften der 
Einrichtung, insbesondere mit den Bezugsbetreuer/innen. 

A.12  Die Bedürfnisse und Entwicklungen des Kindes bzw. der/des Jugendli-
chen und damit verbundene Betreuungsziele und -maßnahmen werden 
regelmäßig im Rahmen von Teambesprechungen reflektiert. 

Konkretisierung:

n	Es findet ein Austausch zwischen den beteiligten Fachkräften der sozialpäd-
agogischen Einrichtung im Rahmen von wöchentlichen Teambesprechungen 
zur Reflexion der Entwicklung und Unterstützungsbedarfe des Kindes bzw. 
der/des Jugendlichen statt. Damit verbunden ist eine Evaluation der Ziele und 
Maßnahmen für das Kind bzw. die/den Jugendliche/n sowie der Passgenauig-
keit der Betreuungsangebote und Unterstützungsmaßnahmen. 
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33 Ein Unterschied in verschiedenen Beteiligungskonzepten in der Fachliteratur äußert sich darin, 
wie stark der Entscheidungsbezug von Beteiligung betont wird: Während manche Expert/innen 
(wie etwa Schröder 1995,  Knauer und Sturzenhecker 2005), als zentrales Merkmal von Betei-
ligung die Teilhabe an Entscheidungen und die Übertragung eines Teils der Verfügungsgewalt 
über die eigene gegenwärtige wie zukünftige Lebensgestaltung von den Erwachsenen auf die 
Kinder und Jugendlichen verstehen, wird Partizipation von anderen Autor/innen breiter als Mit-
wirkung oder Mitbestimmung verstanden (vgl. Oerter 2006).

n	Wesentliche Ergebnisse der Reflexion werden dokumentiert.
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Amt der OÖ Landesregierung (2013): Angebot der Vollversorgung. Richtlinie zur leistungs- und 
qualitätsorientierten Steuerung im Bereich der Erziehungshilfen.  https://www.kinder-jugendhil-
fe-ooe.at/Mediendateien/dl_fachinfos_vv-richtlinie.pdf. (Zugriff am 08.01.2018).

Filipp, S.-H. /Aymanns, P. (2010): Kritische Lebensereignisse und Lebenskrisen. Vom Umgang mit 
den Schattenseiten des Lebens. Stuttgart: Kohlhammer.

Hinte, W. (2012): Das Fachkonzept „Sozialraumorientierung“. In: SiO - Sondernummer_ISSAB: 4-9. 
(Zugriff am 29.01.2018).

Richardt, V. (2016): Zukunft durch Ziele. Evaluation in sozialräumlichen Erziehungshilfen. S. 23-96. 
In: Noack (Hrsg.): Empirie der Sozialraumorientierung. Weinheim: Beltz Juventa.

Schmutz, E. (2014): Der doppelte Blick. Kinder und ihre Familien im Rahmen der Fremdunterbrin-
gung begleiten und befähigen. S. 32-39. In: Lienhart, CH./Buchner, Th. (Hrsg.): Dokumentation 
der Tagung „FAMILIE.MACHT.KINDER.STARK“ vom 25.-26. Februar 2014 im Haus der Begegnung in 
Innsbruck. SOS-Kinderdorf. https://www.sos-kinderdorf.at/getmedia/e5555a4e-da1f-419e-bcca-
063ec0df79e6/TD_FamilienStaerken_2014_web.pdf  (Zugriff am 25.03.2018).

3. Beteiligung in der sozialpädagogischen Einrichtung

3.1. Fachliche Begründung

Beteiligung ist zunächst ein Recht von Kindern und Jugendlichen, das in der 
UN-Kinderrechtskonvention (Artikel 12), in der UN-Behindertenrechtskonventi-
on (Artikel 7) sowie im Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 23), im Bundes-
verfassungsgesetz über die Rechte von Kindern (Artikel 4) und im Allgemeinen 
Bürgerlichen Gesetzbuch (Artikel 138) verankert ist. Dies gilt auch und in be-
sonderer Weise für Kinder und Jugendliche im Prozess der Fremdunterbringung. 
Hier muss sich Beteiligung auf den gesamten Zeitraum des Prozesses beziehen, 
also vom Entscheidungs- und Aufnahmeprozess über den Betreuungsprozess bis 
hin zum Übergang in die selbstständige Lebensführung bzw. zum Rückführungs-
prozess. Allerdings wird der Begriff der Beteiligung unterschiedlich definiert und 
ausdifferenziert. Im Kontext der stationären Kinder- und Jugendhilfe wird Be-
teiligung in der Regel in Zusammenhang mit Gestaltungs- und Entscheidungs-
möglichkeiten in Hinblick auf die eigene Lebenswelt verstanden33. Demnach 
erfordert Beteiligung einen unmittelbaren Bezug zur Lebenswelt von Kindern 
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34 Gängige Stufenmodelle sind etwa jenes von Schröder (1995), der ein neunstufiges Modell ent-
sprechend dem Grad der Mitbestimmung vertritt. Hart (vgl. Fatke/Schneider 2007) wiederum 
unterscheidet zwischen fünf Stufen der Partizipation und drei Stufen der Nicht-Partizipation 
(Fremdbestimmung, Deklaration, Alibi-Teilhabe). Ein weiteres Modell stellt die Partizipations-
pyramide von Straßburger und Rieger (2014) dar, in dem sowohl die Perspektive der Fachkräfte 
/ Institution (powerholder) als auch der beteiligten AkteurInnen (z.B. Eltern, Kinder und Ju-
gendliche) berücksichtigt wird. Die Autorinnen unterscheiden dabei zwischen drei Vorstufen 
der Partizipation und drei Stufen der “echten” Partizipation.

und Jugendlichen und deren Eltern. In diesem Zusammenhang wird in der The-
oriebildung zwischen unterschiedlichen Stufen mit Blick auf die Intensität oder 
das Ausmaß der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen unterschieden. Ver-
schiedene Stufenmodelle34 können pädagogische Fachkräfte bei der Reflexion 
über das jeweilige alters- und entwicklungsadäquate Ausmaß der Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen bei Ereignissen und Entscheidungen, die ihr Le-
ben und ihre Lebenswelt betreffen, unterstützen. In Anschluss an Liane Pluto 
vertreten wir den Standpunkt, dass Beteiligung immer möglich ist, die Formen 
und Intensitäten der Beteiligung sich jedoch an der Entwicklung und dem Alter 
der Kinder- und Jugendlichen orientieren müssen (vgl. Pluto et al. 2003). Be-
teiligung bedeutet für uns daher die aktive, alters- und entwicklungsadäquate 
Involvierung von Kindern und Jugendlichen in die Gestaltung ihrer Lebenswelt 
und in Entscheidungsprozesse. Sie erfordert das Teilen von Verantwortung und 
das Abgeben von Macht. Beteiligung kann die Form der Teilhabe, der Mitwir-
kung, Mitbestimmung und Interessenvertretung oder Selbstbestimmung an-
nehmen. Alle Formen sind im Kontext der stationären Unterbringung mit der 
pädagogischen Aufgabe für Fachkräfte verbunden, Kinder und Jugendliche zu 
einem höchstmöglich selbstbestimmten Leben zu begleiten und ihre Fähigkeiten 
zu unterstützen, das eigene Leben aktiv zu gestalten.

Beteiligung soll daher auch Lernprozesse zur Lebensbewältigung und Persönlich-
keitsentwicklung eröffnen und dient als Erfahrungsraum für Selbstwirksamkeit. 
Da Beteiligung gelernt werden muss, bietet die „gelebte Form von Partizipa-
tion“ (Stork 2007) die Möglichkeit, dass Kinder und Jugendliche zu Subjekten 
ihrer eigenen Lebensgestaltung werden und Demokratie durch Erleben gelernt 
wird, indem immer wieder Aushandlungsprozesse im Alltag initiiert und die Le-
bensentwürfe und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen ernst genommen 
werden. Wie auch Hartig und Wolff (2013) konstatierten, stellt Beteiligung in der 
sozialpädagogischen Einrichtung nicht nur ein zentrales Qualitätsmerkmal dar, 
sondern kann gerade aufgrund ihrer Alltagsgebundenheit besonders wirksame 
Lernräume eröffnen. Beteiligung ist darüber hinaus ein entscheidender Faktor 
für Kinderschutz und kann als Instrument verstanden werden, die Machtverhält-
nisse im Hilfesystem in einem ausgewogenen Verhältnis zu halten und Kinder 
und Jugendliche zu befähigen, ihre Rechte in Anspruch zu nehmen und ihre Mei-
nung zu äußern. Ein breites Beteiligungsverständnis achtet auf die Realisierung 
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einer verlässlichen „Feedbackkultur“, indem Feedbackprozesse sowohl situati-
onsbezogen als auch systematisch angestoßen und gefördert werden und die 
Fähigkeit der Kinder und Jugendlichen zur Meinungsbildung und -äußerung ge-
stärkt werden. Nicht zuletzt ist eine so verstandene Beteiligung ein wesentlicher 
Faktor für die Wirksamkeit der Hilfe und beeinflusst die Beziehungsgestaltung in 
positiver Weise (Albus et al. 2011). 

Grundsätzlich lassen sich strukturell verankerte Beteiligungsformen (wie etwa 
Kinder- und Jugendteam), formalisierte, geregelte Formen der Beteiligung, die 
sogenannte Systempartizipation (wie etwa Kinderparlamente oder Formen der 
Selbstvertretung) und die Beteiligung im Alltagsgeschehen, die sich in Alltags-
prozessen realisiert und an der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen orien-
tiert, unterscheiden (vgl. Debiel 2002). Hierbei kommt der Beteiligung von Kin-
dern in allen Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, besondere Bedeutung 
zu. Zusammenfassend kann hier festgehalten werden, dass sich Beteiligung im 
Alltag sowohl auf Ereignisse, Entscheidungen und Prozesse beziehen soll, die 
Kinder und Jugendliche persönlich betreffen, als auch auf Angelegenheiten, wel-
che sich auf das Zusammenleben in der Gruppe beziehen und die Einrichtung 
betreffen (Blandow et al. 1999).

Die vorliegenden Standards haben das Ziel, Beteiligung in all ihren Facetten und 
Bezugspunkten in sozialpädagogischen Einrichtungen zu gewährleisten. In wel-
cher Form und in welchem Umfang Beteiligung dabei umgesetzt wird, hängt we-
sentlich auch vom Alter und der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen ab 
und bedarf der Abstimmung im Team sowie der Transparenz gegenüber den be-
treuten Kindern und Jugendlichen (vgl. dazu Knauer/Brandt 1998). Darüber hin-
aus bezieht sich Beteiligung in der sozialpädagogischen Arbeit in der stationären 
Unterbringung ebenso auf die Eltern und das Herkunftssystem der betreuten 
Kinder und Jugendlichen, indem Eltern entsprechend des Erziehungsauftrages 
in relevante Entscheidungsprozesse einbezogen und relevante Bezugspersonen 
bei wichtigen Ereignissen im Leben der/des Heranwachsenden beteiligt werden.

3.2. Themenspezifische professionelle Haltungen und Voraussetzungen 

Im Fachdiskurs zu Beteiligung in der stationären Kinder- und Jugendhilfe werden 
wesentliche Voraussetzungen für gelingende Beteiligungsprozesse angeführt, 
die wir als Grundlage verstehen, damit die nachfolgend definierten Standards 
realisiert werden können. Hierzu zählen folgende Aspekte:

n	Beteiligungsorientierte Haltung: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
funktioniert nicht ohne Unterstützung und dem Willen der verantwortlichen 
Fachkräfte. Beteiligung ist daher eine pädagogische Grundhaltung, junge 
Menschen in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeiten zu fördern und sie bedingungslos als eigene Persön-
lichkeiten mit eigenen Rechten und als Expert/innen ihrer eigenen Lebenswelt 
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wahrzunehmen. Dies inkludiert auch den Willen zur Reflexion von Machtver-
hältnissen und zur Abgabe von Macht sowie die Ermöglichung von Freiräumen 
zur Mitgestaltung und (Mit-)Verantwortung von Kindern und Jugendlichen 
entsprechend ihren Bedürfnissen und Interessen.

n	Beziehungsgestaltung als Voraussetzung für Beteiligung: Beteiligungsmög-
lichkeiten greifen erst, wenn sie auf Basis einer stimmigen und dialogischen 
Beziehungsgestaltung ansetzen. Erforderlich ist Akzeptanz, Zutrauen und 
Zuhören, echtes bedingungsloses Interesse auf Seiten der verantwortlichen 
Fachkräfte sowie ein höchstmögliches Maß an Vertrauen und Beziehungskon-
tinuität, damit eine “bedingungsfreie Beteiligung” möglich wird. 

n	Transparenz und Information: Informiert sein ist die Grundlage aller Beteili-
gung. Damit Beteiligung gelingen kann, müssen Kinder und Jugendliche insbe-
sondere über ihre Rechte und Beteiligungsmöglichkeiten alters- und entwick-
lungsgerecht informiert sein.

n	Beteiligung erfordert spezifische Methodenkompetenzen auf Seiten der 
Fachkräfte: Beteiligung braucht Erwachsene, die Beteiligungsmethoden ken-
nen, etwa wie sich Kinder und Jugendliche eine Meinung bilden können oder 
welche Entscheidungsmethode zu welchem Thema passt (vgl. Rieger 2014, 
Knauer 2012). 

n	Beteiligung erfordert Verlässlichkeit und eine strukturelle Verankerung von 
Rechten: Damit Beteiligung gelingen kann, ist die Verlässlichkeit der verant-
wortlichen Fachkräfte in Hinblick auf Abmachungen sowie die verbindliche 
Verankerung von Gremien (wie Kinderteams) sowie von Feedbackprozessen 
und Beschwerdeverfahren unabdingbar. Darüber hinaus bilden ausreichende 
Ressourcen (Zeit, Personal, Räumlichkeiten, finanzielle Ressourcen) eine wei-
tere Grundlage für gelingende Beteiligung.

n	Beteiligung erfordert ein Beteiligungsklima: Beteiligung muss im Alltag spür-
bar sein. Sie kommt in einer Atmosphäre zum Ausdruck, die offen für Kritik 
und Veränderung ist. Dies betrifft auch die Ebene der Einrichtung bzw. Organi-
sation und damit die Förderung eines einrichtungs- bzw. organisationsweiten 
Beteiligungsklimas auch in Form von Mitarbeiter/innenbeteiligung. Zugleich 
setzt gelingende Beteiligung Transparenz in Hinblick auf die Handlungs- und 
Entscheidungsspielräume der betreuenden Fachkräfte und eine konstruktive 
„Kultur“ des offenen und reflexiven Umgangs mit Fehlern und deren Entste-
hungsbedingungen voraus. 

3.3. Gesetzliche Rahmenbedingungen

n	UN-Kinderrechtskonvention - Artikel 12: „Die Vertragsstaaten sichern dem 
Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese 
Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und 
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35 Das Beteiligungskonzept kann Teil des sozialpädagogischen Konzepts der Einrichtung sein oder 
als eigenes Konzept formuliert werden. 

berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend sei-
nem Alter und seiner Reife“. 

n	UN-Behindertenrechtskonvention - Artikel 7 (3): „Die Vertragsstaaten ge-
währleisten, dass Kinder mit Behinderungen das Recht haben, ihre Meinung  
in allen sie berührenden Angelegenheiten gleichberechtigt mit anderen Kin-
dern frei zu äußern, wobei ihre Meinung angemessen und entsprechend 
ihrem Alter und ihrer Reife berücksichtigt wird, und behinderungsgerechte 
sowie altersgemäße Hilfe zu erhalten, damit sie dieses Recht verwirklichen 
können“.

n	Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern (2011) - Artikel 4: „Je-
des Kind hat das Recht auf angemessene Beteiligung und Berücksichtigung 
seiner Meinung in allen das Kind betreffenden Angelegenheiten, in einer sei-
nem Alter und seiner Entwicklung entsprechenden Weise“. 

n	Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013 - § 24: „Kinder und Jugendli-
che (unter Bedachtnahme auf deren Entwicklungsstand), Eltern (bzw. die mit  
Pflege und Erziehung betrauten Personen) sind im Rahmen der Gefähr- 
dungsabklärung sowie bei der Auswahl von Art und Umfang der Hilfen zu be-
teiligen“. 

n	Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) - § 138: Für die Beurteilung des 
Kindeswohls wird „die Berücksichtigung der Meinung des Kindes in Abhän-
gigkeit von dessen Verständnis und der Fähigkeit zur Meinungsbildung“ als 
wichtiges Kriterium festgehalten.

3.4. Qualitätsstandards  

B.1  Der Alltag der Einrichtung ist gekennzeichnet von vielfältigen, transpa-
renten und verlässlichen Möglichkeiten der Beteiligung für Kinder bzw. 
Jugendliche und deren Herkunftsfamilie an der Gestaltung der Abläufe, 
Aktivitäten und des Zusammenlebens in der Einrichtung. 

Konkretisierung: 

n	Die Betreuungseinrichtung verfügt über ein Beteiligungskonzept35, in dem all-
tägliche und strukturierte Formen der Beteiligung für die betreuten Kinder 
bzw. Jugendlichen und deren Herkunftsfamilie konkretisiert und kontinuierlich 
überarbeitet werden. Im Beteiligungskonzept sind Ressourcen und klare Zu-
ständigkeiten definiert.
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n	Alle Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern kennen ihre Rechte sowie 
ihre Beteiligungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten. Für Kinder und Jugend-
liche liegen schriftliche Materialien über ihre Rechte in alters- und entwick-
lungsadäquater Form und Sprache vor.

n	Es gibt verlässliche Orte und Zeiten, an denen strukturierte und befähigende 
Foren der Beteiligung der Kinder bzw. Jugendlichen an der Gestaltung des All-
tags und Zusammenlebens in der Einrichtung realisiert werden. Die Beteiligung 
geht über die bloße Information hinaus. Die Kinder und Jugendlichen werden 
alters- und entwicklungsgerecht unterstützt, eigene Bedürfnisse wahrzuneh-
men und zu artikulieren sowie ihre Interessen und Anliegen in Entscheidungen 
einzubringen.

n	Die strukturierten Beteiligungsprozesse werden systematisch protokolliert.

n	Beteiligung ist Merkmal und zentraler Aspekt des Alltags in der Einrichtung. 
Kinder und Jugendliche sind über Themen und Vorhaben in der Einrichtung in-
formiert, bei der Planung von Gruppenaktivitäten alters- und entwicklungsge-
mäß beteiligt und werden bei der Übernahme von Verantwortung in eigener 
und gemeinsamer Sache unterstützt. Formen des Umgangs miteinander und 
des Zusammenlebens in der Einrichtung werden mit den Kindern und Jugend-
lichen gemeinsam erarbeitet.

n	Meinungs- und Urteilsbildungsprozesse von Kindern und Jugendlichen wer-
den kinder- und jugendgerecht gefördert.

n	Verbindliche Möglichkeiten für die Beteiligung der Eltern am Alltag der Ein-
richtung und der alltäglichen Betreuung des Kindes bzw. der/des Jugendlichen 
(z.B. Begleitung zu Terminen) werden gemäß dem Kindeswohl und der Res-
sourcen der Eltern geschaffen. Relevante Bezugspersonen der Herkunftsfami-
lie und des breiteren Herkunftssystems werden adäquat und mit Zustimmung 
aller Beteiligten in relevante Ereignisse einbezogen (z.B. Geburtstags- oder 
Jahreskreisfeste). 

n	Die Eltern werden entsprechend ihrer Erziehungsverantwortung und im Sinne 
des besten Interesses des Kindes bzw. der/des Jugendlichen an den ihr Kind 
betreffenden Entscheidungen beteiligt und unterstützt, die Entwicklung ihrer 
Kinder zu begleiten.  

B.2  Kinder und Jugendliche werden bei allen wesentlichen, ihr Leben betref-
fenden Entscheidungen einbezogen. 

Konkretisierung: 

n	Kinder und Jugendliche werden unterstützt, die jeweilige Entscheidungssitu-
ation zu verstehen und ihre Bedürfnisse und Interessen auszudrücken (etwa 
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durch den Einsatz kreativer Methoden, mit denen die Interessen und Wün-
sche von Kindern erhoben werden). 

n	Kinder und Jugendliche werden unter Anwendung adäquater beteiligungsför-
derlicher Methoden dabei unterstützt, Entscheidungen aktiv mitzutreffen. 

B.3  Die Potenziale von Kindern und Jugendlichen werden erkannt und geför-
dert. 

Konkretisierung:

n	Die pädagogischen Fachkräfte erkennen die Fähigkeiten jedes Kindes bzw. je-
der/jedes Jugendlichen und ermutigen die Kinder und Jugendlichen, diese zu 
nutzen und weiter zu entwickeln. 

n	Kinder und Jugendliche werden dazu ermutigt und dabei unterstützt, sich an 
Bildungs- und Gemeinschaftsprozessen außerhalb der Einrichtung zu beteili-
gen (z.B. Vereine, Jugendprojekte, außerschulische Jugendarbeit etc.) und ihre 
Lebenswelt aktiv mitzugestalten.

n	Die pädagogischen Fachkräfte fördern die Fähigkeiten von Kindern und Ju-
gendlichen nach einer zunehmend selbstständigen Lebensweise.

B.4  Die Einrichtung verfügt über transparente, zugängliche und alters- und 
entwicklungsadäquate Beschwerde- und Feedbackverfahren. Leitung 
und Fachkräfte fördern gezielt „Beschwerdefreundlichkeit“ in der Ein-
richtung. 

Konkretisierung:

n	Strukturierte Beschwerde- und Feedbackverfahren sowohl für Kinder und 
Jugendliche als auch für Eltern sind implementiert und werden transparent 
kommuniziert. 

n	Kinder, Jugendliche und Eltern werden ermutigt und unterstützt, ihre Be-
schwerden, Anregungen und Wünsche zu deklarieren. Leitung und Fachkräfte 
achten darauf, dass alle Beschwerden und Rückmeldungen ernst genommen 
werden. 

n	Alle Beschwerden und Rückmeldungen von Kindern bzw. Jugendlichen sowie 
Eltern werden nachvollziehbar bearbeitet und dokumentiert. Aus der Bearbei-
tung resultierende Ergebnisse werden zeitnahe jenen Kindern, Jugendlichen 
oder Eltern mitgeteilt, die die Beschwerde oder Rückmeldung eingebracht ha-
ben.

n	Die Beschwerden und Rückmeldungen werden systematisch zur Qualitätsent-
wicklung von Einrichtungen genutzt.
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n	Externe Beschwerdemöglichkeiten (insbesondere bei der Kinder- und Ju-
gendanwaltschaft bzw. Ombudsstellen der KIJA und bei “Rat auf Draht”) wer-
den den Kindern und Jugendlichen aktiv kommuniziert. Die Kontaktdaten sind 
für alle Kinder und Jugendlichen jederzeit ersichtlich.  

B.5  Beteiligungsprozesse in der Einrichtung werden regelmäßig im Team re-
flektiert. 

Konkretisierung:

n	Die Umsetzung des Beteiligungskonzeptes (Methoden, Prozesse und Ergebnis-
se) und der Umgang mit den asymmetrischen Machtverhältnissen zwischen 
Fachkräften und Kindern bzw. Jugendlichen werden kontinuierlich im Team 
reflektiert.

n	Die Einrichtung nutzt die Erfahrungen mit Beteiligungsprozessen in der Ein-
richtung als lernende Organisation im Sinne der Qualitätsentwicklung.

n	Beteiligungsmöglichkeiten auch auf Seiten der Mitarbeiter/innen der Einrich-
tung werden von der Leitung gefördert und reflektiert.
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4.  Schutz und Umgang mit Gefährdungen, Übergriffen und Gewalt in 
der Einrichtung

4.1. Fachliche Begründung

4.1.1. Die Einrichtung als Ort des Schutzes

Stationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sind als Orte des Schutzes 
von Kindern und Jugendlichen konzipiert. Sie sind deshalb in besonderem Maße 
verpflichtet, diesen Anspruch auch umfassend zu gewährleisten. Zugleich wird in 
der aktuellen Theoriebildung davon ausgegangen, dass stationäre Einrichtungen 
(u.a. aufgrund der Aspekte von Privatheit und Intimität, der ganztägigen Betreu-
ung und der damit verbundenen Abhängigkeits- und Machtverhältnisse, die den 
gesamten Lebensraum betreffen, sowie der besonderen Vulnerabilität der Ziel-
gruppe) auch spezifische Gefährdungsmomente aufweisen. Auf Basis der bishe-
rigen Befunde lässt sich zusammenfassend konstatieren, dass “die notwendige 
Gestaltung von Privatheit für die Kinder und Jugendlichen, der Umgang mit der 
konstitutiven Asymmetrie in pädagogischen Beziehungen zwischen erwachse-
nen Fachkräften und Kindern bzw. Jugendlichen sowie die Sensibilität für die 
notwendige Grenzbearbeitung” (BMBF 2016: 23) von zentraler Bedeutung ist, 
damit der Anspruch auf eine achtsame, gewaltfreie und fördernde Betreuung in 
der Einrichtung realisiert werden kann. Basis hierfür bildet ein rechtebasierter 
Zugang unter Berücksichtigung der drei Dimensionen Schutz, Beteiligung und 
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Förderung, wie Mechthild Wolff, Wolfgang Schröer und Jörg M. Fegert pointiert 
festhalten:

 „In einem alltäglichen Verständnis geht mit dem Begriff ‚Schutz‘ mitun-
ter ein entmündigendes Kindheitsverständnis einher. Es wird ein Bild von 
Kindheit erzeugt, das Kinder in einem abgeschlossenen Schonraum plat-
ziert. Das Kindheitsverständnis der UNKRK macht sie hingegen zu Akteur/
innen mit eigenen Rechten. Es wird Schutz (Protection) in einer Verknüp-
fung mit Beteiligung (Participation) und Erziehung, Bildung und Förderung 
(Provision) verstanden” (Fegert et.al. 2017: 15).

Zur Gewährleistung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen und der früh-
zeitigen Erkennung von etwaigen Gefährdungspotentialen wird im Fachdiskurs 
zunehmend auf die Notwendigkeit der Entwicklung einrichtungsbezogener 
Schutzkonzepte verwiesen. Unter einem Schutzkonzept werden gebündelte 
Maßnahmen einer Einrichtung bzw. Organisation zur Prävention von und zum 
Umgang mit Gefährdungssituationen, Übergriffen und Gewaltereignissen in 
einer Einrichtung verstanden. Schutzkonzepte beinhalten sowohl eine Analyse 
von Grenzkonstellationen und Gefährdungspotentialen als auch Formen, Hand-
lungskonzepte und Verfahren der Prävention, Intervention und Aufarbeitung 
von Übergriffen und Gewaltereignissen.

Gefährdungspotentiale in stationären Einrichtungen und der Schutzauftrag von 
Einrichtungen beziehen sich dabei auf unterschiedliche Beziehungs- und Inter-
aktionskonstellationen: (1) Gefährdungen, die von Mitarbeiter/innen gegenüber 
Kindern bzw. Jugendlichen ausgehen, (2) Gefährdungen zwischen Kindern bzw. 
Jugendlichen sowie (3) Gefährdungen seitens Kindern bzw. Jugendlicher gegen-
über Mitarbeiter/innen. 

(1) Gefährdungen, die von Mitarbeiter/innen ausgehen

Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen durch Mitarbeiter/innen werden 
im Fachdiskurs insbesondere in den asymmetrischen Machtverhältnissen und 
der besonderen Beziehungsdichte zwischen Mitarbeiter/innen und betreuten 
Kindern und Jugendlichen sowie den damit verbundenen Herausforderungen 
verortet. Klaus Wolf nennt in seiner Analyse von Machtprozessen in Betreu-
ungseinrichtungen verschiedene Machtquellen von Betreuungspersonen. Dazu 
zählen Zuwendung und Zuwendungsentzug, Sinnkonstruktion und Sinnentzug, 
Orientierungshilfen, körperliche Stärke, die Macht des öffentlichen Auftrags und 
die damit verbundene Definitionsmacht (wie etwa die Verwendung  von Gutach-
ten) sowie die Definitionsmacht in Hinblick auf gesellschaftliche Deutungsmus-
ter (Wolf 1999). Nicht zuletzt verfügen Fachkräfte über Macht in Hinblick auf das 
Ausmaß der gewährten Mitbestimmung der Kinder und Jugendlichen im Alltag 
der Einrichtung und in Bezug auf wesentliche Entscheidungen, die Kinder und 
Jugendliche betreffen. Wie Wolf konstatiert, sind Macht- und Abhängigkeitsbe-
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ziehungen in Erziehungskontexten nicht vermeidbar. Wesentlich ist jedoch, wie 
Fachkräfte diesen „Überhang” an Macht einsetzen und reflektieren und ob es 
„gelingt, diesen Überhang durch einen Kompetenzzuwachs” (1999: 139) bei den 
betreuten Kindern und Jugendlichen abzubauen, indem “Entwicklungsanreize 
und -spielräume” arrangiert und Beteiligungsmöglichkeiten verankert werden. 
Darüber hinaus macht es einen Unterschied, auf welche Machtquellen Fachkräf-
te zurückgreifen, etwa auf Orientierungsmittel und transparente Regeln oder auf 
körperlicher Überlegenheit und Zuwendungsentzug. Angesichts des Schutzauf-
trags sozialpädagogischer Einrichtungen kommt daher einem reflexiven Umgang 
mit den Macht- und Abhängigkeitsverhältnissen in der pädagogischen Bezie-
hung und im pädagogischen Handeln höchste Priorität zu. Strukturell verankerte 
und alltägliche Beteiligungsmöglichkeiten für die Kinder und Jugendlichen (vgl. 
Kap. 3) sowie eine kinderrechtsorientierte Auswahl und Weiterbildung von Mit-
arbeiter/innen stellen weitere zentrale Aspekte von Prävention dar, die in den 
Standards für diesen Bereich berücksichtigt wurden. 

(2) Gefährdungen zwischen Kindern bzw. Jugendlichen

Vor dem Hintergrund der biographischen Brüche der betreuten Kinder und Ju-
gendlichen, traumatischen Erfahrungen und deren Folgewirkungen (wie erhöh-
tes Anspannungsniveau, Emotionsregulationsprobleme, desorganisierte Bin-
dungsmuster) sind Grenzverletzungen zwischen Kindern und Jugendlichen in der 
Einrichtung wahrscheinlich (Schmid/Ziegenhain 2017). Wie Martin Kühn (2006) 
konstatiert, bringt das Zusammenleben von Kindern und Jugendlichen mit trau-
matischen Erfahrungen und Bindungsproblematiken ein erhöhtes Gefährdungs-
potential auch durch gegenseitige Triggerung sowie die damit verbundene Ge-
fahr der Retraumatisierung mit sich. Die Herstellung eines “sicheren Ortes” ist 
somit im höchsten Maße anspruchsvoll und setzt transparente Alltagsstrukturen 
und gelebte Beteiligung, ressourcenorientierte Betreuungsangebote und thera-
peutische Angebote bei Bedarf sowie die dafür erforderlichen Ressourcen vor-
aus. Der Schutz von gefährdeten Kindern und Jugendlichen muss dabei oberste 
Priorität haben.

(3) Gefährdungen, die von Kindern bzw. Jugendlichen gegenüber Mitarbeiter/
innen ausgehen

Jedoch bedarf es auch eines besonderen Augenmerks darauf, den Schutz von 
Mitarbeiter/innen zu gewährleisten und Maßnahmen bei erlebten Grenzverlet-
zungen zur Wiedererlangung der inneren Sicherheit zu setzen. Wie Studien ein-
deutig zeigen, wirken sich Grenzverletzungen und Übergriffe von Kindern bzw. 
Jugendlichen an Fachkräften wesentlich auf deren Selbstwirksamkeit aus; auch 
das Burnout-Risiko, die Problemfokussierung und Unzufriedenheit auf Seiten 
der Mitarbeiter/innen (und damit die Gefahr weiterer Grenzverletzungen) steigt 
bei wiederholten Erfahrungen von Grenzverletzungen oder Übergriffen seitens 
Heranwachsender (vgl. Schmid 2017). Ein wesentlicher präventiver Faktor ist die 
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Verfügbarkeit von geschützten Reflexionsräumen für Mitarbeiter/innen, in de-
nen Vorfälle und individuelle Verhaltensmuster im Umgang mit solchen heraus-
fordernden Situationen reflektiert werden können, die betroffenen Fachkräfte 
Entlastung von Scham- und Schuldgefühlen erfahren und bei der Wiedererlan-
gung innerer Sicherheit unterstützt werden.

4.1.2. Begriffsverständnis 

Standards zur Gewährleistung von Schutz und Sicherheit in der Einrichtung und 
zum Umgang mit Grenzverletzungen und Gewaltereignissen erfordern eine Klä-
rung der Begriffe. Die folgende Begriffsdifferenzierung orientiert sich an der De-
finition des Vereins Zartbitter (Enders/Kossatz/Kelkel/Eberhardt 2010: 1):

n	Grenzverletzungen, die unabsichtlich, aus Unachtsamkeit bzw. ohne Kennt-
nisse der persönlichen Grenzen der Betroffenen verübt werden und/oder aus 
fachlichen Unzulänglichkeiten oder einer „Kultur der Grenzverletzungen“ re-
sultieren, 

n	Übergriffe zeichnen sich durch beabsichtigten Zwang und Unfreiwilligkeit auf 
Seiten der Betroffenen aus und sind Ausdruck eines unzureichenden Respekts 
und mitunter auch einer gezielten Desensibilisierung im Rahmen der Vorbe-
reitung eines Machtmissbrauchs, 

n	strafrechtlich relevante Formen der Gewalt, wie zum Beispiel körperliche und 
sexuelle Gewalt, Quälen, Erpressung oder Nötigung, sind in den relevanten 
gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere im Strafgesetzbuch und in den Er-
läuterungen zum Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz, festgelegt. 

Wesentliche Aufgabe von Fachkräften ist es, einen grenzachtenden Umgang in 
der Einrichtung zu fördern, etwaigen Signalen und Verhaltensweisen, die auf 
Grenzverletzungen, Übergriffe oder Gewalt hinweisen, nachzugehen und in Ver-
dachtsfällen oder bei offensichtlichen Grenzverletzungen Kindeswohlgefährdun-
gen identifizieren zu können. Jedoch sind diese unterschiedlichen Formen nicht 
trennscharf zu unterscheiden und können oftmals nur durch Kenntnis des Hand-
lungskontextes differenziert werden; ggf. ist auf eine Abklärung durch geschulte 
Fachkräfte bzw. durch Gerichte zurückzugreifen. 

Nicht jede Grenzverletzung zwischen und gegenüber Kindern oder Jugendlichen 
ist eine Kindeswohlgefährdung; sie kann sich jedoch dazu entwickeln, wenn wie-
derholte Grenzverletzungen nicht bearbeitet werden. Darüber hinaus ist zu be-
achten, dass im pädagogischen Alltag unbeabsichtigte Grenzverletzungen, die 
sich durch die Nichtkenntnis der oder Unachtsamkeit gegenüber den persön-
lichen Grenzen anderer auszeichnen, nicht zu vermeiden sind. Auf Basis eines 
grenzachtenden und wertschätzenden Umgangs können Grenzverletzungen 
jedoch in der Regel korrigiert werden, wenn eine angemessene Reflexion und 
Bearbeitung der Vorfälle ermöglicht wird. Übergriffe (psychische, körperliche 
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36 In § 37 B-KJHG sind die „Mitteilungen bei Verdacht der Kindeswohlgefährdung“ klar geregelt 
(vg. Kap. 2).

37 Die Risiko- bzw. Gefährdungsanalyse wird im aktuellen Fachdiskurs als zentrales Instrument ver-
standen, sich über Gefahrenpotentiale und Gelegenheitsstrukturen in der eigenen Organisation 
bzw. Einrichtung bewusst zu werden. Sie umfasst daher die Überprüfung, ob in der alltäglichen 
Arbeit oder den Organisationsstrukturen Risiken oder Schwachstellen bestehen, die (sexuali-
sierte) Gewalt und Übergriffe mit Blick auf die bestehenden Macht- und Abhängigkeitsverhält-
nisse begünstigen. Gleichzeitig sollte eine Analyse der vorhandenen Schutzfaktoren und Res-
sourcen, d.h. der Stärken der Einrichtung und der Mitarbeiter/innen erfolgen. Die Ergebnisse 
der Risikoanalyse zeigen auf, welche konzeptionellen und/oder strukturellen Verbesserungen 
im Sinne des Schutzes vor Übergriffen und (sexualisierter) Gewalt erforderlich sind. Der Blick 
richtet sich dabei sowohl auf Gefährdungen zwischen Kindern bzw. Jugendlichen als auch zwi-
schen Betreuer/innen und Kindern bzw. Jugendlichen (daher Übergriffe und Grenzverletzungen 
von Fachkräften auf Heranwachsende und umgekehrt) (vgl. Fegert/Schröer/Wolff 2017). 

oder sexuelle) zeigen sich in der gezielten (oftmals wiederholten) Abwertung 
und Verletzung von Personen, in mangelndem Respekt und in der Missachtung 
der Bedürfnisse und der gezeigten abwehrenden Reaktionen der Betroffenen. 
Wie Enders et. al (ebda.) darlegen, können übergriffige Verhaltensweisen zu ei-
ner Kindeswohlgefährdung führen, wenn sie durch pädagogische Interventionen 
nicht abgestellt werden können. Diese sind entsprechend dem gesetzlichen Auf-
trag den Behörden zu melden36 . Strafrechtliche Formen der Gewalt, die jeden-
falls eine Kindeswohlgefährdung darstellen, sind entsprechend dem Schutzauf-
trag zu behandeln und zu melden. Der Schutz der Opfer steht an oberster Stelle.

4.1.3. Prävention

Zentrale Ansatzpunkte für die Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Ju-
gendlichen und der (Re)Konstruktion eines sicheren Ortes für alle Akteure/innen 
in stationären Einrichtungen sind die Umsetzung von Maßnahmen sowohl im 
primären als auch im sekundären und tertiären Präventionsbereich: Vorbeu-
gung, Verhinderung und Beendigung unerwünschter Entwicklungen oder Ereig-
nisse im Zusammenhang mit Aggression, Grenzverletzungen, Übergriffen und 
Gewalt sind daher zusammenzudenken.

Primäre Prävention ist darauf ausgerichtet, Übergriffe und Gewaltereignisse zu 
verhindern und die Schutzfaktoren zu stärken. Dabei sollten die grundlegenden 
Ursachen und Gefährdungspotentiale reflektiert (“Risikoanalyse”37) und bei der 
Planung von Präventionsmaßnahmen berücksichtigt werden. 

Mit Mechthild Wolff kann als zentrale Aufgabe von Einrichtungen und Fachkräf-
ten formuliert werden, dass durch fundierte und verlässlich implementierte 
Präventionskonzepte Grenzüberschreitungen, Übergriffe und jegliche Form der 
Gewalt gegenüber und zwischen Kindern und Jugendlichen verhindert werden 
sollen. Aber auch im Interesse ihrer Mitarbeitenden sollen Einrichtungen Mög-
lichkeiten der Prävention entwickeln, um die Handlungssicherheit der Fachkräf-
te zu stärken (Wolff 2007: 4). Im Bereich der primären Prävention wurde die 



78

38 Sexualpädagogik ist generell als wesentlicher Aspekt von Prävention von Übergriffen und Ge-
walt zu verstehen. Aufgrund der hohen Bedeutung des Themas auch für den Bereich Gesund-
heitsförderung wurden weiterführende Standards für diesen Bereich im Kapitel „Gesundheits-
versorgung und -förderung“ (vgl. Kapitel 7.4.4.) aufgenommen.

Bedeutung institutioneller Strukturen vielerorts hervorgestrichen. Dazu zählen 
einerseits eine an den Kinderrechten orientierte Personalauswahl und -entwick-
lung, transparente, wertschätzende und beteiligungsorientierte Leitungs- und 
Teamstrukturen sowie eine auf Fachlichkeit begründete Zusammenarbeit und 
Reflexion pädagogischer Prozesse und fachlicher Anforderungen. Andererseits 
beinhalten präventive institutionelle Strukturen regelmäßige und klar struk-
turierte Kooperationen mit der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe sowie mit 
(therapeutischen, medizinischen, etc.) Fachstellen. Die Entwicklung und konti-
nuierliche Reflexion pädagogischer Konzepte zu Beteiligung und Beschwerde-
management, Sexualpädagogik, zur Zusammenarbeit mit den Eltern und dem 
Herkunftssystem sowie das Vorliegen eines Schutzkonzepts stellen weitere zent-
rale Aspekte von Primärprävention auf der Ebene der Organisation dar. Darüber 
hinaus sind übersichtliche und altersgerechte räumliche Gegebenheiten und die 
Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen in die Gestaltung der Räumlichkeiten 
als wesentliche Aspekte zu nennen. Auf der Ebene der pädagogischen Maßnah-
men umfasst primäre Prävention u.a. die Stärkung von Kindern und Jugendlichen 
in ihrer Selbstbestimmtheit und -wirksamkeit und ihren Fähigkeiten, Konflikte 
gewaltfrei zu lösen und sich selbstbestimmt gegen potentielle Grenzverletzun-
gen behaupten zu können, ohne ihnen die Verantwortung für den Schutz vor 
Übergriffen und Gewalt zuzuschreiben. Hierzu zählen auch die Information und 
die Ermunterung, dass sich Kinder und Jugendliche bei negativen Erfahrungen 
an externe Stellen oder Vertrauenspersonen wenden können. Nicht zuletzt um-
fasst primäre Prävention die Förderung von Meinungsbildung und von Feedback 
im Alltag, gewaltpräventive Angebote sowie eine emanzipatorische Sexualerzie-
hung, die ihren Ausgang von den sexuellen Rechten von Kindern und Jugendli-
chen38 nimmt.

Sekundäre Prävention hat zum Ziel, Gefährdungen und Gewaltpotentiale früh-
zeitig zu erkennen und zu beenden, neuerliche Übergriffe oder Gewaltereignisse 
zu verhindern und das Risiko für besonders gefährdete Kinder und Jugendliche zu 
minimieren. Ein wichtiger Aspekt hierbei ist die Gewährleistung des Zugangs von 
gefährdenden Kindern und Jugendlichen zu entsprechenden Fachstellen (wie 
psychotherapeutischen und psychiatrischen Angeboten oder Beratungsstellen) 
und die gezielte Unterstützung der Kinder und Jugendlichen in der Selbstregula-
tion, im Selbstausdruck und -verstehen.

Tertiäre Prävention zielt darauf ab, Folgeschäden von Übergriffen und Ge-
waltereignissen zu mindern, erlebte Gewalterfahrungen professionell aufzu-
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arbeiten und damit Wiederholungen zu verhindern. Auf Organisationsebene 
inkludiert dies etwa die Festlegung von Verfahrensschritten und die Verfügbar- 
keit von Notfallplänen im Umgang mit Verdachtsfällen und Gewaltereignis- 
sen sowie von Handlungsleitfäden zur Aufarbeitung von Übergriffen und Ge- 
walterlebnissen. Dies inkludiert auch die emotionale Versorgung der Betroffe- 
nen und die Unterstützung von Gewaltopfern in der Geltendmachung ihrer 
Rechte.

4.2. Themenspezifische professionelle Haltungen 

Als zentrale Haltungen in diesem Standardbereich erachten wir:

n	Eine kinderrechteorientierte Haltung in der Organisation und bei allen Mit-
arbeiter/innen: Kinder und Jugendliche sind Träger/innen von Rechten, das 
Recht auf Schutz (Protection) steht dabei in enger Verbindung und in Wechsel-
wirkung mit dem Recht auf Beteiligung (Participation) und Erziehung, Bildung 
und Förderung (Provision). Dies inkludiert das Recht von Kindern und Jugend-
lichen auf den Schutz vor Diskriminierung auf Grund von Religion, Herkunft, 
Behinderung oder Geschlecht sowie auf eine diversitäts- und gendersensible 
Betreuung. Organisationen sind dazu verpflichtet, diese Haltung in ihren Or-
ganisationsstrukturen und in der pädagogischen Arbeit mit den betreuten Kin-
dern und Jugendlichen zu realisieren und immer wieder aufs Neue kritisch zu 
hinterfragen. Dazu zählt daher auch die Berücksichtigung rechteorientierter 
Haltungen bei der Personalauswahl und -entwicklung. 

n	Haltung der Gewaltfreiheit auf allen Interaktionsebenen: Eine gewaltfreie 
Grundhaltung inkludiert die Achtsamkeit auf gewaltfreie Kommunikation und 
gewaltfreies Verhalten sowie ein Grenzen achtendes Miteinander in allen In-
teraktionen in der Einrichtung bzw. Organisation. Die Realisierung gewaltfreier 
Beziehungen und Interaktionen erfordert die systematische Reflexion von Ge-
fährdungspotentialen und „schwachen Situationen” (Allroggen et al. 2017: 20) 
in der Einrichtung und im alltäglichen Miteinander sowie präventive Schritte, 
die Gewalt und Übergriffe bestmöglich ausschließen. Keine Form der Gewalt 
wird hingenommen; jeder Übergriff, jedes Gewaltereignis und jedes grenzver-
letzende Verhalten werden grundsätzlich bearbeitet. Der Schutz der davon 
betroffenen Personen hat oberste Priorität. 

n	Haltung des Hinsehens und der Transparenz: Gewaltprävention erfordert 
eine Haltung des Hinsehens, daher die Offenheit und den Mut, sich mit Ge-
fährdungspotentialen in der eigenen Einrichtung, Machtasymmetrien im Be-
treuungsverhältnis und mit individuellen Bewältigungsmustern im Umgang 
mit Krisensituationen auseinanderzusetzen. Dies setzt die gezielte Förderung 
eines Klimas der Offenheit und Angstfreiheit durch die Leitung sowie eine kon-
struktive Fehler- und Lernkultur im Team voraus, wofür entsprechende Res-
sourcen notwendig sind.
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n	Haltung der Besonnenheit und Beachtung individueller und kontextspezifi-
scher Gegebenheiten: Der Umgang mit Verdachtsfällen und / oder Grenzver-
letzungen, Übergriffen und Gewalt erfordert von den zuständigen Fachkräf-
ten, nicht voreilig Schlüsse zu ziehen und zu handeln. Vielmehr geht es um 
eine Haltung der Besonnenheit, die es ermöglicht, zu allererst den Betrof-
fenen Sicherheit zu vermitteln und die Situation einzuschätzen. Dazu zählt, 
individuelle und kontextspezifische Gegebenheiten für die Einschätzung der 
Gefährdungslage und die Planung der nächsten Schritte zu berücksichtigen. 
Dem Mehraugenprinzip und den Abgleich von Wahrnehmungen zwischen den 
verantwortlichen Fachkräften kommt hierbei besondere Bedeutung zu.

n	Haltung der Verpflichtung den Opfern und Tätern/innen gegenüber: Sozial-
pädagogische Fachkräfte haben den Auftrag, bei Grenzverletzungen, Übergrif-
fen oder Gewalt als erste Priorität die Betroffenen zu schützen und ihnen bei 
der Bearbeitung der Geschehnisse zur Seite zu stehen. Sie haben jedoch auch 
die Verpflichtung, heranwachsende Täter/innen bei der Reflexion ihrer über-
griffigen, gewalttätigen oder grenzverletzenden Verhaltensweisen zu unter-
stützen und sie bestenfalls auch weiterhin dabei zu begleiten, ihr Verhalten zu 
ändern und ihre Emotionen regulieren zu lernen. Dies erfordert eine Haltung 
der grundsätzlichen Wertschätzung der Person und eine Differenzierung von 
Verhalten und Person mit klarer Positionierung gegen jede Form der Gewalt. 
Zugleich erachten wir eine Sichtweise als hilfreich, die das Verhalten der Tä-
ter/innen in ihrer biographischen Gewordenheit und “Sinnhaftigkeit” für die 
betroffene Person zu verstehen versucht. 

4.3. Gesetzliche Rahmenbedingungen

Für den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Übergriffen und Gewalt stehen 
in Österreich eine Reihe von Gesetzen zur Verfügung. Zu diesen zählen insbeson-
dere:

n	UN Kinderrechtskonvention - Artikel 19 (1): „Die Vertragsstaaten treffen alle 
geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaßnahmen, 
um das Kind vor jeder Form körperlicher oder seelischer Gewaltanwendung, 
Schadenszufügung oder Misshandlung, vor Verwahrlosung oder Vernachläs-
sigung, vor schlechter Behandlung oder Ausbeutung einschließlich des sexu-
ellen Missbrauchs zu schützen, solange es sich in der Obhut der Eltern oder 
eines Elternteils, eines Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters oder 
einer anderen Person befindet, die das Kind betreut.“

n	Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern (2011): 

 ¡	Artikel 5: „(1) Jedes Kind hat das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körper-
liche Bestrafungen, die Zufügung seelischen Leides, sexueller Missbrauch 
und andere Misshandlungen sind verboten. Jedes Kind hat das Recht auf 
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Schutz vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung. (2) Jedes Kind als Op-
fer von Gewalt oder Ausbeutung hat ein Recht auf angemessene Entschädi-
gung und Rehabilitation. Das Nähere bestimmen die Gesetze.“

 ¡	Artikel 6: „Jedes Kind mit Behinderung hat Anspruch auf den Schutz und die 
Fürsorge, die seinen besonderen Bedürfnissen Rechnung tragen. Im Sinne 
des Artikel 7 Abs. 1 B-VG ist die Gleichbehandlung von behinderten und 
nicht behinderten Kindern in allen Bereichen des täglichen Lebens zu ge-
währleisten.“

n	Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013: 

 ¡	§ 37 (1): „Ergibt sich in Ausübung einer beruflichen Tätigkeit der begründete 
Verdacht, dass Kinder oder Jugendliche misshandelt, gequält, vernachlässigt 
oder sexuell missbraucht werden oder worden sind oder ihr Wohl in anderer 
Weise erheblich gefährdet ist, und kann diese konkrete erhebliche Gefähr-
dung eines bestimmten Kindes oder Jugendlichen anders nicht verhindert 
werden, ist von folgenden Einrichtungen unverzüglich schriftlich Mitteilung 
an den örtlich zuständigen Kinder- und Jugendhilfeträger zu erstatten: 1. 
Gerichten, Behörden und Organen der öffentlichen Aufsicht; 2. Einrichtun-
gen zur Betreuung oder zum Unterricht von Kindern und Jugendlichen; 3. 
Einrichtungen zur psychosozialen Beratung; 4. Privaten Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe; 5. Kranken- und Kuranstalten; 6. Einrichtungen der 
Hauskrankenpflege;“

 ¡	§ 37 (2): „Die Entscheidung über die Mitteilung ist erforderlichenfalls im 
Zusammenwirken von zumindest zwei Fachkräften zu treffen.“

n	Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) - § 138: Das ABGB bietet eine 
umfassende Definition des Begriffes „Kindeswohl“; dabei kommen auch Kri-
terien für den Themenbereich „Gewalt und Gewaltprävention“ vor, darunter 
„(2) die Fürsorge, Geborgenheit und der Schutz der körperlichen und seeli-
schen Integrität des Kindes; (7) die Vermeidung der Gefahr für das Kind, Über-
griffe oder Gewalt selbst zu erleiden oder an wichtigen Bezugspersonen mit-
zuerleben.“ 

n	Strafprozessordnung (StPO) - § 66: „Opfer von Gewalt haben zur Wahrung 
ihrer Rechte Anspruch auf psychosoziale und juristische Prozessbegleitung 
im Strafverfahren. Psychosoziale Prozessbegleitung umfasst die Vorbereitung 
der Betroffenen auf das Verfahren und die mit ihm verbundenen emotiona-
len Belastungen sowie die Begleitung zu Vernehmungen im Ermittlungs- und 
Hauptverfahren, juristische Prozessbegleitung, die rechtliche Beratung und 
Vertretung durch einen Rechtsanwalt.“

n	Strafgesetzbuch (StGB): definiert und legt das Strafmaß für Gewaltanwendung 
an Minderjährigen fest, darunter für den Missbrauch eines Autoritätsverhält-
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39 Das Schutzkonzept kann als Teil des sozialpädagogischen Konzepts oder als eigener Textkörper 
vorliegen.

nisses (§ 212 StGB), Quälen oder Vernachlässigen unmündiger, jüngerer oder 
wehrloser Personen (§ 92 StGB) und für sexuellen Missbrauch von Unmündi-
gen (§ 207 StGB).

4.4. Qualitätsstandards

4.4.1. Schutzkonzept

B.6 Die Einrichtung verfügt über ein Schutzkonzept39, das allen Mitarbeiter/
innen bekannt ist . 

Konkretisierung 

n	Dem Schutzkonzept liegt eine Analyse von Schutzfaktoren und Gefährdungs-
potentialen in der Einrichtung vor. Strukturelle Aspekte (etwa Personalaus-
wahl und -entwicklung, Arbeitsklima, räumliche Gegebenheiten wie Barrie-
refreiheit und Übersichtlichkeit) werden ebenso reflektiert wie alltägliche 
Schlüsselsituationen, die Gefahrenmomente für Übergriffe bzw. grenzverlet-
zende Verhaltensweisen zwischen Kindern bzw. Jugendlichen und zwischen 
Betreuer/innen und Kindern bzw. Jugendlichen darstellen können.

n	Das Schutzkonzept definiert primäre Präventionsmaßnahmen sowie Verfah-
rensschritte, Kommunikationswege und Zuständigkeiten für Verdachtsfälle 
und alle Fälle von Übergriffen, und Gewalt in Einrichtungen. Es gilt daher so-
wohl für Formen von Machtmissbrauch von Mitarbeiter/innen als auch für 
Fälle von Übergriffen und Gewalt zwischen Kindern und Jugendlichen sowie 
gegenüber Mitarbeiter/innen. Weiteres beinhaltet das Schutzkonzept Hand-
lungsleitfäden für Fachkräfte für den Prozess der Abklärung von Verdachtsfäl-
len und Kindeswohlgefährdungen und für die Aufarbeitung von Übergriffen 
und Gewaltereignissen in der Einrichtung sowie eine Richtlinie zum Umgang 
mit Medien zum Schutz der Privatsphäre von Kindern, Jugendlichen und Fami-
lien.

n	Das Schutzkonzept ist allen Mitarbeitern/innen, Freiwilligen und den Kindern 
und Jugendlichen bekannt und wird regelmäßig in Hiblick auf dessen Umset-
zung im Team reflektiert und bei Bedarf adaptiert.  

n	Die Einrichtung bzw. Organisation verpflichtet sich zu einer partizipativen Eva-
luierung der Umsetzung des Schutzkonzepts sowie zu einer Adaption des Kon-
zepts und notwendiger Maßnahmen bei Bedarf.
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4.4.2.  Präventionsmaßnahmen auf der Ebene der Kinder, Jugendlichen und Eltern

B.7 Die Organisation bzw. Einrichtung setzt gezielte Maßnahmen der primä-
ren Prävention von Übergriffen, Gewalt und Machtmissbrauch für die betreu-
ten Kinder und Jugendlichen. 

Konkretisierung 

n	Alle Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern kennen ihre Rechte sowie 
ihre Beteiligungs-, Mitbestimmungs- und Beschwerdemöglichkeiten. 

n	Es gibt Ansprechpersonen und Zuständigkeiten für Kinderschutzfragen. Kinder 
und Jugendliche wissen, an wen sie sich bei Gefährdungen oder Gewalterfah-
rungen wenden können. Hierfür liegen schriftliche Materialien in alters- und 
entwicklungsadäquater Form und Sprache vor.

n	Der Schutz der Privatsphäre der Kinder und Jugendlichen ist gewährleistet und 
wird mit den Kindern und Jugendlichen reflektiert und dokumentiert.  

n	Einrichtungsspezifische Präventionsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche 
werden umgesetzt und im Team reflektiert. Dazu zählen insbesondere Ange-
bote zu gewaltfreier Kommunikation und Konfliktregelung sowie gendersen-
sible und diversitätsorientierte sexualpädagogische Angebote inkl. Aufklärung 
und Sensibilisierung der Kinder und Jugendlichen für ihre eigenen Grenzen 
(vgl. auch Kap. 6.4.2.). 

n	Kinder und Jugendliche werden alltagsbezogen und bei Bedarf im therapeuti-
schen Setting bei der Regulation und Wahrnehmung ihrer Emotionen unter-
stützt; Angebote zur Förderung der Körperwahrnehmung werden umgesetzt. 

n	Für Kinder und Jugendliche, die Indikationen für die Fachbereiche Klinische- 
und Gesundheitspsychologie und/oder Psychotherapie und/oder Kinder- und 
Jugendpsychiatrie aufweisen, wird der Zugang zu erforderlichen Maßnahmen 
gewährleistet.

n	Eltern und relevante Bezugspersonen des Kindes bzw. der/des Jugendlichen 
werden über die Präventionsmaßnahmen informiert. 

4.4.3. Präventionsmaßnahmen auf der Ebene der Einrichtung bzw. Organisation

B.8 Die strukturellen Voraussetzungen für einen sicheren Ort für Mitarbei-
ter/innen sowie gewaltschutz- und kinderrechteorientierte Personalaus-
wahl- und Personalentwicklungs-prozesse sind gewährleistet. 

Konkretisierung 

n	Bei der Auswahl von Mitarbeitern/innen wird ein besonderes Augenmerk auf 
entsprechende Haltungen gemäß Punkt 5.2. gelegt. 



84

n	Voraussetzung für die Einstellung von Mitarbeiter/innen ist das Vorliegen ei-
ner unbedenklichen „Strafregisterbescheinigung Kinder- und Jugendfürsorge“. 
Diese ist in regelmäßigen Abständen zu erneuern.  Dies gilt auch für Freiwilli-
ge . 

n	Für Freiwillige stehen festgelegte Ansprechpersonen zur Verfügung, die für die 
Einschulungsphase und die weitere Begleitung verantwortlich sind. 

n	Die Einschulungsphase neuer Mitarbeiter/innen wird zur strukturierten Einar-
beitung genutzt, in der regelmäßige Mitarbeiter/innengespräche geführt und 
Reflexionsmöglichkeiten (Einzel- und Teamsupervision, Intervision, Praxisbe-
gleitung etc.) realisiert werden.

n	Prozesse der Auseinandersetzung mit dem Thema Grenzüberschreitungen 
und Gewaltgefährdungen in der Einrichtung werden von der Leitung aktiv ge-
fördert. 

n	Im Team der Einrichtung findet kontinuierlich ein Abgleich der Haltungen und 
pädagogischen Zugänge sowie eine Reflexion des pädagogischen Handelns 
der Fachkräfte, der damit verbundene Machtasymmetrien, der Balance zwi-
schen Nähe und Distanz zu den betreuten Kindern und Jugendlichen sowie der 
Interaktionsdynamiken im Rahmen von mindestens 20 Supervisionseinheiten 
pro Jahr statt. 

n	Alle Fachkräfte erhalten facheinschlägige Weiterbildung im Umfang von min-
destens 16 Einheiten pro Jahr sowie fachliche Unterstützung, um den Schutz 
und eine förderliche Entwicklung der betreuten Kinder und Jugendlichen zu 
gewährleisten. 

4.4.4. Umgang mit Gefährdungssituationen, Übergriffen und Gewalt

B.9  Bei Verdachtsfällen und im Umgang mit Übergriffen und Gewalt in der 
Einrichtung werden festgelegte Verfahrensschritte zur Gefährdungs- 
einschätzung und zum Schutz der Betroffenen gesetzt. Diese umfassen 
auch die Aufarbeitung der Geschehnisse im Team und mit den betrof-
fenen Kindern und Jugendlichen zur Wiederherstellung eines sicheren 
Ortes.

 Konkretisierung: 

n	Jeder Verdachtsfall und jede Meldung zu psychischen, physischen oder se-
xuellen Übergriffen oder Gewaltvorfällen ist ernst zu nehmen und wird den 
festgelegten Verfahrensschritten entsprechend bearbeitet. Jedenfalls sind 
Verdachtsfälle sowie Vorfälle von Übergriffen und Gewalt dem/der Vorgesetz-
ten und dem/der fallführenden Sozialarbeiter/in der öffentlichen Kinder- und 
Jugendhilfe zu melden.
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40 Die Vertraulichkeit ist jedenfalls eingeschränkt, wenn entsprechend den rechtlichen Vorausset-
zungen die Meldung an die Kinder- und Jugendhilfe (Mitteilungspflicht) notwendig ist. Vgl. dazu, 
§ 37 Abs. 1 Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz.

n	Auf Wunsch und nach Möglichkeit40 wird dem/der meldenden Mitarbeiter/in 
oder dem Kind bzw. der/dem Jugendlichen Vertraulichkeit über die Informati-
onsquelle gewährleistet. Mitarbeiter/innen sind zur Verschwiegenheitspflicht 
angehalten.

n	Bei der Einschätzung der Gefährdungslage wird die Sichtweise der Betroffe-
nen und der Person, die in Verdacht steht, sowie das Mehraugenprinzip be-
rücksichtigt. 

n	Bei Verdachtsfällen werden mit allen direkt Beteiligten Gespräche lt. vorhan-
denem Leitfaden geführt. 

n	Bei Vorliegen einer Gefährdung werden in Abstimmung mit der Leitung und 
den zuständigen Fachkräften der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe alle not-
wendigen Schritte zum Schutz des betroffenen Kindes bzw. der/des betroffe-
nen Jugendlichen eingeleitet. Die Sichtweisen und Bedürfnisse des betroffe-
nen Kindes bzw. der/des Jugendlichen werden angemessen berücksichtigt.

n	Verdachtsfälle bzw. Vorfälle werden dokumentiert. Hierfür stehen Dokumen-
tationsvorlagen zur Verfügung.

n	Sollten Schritte der medizinischen Abklärung notwendig sein, werden die Be-
troffenen angemessen begleitet und emotional unterstützt.

n	Das betroffene Kind bzw. die/der betroffene Jugendliche sowie betroffene 
Fachkräfte werden angemessen emotional versorgt und erhalten professio-
nelle Unterstützung von spezialisierten Fachkräften zur Bearbeitung der Vor-
fälle. 

n	Die Eltern werden über die Vorfälle informiert und im Umgang mit den Über-
griffen und Gewaltereignissen angemessen einbezogen. 

B.10  Die Einrichtung trägt dafür Sorge, dass Grenzverletzungen, Übergriffe 
und Gewaltereignisse im Team und mit den betroffenen Kindern und 
Jugendlichen zur Wiederherstellung eines sicheren Ortes aufgearbeitet 
werden.

Konkretisierung:

n	Sollten sich Verdachtsmomente entkräften, erfolgt eine angemessene Entlas-
tung des/der Beschuldigten.
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n	Die Geschehnisse werden mit dem/der Täter/in aufgearbeitet. Die Aufarbei-
tung inkludiert die Reflexion der negativen Folgen des Verhaltens für die Be-
troffenen. 

n	In Abstimmung mit dem/der Betroffenen werden Möglichkeiten der Wieder-
gutmachung abgewogen und realisiert. 

n	In der Einrichtung erfolgt eine transparente Bearbeitung von Grenzverletzun-
gen, Übergriffen und Gewaltvorgängen zur Wiederherstellung eines sicheren 
Ortes. Dies inkludiert eine Verständigung darüber, was geschehen ist und “was 
alle benötigen, um sich auch innerlich wieder so sicher wie vor dem Ereignis 
zu fühlen” (Schmid et.al. 2015: 38). 
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41 Der Begriff strukturelle Gewalt, der wesentlich von Johan Galtung geprägt wurde, geht von der 
Annahme aus, dass Gewalt auch in staatliche bzw. gesellschaftliche und institutionelle Struktu-
ren eingelagert ist. Es ist daher eine Gewaltform, die nicht von Personen ausgeht, Menschen 
jedoch in ihrer Entwicklung und ihren Möglichkeiten beeinträchtigt oder bedroht, diskriminiert 
und/oder marginalisiert und ein Machtgefälle herstellt (vgl. Grant-Hayford/Scheyer 2016). 
Strukturelle und personale Gewalt stehen jedoch im Zusammenhang, da individuelle Gewalt in 
gewaltförmige Strukturen eingebettet ist und dadurch gefördert wird. Beispiele für strukturelle 
Gewalt in Einrichtungen bzw. Organisationen sind etwa unveränderbare Regelbestimmungen, 
die Entfaltungs- und Handlungsmöglichkeiten beschränken, die systematische Verweigerung 
von  Information und Transparenz, die Verweigerung der Intimsphäre oder auch die langfristige 
Exklusion von Kindern und Jugendlichen aus sozialen Interaktionen (etwa aufgrund nicht zur 
Verfügung gestellter Dolmetscher/innen oder Kommunikationshilfen).

Schmid, M. / Steinlin, C./ Fegert, J. (2015):  Die Rekonstruktion des »sicheren Ortes«. Überlegun-
gen zum Umgang mit grenzverletzendem Verhalten gegenüber pädagogischen Mitarbeitenden. 
TRAUMA & GEWALT 9. Jahrgang Heft 1: 34-47.

Schmid, M. / Ziegenhain, U. (2017): Traumapädagogik – Ein Modell für Krisenmanagement 3. EC-
QAT-Fachtag Berlin. https://www.equals.ch/vortrage (Zugriff am 02.02.2018). 

Wolf, K. (1999): Machtprozesse in der Heimerziehung. Eine qualitative Studie über ein Setting klas-
sischer Heimerziehung. Münster: Votum. 

5. Die Einrichtung als sicherer Ort und traumasensible Betreuung  

5.1. Fachliche Begründung

Kinder und Jugendliche, die in sozialpädagogischen Einrichtungen betreut wer-
den, waren äußerst belastenden und oftmals traumatisierenden Bedingungen 
ausgesetzt, bevor sie in die stationäre Einrichtung aufgenommen wurden. Um 
Kinder und Jugendliche mit oftmals multiplen psychischen Verletzungen und 
Traumatisierungen bestmöglich in ihrer Entwicklung und bei der (Wieder)Erlan-
gung von Selbstwirksamkeit begleiten zu können, erachten wir die Herstellung 
eines „sicheren Ortes“ und eines traumasensiblen Betreuungssettings als not-
wendige Voraussetzung. 

Die Einrichtung als sicherer Ort inkludiert dabei unterschiedliche, aufeinander 
verweisende Aspekte.  Dazu zählt der Schutz vor Grenzverletzungen, Übergrif-
fen, psychischer, physischer, sexueller oder struktureller41 Gewalt in der Einrich-
tung (vgl. Kap. 4.) sowie die kontinuierliche Arbeit an einem „Milieu“, in dem alle 
Beteiligten Wertschätzung, Mitbestimmung und persönliche Förderung erfahren 
und das für die Heranwachsenden transparent und berechenbar ist. In diesem 
Zusammenhang wird im Fachdiskurs die hohe Bedeutung von vorhersehbaren 
und transparenten Alltagsstrukturen, das Einhalten von Vereinbarungen seitens 
der Fachkräfte und die Kontrollierbarkeit von Alltagsabläufen hervorgehoben. 
Insbesondere vor dem Hintergrund von Gefühlen der Ohnmacht und des Aus-
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42 Es besteht überwiegend Übereinstimmung im Fachdiskurs, dass Traumaexposition im Rahmen 
von psychotherapeutischen Angeboten und erst auf Basis der Stabilisierung der Kinder und 
Jugendlichen im alltäglichen Betreuungssetting erfolgen soll. Psychotherapeutische Angebote 
sollten dabei Hand in Hand mit der stationären Betreuung arbeiten, einen engen Austausch 
pflegen und zu einem gemeinsamen Fallverstehen kommen (Schmid et al. 2007).

43 Der Begriff des „sicheren Ortes“ umfasst sowohl den Aspekt eines äußeren sicheren Ortes als 
auch eines inneren sicheren Ortes. Das Konzept des inneren sicheren Ortes wurde von Luise 
Reddemann geprägt und umfasst die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, sichere in-
nere Orte mit Hilfe ihrer imaginativen Fähigkeiten zu entwickeln und zu ankern.

geliefertseins ist die Wiedererlangung von Kontrolle wesentliche Grundlage für 
die Herstellung innerer Sicherheit. Unterstützend vorzusehen sind daher Ange-
bote, die Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten zur Beruhigung und zur Af-
fektregulation an die Hand geben. Wie bereits in Kapitel 4 angeführt, beinhaltet 
ein sicherer Ort auch übersichtliche und entwicklungsgerechte räumliche Gege-
benheiten und die Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen in die Gestaltung 
dieser Räumlichkeiten. Nicht zuletzt stellt die vertrauensvolle pädagogische Be-
ziehung den Dreh- und Angelpunkt eines sicheren Ortes und einer entwicklungs-
fördernden pädagogischen Praxis dar (Kühn 2006 und 2013, Gahleitner 2011 
und 2016).

Mit dem Konzept des „pädagogisch-therapeutischen Milieus“ wird in aktuellen 
Fachdiskursen auf die besondere Bedeutung eines strukturierten pädagogisch 
gestalteten und „emotional korrigierenden Beziehungsangebots“ hingewiesen 
(Gahleitner 2016: 60). Positive Beziehungserfahrungen von Kindern und Jugend-
lichen mit Fachkräften in der sozialpädagogischen Einrichtung werden in trau-
mapädagogischen Zugängen und im Konzept des „pädagogisch-therapeutischen 
Milieus“ zugleich als zentraler Beitrag für eine gelingende Traumabearbeitung 
betrachtet. Dabei geht dieses Konzept von der Grundannahme aus, dass trau-
matisierte und bindungsbelastete Kinder und Jugendliche (auch) dort bei der 
Entwicklung alternativer Bewältigungsstrategien und Beziehungsmuster geför-
dert werden, wo sie ihren Alltag verbringen und ihren Lebensmittelpunkt haben. 
Wesentlich hierbei ist die Unterscheidung zwischen traumasensibler Pädagogik 
in der Einrichtung und psychotherapeutischer Bearbeitung von Traumata. Ein 
traumasensibles pädagogisches Betreuungssetting impliziert keine Traumaexpo-
sition42. Vielmehr beinhaltet traumasensible Pädagogik in der Einrichtung das 
Erkennen symptomatischer Verhaltensauffälligkeiten als Traumafolgen, den ad-
äquaten Umgang mit diesen Symptomatiken sowie die Schaffung eines sicheren 
Ortes, der die psychische und emotionale Stabilisierung der Kinder und Jugend-
lichen bestmöglich fördert und alternative Beziehungserfahrungen und Hand-
lungsstrategien ermöglicht. Wie schon erwähnt, zählen dazu auch Angebote und 
Methoden, Kinder und Jugendliche bei der Entwicklung eines „inneren sicheren 
Ortes“ 43 und bei der Integration ihrer biographischen Erfahrungen als Teil ih-
rer Lebensgeschichte im Rahmen von Biographiearbeit zu begleiten. Denn die 
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44 Da hier nicht detailliert auf Traumatheorien eingegangen werden kann, wird als Überblick über 
Entstehungsbedingungen, Ursachen, Kategorien und Phasen von Trauma auf den Artikel von 
Besser (2009) und Krüger (2013) verwiesen. Auch das Fachbuch von Kronegger/Golker (2016) 
bietet eine übersichtliche Einführung in das Thema.

Unterstützung von Heranwachsenden in der Auseinandersetzung mit ihrer Her-
kunftsfamilie und der Lebenswelt ihrer Herkunft ist für die Identitätsentwicklung 
von zentraler Bedeutung und erweitert die Wahl- und Handlungsmöglichkeiten 
von jungen Menschen. Biographiearbeit umfasst dabei nicht nur die Bearbei-
tung und Integration biographischer Brüche, sondern auch die Unterstützung 
zur Bewahrung positiver Erinnerungen und Lebensereignisse und bei der Re-
konstruktion der eigenen Familien- und Beziehungsgeschichte anhand entspre-
chender Methoden, wie etwa Lebensbücher, Erinnerungskisten, die Arbeit mit 
Fotoalben und Zeittafeln oder Besuche lebensgeschichtlich relevanter Orte (vgl. 
Lattscher/Wiemann 2018). 

Da es Kindern und Jugendlichen, die traumatisierende Beziehungserfahrungen 
und -abbrüche erfahren mussten, in der Regel schwerfällt, Vertrauen zu fas-
sen (Müller 2017), obliegt es den Fachkräften, mit den Heranwachsenden pä-
dagogisch behutsam eine vertrauensvolle und tragfähige Betreuungsbeziehung 
aufzubauen. Dazu sind fachliche Kenntnisse sowie Kommunikations- und Ver-
stehensleistungen auf Seiten der pädagogischen Fachkräfte in Hinblick auf die 
Komplexität und Krisenhaftigkeit der Beziehungsdynamiken vieler traumatisier-
ter Kinder und Jugendlicher erforderlich (Baierl 2014)44. Ohne traumatologische 
und bindungsbezogene Kenntnisse und Fertigkeiten sind schädigende Reiz-Reak-
tions-Prozesse und damit verbundene Prozesse der komplementären Erfüllung 
destruktiver Bindungserfahrungen zwischen Fachkräften und Heranwachsen-
den kaum vermeidbar. Das Wissen um „das Gefangensein” von traumatisierten 
Kindern und Jugendlichen in ihren Verhaltens- und Beziehungsmustern (Baierl 
2014: 62) reicht jedoch nicht aus. Vielmehr bedarf es auch der Anerkennung die-
ser Muster als sinnvolle Überlebensstrategien vor dem Hintergrund der jeweili-
gen biographischen Erfahrungen. Erst auf dieser Basis können gezielte Angebote 
gesetzt werden, die Erfahrungsräume ermöglichen, welche den belastenden Er-
fahrungen diametral entgegenstehen, das Selbstvertrauen und Selbstverstehen, 
die Körper- und Sinneswahrnehmung sowie die Emotionsregulation fördern und 
damit die Veränderung von dysfunktionalen Verhaltensmustern unterstützen. 
Dazu zählt auch die Förderung von Beziehungsvielfalt und die Nutzung der Grup-
pe als Lernraum für den Aufbau von sozialen Kompetenzen und das Erleben von 
Selbstwirksamkeit (Bausum 2009).  

5.2. Themenspezifische professionelle Haltungen

Traumasensible bzw. -pädagogische Ansätze und die “Pädagogik des sicheren 
Orts” teilen gemeinsame Haltungen, die wir als zentrale Voraussetzung für die 
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entwicklungsförderliche Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit trauma-
tischen Erfahrungen und Bindungsproblematiken erachten. Dazu zählen insbe-
sondere: 

n	Die Annahme des guten Grundes: Diese Grundhaltung geht davon aus, dass 
alles, was ein Mensch zeigt, vor dem Hintergrund seiner Biographie Sinn 
macht. Damit verbunden ist eine Würdigung der Lebenserfahrungen der 
Heranwachsenden und der damit verbundenen Bewältigungsleistungen. 
In der Traumapädagogik wird dabei oftmals auch davon gesprochen, dass 
auffällige oder schwierige Verhaltensformen von traumatisierten Kindern 
und Jugendlichen als sinnhafte Überlebensleistungen und normale Bewäl-
tigungsreaktionen auf außerordentliche Belastungen zu verstehen sind. Die 
Fachkräfte nehmen daher einen “guten Grund” an, sollen aber nicht zu einer 
voreiligen Interpretation der Symptome verleitet werden. Vielmehr wird das  
Verstehen als gemeinsamer Prozess mit dem Kind bzw. der/dem Jugendlichen 
konzipiert. Zu diesem Prozess zählen auch die Anregung und die Begleitung 
von Heranwachsenden, ihr eigenes Verhalten, ihre Symptomatiken und Aus-
löser (Trigger) für Krisensituationen verstehen zu lernen. Wilma Weiß spricht 
in diesem Zusammenhang von „sinnhaften Dialogen”, die es zu initiieren  
gilt.

n	Wertschätzung: Die Annahme eines guten Grundes ist mit Wertschätzung der 
Person (“Es ist gut so, wie du bist!”) und der Unterscheidung zwischen Person 
und Verhalten verbunden. Diese wertschätzende Haltung auch „hartnäckig“ 
bei problematischen Betreuungsverläufen beizubehalten ist besonders wich-
tig, „da die Kinder, Jugendlichen und Familien unter Umständen einige Zeit be-
nötigen, um positive Rückmeldungen über sich und ihr Verhalten akzeptieren 
zu können” (Winkelmann 2014: 145).

n	Transparenz und Berechenbarkeit: Kinder und Jugendliche, die biographische 
Brüche und traumatische Erfahrungen (oftmals mit ihren nächsten Bezugsper-
sonen) zu bewältigen haben, benötigen in besonderem Ausmaß Transparenz 
und Berechenbarkeit, damit sie die Kontrolle über ihr Lebensumfeld wieder-
erlangen können. Sie haben jederzeit Recht auf Klarheit über bestehende 
Alltagserfordernisse, Abmachungen und Alltagsprozesse und sind bei der Pla-
nung von Angeboten und Aktivitäten angemessen beteiligt.

n	Bedürfnis- und Ressourcenorientierung: Damit Kinder und Jugendliche einen 
inneren und äußeren sicheren Ort in der Einrichtung finden können, ist eine 
Haltung der konsequenten Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse, Ressourcen 
und Positionen erforderlich. Dies beinhaltet einerseits, dass Widerspruch als 
wichtiger Teil der Selbstermächtigung und des Entwicklungsprozesses erach-
tet wird (Kuhn 2006). Andererseits meint Ressourcenorientierung, dass die 
Heranwachsenden dabei unterstützt werden, sich ihrer eigenen Stärken be-
wusst zu werden und die Ressourcen ihrer Umwelt zu nutzen.
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n	Reflexion des Beziehungsprozesses und Achtsamkeit für die “Bindungsba-
lance”: Da die pädagogische Beziehung der Dreh- und Angelpunkt eines siche-
ren Milieus und die Basis für eine entwicklungsförderliche Bearbeitung von 
Traumata und Bindungsproblematiken darstellt, ist die kontinuierliche Reflexi-
on der Beziehungsdynamik und der Balance zwischen distanzierter professio-
neller Reflexion und persönlichem Engagement sowie die Bedachtnahme auf 
die Grenzen der Fachkräfte unabdingbar (Schmid et. al 2007).

n	Freude: Eine Haltung, die Freude ermöglicht und fördert, schafft zugleich eine 
Voraussetzung für positive Beziehungserfahrungen und für die Bewältigung 
von Belastungen – nach dem Motto: “Viel Freude trägt viel Belastung!” (BAG 
Traumapädagogik 2011). 

5.3. Gesetzliche Rahmenbedingungen

Wesentliche gesetzliche Grundlagen für diesen Qualitätsbereich sind:

n	UN-Kinderrechtskonvention, insbesondere

 ¡	Artikel 3 (3): „Die Vertragsstaaten stellen sicher, daß die für die Fürsorge für 
das Kind oder dessen Schutz verantwortlichen Institutionen, Dienste und 
Einrichtungen den von den zuständigen Behörden festgelegten Normen 
entsprechen, insbesondere im Bereich der Sicherheit und der Gesundheit 
sowie hinsichtlich der Zahl und der fachlichen Eignung des Personals und 
des Bestehens einer ausreichenden Aufsicht.”

n	Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern (2011): 

 ¡	Artikel 1: „Jedes Kind hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die 
für sein Wohlergehen notwendig sind, auf bestmögliche Entwicklung und 
Entfaltung sowie auf die Wahrung seiner Interessen auch unter dem Ge-
sichtspunkt der Generationengerechtigkeit. Bei allen Kinder betreffenden 
Maßnahmen öffentlicher und privater Einrichtungen muss das Wohl des 
Kindes eine vorrangige Erwägung sein.“ 

n	Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013:

 ¡	§ 1 - Grundsätze der Kinder- und Jugendhilfe: „(1) Kinder und Jugendliche 
haben ein Recht auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“

 ¡	§ 2 - Ziele der Kinder- und Jugendhilfe: „(2) Förderung einer angemessenen 
Entfaltung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Ver-
selbständigung.“
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5.4. Qualitätsstandards

B.11  Die Fachkräfte verfügen über Grundkenntnisse der Trauma- und Bin-
dungstheorie und erhalten Fortbildungen und Reflexionsmöglichkeiten 
zu diesen Themenkomplexen .

Konkretisierung:

n	Die Fachkräfte erhalten Weiterbildung zu Grundlagen der Traumatologie und 
Bindungstheorie sowie fachliche Unterstützung für die traumasensible und 
bindungsorientierte Betreuung der Kinder und Jugendlichen. 

n	Die Einrichtung schafft geschützte Reflexionsräume für Mitarbeiter/innen, 
in denen herausfordernde Beziehungsdynamiken mit den betreuten Kindern 
und Jugendlichen, traumaspezifische Symptome und Prozesse der Übertra-
gung und Gegenübertragung sowie eigene Beziehungs- und Konfliktmuster 
systematisch reflektiert und szenisch verstanden werden.

B.12  Die Einrichtung bzw. Organisation legt besonderes Augenmerk auf eine 
förderliche und nachhaltige Beziehungsgestaltung in und außerhalb der 
Einrichtung.

Konkretisierung:

n	Die Betreuung inkludiert “exklusive Momente” für Bezugsbetreuer/in und 
Kind bzw. Jugendliche/n in Form von zeitlich und inhaltlich strukturierten Ein-
zelstunden.

n	Die Gruppe wird systematisch als Beitrag zur Aufhebung von Scham und Isola-
tion (Bausum 2009) und zur Förderung sozialer Kompetenzen genutzt.

n	Kinder und Jugendliche werden gezielt bei der Aneignung alternativer Strate-
gien der Bewältigung und der Beziehungsgestaltung unterstützt.

n	Fachkräfte unterstützen Kinder und Jugendliche beim Aufbau eines vielfälti-
gen Beziehungsnetzes auch außerhalb der Einrichtung und bei der Pflege be-
stehender Kontakte. 

n	Die Einrichtung achtet auf höchstmögliche Betreuungs- und Beziehungskonti-
nuität. Übergänge und der Wechsel von Betreuungspersonen werden umsich-
tig gestaltet und begleitet.
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B.13  Die Betreuung beinhaltet die Förderung der Selbstwahrnehmung und 
des Selbstverstehens, der Selbstkontrolle und Selbstwirksamkeit der 
betreuten Kinder und Jugendlichen und berücksichtigt bindungs- und 
traumabezogene Unterstützungsbedürfnisse.

Konkretisierung:

n	Die Fachkräfte setzen Angebote zur Förderung der Körper- und Sinneswahr-
nehmung und unterstützen Kinder und Jugendliche beim Ausdruck von Emp-
findungen und Bedürfnissen.

n	Die Fachkräfte setzen entwicklungsgerechte Impulse zur Emotionsregulation 
sowie zur Förderung der Entspannungsfähigkeit und des Selbstverstehens von 
Kindern und Jugendlichen. Dazu zählt die Unterstützung beim Verstehen und 
Benennen von Krisenauslösern (Triggern), Bindungsverhalten und den damit 
verbundenen typischen Beziehungsdynamiken sowie ggf. von Traumasympto-
men. 

n	Die Fachkräfte unterstützen Kinder und Jugendliche bei der Bearbeitung bio-
graphischer Brüche, der Bewahrung positiver Erinnerungen und bei der Re-
konstruktion der eigenen Familien- und Beziehungsgeschichte mithilfe ad-
äquater Methoden.

n	Die Fachkräfte unterstützen die Kinder und Jugendlichen beim Erkennen ihrer 
Stärken und Fähigkeiten und schaffen Erfahrungsräume für das Erleben von 
Selbstwirksamkeit und Selbstwert.  

5.5. Literatur
BAG Traumapädagogik (2011): Standards für traumapädagogische Konzepte in der stationären 
Kinder- und Jugendhilfe. Ein Positionspapier der BAG Traumapädagogik. http://www.sgbviii.de/
files/SGB%20VIII/PDF/S133.pdf (Zugriff am 05.02.2018).

Baierl, M. (2014): Dir werde ich helfen: Konkrete Techniken und Methoden der Traumapädagogik 
- In: Baierl, M./Frey, K. [Hrsg.]: Praxishandbuch Traumapädagogik. Lebensfreude, Sicherheit und 
Geborgenheit für Kinder und Jugendliche. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Bausum, J. (2009): Ressourcen der Gruppe zur Selbstbemächtigung. »Ich bin ich und ich brauche 
Euch.« S. 179–187. In: Bausum, J./Besser, L./Kühn, M. /Weiß, W. (Hrsg.): Traumapädagogik. Grund-
lagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis. Weinheim: Juventa.

Besser, L. (2009):  Wenn die Vergangenheit Gegenwart und Zukunft bestimmt. Wie Erfahrun-
gen und traumatische Ereignisse Spuren in unserem Kopf hinterlassen, Gehirn und Persönlich-
keit strukturieren und Lebensläufe determinieren. In: Bausum, J./ Besser, L. /Kühn, M./Weiß, W. 
(Hrsg.): Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis. 
Weinheim: Juventa.

Gahleitner, S. (2011): Das Therapeutische Milieu in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen: Trau-
ma- und Beziehungsarbeit in stationären Einrichtungen Bonn: Psychiatrie Verlag.

Gahleitner, S. (2016): Milieutherapeutische und -pädagogische Konzepte. S. 56-66. In: Weiß, W./
Kessler, T./Gahleitner, S. (Hrsg.): Handbuch Traumapädagogik. Weinheim und Basel: Beltz.



94

45 Artikel 24 Absatz 1 der UN-Kinderrechtskonvention benennt das Recht „auf das erreichbare 
Höchstmaß an Gesundheit“.

Grant-Hayford, N./Victoria Scheyer, V. (2016): Strukturelle Gewalt verstehen. Eine Anleitung zur 
Operationalisierung. Galtung-Institut für Friedenstheorie und Friedenspraxis.

Kronegger, G./Golker, Ch. (2016): So wie du gefaltet bist, so fliegsts du. Ein Fachbuch zur psychi-
schen Gesundheit bindungstraumatisierter Kinder und Jugendlicher. Kremsmünster: Lebensraum 
Heidlmair.

Krüger, A. (2013): Erste Hilfe für traumatisierte Kinder. 4. Auflage. Ostfildern: Patmos.

Kühn, M. (2006): Bausteine einer „Pädagogik des Sicheren Ortes“. Vortrag, Fachtagung „(Akut) trau-
matisierte Kinder und Jugendliche in Pädagogik und Jugendhilfe“, Merseburg, 17./18.02.2006. 
http://www.jugendsozialarbeit.de/media/raw/martin_kuehn.pdf (Zugriff am 22.01.2018).

Kühn, M. (2013): “Macht Eure Welt wieder zu meiner!” -  Anmerkungen zum Begriff der Trau-
mapadagogik. S. 24–37. In: Bausum, J./Besser, L./Kuhn, M. /Weis, W. (Hrsg.): Traumapadagogik. 
Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden fur die padagogische Praxis. 3., durchgesehene Auflage. 
Weinheim/München: Beltz Juventa.

Lang, B. (2013): Stabilisierung und (Selbst-)Fürsorge für pädagogische Fachkräfte als institutionel-
ler Auftrag. S. 211–222. In: Bausum, J./Besser, L./Kühn, M./Weiß, W. (Hrsg.): Traumapädagogik. 
Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis. 3., durchgesehene Auflage. 
Weinheim/München: Beltz Juventa.

Lattschar, B./Wiemann, I. (2018): Mädchen und Jungen entdecken ihre Geschichte. Grundlagen 
und Praxis der Biografiearbeit. Weinheim/München: Beltz Juventa.

Müller, Th. (2017): Ich kann Niemandem mehr vertrauen.“: Konzepte von Vertrauen und ihre Rele-
vanz für die Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Kempten: Klinkhardt.

Schmid, M./Wiesinger, D./Lang, B./Jaszkowic, K./Jörg M. Fegert, J. M. (2007): Brauchen wir eine 
Traumapädagogik? – Ein Plädoyer für die Entwicklung und Evaluation von traumapädagogischen 
Handlungskonzepten in der stationären Jugendhilfe. In: KONTEXT 38/4: 330-357.

Weiß, W. (2009): Selbstbemächtigung. Ein Kernstuck der Traumapädagogik. S. 167–181. In: Bau-
sum, J./Besser, L./Kuhn, M./Weis, W. (Hrsg.): Traumapadagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und 
Methoden fur die pädagogische Praxis. Weinheim: Juventa. 

Weiß, W. (2016): Traumapädagogik: Entstehung, Inspirationen, Konzepte. S: 20-32. In: Weiß, W./
Tanja Kessler, T./Gahleitner, S: (Hrsg.) Handbuch Traumapädagogik. Weinheit und Basel: Beltz.

Winkelmann, I. (2014): Systemisch-ressourcenorientiertes Arbeiten in der Jugendhilfe. Heidel-
berg: Carl-Auer-Systeme. 

6. Gesundheitsversorgung und -förderung 

6.1. Fachliche Begründung

6 .1 .1 . Begriffsverständnis

Gesundheit stellt ein Recht aller Kinder und Jugendlichen dar, auf das auch die 
UN-Kinderrechtskonvention verweist45. Sowohl Gesundheitsversorgung als auch 
Gesundheitsförderung sind daher als Kernaufgaben der Kinder- und Jugendhilfe 
zu betrachten. Dabei sind die Begriffe Gesundheitsversorgung und -förderung zu 
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46 Generell stellt Gesundheitsförderung natürlich auch einen wichtigen Aspekt des gesundheitli-
chen Versorgungssystems dar. Allerdings ist das Gesundheitssystem vor allem auf die Kuration 
und Therapie von Krankheiten ausgerichtet. Darüber wird der Begriff der Gesundheitsförde-
rung breiter definiert und auf unterschiedliche Alltagszusammenhänge bezogen. 

47 Das „Setting“ wird als Ort beschrieben, wo Gesundheit „von den Menschen in ihrer alltäglichen 
Umwelt geschaffen und gelebt wird; dort wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben“ (WHO 
1986).

48 Wie im Rahmenprogramm des FGÖ nachzulesen, steht hinter dem Fokus auf die Rahmenbedin-
gungen von Gesundheit „die Überzeugung, dass Menschen sich nur dann wirklich wohlfühlen 
können, wenn auch die Settings (= Lebenswelten), in denen sie leben, arbeiten, lernen und 
wohnen, gesundheitsförderlich und nicht krankmachend sind. Das ist auch ein wesentlicher 
Beitrag dazu, Menschen eine gesunde Lebensweise zu ermöglichen (Verhaltensänderung)” 
(FGÖ 2016: 13).

49 Konzepte der Gesundheitsförderung orientieren sich in der Regel an dem breiten Gesundheits-
begriff der WHO, der Gesundheit als „einen Zustand vollständigen körperlichen, geistigen und 
sozialen Wohlbefindens und daher weit mehr als die bloße Abwesenheit von Krankheit oder 
Gebrechen“ bezeichnet.

50 In den Gesundheitswissenschaften wird hierbei häufig auf das (dem Begriff Selbstwirksamkeit 
verwandte) Konzept des Kohärenzsinns zurückgegriffen, wie es von Aaron Antonovsky entwi-
ckelt wurde. Antonovsky ging davon aus, dass sich der Kohärenzsinn aus einem Gefühl von Ver-
stehbarkeit, Bewältigbarkeit, d. h. die Fähigkeit, Probleme lösen zu können, sowie von Sinnhaf-
tigkeit, d. h. die Fähigkeit, das Leben an sich als sinnvoll und gestaltbar empfinden zu können, 
zusammensetzt.

51 Dieser Auftrag zur Gesundheitsförderung wurde für Deutschland bereits im 13. Kinder- und 
Jugendbericht (2008) festgehalten. 

unterscheiden46. Während der Begriff der Gesundheitsversorgung die primäre 
oder spezialisierte medizinische oder psychologisch-therapeutische Versorgung 
von Menschen durch Akteur/innen und Einrichtungen des Gesundheitssystems 
meint, haben sich Konzepte der Gesundheitsförderung in den letzten Jahren in 
einem interdisziplinären Feld und unter Bezugnahme auf die Ottawa Charta der 
WHO (1986) mit dem Ziel entwickelt, Gesundheit in unterschiedlichen „Settings“ 47 

wie etwa Schulen, stationären Einrichtungen, Betrieben etc. zu fördern. Gesund-
heitsförderung zielt auf die Stärkung von sowohl gesundheitsförderlichen „ver-
hältnisbezogenen Determinanten“48 (daher gesundheitsrelevanten Rahmenbe-
dingungen wie etwa Beteiligungsstrukturen, angemessene Räumlichkeiten und 
Ernährung, Bewegungsmöglichkeiten etc.) als auch auf die Förderung indivi- 
dueller „Gesundheitskompetenzen“ und gesundheitsrelevanter Ressourcen von 
Personen ab. Da aktuelle Konzepte der Gesundheitsförderung auf einem sehr 
breiten Gesundheitsbegriff49 basieren und zentrale Grundprinzipien (wie Em-
powerment, Förderung der Selbstwirksamkeit50, Ressourcenorientierung oder 
Beteiligung) mit Ansätzen der Sozialen Arbeit und Sozialpädagogik teilen (vgl. 
Dörr 2009), kann davon ausgegangen werden, dass der Kernauftrag der Kinder- 
und Jugendhilfe (Förderung der Entwicklung und Versorgung, Schutz und Betei-
ligung) auch Gesundheitsförderung umfasst.51 Primärpräventionsmaßnahmen 
kommen hierbei eine besondere Bedeutung zu. Sie zielen darauf ab, Gesund-



96

52 Sexualpädagogik ist einerseits als wesentlicher Aspekt von Prävention von Übergriffen und 
Gewalt, andererseits als wichtiger Aspekt der Gesundheitsförderung zu verstehen. Um eine 
Wiederholung der Standards zu vermeiden, wurde Sexualpädagogik im Standardbereich „Ge-
sundheitsförderung“ aufgenommen. Ein weiterer Grund für diese Zuordnung ist, dass wir Se-
xualpädagogik nicht nur als Präventionsmaßnahme und im Sinne einer „Gefährdungsabwehr“ 
verstanden wissen wollen. Vielmehr umfasst sie auch die Unterstützung und Begleitung von 
Kindern und Jugendlichen in ihrer psychosexuellen Entwicklung und positiv erlebten Identitäts-
bildung.

heitsbelastungen (z.B. umweltbedingte Belastungen, gesundheitsgefährden-
de Verhaltensweisen wie z. B. Nikotin- oder Alkoholkonsum, soziale Isolation, 
Stress) zu verringern und gesundheitsbezogene Ressourcen (z. B. Kompetenzen, 
Information und Bildung, Partizipation, soziale Netzwerke, Selbstwirksamkeit) zu 
verbessern” (FGÖ 2016: 13). Ausgehend von diesem Begriffsverständnis beinhal-
tet Gesundheitsförderung in stationären Einrichtungen daher alle sozialpädago-
gischen Angebote, die die individuellen und sozialen Ressourcen der betreuten 
Kinder und Jugendlichen in Hinblick auf Gesundheit stärken. Eine so verstan-
dene Gesundheitsförderung umfasst auch eine „Pädagogik des sicheren Ortes“, 
gewaltpräventive Angebote, eine traumasensible und bindungsorientierte Be-
treuung in der Einrichtung. Aufgrund der Komplexität dieser Themenbereiche 
wurden hierzu gesondert Standards formuliert (vgl. Kap. 4 und 5).

6 .1 .2 .  Qualitätsdimensionen von Gesundheitsversorgung und -förderung in der 
stationären Einrichtung

Im vorliegenden Kapitel sind Standards zu drei gesundheitsrelevanten Dimensio-
nen formuliert: (1) Standards zu Gesundheitsversorgung und gesundheitsförder-
lichen Alltagsprozessen, (2) zum Handlungsbereich Sexualpädagogik52 sowie (3) 
zu Suchtprävention und zum Umgang mit Suchtgefährdungen in der sozialpäda-
gogischen Einrichtung.

6.1.2.1. Gesundheitsversorgung und gesundheitsförderliche Alltagsprozesse

Gesundheitsversorgung in der Kinder- und Jugendhilfe ist in zweifacher Hinsicht 
von höchster Bedeutung. Zum einen stellen sozialpädagogische Einrichtungen 
den (vorübergehenden) Lebensmittelpunkt der Kinder und Jugendlichen dar. 
Die Einrichtungen haben daher den Auftrag, eine angemessene gesundheitliche 
Versorgung der betreuten Heranwachsenden und damit auch den Zugang zu 
Fachdiensten und Einrichtungen des Gesundheitssystems zu gewährleisten. Zum 
anderen sind Kinder und Jugendliche, die in sozialpädagogischen Einrichtungen 
betreut werden, besonderen Gesundheitsrisiken ausgesetzt. Die Auswirkungen 
von belastenden oder traumatisierenden familiären Bedingungen und Bindungs-
mustern und damit verbundenem chronischem Stress auf die Neuroendokrino-
logie und das Immunsystem wurden in den letzten Jahrzehnten mehrfach und 
intensiv erforscht (De Bellis 2005). 
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53 Dem Aufbau von Kooperationsstrukturen zwischen Gesundheitsförderung und Kinder- und Ju-
gendhilfe wurde in Österreich erst in den letzten Jahren verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt. 
So wurde etwa eine Kooperation zwischen dem Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) und dem 
Dachverband Österreichischer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen (DÖJ) eingegangen, in der 
u.a. Prioritäten für die Projektförderung im Kontext der stationären Kinder- und Jugendhilfe 
festgelegt wurden. Vgl. http://fgoe.org/sites/fgoe.org/files/inline-files/Brosch%C3%BCre_Kin-
der_Jugendhilfe_bfrei.pdf (Zugriff am 10.11.2018).

Nicht zuletzt zeigen Studien, dass proportional zum Ausmaß stressinduzieren-
der belastender Kindheitserfahrungen die Prävalenz von psychischen Erkran-
kungen (wie u.a. Depression, ADHS, Angsterkrankungen und Essstörungen) und 
gesundheitsgefährdenden Verhaltensweisen (wie riskanter Sexualkontakt oder 
Substanzenmissbrauch) ansteigt (vgl. Schmid et.al. 2007, Dörr 2009). Auch vor 
diesem Hintergrund ist die Sicherstellung des Zugangs der betreuten Kinder und 
Jugendlichen zu einer fundierten kinder- und jugendpsychiatrischen und psycho-
logischen Diagnostik durch qualifizierte Fachkräfte und zu passgenauen thera-
peutischen Interventionen und Kriseninterventionen bei Bedarf unabdingbar. 
Ebenso liegt es in der Verantwortung der Einrichtung, die medizinische Versor-
gung von Kindern und Jugendlichen bei chronischen körperlichen Erkrankungen 
sicherzustellen und den Zugang zu bedarfsgerechten Angeboten der somati-
schen Medizin zu gewährleisten. Nicht zuletzt ist es Aufgabe der betreuenden 
Einrichtung, Angebote der Prophylaxe und Vorsorgemedizin im Blick zu behalten 
und den betreuten Kindern und Jugendlichen den Zugang zu bedarfsgerechten 
Angeboten zu ermöglichen. 

Eine bedarfsgerechte medizinische, psychiatrische und psychologische Versor-
gung von Kindern und Jugendlichen erfordert seitens der betreuenden Einrich-
tung eine enge Kooperation und ein „Nahtstellenmanagement“ (Competence 
Center Integrierte Versorgung 2016) mit Einrichtungen des Gesundheitssystems. 
Wie aktuelle Studien verdeutlichen, kommt hierbei einer systemübergreifenden 
Verständigung auch in Hinblick auf die jeweiligen Basiskonzepte, dem Aufbau 
von Kooperationsstrukturen53 (wie die Implementierung regionaler Arbeitskrei-
se und Fortbildungen) und einer transparenten Kommunikation, einem gemein-
samen Fallverstehen und der Abstimmung der Hilfestellungen  für die betreuten 
Kinder und Jugendlichen besondere Bedeutung zu (AGJ 2015, GÖG/ÖBIG 2012). 

Gesundheitsfördernde Alltagsprozesse in der Einrichtung zielen gemäß dem 
Verständnis der Ottawa Charta der WHO (1986) vor allem auf die Stärkung der 
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und ihrer Kontrolle über ihre Gesund-
heit in ihren Alltagszusammenhängen ab. Gesundheit wird aus dieser Perspek-
tive positiv (also als mehr denn nur die Abwesenheit von Krankheit) und als im-
mer wieder herzustellende Balance definiert, die sich auf den ganzen Menschen 
in seinen körperlichen, geistig-seelischen und sozialen Aspekten bezieht und das 
subjektive Befinden in den Mittelpunkt stellt. Wie bereits hervorgehoben, be-
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54 So führt etwa auch die WHO an: „Sexuality is a central aspect of being human throughout life 
and encompasses sex, gender identities and roles, sexual orientation, eroticism, pleasure, in-
timacy and reproduction“. Vgl. http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/
sh_definitions/en/ (Zugriff am 14.04.2018).

inhaltet Gesundheitsförderung in diesem Verständnis sowohl die Verbesserung 
der Rahmenbedingungen (sog. „verhältnisbezogene Determinanten“ wie etwa 
Beteiligungsstrukturen, angemessene Ernährung und Hygiene, Bewegungsmög-
lichkeiten) als auch die Förderung individueller „Gesundheitskompetenzen“ und 
Fähigkeiten zur Lebensbewältigung von Kindern und Jugendlichen. Gesund-
heitskompetenzen umfassen dabei einerseits Kenntnisse um „gesunde Lebens-
führung“, andererseits Handlungsmöglichkeiten der Gesunderhaltung und Res-
sourcen im Umgang mit gesundheitlichen Belastungen (Hurrelmann 2006). In 
den Worten der Gesundheitswissenschafterin Margret Dörr geht es in der stati-
onären Betreuung darum, “das Zusammenspiel von Belastungen, Bewältigungs- 
und Schutzfaktoren wahrzunehmen und die individuellen sowie sozialen Bewäl-
tigungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche auszuloten” (Dörr 2009: 14). In 
diesem Zusammenhang sind Ergebnisse der Jugendgesundheits- und Jugendrisi-
koforschung von höchster Relevanz, da diese darauf hinweisen, dass Mädchen 
und Burschen im statistischen Durchschnitt unterschiedliche Strategien zur Be-
wältigung von Belastungen einsetzen, die im hohen Maßen gesundheitsrele-
vant sind (bmukk 2012: 44 ). So weisen Studienergebnisse etwa darauf hin, dass 
Mädchen stärker vom Schönheitsideal und dessen Auswirkungen betroffen sind 
und häufiger mit Essstörungen zu kämpfen haben (ebda.). Auch gibt es Hinweise 
darauf, dass Mädchen ihren Gesundheitszustand schlechter einschätzen als Bur-
schen und eine ungünstigere Körperwahrnehmung haben (BMG 2016: 210). Ge-
sundheitsförderung in diesem breiten Sinne bedeutet daher auch, „sensibel für 
diese geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu sein, ohne aber Geschlechters-
tereotype zu reproduzieren oder zu verstärken“ (bmukk 2012: 48). 

6.1.2.2. Sexualpädagogik in der Einrichtung

Obwohl sexualpädagogische Ansätze international durchaus kontrovers disku-
tiert werden, hat sich in vielen europäischen Ländern ein Ansatz etabliert, der 
international als comprehensive sex education bzw. umfassende Sexualpädago-
gik bezeichnet wird. Dieses Verständnis von Sexualpädagogik berücksichtigt ne-
ben kognitiven Aspekten auch emotionale und soziale Aspekte von Sexualität. So 
führte auch das (damalige) Bundesministerium für Bildung und Frauen in einem 
Grundsatzerlass von 2015 und unter Verweis auf internationale Richtlinien54 zen-
trale Merkmale einer aktuellen Sexualpädagogik an. Diese „soll altersgerecht, 
an der Lebensrealität von Kindern und jungen Menschen orientiert sein und auf 
wissenschaftlich gestützten Informationen basieren. Sie soll einen positiven Zu-
gang zur menschlichen Sexualität darstellen und eine positive Grundhaltung sich 
selbst gegenüber sowie das eigene Wohlbefinden befördern (vgl. BMBF 2015, 
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WHO 2011). Sie soll sich am Prinzip der Gleichstellung der Geschlechter sowie 
der Vielfalt der Lebensformen (z.B. sexuelle Orientierung, Geschlechteridenti-
täten) orientieren, soll Kompetenzen (z.B. kritisches Denken, Kommunikations-
fähigkeiten) vermitteln und an internationalen Menschenrechten ausgerichtet 
sein“ (vgl. BMBF 2015: 2). Sexualpädagogik in dieser Ausrichtung orientiert sich 
daher wesentlich an dem Ziel der Förderung von Selbstbestimmung und will jun-
ge Menschen dabei unterstützen, ihre sexuellen  Rechte vor dem Hintergrund 
der Achtung vor der Vielfalt sexueller Orientierungen, Identitäten und Lebens-
formen in Anspruch zu nehmen. Aktuelle Ansätze betonen daher auch die Not-
wendigkeit, eine Perspektive der „Sexualpädagogik der Vielfalt“ (Timmermanns 
2016) einzunehmen, die vielfältige Lebens- und Liebensweisen thematisiert und 
machtvolle Normierungen kritisiert.

Entsprechend diesem weiten Verständnis werden auch der Themenbereich und 
die Zielsetzung von Sexualpädagogik breit gesehen. Dieser Ansatz umfasst ei-
nerseits die Förderung „sexueller Basiskompetenzen“ (Kostenwein/Weidinger 
2015) - wie körperliche Ent- und Anspannung, Bewegungsfähigkeit, positives 
Körperschema und Stolz auf den eigenen, auch sexuell definierten Körper. Dar-
über hinaus kommt der Begleitung von Jugendlichen bei der Nähe- und Distanz-
regulation und beim (Selbst) Schutz vor sexueller Belästigung hohe Bedeutung 
zu. Auch die Förderung der körperlichen und emotionalen Wahrnehmung ist 
ein wichtiger Bestandteil sexualpädagogischer Angebote. Andererseits werden 
auch die Vermittlung von Wissen über Körperbegriffe und -prozesse, die För-
derung der Kommunikation über sexuelle Themen und die Auseinandersetzung 
mit unterschiedlichen Beziehungsweisen und Beziehungsqualitäten als wichti-
ge sexualpädagogische Themenbereiche gesehen. Von besonderer Bedeutung 
hierbei ist es, dass die Besprechung sexueller Themen an dem Lebenskontext 
und den Werteorientierungen der Heranwachsenden anschließt. Denn ange-
sichts der Diversität an u.a. geschlechtsspezifischen, kulturell geprägten und 
milieuspezifischen Thematisierungsweisen von Sexualität ist es wesentlich, dass 
Jugendliche an das Gesprächsangebot anknüpfen können und Überforderungen 
vermieden werden. Sexualpädagogische Angebote in stationären Einrichtungen 
können sich jedoch nicht auf die Informations- und Thematisierungsebene be-
schränken, sondern müssen auf deren Verknüpfung mit der Handlungsebene 
„unter Einbeziehung aller Lernebenen Körper, Emotion, Wahrnehmung“ abzie-
len. (Kostenwein/Weidinger 2015: 5). Basis hierfür stellen das Erkennen und der 
Ausdruck eigener Emotionen dar. Jedoch bedarf es auch der Ermöglichung sexu-
eller Gesundheit im weiteren Sinne, wozu auch die kostenlose Verfügbarkeit von 
Verhütungsmitteln sowie die Schaffung des Zugangs zu entsprechenden Bera-
tungs- und Versorgungsangeboten (z.B. gynäkologische Versorgung und sexuelle 
Beratung) zählen. 

Nicht zuletzt ist die hohe Bedeutung der Vermittlung von „Medienkompetenz“ 
hervorzuheben, insbesondere in Hinblick auf den Umgang mit Pornographie und 
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55 Die Angaben, wie viele Jugendliche ab 13 Jahren Erfahrung mit (Internet-)Pornografie gemacht 
haben, schwanken stark und liegen zwischen 60 % und 80 %. Generell konsumieren Jungen sehr 
viel häufiger Pornografie als Mädchen, darin stimmen alle Studien überein. Nur 8 % der Jungen 
und 1% der Mädchen nutzen laut Bravo-Dr.-Sommer-Studie 2009 Pornografie regelmäßig. An-
ders als Mädchen nutzen Jungen Pornografie häufig im Kreise Gleichaltriger und beziehen ihren 
Gruppenstatus u. a. auch aus ihren Kenntnissen zum Thema (vgl. klicksafe.de). Zum Ausmaß der 
erlebten sexuellen Belästigung und Gewalt im Internet vgl. die Studie des Instituts für Jugend-
kulturforschung (Kohout 2018). 

56 So zeigte eine Studie im Auftrag der deutschen LWL-Koordinationsstelle Sucht (vgl. LWL-Koor-
dinationsstelle Sucht 2014), dass der Anteil der rauchenden Kinder bzw. Jugendlichen im Alter 
von 12 bis 17 Jahren in stationären Einrichtungen im Vergleich zu gleichaltrigen Heranwach-
senden bedeutend höher ist, insbesondere rauchen Mädchen beträchtlich mehr. Ein weiteres 
Ergebnis der Studie ist, dass Mädchen in stationären Einrichtungen häufiger regelmäßig Alkohol 
trinken. Demgegenüber greifen Burschen in der stationären Betreuung häufiger als Mädchen 
zu Cannabis. Generell ist der Cannabiskonsum von Jugendlichen in stationären Einrichtungen 
bedeutend höher als in der Durchschnittsbevölkerung (ebda.: 32).

57 Die WHO empfahl den Begriff Sucht zugungsten des Begriffs Abhängigkeit aufzugeben, da der 
Begriff Abhängigkeit die Differenzierung von psychischer und physischer Abhängigkeit erlaubt. 
Der Begriff Abhängigkeit wird (wie auch der Begriff des Missbrauchs) im aktuell (noch) gültigen 
Diagnosesystem ICD-10 verwendet und definiert. Das Diagnosesystem DSM-5 (Diagnostisches 
und statistisches Manual psychischer Störungen) wiederum gibt in der aktuellen Fassung die 
Differenzierung zwischen Missbrauch und Abhängigkeit auf, „um stattdessen eine ‘Substanzge-
brauchsstörung’ (`Substance Use Disorder’) zu definieren” (vgl. Rump/Kiefer 2011: 45).  Da der 
Begriff Sucht nach wie vor in zahlreichen gängigen fachlichen Bezeichnungen (z.B. Suchtpräven-
tion oder Suchthilfe) vorkommt, wird dieser auch im vorliegenden Kapitel verwendet.   

sexueller Belästigung im Internet55 sowie mit den Möglichkeiten der eigenstän-
digen Produktion und Verbreitung expliziter Inhalte (Sexting etc.). Aufgrund der 
Komplexität und hohen Relevanz des Themas im Alltag der Einrichtung werden 
Fragen des Umgangs mit dem Internet und neuen Medien sowie Medienpäda-
gogik gesondert im Standardbereich „Bildung“ (Kap. 9) behandelt.

6.1.2.3.  Suchtprävention und Umgang mit riskantem Suchtmittelkonsum und 
Suchtverhalten 

Wie neue Studien nahelegen, bringen Kinder und Jugendliche, die in stationären 
Einrichtungen betreut werden, im Vergleich zur gleichaltrigen Durchschnittsbe-
völkerung erhöhte Risiken für schädlichen Suchtmittelkonsum sowie Suchter-
krankungen mit (vgl. LWL-Koordinationsstelle Sucht 2014)56. Von „Sucht“ bzw. 
„Abhängigkeit“57 kann dabei gesprochen werden, wenn das zu Grunde liegende 
Problemverhalten zu einem eigendynamischen, zwanghaften Verhalten wird. In 
diesem Zusammenhang hat der ICD (International Classification of Disease), der 
von der WHO herausgegeben wird, Kriterien für die Diagnose für (substanzge-
bundene) Abhängigkeit festgelegt, darunter Kontrollverlust, Toleranzentwick-
lung, negative Auswirkungen auf soziale Beziehungen und Entzugserscheinun-
gen. Neuere Ansätze der Suchtforschung gehen davon aus, dass diese Kriterien 
auch für verhaltensbezogene Sucht wie etwa Spiel- oder Internetsucht zutreffen. 
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58 In der Studie wird darauf hingewiesen, dass die pädagogischen Fachkräfte den Konsum von 
Tabak, Alkohol und Cannabis der betreuten Jugendlichen und damit den Grad der Suchtgefähr-
dung niedriger einschätzen als von den befragten Jugendlichen angegeben (2014: 56-57).

In Hinblick auf Suchtgefährdungen von Kindern und Jugendlichen in stationä-
ren Einrichtungen ist der Befund der bereits erwähnten Studie der LWL-Koor-
dinationsstelle Sucht von höchster Relevanz, dass der Suchtmittelkonsum der 
betreuten Kinder und Jugendlichen von den betreuenden Fachkräften oftmals 
unterschätzt wird58. Vor dem Hintergrund dessen, dass riskanter und schädli-
cher Konsum gelebte Realität in stationären Einrichtungen sind, so der Befund 
der Studie, stellt die proaktive Anerkennung dieser Realität und das Erkennen 
von riskantem Konsumverhalten von Heranwachsenden in stationären Einrich-
tungen eine zentrale Voraussetzung für eine bedarfsgerechte Unterstützung dar. 

In Ansätzen der Prävention im Sucht- und Drogenbereich hat sich die Unterschei-
dung zwischen universeller, selektiver und indizierter Prävention durchgesetzt 
(vgl. Fegert et al. 2012: 235).  Während sich die Unterscheidung zwischen primä-
rer, sekundärer und tertiärer Prävention an dem zeitlichen Auftreten von Prob-
lemen orientiert, bietet die Unterteilung in universelle, selektive und indizierte 
Prävention eine Präzisierung in Bezug auf die Zielgruppen. Universelle Präventi-
on richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen und umfasst die Förderung von 
Schutzfaktoren wie sichere Bindungen und sog. Lebenskompetenzen. Dazu zählt 
insbesondere die Förderung von Strategien für den Umgang mit Frustrationen 
oder Stresssituationen, Problemlösekompetenzen oder auch der Fähigkeit, Ge-
fühle unterscheiden und benennen sowie regulieren zu können. Ein weiterer 
Schwerpunkt liegt in der Förderung und Wahrnehmung individueller Talente (als 
wichtiger Schutzfaktor) und – damit verbunden – in der Förderung von Hand-
lungsalternativen zu riskantem Konsumverhalten und positiven Beziehungs- und 
Selbsterfahrungen durch eigenes Tun (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen/
Wirth 2017). Nicht zuletzt basieren diese Ansätze der Suchtprävention auf einer 
ausgewogenen Balance zwischen sachlicher, nicht bevormundender Aufklärung 
und „ideologiefreier Information“ (Institut für Suchtprävention 2017). Darüber 
hinaus kann auch die Förderung von sog. Risikokompetenzen zur präventiven 
Befähigung von Jugendlichen im Umgang mit „Probierkonsum“ als Aspekt uni-
verseller Prävention betrachtet werden. Denn die Ausbildung eines angemesse-
nen Umgangs mit gesundheitsbezogenen Risikoverhalten und das „Hineinwach-
sen in die Drogenkultur einer Gesellschaft“ kann als eine Entwicklungsaufgabe 
der Adoleszenz verstanden werden. Ziel ist es, „die Auswirkungen riskanten Ver-
haltens auf sich und die Umwelt angemessen einschätzen und daraus individuell 
und sozial verträgliche Handlungskonsequenzen ziehen zu lernen“ (Franzkowi-
ak, 1999 zit. in bmuk 2012: 23). Dabei wird auch von der Annahme ausgegan-
gen, dass sich die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit psychoaktiven 
Substanzen für die meisten Jugendlichen und Erwachsenen in verschiedenen 
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59 Unter dem Begriff „riskanter Konsum“ werden in aktuellen Ansätzen Abstufungen zwischen 
risikoarmen Konsumformen bis Abhängigkeiten zusammengefasst. Dabei wird etwa von der 
Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) davon ausgegangen, dass „jeder Substanzkonsum 
mit Risiken behaftet ist“. Die Bandbreite riskanten Verhaltens ist jedoch als groß einzuschätzen. 
Daher „erfordert jeder Konsum psychoaktiver Substanzen durch Minderjährige eine pädagogi-
sche Reaktion: auf niedrigem Risikolevel ein kurzes Signal an den jungen Menschen, dass der 
Konsum wahrgenommen wurde, auf hohem Risikolevel abgestufte Interventionen über einen 
längeren bzw. langen Zeitraum, ggf. in Kooperation mit Fachkräften anderer Institutionen“ 
(Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen/Wirth 2017: 44).

Lebensphasen immer wieder stellt. Nur ein geringer Teil kommt zur „Abstinenz-
lösung“; allerdings hat Konsum für Menschen unterschiedliche Funktionen und 
Bedeutungen, die es zu bearbeiten gilt. Ziel ist es, die sog. Drogenmündigkeit zu 
fördern, also die Fähigkeit, sich eigenständig in vielfältigen Alltagssituationen zu 
orientieren und angemessene Formen im Umgang mit Drogen zu finden (Barsch 
2009). Die Förderung von Drogenmündigkeit beinhaltet dabei gleichermaßen 
zielgruppenspezifische Drogenkunde wie die Förderung von reflektierter Ge-
nuss- und Kritikfähigkeit und Fähigkeiten zum Umgang mit Risiken (ebda.). 

Neben der universellen Prävention gewinnt die selektive Prävention im Kontext 
der stationären Kinder- und Juguendhilfe zunehmend an Bedeutung. Selektive 
Prävention bezieht sich auf junge Menschen, die ein erhöhtes Risiko für schäd-
lichen Konsum und die Entwicklung eines Suchtverhaltens aufweisen (wie etwa 
Heranwachsende mit suchtkranken Eltern und/oder mit Anzeichen von eige-
nem riskanten Konsumverhalten). Wichtige Ansatzpunkte in diesem Präventi-
onsbereich sind die Begleitung von Heranwachsenden bei der Verarbeitung der 
Erkrankung ihrer Eltern und bei der Auseinandersetzung mit den eigenen Kon-
summustern (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen/Wirth 2017: 98). Der 
Früherkennung bei „riskantem Konsum“59 kommt daher höchste Bedeutung zu. 
Hervorgehoben wird in diesem Zusammenhang, dass der „Moment der Erstauf-
fälligkeit“ ein besonders wichtiger und sensibler Zeitpunkt ist, da spätere Rich-
tungsänderungen mit zunehmendem Konsum schwieriger werden (LWL-Koor-
dinationsstelle Sucht 2014: 8). Wesentlich ist, dass die betreuenden Fachkräfte 
Interventionen zur Vorbeugung möglicher Abhängigkeitsentwicklungen setzen. 
Neben der Reflexion der Motive bzw. Funktionen (etwa mit Hilfe eines Konsum-
tagebuchs), den Ambivalenzen und unerwünschten Wirkungen des Konsumver-
haltens mit den Jugendlichen (z.B. mittels der Gesprächsführungsmethode des 
Motivational Interviewing) ist die Vermittlung zu externen Beratungs- und Grup-
penangeboten in spezialisierten Fachstellen sowie zu therapeutischen Angebo-
ten zur Behandlung zugrundeliegender psychischer Problematiken geboten. 

Mit Blick auf den einrichtungsbezogenen Umgang mit riskantem Konsum kommt 
auch der Entwicklung von Konsumregeln bzw. Vereinbarungen zum risikomin-
dernden Gebrauch mit den Jugendlichen sowie einem transparenten Umgang 
mit Regelverstößen in der Einrichtung hohe Bedeutung zu, um die Fähigkeit 
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60 So ist etwa im Einzelfall abzuwägen, ob und welche pädagogischen Ziele mit einer rechtlichen 
Maßnahme (z.B.  einer polizeilichen Anzeige gemäß dem Suchtmittelgesetz) verbunden sind. 

zur Verantwortungsübernahme der Jugendlichen zu fördern. Betroffene Heran-
wachsende müssen wissen, welche Konsequenzen sie im Falle von Verstößen 
gegen Regeln oder Vereinbarungen zu erwarten haben. Fachkräfte stationärer 
Einrichtungen können dabei in zweierlei Hinsicht mit einem Spannungsverhält-
nis konfrontiert werden. Einerseits stehen sie vor der Herausforderung, das 
Spannungsverhältnis zwischen Kontrolle und autonomiefördernder „Risikobe-
gleitung jugendlichen Drogenkonsums“ (Strieder 2003: 61) situationsadäquat 
und bedarfsgerecht auszubalancieren. Andererseits finden sich Fachkräfte mit-
unter auch in dem Spannungsverhältnis zwischen gesetzlichen Bestimmungen 
(z.B. Suchtmittelgesetz) und ihrem Auftrag und Anspruch der Begleitung von 
Jugendlichen im Umgang mit ihrem problematischen Konsumverhalten wieder. 
Der Umgang mit dieser Ambivalenz erfordert einzelfallbezogene Abwägungen 
und individuelle Maßnahmen, die allem voran pädagogische und gesundheits-
fördernde Zielsetzungen60 verfolgen und vor dem Hintergrund der bisherigen 
Entwicklungsschritte sowie der Veränderungsbereitschaft und -fähigkeit der be-
troffenen Jugendlichen gesetzt werden müssen. 

Alle Angebote für Jugendliche mit riskantem Konsumerhalten sollen darauf ab-
zielen, dass die betroffenen Jugendlichen Handlungsalternativen zu problema-
tischem Konsum entwickeln können. Dies ist für Fachkräfte in der Regel eine 
herausfordernde Zielsetzung, da problematisches Konsumverhalten belasteten 
Jugendlichen vielfach (auch) dazu dient, sich rasch Entspannung zu verschaffen, 
Stresssymptome, unangenehme Emotionen, Ängste und Erinnerungen abzu-
schwächen oder auch Lebendigkeit zu erzeugen. Verglichen mit dem „kurzen 
Weg“ der raschen Wirkung, erfordert die Entwicklung von Zukunftsperspektiven 
und Handlungsalternativen eigenes Tun, Anstrengungen und langfristige korri-
gierende Erfahrungen (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen / Wirth 2017: 18). 
Zur Einschätzung des Konsumverhaltens und bestmöglichen Unterstützung der 
betroffenen Heranwachsenden ist jedenfalls die Kooperation der sozialpädago-
gischen Einrichtung mit kompetenten Fachstellen (Suchthilfe / Psychiatrie) und 
die Sicherstellung des Zugangs der betroffenen Jugendlichen zu Beratungsange-
boten angezeigt. Auch berufsgruppenübergreifende Fallbesprechungen stellen 
eine bewährte Form der Kooperation mit Fachstellen der Suchthilfe bzw. Psych-
iatrie dar. 

Bei schädlichem Konsum sowie Suchtverhalten steht im Sinne der indizierten 
Prävention die Abwendung von konsumbezogenen Schäden und einer Abhän-
gigkeitsentwicklung im Vordergrund. Die Kooperatioin der Einrichtung mit Fach-
stellen der Suchthilfe/Psychiatrie ist hier unabdingbar, um den Zugang zu einer 
fachgerechten Diagnostik und zu bedarfsgerechten Interventionen (Psychothe-
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61 Eine ausführliche Behandlung der Thematik der Übergangsbegleitung findet sich in Kapitel 10.

rapie und -edukation, stationäre Maßnahmen in spezialisierten Einrichtungen, 
etc.) sicherzustellen. Dies ist auch vor dem Hintergrund unverzichtbar, dass die 
„Gründe für Suchtverhalten vielfältig“ (Volksanwaltschaft 2018: 101) sind. Wie 
in dem Bericht der Volksanwaltschaft (2018) hervorgehoben wird, spielen ne-
ben „genetischen, neurobiologischen und neurochemischen Faktoren (…) auch 
soziale, psychologische, neuropsychologische Einflussfaktoren eine große Rolle“ 
(ebda.: 102). Ebenso wird in dem Bericht hervorgestrichen, dass begleitende ko-
morbide psychische Erkrankungen bei Substanzenmissbrauch „eher die Regel, 
nicht die Ausnahme“ (ebda.) darstellen und daher bedarfsgerechte „multipro-
fessionelle Interventionen“ (ebda.) erforderlich sind. Nicht zuletzt gilt es anzu-
erkennen, dass die Heilung von Suchterkrankungen als langfristiger Prozess zu 
verstehen ist. Demgemäß gilt es, „Rückfälle als integralen Bestandteil der Er-
krankungen aufzufassen“ (ebda.). 

Als letzte Handlungsoption sind der Betreuungsabbruch in der Einrichtung und 
der Wechsel in eine andere (ggf. spezialisierte) Einrichtung (z. B. bei einer ma-
nifesten Abhängigkeit oder im Falle massiver Gefährdung anderer) zu nennen. 
Möglichkeiten und Grenzen sind dabei im Einzelfall zu prüfen. Wie auch von der 
Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen hervorgehoben wird, erachten wir es 
als zentral, dass Jugendliche mit manifesten Suchtproblematiken prinzipiell „ju-
gendhilfeberechtigt“ bleiben (ebda.: 71). Damit verbunden ist die Verpflichtung, 
die/den betroffene/n Jugendliche/n „im Rahmen der Hilfeplanung in enger Ab-
stimmung mit der zuständigen Fachkraft der öffentlichen Kinder- und Jugendhil-
fe bis in eine geeignetere Einrichtung zu begleiten“ (ebda.: 71f.)61 . 

6.2. Themenspezifische professionelle Haltungen 

Für den Standardbereich Gesundheitsversorgung und -förderung erachten wir 
(neben den schon in anderen Kapiteln genannten beteiligungs- und ressourcen-
orientierten Haltungen) folgende Grundhaltungen als besonders relevant:

n	Chancengerechtigkeit: Die Gesundheit von jungen Menschen ist maßgeblich 
durch ihre biographischen Erfahrungen, ökonomischen familiären Lebensla-
gen und damit von gesellschaftlichen Verhältnissen geprägt, die oftmals mit 
gesundheitlichen Benachteiligungen verbunden sind. Es gilt daher, Chancen-
gerechtigkeit auch bei Angeboten der Prävention und Gesundheitsförderung 
im Blick zu behalten und Kindern und Jugendlichen mit besonderen Gesund-
heitsrisiken angemessen gesundheitliche Gleichberechtigung durch gleicher-
maßen präventive wie versorgende Angebote zu eröffnen.

n	Lebenswelt- und Lebensstilbezug: Gesundheitsverhalten und -kompetenzen 
von Kindern und Jugendlichen sind von ihren jeweiligen “Lebenswelten” ge-
prägt. Darunter verstehen wir die subjektiven Wirklichkeitskonstruktionen 
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und Bedeutungsgebungen in Hinblick auf Gesundheit und gesunde Lebens-
führung, die wiederum von (objektiven) Lebenslagen beeinflusst sind. Eben-
so wirken sich familiäre und kulturell geprägte „Lebensstile“ auf das Gesund-
heitsverhalten aus. Dazu zählen auch die jeweiligen geschlechtsspezifischen 
Rollenbilder und -inszenierungen. Damit Kinder und Jugendliche in ihren 
Fähigkeiten zu informationsbasierten, selbstbestimmten Entscheidungen an-
gemessen unterstützt werden können, müssen ihre Lebenswelten und -stile 
berücksichtigt werden. 

n	Positive gendersensible Haltung gegenüber Sexualität: Die Begleitung der 
psychosexuellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen erfordert eine 
Haltung, die einerseits Gefährdungspotentiale der Heranwachsenden, ande-
rerseits Sexualität als positiven, gestaltbaren, selbstbestimmten und über den 
Geschlechtsakt hinausgehenden Lebensbereich wahrnimmt und vermittelt. 
Dazu zählt auch eine Haltung der Offenheit gegenüber sexueller Vielfalt und 
eine konsequente Orientierung an sexueller Selbstbestimmung bei gleichzeiti-
ger Sensibilität gegenüber milieuspezifischen und kulturell geprägten Werte-
haltungen sowie geschlechtsspezifischen Bedürfnissen und Gefährdungen.

n	Haltung der Zuständigkeit für Kinder bzw. Jugendliche mit Suchtproblemati-
ken: Suchtaspekte und riskantes Konsumverhalten von Kindern bzw. Jugend-
lichen sind gelebte Realität sozialpädagogischer Einrichtungen. Damit auch 
Heranwachsenden mit riskantem Konsumverhalten und Suchtproblematiken 
eine individuell abgestimmte Betreuung und Unterstützung zuteil werden, be-
darf es einer grundsätzlichen Haltung der Zuständigkeit aller involvierten Ak-
teure/innen der Kinder- und Jugendhilfe und eine damit verbundene Haltung 
des „Hinsehens“. 

n	Haltung der pädagogischen Präsenz und der erhöhten Aufmerksamkeit in 
Hinblick auf den Konsum psychoaktiver Substanzen: Für den Umgang mit 
Substanzenkonsum in der Einrichtung ist eine immer wieder herzustellende 
Balance zwischen der Förderung von Selbstverantwortung im Umgang mit 
Rauschmitteln einerseits und Schutz (etwa durch Regeln und Verbote) ande-
rerseits notwendig. Voraussetzung ist eine „pädagogische Präsenz“, die sich 
durch eine klare Positionierung gegen problematischen Substanzenkonsum 
jenseits von Verharmlosung und Dramatisierung auszeichnet bei gleichzeitiger 
individueller Unterstützung der Heranwachsenden bei der Bewältigung von 
gefährdenden Konsummustern (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen/ 
Wirth 2017: 69). 

n	Dialogbereitschaft zwischen sozialpädagogischer Einrichtung und Gesund-
heitseinrichtung: Die adäquate medizinische und psychologische Versorgung 
von Kindern und Jugendlichen erfordert von allen beteiligten Akteuren/innen 
der Betreuungssysteme eine Haltung der Dialogbereitschaft über Berufsgrup-
pen hinweg. Dies inkludiert eine Haltung der Wertschätzung der jeweiligen 
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fachspezifischen Kompetenzen aller Berufsgruppen unter gleichzeitiger Wah-
rung der fachlichen Autonomie sowie die wechselseitige Einbeziehung in die 
Betreuungs- bzw. Behandlungsplanung. 

6.3. Gesetzliche Rahmenbedingungen

Folgende gesetzliche Bestimmungen sichern das Recht von Kindern und Jugend-
lichen auf Gesundheit:

n	UN Kinderrechtskonvention: 

 ¡	Artikel 3: „Die Vertragsstaaten stellen sicher, daß die für die Fürsorge für 
das Kind oder dessen Schutz verantwortlichen Institutionen, Dienste und 
Einrichtungen den von den zuständigen Behörden festgelegten Normen 
entsprechen, insbesondere im Bereich der Sicherheit und der Gesundheit 
sowie hinsichtlich der Zahl und der fachlichen Eignung des Personals und 
des Bestehens einer ausreichenden Aufsicht.“

 ¡	Artikel 23 (2) und (3) beziehen sich auf das Recht von Kindern und Jugendli-
chen mit Behinderungen auf „besondere Betreuung“ und die Sicherstellung 
der Zugänglichkeit von Gesundheitsdiensten und Rehabilitationsdiensten, 
„die der möglichst vollständigen sozialen Integration und individuellen Ent-
faltung des Kindes einschließlich seiner kulturellen und geistigen Entwick-
lung förderlich ist“. Die gewährte Untersützung ist dabei “soweit irgend 
möglich und unter Berücksichtigung der finanziellen Mittel der Eltern oder 
anderer Personen, die das Kind betreuen, unentgeltlich zu leisten”. 

 ¡	Artikel 24 (1) betont das „Recht des Kindes auf das erreichbare Höchstmaß 
an Gesundheit an sowie auf Inanspruchnahme von Einrichtungen zur Be-
handlung von Krankheiten und zur Wiederherstellung der Gesundheit. Die 
Vertragsstaaten bemühen sich sicherzustellen, dass keinem Kind das Recht 
auf Zugang zu derartigen Gesundheitsdiensten vorenthalten wird“. 

n	Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung (1986): In der Charta der WHO 
wird ein inhaltliches und methodisches Gesamtmodell der Gesundheitsförde-
rung vorgestellt, das eine Umorientierung von der alleinigen Verhütung und 
Behandlung von Krankheiten zur Förderung von Gesundheit impliziert. Damit 
verbunden ist der Fokus auf die Gestaltung gesundheitsförderlicher Umwelt-
bedingungen (verhältnisbezogener Ansatz) in den jeweiligen Alltagszusam-
menhängen von Menschen (Settingansatz). 

n	Sexuelle Rechte gemäß WHO-Definition (2002): „Sexuelle Gesundheit setzt 
eine positive und respektvolle Haltung zu Sexualität und sexuellen Beziehun-
gen voraus sowie die Möglichkeit, angenehme und sichere sexuelle Erfahrun-
gen zu machen, und zwar frei von Zwang, Diskriminierung und Gewalt”. Damit 
verbunden sind die Rechte 
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62 Vgl. 2191 der Beilagen XXIV. GP - Regierungsvorlage - Erläuterungen mit WFA: https://www.
parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_02191/fname_291503.pdf (Zugriff am 07.03.2018). 

 ¡	auf einen bestmöglichen Standard sexueller Gesundheit, einschließlich des 
Zugangs zu sexueller und reproduktiver Gesundheitsversorgung; 

 ¡	Informationen zu Sexualität zu suchen, zu erhalten und zu verbreiten; 
 ¡	auf Aufklärung; 
 ¡	auf Respekt gegenüber der körperlichen Unversehrtheit; 
 ¡	auf freie Partner- und Partnerinnenwahl; 
 ¡	zu entscheiden, ob er/sie sexuell aktiv sein will oder nicht; 
 ¡	auf einvernehmliche sexuelle Beziehungen; 
 ¡	auf einvernehmliche Eheschließung und Eingehen von Partnerschaften; 
 ¡	zu entscheiden, ob und wann er/sie Kinder haben will und 
 ¡	ein befriedigendes, sicheres und lustvolles Sexualleben anzustreben. 

n	Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013- § 1 (6) fordert die Kooperation 
der Kinder- und Jugendhilfe mit dem Gesundheitssystem: „Die Wahrnehmung 
der Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe erfolgt in Kooperation mit dem Bil-
dungs-, Gesundheits- und Sozialsystem.“ Darüber hinaus ist in den Erläute-
rungen62 als Evaluationsziel festgelegt, dass die Ausführungsgesetze der Bun-
desländer so konkret umschrieben sein sollen, “dass das Zusammenspiel mit 
Bildungs-, Sozial- und Gesundheitssystem funktioniert”.

n	Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) - § 138: Das ABGB definiert 
wichtige Kriterien zur Beurteilung des Kindeswohls, darunter „1. eine ange-
messene Versorgung, insbesondere mit Nahrung, medizinischer und sanitärer 
Betreuung und Wohnraum, sowie eine sorgfältige Erziehung des Kindes und 
2. die Fürsorge, Geborgenheit und der Schutz der körperlichen und seelischen 
Integrität des Kindes”.

n	Suchtmittelgesetz (SMG) - § 11: “(1) Personen, die wegen Suchtgiftmiß-
brauchs oder der Gewöhnung an Suchtgift gesundheitsbezogener Maßnah-
men gemäß Abs. 2 bedürfen, haben sich den notwendigen und zweckmä-
ßigen, ihnen nach den Umständen möglichen und zumutbaren und nicht 
offenbar aussichtslosen gesundheitsbezogenen Maßnahmen zu unterziehen. 
Bei Minderjährigen haben die Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten im 
Rahmen ihrer Pflicht zur Pflege und Erziehung dafür zu sorgen, daß sie sich 
solchen Maßnahmen unterziehen. (2) Gesundheitsbezogene Maßnahmen 
sind 1. die ärztliche Überwachung des Gesundheitszustands, 2. die ärztliche 
Behandlung einschließlich der Entzugs- und Substitutionsbehandlung, 3. die 
klinisch-psychologische Beratung und Betreuung, 4. die Psychotherapie sowie 
5. die psychosoziale Beratung und Betreuung durch qualifizierte und mit Fra-
gen des Suchtgiftmißbrauchs hinreichend vertraute Personen.“
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n	Ärztegesetz - Übertragung einzelner ärztlicher Tätigkeiten im Einzelfall an 
Laien: §50a: „Der Arzt kann im Einzelfall einzelne ärztliche Tätigkeiten an 1. 
Angehörige des Patienten, 2. Personen, in deren Obhut der Patient steht, oder 
an 3. Personen, die zum Patienten in einem örtlichen und persönlichen Nahe-
verhältnis stehen, übertragen, sofern sich der Patient nicht in einer Einrich-
tung, die der medizinischen oder psychosozialen Behandlung, Pflege oder Be-
treuung dient, befindet. Zuvor hat der Arzt der Person, an die die Übertragung 
erfolgen soll, die erforderliche Anleitung und Unterweisung zu erteilen und 
sich zu vergewissern, dass diese über die erforderlichen Fähigkeiten verfügt. 
Der Arzt hat auf die Möglichkeit der Ablehnung der Übertragung der in Frage 
kommenden ärztlichen Tätigkeiten gesondert hinzuweisen.“

n	Arbeitnehmer/innenschutzgesetz (ASchG):  

 ¡	Artikel 3 (1): verpflichtet Arbeitgeber/innen, „für Sicherheit und Gesund-
heitsschutz der Arbeitnehmer in Bezug auf alle Aspekte, die die Arbeit be-
treffen, zu sorgen“. 

 ¡	Artikel 4 (1): verpflichtet Arbeitgeber/innen, „die für die Sicherheit und Ge-
sundheit der Arbeitnehmer bestehenden Gefahren zu ermitteln und zu be-
urteilen“. 

 ¡	Artikel 4 (4): „Die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren ist erforderli-
chenfalls zu überprüfen und sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. 
Die festgelegten Maßnahmen sind auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und 
erforderlichenfalls anzupassen, dabei ist eine Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen anzustreben.”

n	Jugendschutzgesetze der Bundesländer: Der Jugendschutz ist Aufgabe der 
Bundesländer und umfasst rechtliche Regelungen zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen vor gesundheitlichen und anderen Gefährdungen. Die we-
sentlichen Regelungsbereiche betreffen Ausgehzeiten, Aufenthaltsverbote, 
Alkohol- und Tabakkonsum sowie Medienschutz.

6.4. Qualitätsstandards

6.4.1. Gesundheitsversorgung und gesundheitsförderliche Alltagsprozesse

B.14  Die gesundheitlichen Ausgangslagen der betreuten Kinder und Jugend-
lichen sind abgeklärt und eine adäquate medizinische, psychiatrische, 
psychologische bzw. psychotherapeutische Versorgung ist gewährleis-
tet. 

Konkretisierung:

n	Nach Aufnahme des Kindes bzw. der/des Jugendlichen in die Einrichtung er-
folgt eine ausführliche Anamnese in Hinblick auf die physischen und psychi-
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63 Vgl. Bundesgesetz über den Schutz der persönlichen Freiheit während des Aufenthalts in Hei-
men und anderen Pflege- und Betreuungseinrichtungen (Heimaufenthaltsgesetz – HeimAufG 
2017), insbes. Artikel 4 und 5.

64 Relevante Bestimmungen hierfür finden sich im Ärztegesetz (§50a - Übertragung einzelner 
ärztlicher Tätigkeiten im Einzelfall an Laien) sowie im Gesundheits- und Krankenpflegegesetz 
(GuKG).

schen gesundheitsbezogenen Ausgangslagen der Kinder bzw. Jugendlichen. 
Eltern und Kinder bzw. Jugendliche werden im Prozess des Verstehens der Un-
tersuchungsergebnisse angemessen unterstützt.

n	Die medizinische, psychiatrische und psychologische Abklärung und Versor-
gung aller betreuten Kinder und Jugendlichen bei akuter Krankheit und/oder 
langfristigem Behandlungsbedarf ist sichergestellt. Der Zugang zu psychothe-
rapeutischen Angeboten wird bei Bedarf ermöglicht.

n	Die Eltern der betreuten Kinder und Jugendlichen werden in die medizinische, 
psychiatrische und psychologische Abklärung und Versorgung ihrer Kinder ein-
bezogen.

n	Zur Gewährleistung einer umfassenden medizinischen, psychiatrischen, psy-
chologischen bzw. psychotherapeutischen Versorgung der Kinder und Jugend-
lichen bestehen Kooperationen zwischen sozialpädagogischer Einrichtung und 
medizinischen sowie psychiatrischen Fachdiensten (etwa in Form von Konsi-
liar- und Liaisondiensten). Ein regelmäßiger Kontakt zwischen Fachkräften 
der Gesundheitseinrichtung und der sozialpädagogischen Einrichtung zur Ab-
stimmung der  Betreuungs- und Behandlungsplanung, zum bedarfsgerechten 
Abgleich der pädagogischen und therapeutischen bzw. medizinischen Sicht-
weisen und zur bestmöglichen Vermeidung des wiederholten Wechsels von 
Kindern und Jugendlichen zwischen Einrichtung und stationärer Behandlung 
wird gepflegt.

n	Freiheitsbeschränkende Maßnahmen werden nur als allerletztes Mittel und 
unter höchstmöglicher Schonung der betroffenen Kinder und Jugendlichen 
zum Schutz ihrer Person sowie zum Schutz anderer Personen eingesetzt, ori-
entieren sich an den dafür geltenden gesetzlichen Richtlinien63 und werden 
detailliert dokumentiert. Jede freiheitsbeschränkende Maßnahme wird rück-
blickend in Hinblick auf vorangegangene Beziehungs- und Eskalationsdynami-
ken reflektiert, damit auslösende Faktoren erkannt und präventive Angebote 
(weiter)entwickelt werden können. 

n	Die Medikamentenausgabe an Kinder und Jugendliche und die Übernahme 
von medizinisch-pflegerischen Tätigkeiten durch Fachkräfte der Einrichtung 
orientiert sich an den gesetzlichen Bestimmungen und wird systematisch do-
kumentiert64 . 
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n	Kinder und Jugendliche in stationärer medizinischer oder psychiatrischer Be-
handlung werden von den Bezugsbetreuern/innen der Einrichtung besucht 
und im Übergang und in Abstimmung mit den behandelnden Fachkräften von 
der stationären Behandlung in die Einrichtung begleitet. 

B.15  Die Einrichtung bzw. Organisation legt besonderes Augenmerk auf ge-
sundheitsfördernde Alltagsstrukturen und Angebote.

Konkretisierung: 

n	Die Versorgung der betreuten Kinder und Jugendlichen mit ausreichender und 
ausgewogener Ernährung ist sichergestellt. Kinder und Jugendliche werden 
bei der Speiseplanung angemessen beteiligt. Grundkenntnisse zu gesunder 
Ernährung werden vermittelt.

n	Der Alltag in der Einrichtung ist durch klare Strukturen sowie durch entwick-
lungsförderliche Beschäftigungs- und Freizeitangebote gekennzeichnet, die 
auf die individuellen Interessen und Talente der Kinder und Jugendlichen ab-
gestimmt sind. Auf Angebote für Sport und Bewegung wird dabei besonders 
Bedacht genommen.

n	Alle Kinder und Jugendlichen nützen Möglichkeiten der Freizeitbetätigung und 
der gesellschaftlichen Teilhabe auch außerhalb der Einrichtungen. Die Fach-
kräfte unterstützen die Kinder und Jugendlichen bei der Inanspruchnahme 
dieser Möglichkeiten.

n	Die Einrichtung bzw. Organisation setzt Maßnahmen im Bereich Arbeitsschutz 
und der gesundheitsförderlichen Arbeitsgestaltung für Mitarbeiter/innen um. 
Dazu zählen auch Maßnahmen der Mitarbeiter/innenbeteiligung und der Bur-
noutprävention. 

B.16  Die Basishygiene in der Einrichtung und der adäquate Schutz vor Infek-
tionen und ansteckenden Krankheiten ist gewährleistet. 

Konkretisierung 

n	Die Fachkräfte sind über geltende Hygiene- und Lebensmittelrichtlinien infor-
miert und erfüllen alle hygienischen Anforderungen gemäß geltenden Richt-
linien. Dies umfasst u.a. die Gewährleistung der Reinigung aller Räume, der 
Bekleidung, Wäsche und Spielsachen sowie den hygienischen Umgang mit Le-
bensmitteln.

n	Fachkräfte kennen die geltenden Bestimmungen zu anzeigepflichtigen Krank-
heiten und setzen im Bedarfsfall alle erforderlichen Schritte, um Kinder und 
Kolleg/innen bei auftretenden ansteckenden Krankheiten oder Infektionen zu 
schützen.
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65 Das sexualpädagogische Konzept kann als Teil des sozialpädagogischen Konzepts oder als eige-
ner Textkörper vorliegen.

B.17  Kinder und Jugendliche werden entwicklungsadäquat bei der Körper-
pflege begleitet.

Konkretisierung:

n	Fragen der körperlichen Hygiene werden mit Kindern und Jugendlichen be-
darfs- und entwicklungsgerecht im Einzel- und Gruppensetting bearbeitet.

n	Fachkräfte nehmen darauf Bedacht, dass Kinder Körperpflege als selbstver-
ständlichen und angenehmen Teil des Tagesablaufes lernen und entsprechend 
ihrer Entwicklung aktiv daran beteiligt werden.

n	Kinder und Jugendliche mit Bedarf an Hilfestellungen bei der Körperpflege 
werden auf entwicklungsgerechte Weise bei der täglichen Körperpflege un-
terstützt. Auf einen umsichtigen Umgang mit der Intimsphäre wird hierbei be-
sonders Bedacht genommen.

6.4.2. Sexualpädagogik in der Einrichtung

B.18  Die Einrichtung setzt gezielte sexualpädagogische Angebote und beglei-
tet die betreuten Kinder und Jugendlichen entwicklungsgerecht bei ih-
rer psychosexuellen Entwicklung. 

Konkretisierung:

n	Die Einrichtung verfügt über ein sexualpädagogisches Konzept65, das sowohl 
Themen der Gewaltprävention und des Umgangs mit Gefährdungen (u.a. bei 
der Nutzung neuer Medien) als auch Sexualität als zentralen und selbstbe-
stimmten Lebens- und Entwicklungsbereich aufnimmt. Alle Fachkräfte haben 
sich mit dem Konzept auseinandergesetzt und sind bei dessen Implementie-
rung einbezogen.

n	Die Fachkräfte erhalten Weiterbildungen zum Thema Sexualpädagogik.

n	Fachkräfte setzen entwicklungs- und bedarfsgerechte, gendersensible und 
diversitätsorientierte Angebote der sexuellen Aufklärung um. Dazu zählen 
insbesondere Informations- und Dialogangebote zu Körperpflege, physiolo-
gischen Prozessen und Veränderungen, medizinischer Vorsorge, Verhütung, 
Beziehungsformen, sexuelles Begehren und sexuelle Diversität sowie sexuelle 
Selbstbestimmung. Entwicklungsgerechte Materialen liegen vor. Die Fachkräf-
te berücksichtigen bei ihren Angeboten die individuellen Wertevorstellungen, 
geschlechterspezifische Bedürfnisse und kulturell geprägte Bedeutungsge-
bungen der Heranwachsenden.
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n	Fachkräfte unterstützen Kinder und Jugendliche mit angemessenen Metho-
den und in einer wertschätzenden Sprache im Kennenlernen ihres Körpers, bei  
der Unterscheidung angenehmer und unangenehmer Gefühle und  Berüh-
rungen, bei der Stärkung ihrer Fähigkeiten zur Grenzsetzung und -respektie-
rung und in der Wahrnehmung ihrer Rechte auf die eigene Intim- und Privat- 
sphäre.

n	Kinder und Jugendliche werden in gender- und kultursensibler Weise bei der 
Reflexion von unterschiedlichen Beziehungsformen und Geschlechterrollen 
begleitet. Die Einrichtung schafft darüber hinaus Möglichkeiten, dass sich Kin-
der und Jugendliche bei Bedarf mit externen Vertrauenspersonen über (ihre) 
Sexualität austauschen können und nützt externe Expertisen (z.B. im Rahmen 
von Workshops für Kinder und Jugendlichen) zur Unterstützung der sexuellen 
Bildung der betreuten Kinder und Jugendlichen. 

n	Die Einrichtung ermöglicht den Heranwachsenden den alters- und entwick-
lungsgerechten Zugang zu kostenlosen Verhütungsmitteln und Dienstleistun-
gen für sexuelle und reproduktive Gesundheit. 

6.4.3.  Suchtprävention und Umgang mit riskantem Suchtmittelkonsum und 
Suchtverhalten 

B.19  Die Organisation bzw. Einrichtung setzt strukturelle Maßnahmen der 
Suchtprävention. 

Konkretisierung:

n	Für die Einrichtung werden klare, schriftlich vorliegende Regeln zum Um-
gang mit Suchtmittelkonsum entwickelt und allen Kindern und Jugendlichen 
bedarfsgerecht kommuniziert. Diese umfassen insbesondere ein Verbot von 
sowohl legalen als auch illegalen Rauschmitteln und anderen psychoaktiven 
Substanzen in der Einrichtung sowie das Verbot der Weitergabe dieser Subs-
tanzen an andere Kinder bzw. Jugendliche, die in der Einrichtung betreut wer-
den. Weitere Regeln (z.B. Alkoholkonsum außerhalb der Einrichtung) orien-
tieren sich am jeweiligen Jugendschutzgesetz des Bundeslandes. Der Umgang 
mit Regelverletzungen sowie der Einsatz und die Zielsetzung von Kontroll- 
instrumenten werden allen Kindern und Jugendlichen transparent kommuni-
ziert. 

n	Die Reflexion des pädagogischen Umgangs der Fachkräfte mit dem Konsum-
verhalten von Kindern bzw. Jugendlichen ist Teil der regelmäßigen Team- und 
Fallbesprechungen.

n	Die fachliche Auseinandersetzung mit eigenen Haltungen zum Konsum psy-
choaktiver Substanzen im Team wird von der Leitung aktiv gefördert und ein-
gefordert. 
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n	Möglichkeiten zu multiprofessionellen Fallbesprechungen mit externen Fach-
kräften der Suchthilfe (etwa im Rahmen von Fallsupervisionen) werden ge-
schaffen.

n	Fachkräfte erhalten facheinschlägige Weiterbildung zu Präventionsmöglich-
keiten, Wirkungen und sicherem Konsum psychoaktiver Substanzen, zu Kon-
summustern und Suchtentwicklung, zur Früherkennung von problematischem 
Konsum, zur Einschätzung von Gefährdungen sowie zu abgestuften Interventi-
onsmöglichkeiten bei substanzgebundenen und verhaltens-bezogenen Sucht-
problematiken.  

n	Die Einrichtung kooperiert mit Fachstellen der Suchthilfe sowohl auf struktu-
reller Ebene (z.B. wechselseitige Hospitationen, Einrichtung von Arbeitskrei-
sen, Planung gemeinsamer Projekte etc.) als auch auf der Ebene von Einzel-
fallhilfen und Gruppenangeboten für Kinder und Jugendliche (z.B. Einzel- oder 
Gruppenangebote zur Reflexion des Konsumverhaltens, Drogenaufklärung, 
Beratungen bei manifesten Suchtproblematiken etc.). Ein einzelfallbezogener 
Austausch zwischen Fachkräften der Suchthilfe und der sozialpädagogischen 
Einrichtung zur Abstimmung der Betreuungs- und Beratungsbedarfe und 
-maßnahmen findet bedarfsgerecht statt.

B.20  Die Einrichtung setzt gezielte Angebote der Suchtprävention und zur 
Förderung der Risikokompetenzen der betreuten Kinder und Jugendli-
chen im Umgang mit psychoaktiven Substanzen. Der Zugang von be-
treuten Heranwachsenden mit Suchtproblematiken zu fachgerechter 
Diagnostik und Behandlung wird sichergestellt. 

n	Die Fachkräfte setzen entwicklungsgerechte Impulse zur Förderung von Ta-
lenten und Interessen, sozialen Kompetenzen und Beziehungsnetzen von Kin-
dern und Jugendlichen. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Förderung 
der Emotionswahrnehmung und -regulation, auf die Förderung der Entspan-
nungsfähigkeit und auf das Erlernen von Strategien für den Umgang mit Frus-
trationen und Stresssituationen gelegt. 

n	Jugendliche werden bei der Entwicklung von Risikokompetenzen im Umgang 
mit psychoaktiven Substanzen unterstützt. Dazu zählen insbesondere die Auf-
klärung zu Wirkungen unterschiedlicher Substanzen sowie die Unterstützung 
bei der Reflexion der Bedeutungen und Funktionen des individuellen Konsums 
und gefährdenden Verhaltens. 

n	Nichtkonsumierende Jugendliche werden in ihrer Entscheidung, nicht zu kon-
sumieren, von den Fachkräften bestärkt. Fachkräfte motivieren Heranwach-
sende mit problematischem Konsum zu Verhaltensänderungen. Hierfür wer-
den einerseits ressourcenorientierte Angebote gesetzt und die Jugendlichen 
bei der Entwicklung von Zukunftsperspektiven unterstützt, “für die sich die 
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das Konsumverhalten zu ändern, lohnt“ (vgl. Deutsche Hauptstelle für Sucht-
fragen/Wirth 2017: 101). Andererseits werden die betroffenen Jugendlichen 
dabei begleitet, ihrer Konsummotive und die Auswirkungen ihres Konsums auf 
sich und die Umwelt zu reflektieren und möglichst risikoarme Konsummuster 
zu entwickeln. Bei Bedarf wird der Zugang zu Angeboten der Suchthilfe/Psych-
iatrie ermöglicht.

n	Die Eltern von Jugendlichen mit problematischem Konsum werden über Be-
treuungsziele und Hiilfemaßnahmen informiert und in Hinblick auf eine för-
derliche Unterstützung ihrer Kinder bei der Veränderung des Konsumverhal-
tens beratend begleitet. 

n	Die Fachkräfte ermöglichen Jugendlichen mit schädlichem Konsumverhalten 
und Suchtverhalten den Zugang zu fachgerechter Diagnostik und Behandlung 
und stellen die erforderliche fallbezogene Kooperation mit den behandelnden 
Fachkräften der Gesundheitseinrichtung sicher.

n	Der Wechsel in eine spezialisierte Einrichtung bzw. in eine andere Hilfeform 
wird in Abstimmung mit der fallführenden Fachkraft der öffentlichen Kinder- 
und Jugendhilfe sorgsam abgewogen. Die Identifikation einer passgenaueren 
Hilfe steht dabei im Vordergrund. Die betroffenen Kinder bzw. Jugendlichen 
werden im Übergang in die neue Einrichtung bzw. Hilfeform bedarfsgerecht 
begleitet. 
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7.  Zusammenarbeit der sozialpädagogischen Einrichtung mit den Eltern 
und dem Herkunftssystem der betreuten Kinder bzw. Jugendlichen

7.1. Fachliche Begründung

7.1.1. Begriffsverständnis und Aufgabenbereich

Für die Zusammenarbeit mit den Eltern66 und dem Herkunftssystem während 
der Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen besteht bislang keine 
einheitliche Begrifflichkeit. Der am häufigsten verwendete Begriff ist jener der 
„Elternarbeit“. Jedoch wird der Begriff „Elternarbeit“ von einzelnen Fachexpert/
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67 Im vorliegenden Kapitel wird die Umschreibung „Zusammenarbeit mit den Eltern und dem Her-
kunftssystem“ verwendet, um auf die Bedeutung der Kooperation und der Einbeziehung auch 
weiterer zentraler Bezugspersonen des Kindes bzw. der/des Jugendlichen während der Fremd-
unterbringung hinzuweisen, darunter auch die Geschwister. Je nach konkreter Themenstellung 
bzw. Zielsetzung, werden die Adressat/innen dieser Zusammenarbeit konkret benannt.

innen kritisch gesehen, da dieser die Eltern als Objekte der pädagogischen Ar-
beit beschreiben würde (Mayer 2017: 76f). Darüber hinaus legt der Begriff nahe, 
dass nur mit den Eltern zusammengearbeitet wird, was der pädagogischen Pra-
xis im Rahmen der stationären Hilfen häufig nicht gerecht wird. Vielmehr wird in 
aktuellen pädagogischen Ansätzen zunehmend hervorgehoben, dass die Koope-
ration sowohl mit den Eltern als auch mit anderen relevanten Bezugspersonen 
des Kindes bzw. der/des Jugendlichen unabdingbar ist (Conen 2002) 67. Damit 
verbunden ist die - aus historischer Sicht keineswegs selbstverständliche - Er-
kenntnis, dass die Zusammenarbeit mit Eltern und relevanten Bezugspersonen 
des Kindes bzw. der/des Jugendlichen ein wesentlicher Erfolgsfaktor für positive 
Wirkungen der stationären Hilfen für die betroffenen Kinder und Jugendlichen 
darstellt. So zeigen Forschungsergebnisse aus Deutschland (vgl. Arnold/Mac-
senaere 2015), dass sich die Zusammenarbeit mit Eltern auf die Ressourcen der 
jungen Menschen positiv auswirken. Betont wird dabei, dass die Einbeziehung 
von Eltern und Umfeld des Kindes bzw. der/des Jugendlichen auch unabhängig 
davon erfolgen soll, ob eine Rückkehr in die Familie oder eine Verselbständi-
gung das übergeordnete Betreuungsziel darstellt. Gründe hierfür liegen vor al-
lem in neuen Erkenntnissen der Bindungsforschung und systemischer Ansätze. 
Die kindliche Entwicklung ist demnach maßgeblich und nachhaltig durch das 
Fürsorgeverhalten der primären Bezugspersonen und die damit einhergehen-
den Bindungsrepräsentationen von Kindern bzw. Jugendlichen geprägt. Aus sys-
temischer Sicht ist das Kind eine „Indexperson“ bzw. „Symptomträger“, dessen 
Handlungsstrategien vor dem Hintergrund des Herkunftssystems sinnvoll sind 
und sich nur förderlich entwickeln können, wenn die Familiendynamik und das 
Herkunftssystem in Entwicklungsschritte einbezogen sind (vgl. Seckinger et al. 
2010). In anderen Worten: Es reicht die Förderung der/des Heranwachsenden 
alleine nicht aus, da die Herkunftsfamilie Teil des Lebens und der Identität des 
Kindes bzw. der/des Jugendlichen bleibt - auch wenn eine Rückkehr nicht realis-
tisch bzw. angestrebt wird. 

Wie Michael Durrant festhält, kann der stationäre Aufenthalt eines Kindes bzw. 
einer/eines Jugendlichen ebenso für die Eltern bzw. Familie als Phase des Über-
gangs gesehen werden, die für Eltern den Vorteil bringt, dass „er eine gewisse 
räumliche Distanz schafft, die es ihnen ermöglicht, zu üben (…)“ (Durrant 2004: 
44). Darüber hinaus vermag „außerfamiliale Erziehung die Entwicklung von 
Kindern nur dann wirksam zu fördern (...), wenn Verbindungen zwischen den 
unterschiedlichen Lebensbereichen bestehen“ (Bronfenbrenner 1974 zit. nach 
Brandhorst 2004: 47). Nicht zuletzt ist die Entwicklung eines tragfähigen Arbeits-
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bündnisses mit den Eltern und relevanten Bezugspersonen auch für die Identi-
tätsentwicklung und zur Vermeidung von Loyalitätskonflikten des Kindes bzw. 
der/des Jugendlichen von großer Bedeutung. 

In Hinblick auf die konkreten Handlungsfelder in der Zusammenarbeit mit El-
tern und dem Herkunftssystem lässt sich jedoch kein einheitliches Verständnis 
im Fachdiskurs ausmachen. Insbesondere im Kontext der stationären Hilfen zei-
gen sich unterschiedliche Zugänge, in welchem Ausmaß sich diese Zusammenar-
beit auch auf familiale Problemlagen richten soll. Weitgehender Konsens besteht 
jedoch darüber, dass sich die Zusammenarbeit zwar in ihrer Zielrichtung auf die 
Verbesserung der Entwicklungsbedingungen des Kindes bzw. der/ des Jugend-
lichen richtet, die Angebote sich jedoch auch auf das Herkunftssystem und die 
Familie als ganzes System sowie auf die elterlichen Fürsorgefähigkeiten in Form 
von familienbegleitenden Angeboten beziehen müssen (vgl. Günder 2011). Fa-
milienbegleitende Angebote auch während der stationären Unterbringung des 
Kindes werden im Fachdiskurs daher zunehmend als wichtiges Aufgabenfeld der 
Kinder- und Jugendhilfe betrachtet. 

Von dieser Position ausgehend lassen sich zwei unterschiedliche Aufgabenge-
biete in der Zusammenarbeit mit den Eltern und dem Herkunftssystem der be-
treuten Kinder und Jugendlichen identifizieren, die sich durch ihre jeweiligen 
Betreuungsziele unterscheiden. Zum einen ist die pädagogische Zusammenar-
beit mit Eltern und relevanten Bezugspersonen des Kindes ein zentrales Aufga-
benfeld der stationären Einrichtung. Wichtige Ziele dieser Zusammenarbeit sind 
die Beteiligung der Eltern und relevanter Bezugspersonen am Leben (u.a. in der 
Einrichtung) und an der Entwicklung des Kindes bzw. der/des Jugendlichen, die 
Förderung und Klärung der Eltern-Kind-Beziehung (u.a. durch die Vermittlung 
und Begleitung von Besuchskontakten) und die Erhaltung bzw. Stärkung von 
relevanten sozialen Beziehungen der/des Heranwachsenden (vgl. auch Conen 
1990 und 2007, Pieper 2013). Die Zusammenarbeit mit Eltern kann darüber hin-
aus auch notwendig sein und darauf abzielen, Probleme, Ängste und Widerstän-
de, die durch die Fremdunterbringung entstanden sind, zu bearbeiten und die 
Eltern dabei zu unterstützen, auch während der Unterbringung ihre Elternrolle 
bestmöglich wahrzunehmen. Die Stärkung der Eltern in ihrer Elternrolle zählt 
sowohl zu einem Aufgabenfeld der Einrichtung als auch der ergänzenden Famili-
enbegleitung. Wichtige Methoden für die Zusammenarbeit mit Eltern und rele-
vanten Bezugspersonen seitens der Einrichtung sind die Begleitung der Kontakte 
zwischen Eltern/Bezugspersonen und Kind bzw. Jugendlicher/m und/oder Bio-
graphiearbeit (vgl. Norman 2018), regelmäßige Eltern- bzw. Familiengespräche 
sowie die Einbeziehung von Eltern und relevanten Bezugspersonen im Alltag der 
Einrichtung und bei relevanten Terminen des Kindes bzw. der/des Jugendlichen.

Zum anderen bedarf es auch der ergänzenden Familienbegleitung (z.B. in Form 
der sozialpädagogischen Familienhilfe), die den Schwerpunkt auf die Verbesse-



119

68 Jedoch besteht im Fachdiskurs keine Einigkeit über die Sinnhaftigkeit der Differenzierung zwi-
schen pädagogischer Zusammenarbeit mit Eltern und Herkunftssystem durch Fachkräfte der 
Einrichtung und ergänzender Familienbegleitung durch zusätzliche qualifizierte Fachkräfte (z.B. 
Drees 1998). Einige Expert/innen plädieren dafür, dass Betreuungspersonen in der Einrichtung 
alle Aufgaben in der Zusammenarbeit mit den Eltern und dem Herkunftssystem übernehmen. 
Als wesentliches Argument hierfür wird angeführt, dass die Fachkräfte der Einrichtung die Be-
dürfnisse und Entwicklungsbedingungen der betreuten Kinder und Jugendlichen am besten 
kennen und auch am meisten Kontakt mit den Eltern und Bezugspersonen haben.

rung der familiären Alltags- und Umweltbedingungen (z.B. Wohnbedingungen, 
Alltagsbewältigung, Schuldenregulierung), auf familiäre Interaktionsdynamiken 
sowie auf die Stärkung familiärer Alltagsbewältigungsstrategien (u.a. zur Vor-
bereitung der Rückführung des Kindes bzw. der/des Jugendlichen in die Her-
kunftsfamilie) und elterlicher Fürsorgefähigkeiten legt. Ziel dieser ergänzenden 
Familienbegleitung ist es, förderliche Handlungsweisen und Entwicklungsbe-
dingungen für die Kinder und Jugendlichen aus dem Repertoire der Familie zu 
aktivieren und das familiäre Funktionssystem zu stärken (vgl. Neumeyer 1999). 
Wesentliche methodische Zugänge können alltagsbegleitende Hilfestellungen 
(etwa bei der Organisation von Terminen und bei der Alltagsstrukturierung), El-
terncoaching und -beratung oder therapeutische Angebote darstellen.

Wenn auch diese beiden Ausrichtungen keineswegs trennscharf zu unterschei-
den sind, wird mit den hier vorgestellten Standards die Position vertreten, dass 
Angebote in beiden Handlungsbereichen für die bestmögliche Förderung der 
Entwicklung der betreuten Kinder- und Jugendlichen während der stationären 
Betreuung unabdingbar sind und eine personelle Differenzierung dieser beiden 
Bereiche wichtig und zielführend ist.68 Die Übernahme dieser Handlungsberei-
che durch unterschiedliche Fachkräfte ermöglicht nicht zuletzt eine angemes-
sene Würdigung der Perspektiven aller Beteiligten.  Dabei ist es unabdingbar, 
dass für alle Beteiligten Transparenz über Informationsflüsse sowie über die Ver-
pflichtungen der Einrichtung in Hinblick auf die Weitergabe von Informationen 
an die fallführende Behörde und an die Eltern hergestellt wird (vgl. Kap. 11).

Da Abstimmungen und Absprachen unter den Fachkräften betreffend Aufgaben 
und Zuständigkeiten unabdingbar sind, wird dieser Kooperationsaspekt in den 
Standards für diesen Qualitätsbereich entsprechend berücksichtigt.

7.1.2.  Herausforderungen und Voraussetzungen für eine produktive Zusammen-
arbeit mit den Eltern durch die Einrichtung

Wie auch im Fachdiskurs hervorgehoben wird, kann die Zusammenarbeit zwi-
schen Eltern und sozialpädagogischen Fachkräften für alle Beteiligten durchaus 
herausfordernd sein. Mögliche Schwierigkeiten und Grenzen können sich auf 
der Beziehungsebene zwischen Eltern und Fachkräften und auf der strukturellen 
Ebene zeigen. In Hinblick auf Herausforderungen in der Beziehungsgestaltung 
ist zu bedenken, dass insbesondere für die Eltern die stationäre Unterbringung 



120

ihres Kindes zumeist ein krisenhaftes Ereignis darstellt, das oftmals mit Ver-
sagensgefühlen verbunden ist und mitunter auch negative Erfahrungen einer 
allfälligen eigenen Fremdunterbringung aktualisiert. Der Aufbau eines stabilen 
Arbeitsbündnisses mit den Fachkräften kann durch Schamgefühle erschwert 
werden. Ebenso berichten Forschungsergebnisse von mangelnder Bereitschaft 
zur Zusammenarbeit, wenn Eltern die Fremdunterbringung ihrer Kinder als Be-
schneidung ihrer elterlichen Rechte erleben (Günder 2011: 242). Einer wert-
schätzenden Haltung und Kommunikation seitens der Fachkräfte sowie einem 
Verständnis der Zusammenarbeit als Kooperationsbeziehung kommen daher 
hervorragende Bedeutung zu. Weitere Gründe für Erschwernisse der Zusam-
menarbeit können in einer Überlastung der Eltern aufgrund mehrdimensionaler 
Problemlagen sowie psychischen oder gesundheitlichen Problemen liegen. Ein 
möglicher hinderlicher Faktor auf Seiten der betreuenden Fachkräfte der Ein-
richtung wiederum kann das Selbstverständnis der Fachkräfte als „qualifiziertere 
Erziehungspersonen“ (ebda.: 243) und/oder eigentliche Erziehungsverantwortli-
che darstellen. Vor diesem Hintergrund werden auch die hohe Bedeutung einer 
wertschätzenden, lebenswelt- und ressourcenorientierten Haltung sowie einer 
erhöhten Sensibilität der Fachkräfte „für die subjektiven Hilfepläne der Eltern, 
für ihren biografischen Hintergrund sowie für ihre Deutungsmuster bezüglich 
der Problemlagen und für ihren individuellen Umgang mit den Hilfeangeboten“ 
(Arnold / Macsenaere 2015: 373) betont. Darüber hinaus wird hervorgehoben, 
dass die Zusammenarbeit mit Eltern und dem Herkunftssystem der betreuten 
Kinder und Jugendlichen eine Haltung voraussetzt, die stationäre Einrichtungen 
nicht als familienersetzendes Setting versteht. In diesem Zusammenhang wird 
die Zusammenarbeit mit Eltern im Kontext der stationären Unterbringung auch 
zunehmend als „Erziehungspartnerschaft“ definiert (Bauer / Brunner 2006). Der 
Begriff soll die geteilte Verantwortung für das Kind verdeutlichen und hebt die 
hohe Bedeutung eines Arbeitsbündnisses zwischen Eltern und pädagogischen 
Fachkräften der Einrichtung hervor. „Partnerschaftlichkeit“ beinhaltet dabei 
mehr als nur die Möglichkeiten der Mitwirkung und Mitbestimmung für Eltern 
in der (stationären) Betreuung ihrer Kinder; sie erfordert gemeinsame Abstim-
mungen und die Ausrichtung auf ähnliche Ziele in Hinblick auf die Sicherstel-
lung von angemessenen Entwicklungsbedingungen des Kindes bzw. der/des Ju-
gendlichen. Voraussetzungen hierfür sind Transparenz und die wechselseitige 
Anerkennung von Fachkräften und Eltern als Expert/innen in je eigenen Hand-
lungsbereichen. Dieser Anspruch ist in der Praxis mit großen Herausforderungen 
verbunden, die einerseits mit den Machtasymmetrien zwischen Fachkräften und 
Eltern verbunden sind; andererseits bewegen sich die pädagogischen Fachkräfte 
stationärer Einrichtungen unweigerlich im individuell unterschiedlich ausgepräg-
ten Spannungsverhältnis zwischen Elternrecht und Kindeswohl sowie Kooperati-
on und Kontrolle (Diouani-Streek 2007), das es je nach Situation und familiären 
Ausgangslagen stets aufs Neue zu reflektieren und auszubalancieren gilt. Von 
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besonderer Bedeutung ist daher eine ausreichende Sensibilität der Fachkräfte 
in Hinblick auf Problemlage und Lebenssituation der Familie, die auch das Wer-
tesystem der Eltern berücksichtigt und Hilfestellungen an die individuellen Ge-
gebenheiten der Familie anpasst. 

Eine angemessene Balance ist darüber hinaus bei der Beteiligung der Eltern 
und anderer wichtiger Bezugspersonen des Kindes bzw. der/des Jugendlichen 
am Alltag der Einrichtung von höchster Bedeutung. Denn einerseits sind Fach-
kräfte gefordert, eine angemessene Öffnung der Einrichtung für Eltern bzw. für 
relevante Bezugspersonen zu gewährleisten. Andererseits darf die Wohngruppe 
als Schutzraum, Lebensmittelpunkt und Zuhause der Kinder und Jugendlichen 
nicht gefährdet werden.  Notwendig sind daher strukturierte und transparente 
Formen der Beteiligung sowie entsprechende Räumlichkeiten und Begegnungs-
bereiche, die gewährleisten, dass der Schutz- und Privatbereich aller betreuten 
Kinder und Jugendlichen nicht gefährdet wird. 

Nicht zuletzt ist es wesentlich, dass die betreuenden Fachkräfte eine nachge-
hende Haltung einnehmen, indem sie in wertschätzender Form und ggf. auch 
wiederholterweise den Kontakt mit den Eltern suchen, auch wenn sich Eltern 
dem Kontakt mit ihren Kindern und mit der Einrichtung (zunächst) verschließen. 
Eine Dokumentation dieser Bemühungen ist von zentraler Bedeutung, auch um 
die Heranwachsenden zu einem späteren Zeitpunkt über die Kontaktverläufe 
informieren zu können. Insbesondere in jenen Fällen, in denen eine Kontakt-
aufnahme zu den Eltern nicht gelingt, stellt Biographiearbeit eine wichtige Form 
dar, damit Kinder und Jugendliche ihre (Beziehungs)Geschichte rekonstruieren 
und verstehen und biographische Brüche bearbeiten können (vgl. auch Kap. 
5.1.). Ebenso eignet sich Biographiearbeit bei Verfügbarkeit der Eltern, indem 
diese etwa „als Träger von Schlüsselinformationen“ (Hagleitner 2014: 73) einbe-
zogen werden.

Strukturelle Faktoren, die eine Zusammenarbeit zwischen Eltern und wichtigen 
Bezugspersonen des Kindes bzw. der/des Jugendlichen einerseits und Fachkräf-
ten andererseits beeinträchtigen können, sind vor allem mangelnde Zeitres-
sourcen der Fachkräfte in der Einrichtung sowie unklar definierte Verantwort-
lichkeiten der Einrichtung. Diese sind nicht zuletzt auch darauf zurückzuführen, 
dass die Zusammenarbeit mit dem Herkunftssystem noch keineswegs „als Auf-
gabengebiet im Arbeitskontext von sozialpädagogischen Wohngemeinschaften“  
(Mayer 2017: 88) anerkannt und mit entsprechenden Ressourcen bedacht wird. 

7.2. Themenspezifische professionelle Haltungen 

n	Erziehungspartnerschaftliche Haltung auf Basis von Achtung und Respekt: 
Basis für die Zusammenarbeit mit Eltern ist die Achtung der Eltern und ihrer 
Lebenserfahrungen und entwürfe. Dazu zählt auch eine Haltung des Respekts 
vor den unternommenen Anstrengungen zur Gewährleistung bestmöglicher 
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Entwicklungsbedingungen für ihre Kinder und eine Haltung der geteilten Ver-
antwortung für das betreute Kind bzw. die/den Jugendliche/n.

n	Haltung der Beteiligung und Transparenz: Eine Haltung der Beteiligung und 
Transparenz geht von der grundsätzlichen Bereitschaft der Eltern, ihrer Eltern-
rolle bestmöglich nachkommen zu wollen, aus und bezieht die Eltern best-
möglich bei der Formulierung der Betreuungsziele sowie der Planung der 
Angebote für das Kind bzw. die/den Jugendliche/n ein. Eine beteiligungsorien-
tierte Haltung bedeutet auch, dass Bedingungen geschaffen werden, die eine 
Teilhabe der Eltern am Alltag und an der Entwicklung ihres Kindes fördern. 
Die Beteiligung als zentraler Handlungsgrundsatz findet ihre Begrenzung dort, 
wo die Sicherheit des Kindes bzw. der/des Jugendlichen gefährdet ist. Dies 
umfasst Transparenz darüber, welche Erwartungen an Eltern gestellt und wel-
che konkreten Unterstützungsleistungen durch die sozialpädagogischen Fach-
kräfte erbracht werden. Nicht zuletzt ist Transparenz in Hinblick auf etwaige 
Grenzen der Beteiligung der Eltern (etwa im Rahmen eines Schutzplanes) un-
abdingbar. 

n	Familienergänzende Grundhaltung: Eine besondere Bedeutung in der Zusam-
menarbeit mit Eltern kommt einer Haltung zu, die die stationäre Betreuung 
des Kindes bzw. der/des Jugendlichen nicht als familienersetzend, sondern als 
familienergänzend versteht. Dieser Haltung entsprechend wird davon ausge-
gangen, dass die Familie ein wichtiger Bezugspunkt für die betreuten Kinder 
bzw. Jugendlichen für ihre Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung bleibt - 
auch wenn die alltäglichen Kontakte (vorübergehend) reduziert sind oder sich 
Jugendliche von ihren Eltern abzulösen beginnen. Umgekehrt werden Eltern 
von ihrer Elternschaft nicht entbunden, auch wenn sie (vorläufig) ihrer Eltern-
rolle nicht in entwicklungsgerechter Weise nachkommen können.

n	Lebensweltorientierung: Lebensweltorientierung in der Zusammenarbeit mit 
Eltern und dem Herkunftssystem bedeutet zum einen, dass Fachkräfte die er-
lebte Wirklichkeit der Bezugspersonen des Kindes bzw. der/des Jugendlichen 
und die familiären Beziehungen im Kontext der aktuellen Lebensverhältnisse 
und Alltagsherausforderungen zu verstehen versuchen und bei der Planung 
und Umsetzung von Angeboten angemessen einbeziehen. Zum anderen  
impliziert Lebensweltorientierung eine systemische Grundhaltung, derzu- 
folge sich Angebote in der Zusammenarbeit mit dem Herkunftssystem nicht 
nur an einem Familienmitglied ausrichten, sondern das ganze Familiensys- 
tem und etwaige weitere relevante Bezugspersonen des Kindes berücksichti-
gen .

n	Grundsatz der Kooperation mit Systempartner/innen: Entscheidend für die 
Wirksamkeit der Hilfestellungen für die Eltern und die Herkunftsfamilie ist 
eine Haltung der Kooperation und die Abstimmung zwischen den Fachkräften 
der sozialpädagogischen Einrichtung, den familienbegleitenden Fachkräften 
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sowie den Sozialarbeiter/innen der fallführenden Kinder- und Jugendhilfebe-
hörde. Dies inkludiert die regelmäßige Reflexion des Hilfeverlaufs, die Klärung 
der jeweiligen Aufträge und der Zuständigkeiten auch in Hinblick auf die Wei-
tergabe wichtiger Informationen an die Eltern (vgl. auch Kap.11).

7.3. Gesetzliche Rahmenbedingungen

Folgende nationale Gesetze und internationale Übereinkommen sind für die Zu-
sammenarbeit mit Eltern und dem Herkunftssystem relevant:

n	UN Kinderrechtskonvention - Artikel 9 (3): „Die Vertragsstaaten achten das 
Recht des Kindes, das von einem oder beiden Elternteilen getrennt ist, regel-
mäßige persönliche Beziehungen und unmittelbare Kontakte zu beiden Eltern-
teilen zu pflegen, soweit dies nicht dem Wohl des Kindes widerspricht.”

n	Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern (2011) - Artikel 2 (1): 
„Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und di-
rekte Kontakte zu beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl 
entgegen.“

n	Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013: Das B-KJHG sieht zwar in § 3 
(Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe) Informationen und Beratung bei Er-
ziehungs- und Entwicklungsfragen und familiären Problemen vor, Elternarbeit 
bzw. die Arbeit mit dem Herkunftssystem des Kindes bzw. der/des Jugend-
lichen im Kontext der stationären Betreuung von Kindern und Jugendlichen 
wird nicht explizit erwähnt. Jedoch sehen manche Durchführungsverordnun-
gen bzw. Leistungsbeschreibungen einzelner Bundesländer die Arbeit mit dem 
Herkunftssystem vor.

7.4. Qualitätsstandards

B.21  In der Einrichtung finden regelmäßige, strukturierte Gespräche mit 
den Eltern zur Unterstützung des Betreuungs- und Entwicklungsprozes-
ses der betreuten Kinder bzw. Jugendlichen, zur Konkretisierung von  
Betreuungszielen, zur Koordination von Alltagssituationen sowie zur 
Bewältigung etwaiger Konflikte statt. 

Konkretisierung:

n	Die betreuenden Fachkräfte der Einrichtung laden die Eltern unter Beteiligung 
der betreuten Kinder bzw. Jugendlichen regelmäßig zu einem verbindlichen 
persönlichen Gespräch zur Reflexion der Entwicklung des Kindes bzw. der/des 
Jugendlichen, über die Richtungs- und Handlungsziele entsprechend dem Be-
treuungsplan ein. Darüber hinaus dienen die Gespräche der Koordination und 
Abstimmung von Alltagssituationen, Terminen, Besuchs- bzw. Kontaktverein-
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barungen sowie der Zusammenarbeit zwischen Bezugsbetreuer/in und Eltern. 
Ängste und Widerstände, die bei Eltern durch die Fremdunterbringung ent-
standen sind, werden gezielt und wertschätzend bearbeitet.  

n	In Krisensituationen und bei Bedarf finden anlassbezogen zusätzliche Gesprä-
che statt. Eltern werden von den verantwortlichen Fachkräften zeitnah über 
besondere Vorkommnisse im Leben ihres Kindes informiert und entsprechend 
ihrer Erziehungsverantwortung und im Sinne des besten Interesses des Kindes 
bzw. der/des Jugendlichen an den ihr Kind betreffenden Entscheidungen be-
teiligt. 

n	Bei Bedarf werden zusätzliche Familiengespräche, ggf. auch unter Beteiligung 
von Geschwistern und wichtigen Bezugspersonen, umgesetzt. 

n	Alle für die Betreuungs- und Hilfeplanung relevanten Gespräche werden doku-
mentiert, Vereinbarungen am Ende des Gesprächs schriftlich festgehalten und 
den Eltern ausgehändigt.

n	Eltern und Heranwachsende werden über die Verpflichtungen der Einrichtung 
in Hinblick auf die Weitergabe von kindbezogenen Informationen an die fall-
führenden Behörden und die Eltern informiert.

n	Fachkräfte der Einrichtungen nehmen gegenüber den Eltern eine „nachgehen-
de Haltung“ ein, indem sie sich (bei Bedarf wiederholterweise) um die Kon-
taktaufnahme mit den Eltern bemühen und die Kontaktanfragen dokumentie-
ren .

B.22  Die Einrichtung legt ein besonderes Augenmerk auf eine wertschätzen-
de, auch informelle Kontaktpflege mit den Eltern und relevanten Be-
zugspersonen und fördert die Beteiligung zentraler Bezugspersonen am 
Alltag und an wichtigen Ereignissen des Kindes bzw. der/des Jugendli-
chen. 

Konkretisierung:

n	Die Zusammenarbeit mit Eltern und dem Herkunftssystem inkludiert die be-
wusste Pflege auch informeller Alltagskontakte mit relevanten Bezugsperso-
nen des Kindes bzw. der/des Jugendlichen zum gegenseitigen Kennenlernen 
und Vertrauensaufbau. 

n	Verbindliche Möglichkeiten für die Beteiligung der Eltern an der alltäglichen 
Betreuung des Kindes bzw. der/des Jugendlichen (z.B. gemeinsame Arztbe-
suche, Teilnahme an Elternsprechtagen, Gestaltung von gemeinsamen Akti-
vitäten in der Wohngruppe etc.) werden im Sinne des Kindeswohls und unter 
Bedachtnahme auf die Ressourcen der Eltern geschaffen, mit den Eltern re-
flektiert und dokumentiert. 
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n	Die Fachkräfte achten darauf, dass die Privatsphäre aller Kinder und Jugend-
lichen in der Einrichtung sowie die geschützte Gruppenatmosphäre nicht be-
einträchtigt werden. 

n	Relevante Bezugspersonen des Kindes bzw. der/des Jugendlichen werden in 
wichtige Ereignisse und Rituale der Einrichtung unter Zustimmung aller Betei-
ligten einbezogen (z.B. Feste, individueller Schulabschluss etc.). 

B.23  Der Kontakt zwischen Eltern und Kindern wird von den betreuenden 
Fachkräften im Sinne des besten Interesses des Kindes bzw. der/des  
Jugendlichen gefördert und angemessen begleitet. 

Konkretisierung:

n	Fachkräfte fördern den Kontakt zwischen Eltern und ihren Kindern im Sin-
ne des Kindeswohls und begleiten alle Beteiligten bei der Vorbereitung von 
Eltern-Kind-Zeiten (z.B. Wochenendbesuche des Kindes im Elternhaus, El-
tern-Kind-Nachmittage oder Urlaube).

n	Fachkräfte moderieren die Eltern-Kind-Kommunikation in Konfliktsituationen 
und bei destruktiven Kommunikations- und Reaktionsdynamiken und unter-
stützen alle Beteiligten bei der Entwicklung von konstruktiven Verhaltensalter-
nativen,

n	Im Falle einer geplanten Rückführung des Kindes in die Herkunftsfamilie be-
gleiten die Fachkräfte Eltern und Kind bzw. Jugendliche/n bei einer schritt-
weise intensiveren Kontaktpflege. Die Vorbereitung der Rückführung erfolgt 
durch den/die Bezugsbetreuer/in bzw. der ergänzenden, familienbegleiten-
den Fachkraft, die auch nach Rückführung des Kindes bzw. der/des Jugendli-
chen die Familie weiter begleitet. 

B.24  Die betreuenden Fachkräfte der Einrichtung kooperieren verbindlich mit 
den Fachkräften, die die Familien ergänzend begleiten, und reflektieren 
die Zusammenarbeit mit den Eltern und dem Herkunftssystem der betreu-
ten Kinder bzw. Jugendlichen in den regelmäßigen Teambesprechungen . 

Konkretisierung:

n	Die betreuenden Fachkräfte der Einrichtung stimmen die Ziele und Angebote 
in der Zusammenarbeit mit den Eltern bzw. dem Herkunftssystem des Kindes 
bzw. der/des Jugendlichen mit der fallführenden Fachkraft der öffentlichen 
Kinder- und Jugendhilfe sowie mit der ergänzenden Familienbegleitung (z.B. 
therapeutischer Eltern- und Familienarbeit, sozialpädagogischer Familienbe-
gleitung, Eltern- oder Familiencoaching etc.) ab. Entsprechende Zeitressour-
cen für regelmäßige gemeinsame Fallbesprechungen stehen zur Verfügung.
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n	Die Zusammenarbeit mit den Eltern bzw. dem Herkunftssystem wird regelmä-
ßig in Teambesprechungen reflektiert. Die Reflexion inkludiert den Abgleich 
und die Sicherstellung familienergänzender und wertschätzender Haltungen 
und Zugänge sowie die Auseinandersetzung mit gegebenen Machtasymmetri-
en und etwaigen Übertragungsdynamiken in der Zusammenarbeit mit Eltern.
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8. Alltag und Leben in der Einrichtung

8.1. Fachliche Begründung

8.1.1. Begriffsverständnis

Anders als für die betreuenden Fachkräfte stellt die Einrichtung für Kinder und 
Jugendliche in stationärer Betreuung den (vorläufigen) Lebensmittelpunkt dar. 
Damit verbunden ist die Anforderung an Einrichtungen, eine entwicklungsför-
derliche Lebenswelt für Kinder und Jugendliche zu bieten und einen Alltag zu 
gewährleisten, der Sicherheit und Zugehörigkeit, Entwicklungsanregungen und 
alternative Erfahrungen, aber auch entlastende Selbstverständlichkeit und Vor-
hersehbarkeit gewährleistet. Hierbei stellt sich jedoch zunächst die Frage, was 
unter dem Begriff Alltag zu verstehen ist und welche relevanten Dimensionen 
für das Leben von Kindern und Jugendlichen in sozialpädagogischen Einrichtun-
gen damit verbunden sind, denn der Begriff des Alltags ist keineswegs unum-
stritten und wird im sozialwissenschaftlichen Diskurs je nach theoretischem und 
philosophischem Hintergrund unterschiedlich verstanden. In der pädagogischen 
Fachdiskussion hat sich ein an Alfred Schütz69 und Thomas Luckmann orientier-
tes Verständnis der alltäglichen Lebenswelt durchgesetzt, das von Hans Thiersch 
weiterentwickelt wurde. Schütz und Luckmann beschäftigten sich in ihrer Sozial-
phänomenologie mit der „alltäglichen Lebenswelt“ bzw. „Alltagswelt“ und inter- 
essierten sich für die Erfassung subjektiver, durchlebter Erfahrungen70 und dem 
damit verbundenen „subjektiv gemeinten Sinn“71 sowie damit verbundenen Re-
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72 Insbesondere Schütz und Luckmann wiesen auf das Kennzeichen der Alltagswelt hin, dass die-
se von den Akteur/innen (bis auf Weiteres) als selbstverständlich gegeben angenommen wird 
und in dieser Selbstverständlichkeit nicht hinterfragt wird. In der Begegnung mit „neuen“ Situ-
ationen oder wenn die verfügbaren Problemlösungen nicht  mehr greifen, kann dieses fraglos 
Gegebene problematisch oder problematisiert werden (vgl. etwa Muckel / Grubitzsch 1993).

levanzstrukturen. Die alltägliche Lebenswelt beschreiben die beiden Soziologen 
als „Wirklichkeitsbereich, an der der Mensch in unausweichlicher, regelmäßiger 
Wiederkehr teilnimmt. Die alltägliche Lebenswelt ist die Wirklichkeitsregion, in 
die der Mensch eingreifen und die er verändern kann, indem er in ihr durch die 
Vermittlung seines Leibes wirkt“ (Schütz/Luckmann 1994, Bd.1: 25). Damit wird 
darauf hingewiesen, dass der Alltag für handelnde Personen ein ganzheitlich er-
lebter Wirklichkeitsbereich ist, der nicht nur geplantes und bewusstes Handeln, 
sondern auch routinisierte Abläufe und somit auch praktisches Wissen sowie 
Körperpraktiken beinhaltet. Alltagsroutinen sind somit immer auch körperlich 
verankerte Praktiken (etwa Körperbewegungen bei Alltagshandlungen wie Zäh-
neputzen und Kochen oder der Einsatz des Körpers bei der Kommunikation etc.), 
die fortlaufend eingeübt und dabei auch verändert werden können. Diese „Ein-
sozialisierung“ (Schmidt 2012: 219) in körperlich verankerte Alltagspraktiken 
bedarf dabei ebenso der pädagogischen Begleitung wie die Unterstützung von 
Kindern und Jugendlichen bei der Reflexion von Handlungsmöglichkeiten und 
-beschränkungen im Alltag. Die alltägliche Lebenswelt ist daher eine Domäne, 
in die Menschen eingreifen können, die aber auch Menschen verändert und die 
ihre freien Handlungsmöglichkeiten beschränkt (Schütz/Luckmann 1994, Bd.1: 
25). Wesentlich hierbei ist, dass die Alltagswelt grundsätzlich intersubjektiv ist. 
Dies bedeutet einerseits, dass sich das Handeln von Personen unweigerlich auf 
die Gestaltungsräume anderer Menschen in der geteilten Alltagswelt auswirkt. 
Andererseits erfordert ein gelingender Alltag einen „gemeinsamen Interpreta-
tionsrahmen“ (vgl. Muckel / Grubitzsch 1993: 125). Denn erst wenn die Men-
schen, die die gleiche Alltagswelt teilen, ein Mindestmaß an gemeinsamen Be-
zugsrahmen, Abläufen und Verstehensleistungen verbindet und die Beteiligten 
von einer solchen grundsätzlichen Übereinstimmung ausgehen, sich also Ähn-
lichkeit „unterstellen“ (Schnettler 2007: 105), kann Alltag im Sinne von Selbst-
verständlichkeit, Vertrautheit und schlichter „Gegebenheit“ entstehen. 

Wie in der sozialwissenschaftlichen Theorie vielfach festgehalten wurde, ist die 
Wahrnehmung der Lebenswelt als (bis auf Weiteres) berechenbar, weitgehend 
„unbefragt“72 und grundsätzlich wiederholbar für gelingende Alltagsprozesse 
und das Sicherheitsempfinden der Akteur/innen wesentlich. Jedoch bedeutet 
Wiederholung nicht die „identische Wiederkehr“ (Bargetz 2015: 18) des im-
mer Gleichen. Vielmehr ist die Routine eine „Wiederholung in der Zeit“ (ebda.) 
und lässt Raum für Veränderungen. Nicht zuletzt muss die alltägliche Lebens-
welt bis zu einem gewissen Grad auch immer wieder neu interpretiert und mit 
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Anstrengungen bewältigt werden. Denn der Alltag stellt Bewältigungsaufgaben 
und erfordert auch die Herausbildung von Kompetenzen und Fertigkeiten, die im 
alltäglichen Handeln selbst erworben werden. Dies betrifft Routinehandlungen 
wie Haushaltsführung ebenso wie den Umgang mit Konflikten und die Durchset-
zung von Interessen. In der Alltäglichkeit, so Klaus Grundwald und Hans Thiersch 
(2016: 34), brauchen und lernen die Menschen daher Lebenskompetenzen 
und verändern damit ihren Alltag. Wie die beiden Autoren weiter festhalten, 
ist der Alltag daher grundsätzlich ambivalent, da er einerseits Kompetenzen ab-
verlangt, andererseits sich jedoch durch Selbstverständlichkeiten auszeichnet, 
in „Erledigungsdruck“ befangen und stets durch Machtverhältnisse durchzogen 
und zugleich „Ausdruck eines Hungers nach besseren, gelingenderen Lebens-
verhältnissen“ (ebda.) ist. Diese Ambivalenz, so Grundwald und Thiersch, gilt es 
in der Zusammenarbeit mit Klient/innen zu bearbeiten, „um gemeinsam Gestal-
tungsvorschläge zu entwickeln, also Vorgaben, Anregungen und Provokationen, 
in denen sich in gemeinsamen Erlebnissen und Aufgaben, im gemeinsamen Tun 
neue Handlungsmöglichkeiten ergeben“ (ebda.: 19). 

8.1.2. Dimensionen des Alltags in der sozialpädagogischen Einrichtung

In der kurzen Einführung in den Begriff des Alltags wurden einige Dimensionen 
vorgestellt, die für den Alltag in der sozialpädagogischen Einrichtung von hoher 
Relevanz sind. Bevor diese Dimensionen gesondert vorgestellt werden, muss je-
doch darauf hingewiesen werden, dass Akteur/innen ihren Alltag in der Regel 
nicht in unterschiedliche Themen- oder Handlungsbereiche kategorisieren, son-
dern mehr oder minder ganzheitlich erleben. Die Alltagswelt zeichnet sich daher 
durch intersubjektiv geteilte, weitgehend unhinterfragte Bedeutungsgebungen 
und durch das Ineinandergreifen alltäglicher Handlungen aus. Um relevante As-
pekte des Alltags in der Einrichtung zu beschreiben, ist es jedoch unvermeidlich, 
diese ineinander verwobenen Dimensionen zu „sortieren“ und ausdifferenziert 
zu beschreiben.

8.1.2.1. Sicherheit und Berechenbarkeit im Alltag

Ein entwicklungsförderlicher Alltag impliziert ein gewisses Maß an Selbstver-
ständlichkeiten und Routinen und damit Berechenbarkeit und Entlastung . Wie 
auch Grundwald und Thiersch betonen, hat der Alltag daher eine entlastende 
Funktion durch Routinen, die Handeln, Sicherheit und Produktivität erst ermög-
lichen. Denn auf Basis von Selbstverständlichkeit muss nicht jede Situation hin-
terfragt und neu eingeschätzt werden. Damit kann Interpretations- und Hand-
lungssicherheit entstehen. Kinder und Jugendliche, die in sozialpädagogische 
Einrichtungen einziehen, finden sich in einem zunächst unvertrauten sozialen 
Kontext und in einer Lebenssituation wieder, die sich zunächst nicht durch diese 
Dimension der Alltäglichkeit auszeichnet. Die betreuenden Fachkräfte sind da-
her gefordert, die Bedingungen für Alltäglichkeit für jedes Kind bzw. jede/n Ju-
gendliche/n zu schaffen. Wie in der Fachliteratur vielfach hervorgestrichen wur-
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de, sind hierfür die Schaffung eines sicheren Ortes (vgl. Kap. 5), der Schutz vor 
Grenzverletzungen, Übergriffen und Gewalt (vgl. Kap. 4.) sowie funktionierende 
Formen der Deeskalation in Krisensituationen unabdingbar, damit Sicherheit 
und Berechenbarkeit (wieder) hergestellt werden können. Vor dem Hintergrund 
von Erfahrungen der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins vieler betreuter Kin-
der und Jugendlicher ist darüber hinaus die Wiedererlangung von Kontrolle we-
sentliche Grundlage für die Herstellung eines haltgebenden und berechenbaren 
Alltags. Dazu zählt insbesondere auch Transparenz in Hinblick auf Abläufe und 
Rituale in der Einrichtung, in Bezug auf alle im Sozialraum mitwirkenden Perso-
nen und den Dienstplan und in Hinblick auf die Rechte von Kindern und Jugend-
lichen. Darüber hinaus setzt Berechenbarkeit und Kontrolle über das alltägliche 
Leben die Verfügbarkeit von vertrauten Ritualen und Alltagsabläufen voraus 
(vgl. Wahle/Lang 2013: 118). Ein sicherer, haltgebender Alltag impliziert zudem 
auch die Orientierung im Umfeld und im Sozialraum. Voraussetzung hierfür ist 
es, dass Kinder und Jugendliche dabei unterstützt werden, die Umgebung und 
Nachbarschaft kennen zu lernen und ihren Handlungsraum zu erweitern. Kon-
tinuierliche Angebote außerhalb der Einrichtungen im öffentlichen Raum sind 
hierfür ebenso wichtig wie die Unterstützung und Motivation von Kindern und 
Jugendlichen zur eigenständigen Erkundung des Sozialraums und der näheren 
Umgebung sowie zur Gestaltung von Räumen und Orten (etwa durch die Teil-
nahme an lokalen Gemeinwesenaktivitäten, die eigenständige Nutzung von öf-
fentlichen Räumen wie Parks oder Sportplätze etc.).

8.1.2.2. Beteiligung im Alltag

Damit ist eine besonders relevante Dimension des Alltags, die Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen, angesprochen. Wie bereits in Kapitel 3 beschrie-
ben, ist Beteiligung einerseits ein entscheidender Faktor für Kinderschutz und 
ein Instrument für den Ausgleich von Machtverhältnissen.  Beteiligung impli-
ziert andererseits Mitsprache, Mitbestimmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 
im Alltagsprozess und damit die Möglichkeit, sich den Lebensraum Einrichtung 
anzueignen. Unter dem Begriff der Aneignung kann in Anschluss an Ulrich Dei-
net (Deinet 2004: 178) die Auseinandersetzung von Menschen mit ihrer Umwelt 
verstanden werden, die insbesondere an Orten des informellen Lernens erfolgt 
(Deinet 2014). Aneignung umfasst dabei unterschiedliche Dimensionen wie den 
Umgang mit Gegenständen und Materialien und die Gestaltung gemeinsamer 
und eigener Räume der Einrichtung, damit die Einrichtung zu einem Zuhause 
werden kann. Beteiligung im Alltag setzt darüber hinaus „gelebte Form von Par-
tizipation“ (Stork 2007) voraus, damit Kinder und Jugendliche zu Subjekten ihrer 
eigenen Lebensgestaltung werden, Selbstwirksamkeit erfahren und Lebenskom-
petenzen entwickeln können. Dies inkludiert sowohl Mitsprache, Mitbestim-
mung bei Entscheidungen des alltäglichen Lebens und entsprechende Aushand-
lungsprozesse (wie etwa in Hinblick auf die Verwendung des Gruppenbudgets, 
der Speiseplanung, der Planung von gemeinsamen Aktivitäten oder den Umgang 
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73 Die Unterscheidung zwischen Lebens- und Alltagskompetenzen ist dabei eine theoretische, da 
Alltagskompetenzen per se Lebenskompetenzen im Sinne der WHO-Definition darstellen. Da je-
doch die Förderung von Lebenskompetenzen junger Menschen ein umfassendes pädagogisches 
Ziel in der stationären Betreuung darstellt (und daher in allen Kapiteln von Relevanz ist), liegt 
der Schwerpunkt in diesem Abschnitt auf der Entwicklung von Fähigkeiten der Alltagsführung 
und zur Bewältigung alltäglicher Anforderungen. 

74 In diesem Zusammenhang wurde auch der Begriff der Selbstbildung als „kontinuierliche psy-
cho-physischer Umbau des Handelnden in seiner eigenen Praxis“ (Hirschauer 2016: 64) entwi-
ckelt. Selbstbildung meint daher, dass „jedes Handeln auch den Handelnden formt“ (ebd.: 63). 

mit Medien) als auch Feedback- und Beschwerdemöglichkeiten und die konse-
quente Umsetzung strukturell verankerter Beteiligungsgremien (vgl. Kap. 3). 

8.1.2.3. Der Alltag als Ort der Entwicklung von Lebens- und Alltagskompetenzen

Auf Basis von haltgebenden und transparenten Strukturen und Abläufen im 
alltäglichen Leben in der Einrichtung kann ein Handlungsrahmen geschaffen 
werden, der gleichermaßen Interpretations- und Handlungssicherheit sowie 
die Weiterentwicklung von Lebens- und Alltagskompetenzen ermöglicht. Unter 
Alltagskompetenzen werden hier jene Fertigkeiten verstanden, die für die Aus-
führung der Aktivitäten des täglichen Lebens und zur Bewältigung alltäglicher 
Aufgaben notwendig sind. Dazu zählen etwa auch hauswirtschaftliche Alltags-
kompetenzen und der Umgang mit verfügbaren finanziellen Mitteln, die Fähig-
keit, basale Anforderungen des Alltags (wie morgendliches Aufstehen und Wa-
schen, in die Schule gehen, Haushaltstätigkeiten etc.) entwicklungsgerecht zu 
erledigen oder Gelerntes in (Sinn-)Zusammenhänge mit dem täglichen Tun zu 
setzen (z.B. Umweltschutz beginnt beim eigenen Müllvermeiden und -trennen, 
Haushaltsführung setzt bei der Einteilung der verfügbaren finanziellen Mittel 
an).73 Als zentral wird hierbei erachtet, dass die Alltagsprozesse in der Einrich-
tung auch als Lern- und Übungsfeld für Kinder und Jugendliche in Hinblick auf 
eine möglichst selbstbestimmte Zukunft verstanden wird. Die Begleitung bei der 
Entwicklung von Alltagskompetenzen im praktischen alltäglichen Tun stellt da-
bei ein besonders wichtiges Aufgabenfeld der Fachkräfte dar, da die Befähigung74 
für die Teilnahme an alltäglichen Praktiken vor allem im praktischen Vollzug er-
folgt. Der Realisierung einer verlässlichen und wohlwollenden „Feedbackkultur“ 
in der Einrichtung, die auch die Reflexion etwaiger geschlechtsstereotyper Ver-
haltens- und Beziehungsmuster in der alltäglichen Interaktion umfasst, sowie 
der Möglichkeit des Fehlermachens und des Einübens neuer Handlungsabläufe 
und -strategien kommt daher besondere Bedeutung zu. Denn die Einübung von 
alltäglichen Praktiken basiert wesentlich „vor den Augen anderer Teilnehmer/
innen“ und erfordert die „Beglaubigung“ und Bestätigung bzw. „Korrektur“  
(Alkemeyer/Buschmann 2016) durch Personen der geteilten Alltagswelt. 

8.1.2.4. Gestaltung der Freizeit

Gelingender Alltag impliziert jedoch nicht nur Alltagsanforderungen und die Be-
fähigung zur Alltagsbewältigung. Vielmehr umfasst der Alltag auch „Freizeit“ und 
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75 Allerdings muss auch in Hinblick auf den Begriff der Freizeit konstatiert werden, dass dieser 
in der Fachliteratur keineswegs einheitlich verwendet wird. Ohne hier auf die komplexe Fach-
diskussion um den Freizeitbegriff eingehen zu können, lassen sich grob drei Richtungen un-
terscheiden, die durch unterschiedliche Aspekte geprägt sind: Eine Richtung definiert Freizeit 
hauptsächlich negativ und in Bezug auf Verpflichtungen (insbes. zum Erwerbsleben bzw. zur 
Schulpflicht/Ausbildung) und versteht Freizeit somit als Restzeit, die nach der Arbeit bzw. an-
deren Verpflichtungen noch verbleibt. Diese Definition der Freizeit als „Nicht-Obligationszeit“ 
weist allerdings das Problem auf, dass sie die subjektiven Einschätzungen der Akteur/innen 
nicht einbezieht. Die zweite Richtung, die vor allem durch Opaschowski geprägt wurde, versteht 
Freizeit positiv als relative Freiheit von physiologischen Grundbedürfnissen, ökonomischen oder 
normativen Zwängen sowie als Handlungen, deren Ausübung vom Individuum (subjektiv) als 
freiwillig gewählt eingeschätzt wird (vgl. Menz 2014: 23). Allerdings weist auch diese Definition 
ein Problem auf, da sie gesellschaftliche Ungleichheiten, ökonomische Zwänge und normative 
gesellschaftliche Entwicklungen, die auch das Freizeitverhalten mitprägen, nicht angemessen 
berücksichtigen. Die dritte Richtung versteht Freizeit als relativ eigenständigen Lebensbereich 
der individuellen Sinnstiftung und Identitätsbildung (vgl. Lamprecht/Stamm 1994).

damit die Dimension der „freien Zeit“. Alltag und Freizeit sind dabei jedoch nicht 
gleichzusetzen. Denn während der Begriff des Alltags u.a. durch ein gewisses 
Maß an Selbstverständlichkeit und Berechenbarkeit sowie durch Alltagsanforde-
rungen charakterisiert ist, kann es als wesentliches Merkmal der Freizeit gese-
hen werden, dass man „für etwas frei ist“ 75. Mit diesem positiven Freizeitbegriff 
wird hervorgehoben, dass Freizeit entwicklungsgerechte Wahlmöglichkeiten 
und damit ein angemessenes Maß an Selbstbestimmung umfasst, auch wenn 
außer Streit steht, dass Vorlieben und Wahlmöglichkeiten nicht vom jeweiligen 
gesellschaftlichen Milieu und normativen Orientierungen des Umfelds losgelöst 
betrachtet werden können (vgl. Menz 2014). Freizeit in diesem positiven Sinne 
vereint sowohl objektive zeitliche Aspekte im Sinne der Verfügbarkeit über freie 
Zeit als auch subjektive Dimensionen, insofern Freizeit für das Individuum posi-
tiv erlebte Formen von Erholung und Spaß, Sinnstiftung, Identitätsbildung und/
oder individuelle Möglichkeiten der Weiterentwicklung birgt (vgl. Lamprecht/ 
Stamm 1994). 

Von dieser Definition ausgehend kann Freizeit als Handlungsbereich verstanden 
werden, der betreuten Kindern und Jugendlichen ein Spektrum von Handlungs-
möglichkeiten bietet, die von zwangloser Muße und frei gewählten Tätigkeiten 
bis zu zielorientierten und/oder gemeinsam geplanten und strukturierten Frei-
zeitaktivitäten etwa im Rahmen von Projekten oder individuell geplanter und 
zeitlich fixierter Freizeitgestaltung (wie etwa individueller Musikunterricht oder 
Sportstunden) reichen. In anderen Worten, umfasst Freizeit im Kontext der sta-
tionären Betreuung die ganze Bandbreite von individuell verfügbarer und selbst-
bestimmter Zeit für Muße oder selbst gewählte Tätigkeiten bis zu festgelegter 
und strukturierter Zeit im Rahmen von gemeinschaftlichen Aktivitäten. Dies 
schließt gezielte Angebote von Freizeitaktivitäten zur Förderung von Lebens-
kompetenzen, der sozialen Eingebundenheit und von Selbstwirksamkeit und 
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76 Unter Lebenskompetenzen können in Anschluss an die Definition der WHO diejenigen Fähigkei-
ten verstanden werden, „die es den Menschen ermöglichen, ihr Leben zu steuern und auszu-
richten und ihre Fähigkeit zu entwickeln, mit den Veränderungen in ihrer Umwelt zu leben und 
selbst Veränderungen zu bewirken“ (WHO 1998). Lebenskompetenzen im Sinne der Fähigkeit 
zum produktiven Umgang mit alltäglichen Anforderungen und Herausforderungen des Lebens 
(WHO 1996) sind Teil eines ganzheitlich verstandenen Gesundheitsbegriffs (vgl. Kap. 6.1.) und 
umfassen Fertigkeiten wie Selbstwahrnehmung, Empathie und Umgang mit eigenen Emotio-
nen, Selbstwert, die Fähigkeit zur Stress- und Angstbewältigung, Konfliktfähigkeit, Frustrations-
toleranz, Selbstkontrolle, das Gefühl von Sinnhaftigkeit oder auch die Fähigkeit, Entscheidungen 
zu treffen und Problemlösungen zu finden.

Selbstwert von Kindern und Jugendlichen ein, setzt jedoch ein freizeitpädagogi-
sches Handeln der Fachkräfte voraus, das wesentliche didaktische Strukturmerk-
male der Freizeitpädagogik wie Beteiligung, Zwanglosigkeit, Wahlmöglichkeiten, 
Inklusion, Ressourcenorientierung sowie Gender- und Pluralitätsorientierung 
beachtet, indem neue Erfahrungen jenseits stereotyper geschlechtsspezifischer 
Rollenbilder und abwertender Zuschreibungen ermöglicht werden. 

8.1.2.5. Zusammenleben in der Einrichtung und soziale Kontaktpflege 

Das Leben in der Einrichtung ist in hohem Maße von der Gruppe der dort leben-
den Kinder und Jugendlichen geprägt. Sie bildet daher einen zentralen alltäg-
lichen Bezugsrahmen, der Zugehörigkeit vermitteln soll. Da die Zusammenset-
zung der Wohngruppe von den Heranwachsenden nicht frei gewählt wurde und 
immer wieder neue Kinder bzw. Jugendliche in der Wohngruppe aufgenommen 
werden, kommt der Begleitung der Gemeinschaftsbildung durch die betreuende 
Fachkraft, etwa durch regelmäßiges gemeinsames Kochen, Wohngruppenbe-
sprechungen, gemeinsam geplante Freizeitaktivitäten oder die Pflege gemein-
samer Rituale, die auch unterschiedliche Traditionen der Herkunftsmilieus der 
Kinder und Jugendlichen einbeziehen, besondere Bedeutung zu.  Vor dem Hin-
tergrund der biographischen Brüche der betreuten Kinder und Jugendlichen, 
traumatischen Erfahrungen und deren Folgewirkungen, bringt das Zusammen-
leben jedoch ein erhöhtes Konfliktpotential mit sich. Wie bereits beschrieben, 
stehen pädagogische Fachkräfte damit vor der Herausforderung, das Gruppen-
geschehen dahingehend zu begleiten, dass emotionale Sicherheit in der Gruppe 
entstehen kann und bei etwaigen Krisen wieder ein berechenbares Alltagsle-
ben hergestellt wird. Insofern die Gruppe als zentraler Bezugsrahmen den All-
tag prägt, sind Fachkräfte auch gefordert, sicherzustellen, dass die Gruppe als 
„Lernraum“ für die Entwicklung von übergreifenden Lebenskompetenzen der 
Heranwachsenden genutzt werden kann76. Dabei wird eben von der Position 
ausgegangen, dass das Zusammenleben in der Gruppe für die Förderung dieser 
Kompetenzen vielfältige Lernpotentiale birgt, da sich solche Kompetenzen erst 
in konkreten sozialen Interaktionssituationen und anhand alltäglicher Problem-
stellungen entwickeln und fördern lassen. Herausfordernde Verhaltensmuster 
und Konfliktdynamiken können als Lern- und Bildungsgelegenheiten genutzt 
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werden, etwa indem Themen oder Probleme des Alltags zeitnah aufgegriffen 
werden, die im Gruppengeschehen oder bei Alltagsinteraktionen auftreten.  
Dies setzt jedoch entsprechende Kompetenzen der Fachkräfte in der Begleitung 
von Gruppendynamiken voraus. Dazu zählt insbesondere auch die Fähigkeit, zu-
nächst „unsichtbare“ Aspekte und „von der Kommunikation Ausgeschlossenes“ 
(Schattenhofer 2009: 29), d.h. latent verlaufende Prozesse, die das Geschehen 
in Gruppen wesentlich mitprägen (wie etwa Wünsche und Ängste, oder laten-
te Konflikte), wahrzunehmen und ggf. in der Gruppe zu thematisieren. Ebenso 
stellt das alltägliche Zusammenleben auch ein Handlungsfeld dar, in dem durch 
wiederholte Interaktionsdynamiken Geschlechternormen und hierarchien und 
die Aktivierung von Handlungsrollen auf Basis gesellschaftlicher „Differenzord-
nungen“ immer wieder aufs Neue hergestellt werden. Die Fähigkeit der be-
treuenden Fachkräfte, Interaktionsprozesse gender und pluralitätskompetent 
und geschlechtergerecht zu reflektieren und zu begleiten, ist daher ebenfalls  
eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass etwaige abwertende Kommunika- 
tionsmuster aufgebrochen und sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede 
zwischen den Kindern und Jugendlichen wertschätzend wahrgenommen wer-
den können. Nicht zuletzt erfordert ein entwicklungsförderliches Zusammen-
leben in der Gruppe Aushandlungsprozesse in Hinblick auf den Umgang mit- 
einander, die begleitete Erarbeitung von Regeln im Zusammenleben (wo- 
zu auch Verhaltensregeln für die betreuenden Fachkräfte zählen) sowie kla-
re Regeln in Hinblick auf die Privatsphäre der einzelnen Kinder und Jugendli- 
chen. 

Ebenso bedeutsam ist jedoch, dass die Einrichtung nicht einen von der Umwelt 
abgeschlossenen Lebensbereich darstellt und die Offenheit für die individuelle 
Beziehungsgestaltung der betreuten Kinder und Jugendlichen und für die so-
zialen Nahräume bewusst gefördert und gestaltet wird. Dementsprechend fo-
kussieren die im folgenden vorgestellten Standards in gleichem Maße auf die 
Förderung der Teilhabe von Kindern und Jugendlichen im Sozialraum, die Un-
terstützung der Heranwachsenden bei der Knüpfung von neuen Kontakten und 
der Pflege von Freundschaften sowie bei der Öffnung der Einrichtung auch für 
Akteur/innen des nahen Umfelds, etwa in Form von Kontaktpflege in der Nach-
barschaft, Einladungen zu Festen etc.  

8.2. Themenspezifische professionelle Haltungen

Neben einer beteiligungsorientierten Haltung, wie in Kapitel 3 beschrieben, er-
fordert eine gelingende Alltagsgestaltung in der Einrichtung insbesondere fol-
gende Grundhaltungen: 

n	Transparenz und Verlässlichkeit: Die Entwicklung von Sicherheit und Bere-
chenbarkeit im Alltag erfordert, dass Kinder und Jugendliche über Abläufe, 
Strukturen und Aktivitäten in der Einrichtung und ihre Rechte sowie über rele-
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vante Akteur/innen der Einrichtung (z.B. wer kommt in den Dienst, wer leitet 
die Organisation etc.) informiert sind und die verantwortlichen Fachkräfte Ver-
einbarungen einhalten. Erst auf dieser Basis von Transparenz und berechen-
barer Alltagsstruktur kann emotionale Sicherheit sowie Interpretations- und 
Handlungssicherheit ermöglicht werden. 

n	Gender- und Pluralitätsorientierung im Alltag: Geschlechterrollen und ste-
reotypen wie auch Rollenzuweisungen auf Grundlage wahrgenommener 
Differenzen erfolgen in hohem Ausmaß in alltäglichen Interaktionsprozessen 
(doing gender / doing difference). Fachkräfte sind gefordert, eigene stereoty-
pe Zuschreibungen zu reflektieren, abwertende oder ausgrenzende Interakti-
onsdynamiken zwischen Kindern und Jugendlichen wahrzunehmen und mit 
der Gruppe zu bearbeiten. In den Worten von Grundwald und Thiersch geht 
es dabei um die Notwendigkeit, auch die Alltagsverhältnisse so zu gestalten, 
„dass in ihnen die Vermittlung von Gerechtigkeit als Gleichwertigkeit mit Ge-
rechtigkeit in der Anerkennung des Rechts auf Differenzen praktiziert werden 
kann“ (2016: 45). 

n	Ressourcenorientierung: Die Ermöglichung eines gelingenden und entwick-
lungsfördernden Alltags erfordert von den Fachkräften einen ressourcenori-
entierten Zugang, der die Talente von Kindern und Jugendlichen wahrnimmt 
und aufgreift und der sowohl individuelle als auch gruppenbezogene Experi-
mentier- und Lernfelder schafft, in denen die Heranwachsenden ihre Stärken 
erleben und weiterentwickeln können. Die betreuenden Fachkräfte stehen 
hier vor der Herausforderung, die Balance zwischen entwicklungsgerechten 
Anforderungen an Kinder und Jugendliche und dem Anknüpfen an ihren Mög-
lichkeiten, wohlwollender Konfrontation und ausreichendem Halt immer wie-
der aufs Neue herzustellen.

n	„Didaktik des Alltags“: Die Begleitung des Alltags von Heranwachsenden 
in stationären Einrichtungen erfordert von Fachkräften eine Vielfalt von di- 
daktischen Fähigkeiten und Methodenkenntnissen. Dazu zählen beispiels- 
weise das Wissen um Gruppendynamiken, die Kenntnis von Partizipationsme-
thoden und von Methoden für die Gestaltung von Gruppen- und Feedback-
prozessen sowie die Fähigkeit zur Deeskalation bei Konflikten und in Krisensi-
tuationen.  

8.3. Rechtliche Rahmenbedingungen

Gerade in der Selbstverständlichkeit alltäglicher Handlungen und Routinen ist 
die Beachtung wesentlicher gesetzlicher Bestimmungen zur Sicherung der Rech-
te der betreuten Kinder und Jugendlichen unabdingbar. Neben dem Recht auf 
Schutz, Beteiligung und Entwicklung zählen hierzu insbesondere folgende Ge-
setzesmaterien:
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n	UN-Kinderrechtskonvention:

 ¡	Artikel 16 (1) - Schutz der Privatsphäre und Ehre: „Kein Kind darf willkürli-
chen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine 
Wohnung oder seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigen Beeinträchtigun-
gen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden.“

 ¡	Artikel 17 - Zugang zu den Medien: „Die Vertragsstaaten erkennen die wich-
tige Rolle der Massenmedien an und stellen sicher, dass das Kind Zugang hat 
zu Informationen und Material aus einer Vielfalt nationaler und internatio-
naler Quellen, insbesondere derjenigen, welche die Förderung seines sozia-
len, seelischen und sittlichen Wohlergehens sowie seiner körperlichen und 
geistigen Gesundheit zum Ziel haben.“ 

 ¡	Artikel 31 (2) - Beteiligung an Freizeit, kulturellem und künstlerischem Le-
ben: „(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Ruhe und 
Freizeit an, auf Spiel und altersgemäße aktive Erholung sowie auf freie Teil-
nahme am kulturellen und künstlerischen Leben. (2). Die Vertragsstaaten 
achten und fördern das Recht des Kindes auf volle Beteiligung am kulturel-
len und künstlerischen Leben und fördern die Bereitstellung geeigneter und 
gleicher Möglichkeiten für die kulturelle und künstlerische Betätigung sowie 
für aktive Erholung und Freizeitbeschäftigung.“

n	Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern (2011) – Artikel 6: „Je-
des Kind mit Behinderung hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die 
seinen besonderen Bedürfnissen Rechnung tragen. Im Sinne des Artikel 7 Abs. 
1 B-VG ist die Gleichbehandlung von behinderten und nicht behinderten Kin-
dern in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten.”

n	Staatsgrundgesetz – Artikel 10 und 10a verweisen auf den strafrechtlichen 
Schutz des Brief- und Fernmeldegeheimnisses. Eingriffe sind im Einzelfall nur 
gerechtfertigt, wenn sie zum Schutz von Heranwachsenden notwendig sind, 
und müssen verhältnismäßig sein.

8.4. Qualitätsstandards 

8.4.1. Sicherheit und Berechenbarkeit im Alltag

B.25  Der Alltag in der Einrichtung ist durch klare Strukturen, transparente 
Alltagsabläufe und vertraute Routinen gekennzeichnet. 

Konkretisierung 

n	Die betreuenden Fachkräfte informieren Kinder und Jugendliche bedarfsge-
recht über Alltagsabläufe, über für die Einrichtung relevante Akteur/innen 
(Organisationsleiter/in, Kontrollinstanzen, regelmäßige Besucher/innen etc.), 
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den aktuellen Dienstplan, geplante Aktivitäten sowie etwaige Änderungen bei 
Alltagsabläufen oder im Dienstplan. 

n	Der Alltagsablauf aller betreuten Kinder und Jugendlichen ist durch wieder-
kehrende Ereignisse, Handlungen und Aktivitäten gekennzeichnet (etwa ge-
meinsames Kochen und Essen, Sonntagsfrühstück, Feste etc.), bei deren Pla-
nung und Gestaltung die Kinder und Jugendlichen einbezogen sind.

n	Die betreuenden Fachkräfte ankennen und zeigen Interesse für die familiä-
ren Alltagswelten aller betreuten Kinder und Jugendlichen und ermöglichen 
es den Kindern und Jugendlichen, vertraute Rituale und Alltagsgewohnheiten 
bestmöglich auch in der Einrichtung zu leben. 

B.26  Kinder und Jugendliche werden systematisch und bedarfsgerecht bei 
der Orientierung im Sozialraum und im Umfeld der Einrichtung unter-
stützt. 

Konkretisierung:

n	Kinder und Jugendliche werden dabei unterstützt, das Umfeld der Einrichtung 
kennen zu lernen und sich dieses vertraut zu machen.

n	Die Fachkräfte nutzen Angebote im Sozialraum der Einrichtung (etwa auf Spiel-
plätzen etc.) und motivieren Kinder und Jugendliche entwicklungsadäquat zur 
eigenständigen Erkundung und Mitgestaltung von Räumen und Orten in der 
Umgebung der Einrichtung.

B.27  Die Einrichtung verfügt über Deeskalations- und Krisenstrategien, die 
allen Mitarbeiter/innen bekannt sind und von qualifizierten Fachkräf-
ten umgesetzt werden können. 

Konkretisierung:

n	Die Einrichtung verfügt über einen Krisenplan für den Umgang mit Eskalati-
onsprozessen und bei Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen.

n	Die Fachkräfte verfügen über Grundkenntnisse zu Eskalationsdynamiken und 
über Deeskalationsstrategien und erhalten entsprechende Fortbildungen.

n	Die Einrichtung schafft geschützte Reflexionsräume für Mitarbeiter/innen, in 
denen herausfordernde Beziehungsdynamiken mit und zwischen den betreu-
ten Kindern und Jugendlichen systematisch reflektiert und szenisch verstan-
den werden.

n	Alltagsunterbrechungen durch individuelle Krisen von Heranwachsenden 
und/oder Eskalationsdynamiken werden mit den betroffenen Kindern und Ju-
gendlichen transparent bearbeitet mit dem Ziel der Wiederherstellung eines 
gelingenden Alltags.
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8.4.2. Beteiligung im Alltag

B.28  Der Alltag der Einrichtung ist durch vielfältige und verlässliche Möglich-
keiten der Beteiligung für Kinder bzw. Jugendliche gekennzeichnet. 

Konkretisierung: 

n	Alle Kinder und Jugendliche kennen ihre Rechte sowie ihre Beteiligungs-, Mit-
bestimmungs- und Beschwerdemöglichkeiten. 

n	Beteiligung ist Merkmal und zentraler Aspekt des Alltags in der Einrichtung. 
Kinder und Jugendliche sind über Themen und Vorhaben in der Einrichtung in-
formiert, bei der Planung von Gruppenaktivitäten alters- und entwicklungsge-
mäß beteiligt und werden bei der Übernahme von Verantwortung in eigener 
und gemeinsamer Sache unterstützt.

n	Es gibt verlässliche Orte und Zeiten, an denen strukturierte und befähigen- 
de Foren der Beteiligung der Kinder bzw. Jugendlichen an der Gestaltung des 
Alltags in der Einrichtung und des gemeinsamen Lebensraums realisiert wer-
den. 

n	Die Kinder und Jugendlichen werden alters- und entwicklungsgerecht unter-
stützt, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und zu artikulieren sowie ihre Inter- 
essen und Anliegen in Entscheidungen der Alltags- und Raumgestaltung, bei 
der Speiseplanung, der Nutzung des Gruppenbudgets sowie der (individuellen 
und gemeinsamen) Nutzung von Medien einzubringen.

8.4.3. Der Alltag als Ort der Entwicklung von Lebens- und Alltagskompetenzen

B.29  Die betreuenden Fachkräfte unterstützen Kinder und Jugendliche bei 
der Entwicklung von förderlichen und haltgebenden Alltagsroutinen 
sowie grundlegenden Fähigkeiten für die Bewältigung von Alltagsauf-
gaben. 

Konkretisierung: 

n	Die Kinder und Jugendlichen werden in entwicklungsgerechter Weise zur 
Übernahme von alltäglichen Aufgaben in der Einrichtung motiviert und bei 
der Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten für die Bewältigung grund-
legender Alltagsanforderungen und für Haushalts- und Versorgungstätigkei-
ten unterstützt. Dies umfasst wertschätzende zeitnahe Rückmeldungen der 
Fachkräfte an die Heranwachsenden sowohl zu gelungenem Alltagshandeln 
als auch zu aktuellen Bewältigungs- und Lernaufgaben.

n	Die betreuenden Fachkräfte begleiten die Heranwachsenden beim Verstehen 
von Sinnzusammenhängen ihrer alltäglichen Aufgaben.
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n	Die Fachkräfte achten auf die Entwicklung von gendergerechten Alltagsrouti-
nen und Interaktionsformen der Heranwachsenden und thematisieren stereo-
type Rollenzuschreibungen und Aufgabenteilungen. 

B.30  Die betreuenden Fachkräfte unterstützen die Heranwachsenden alters- 
und bedarfsgerecht bei der Entwicklung von Alltags- und Lebenskompe-
tenzen in Hinblick auf eine möglichst selbstbestimmte Zukunft. 

Konkretisierung: 

n	Die pädagogischen Fachkräfte fördern lebenspraktische Kompetenzen der 
Heranwachsenden zur selbstständigen Alltagsbewältigung und in Hinblick auf 
eine zunehmend selbstständige Lebensführung.

n	Jugendliche werden bedarfs- und entwicklungsgerecht bei der Entwicklung 
von grundlegenden Fähigkeiten der Lebensführung in finanziellen Angelegen-
heiten (Einnahmen und Ausgaben, Haushaltsplanung, Zahlungsverkehr, Ver-
meidung von Schulden, Sparen etc.) unterstützt.

8.4.4. Gestaltung der Freizeit

B.31  Der Alltag der Kinder und Jugendlichen ist durch ein breites Spektrum 
entwicklungsförderlicher Möglichkeiten der Freizeitgestaltung gekenn-
zeichnet, die auf die individuellen Interessen, Bedürfnisse und Talente 
der Kinder und Jugendlichen abgestimmt sind. 

Konkretisierung 

n	Die pädagogischen Fachkräfte erkennen die Erholungsbedürfnisse, Interes- 
sen und Fähigkeiten jedes Kindes bzw. jeder/jedes Jugendlichen und ermuti- 
gen die Kinder und Jugendlichen, ihre Talente zu nutzen und weiter zu entwi-
ckeln. 

n	Den Kindern und Jugendlichen stehen sowohl Möglichkeiten der individuel-
len Freizeitgestaltung und individuell verfügbare und selbstbestimmte Zeit als 
auch gemeinschaftliche Freizeitaktivitäten offen.

n	Die Fachkräfte setzen regelmäßig Freizeitangebote zur Förderung der Grup-
penkonstitution und der sozialen Eingebundenheit sowie der Selbstwirksam-
keit der Kinder und Jugendlichen unter aktiver Einbeziehung aller Teilnehmer/
innen bei der Planung der Aktivitäten.

n	Alle Kinder und Jugendlichen haben Möglichkeiten der Freizeitbetätigung und 
der gesellschaftlichen Teilhabe auch außerhalb der Einrichtungen. Die Fach-
kräfte unterstützen die Kinder und Jugendlichen bei der Inanspruchnahme 
dieser Möglichkeiten. 
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8.4.5. Zusammenleben in der Einrichtung und soziale Kontaktpflege 

B.32  Die Regelung des Zusammenlebens in der Wohngruppe erfolgt unter 
Beteiligung aller Kinder und Jugendlichen. 

Konkretisierung 

n	Formen des Umgangs miteinander und Regeln des Zusammenlebens in der 
Einrichtung (darunter auch Verhaltensleitlinien für die betreuenden Fachkräf-
te) werden mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam erarbeitet.

n	Der Schutz der Privatsphäre der Kinder und Jugendlichen ist klar geregelt und 
wird mit den Kindern und Jugendlichen bedarfsgerecht und anlassbezogen re-
flektiert.  

n	Gruppensettings werden von den pädagogischen Fachkräften bewusst gestal-
tet und mit pädagogischen Zielsetzungen verknüpft.

n	Konflikte und Meinungsdifferenzen werden von den betreuenden Fachkräften 
mit den Kindern und Jugendlichen transparent bearbeitet. Kinder und Jugend-
liche werden gezielt bei der Aneignung alternativer Strategien der Konfliktbe-
wältigung, der gewaltlosen Beziehungsgestaltung und bei der Reflexion indivi-
dueller Konfliktmuster unterstützt. 

n	Etwaige Prozesse der Ausgrenzung und Abwertung oder geschlechterhierar-
chische Interaktionsdynamiken in der Wohngruppe werden von der betreu-
enden Fachkraft thematisiert und mit den Heranwachsenden mit dem Ziel der 
Anerkennung von Verschiedenheit bei Gleichheit in Hinblick auf die Ansprü-
che und Beteiligungsmöglichkeiten aller Kinder bearbeitet.  

B.33  Fachkräfte unterstützen Kinder und Jugendliche beim Aufbau und bei 
der Pflege von Beziehungen und Freundschaften in und außerhalb der 
Einrichtung.

Konkretisierung 

n	Fachkräfte bereiten die Gruppe auf den Einzug neuer Kinder bzw. Jugendlicher 
vor und begleiten Kinder und Jugendliche, die neu in die Einrichtung eingezo-
gen sind, bei der ersten Kontaktaufnahme in der Wohngruppe. 

n	Die Gruppe wird bewusst als Beitrag zur Aufhebung von Isolation und  
zur Herstellung von Zugehörigkeit aller Kinder und Jugendlichen genutzt.  
Die Fachkräfte achten daher auf die Herstellung vielfältiger Möglichkei- 
ten gemeinsamer positiver Erfahrungen und auf die Gestaltung entwick- 
lungs- und teilhabeförderlicher Rollen und Beziehungen in der Wohngrup- 
pe. 



141

n	Alle Kinder und Jugendlichen werden motiviert und unterstützt, auch außer-
halb der Einrichtung Kontakte zu schließen und Freundschaften zu pflegen. 

n	Die zuständigen Fachkräfte schaffen Möglichkeiten der Vernetzung im Sozi-
alraum (etwa durch den Besuch von Nachbarschaftsfesten, die Teilnahme an 
gemeinwesenorientierten Aktivitäten im Sozialraum oder die Einladung von 
relevanten Akteur/innen des Sozialraums in die Einrichtung).  
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9. Förderung von Bildungsprozessen 

9.1. Fachliche Begründung

9.1.1. Begriffsverständnis

Grundsätzlich lassen sich im Fachdiskurs unterschiedliche Bildungsverständnisse 
feststellen. Darunter bleibt der humanistische Bildungsbegriff, der in der Regel 
mit Wilhelm Humboldt in Verbindung gebracht wird, nach wie vor einflussreich. 
Bei Bildung in diesem humanistischen Sinne geht es nicht in erster Linie um die 
Anhäufung von (Fakten-)Wissen, sondern um die Entfaltung individueller Talen-
te und Potentiale und die Entwicklung der Persönlichkeit, durch die aktive Ausei-
nandersetzung mit sich und der (sozialen, kulturellen und materiellen) Umwelt. 
Dieses sowohl selbst- als auch weltbezogene Bildungsverständnis beinhaltete 
immer schon eine emanzipatorische Komponente, da Bildung mit dem Ziel der 
„Subjektwerdung“ (Walther 2012: 11) und der Entwicklung eines mündigen Den-
kens verknüpft wurde, und erhält im aktuellen Fachdiskurs zum Bildungsbegriff 
wieder verstärkte Aufmerksamkeit. Ein kritisches emanzipatorisches Bildungs-
verständnis, wie es heute in der Pädagogik diskutiert und auch hier vertreten 
wird, teilt mit dem humanistischen Bildungsbegriff den Fokus auf die Förde-
rung von Meinungsbildungsprozessen und die Zurückweisung der Dominanz ei-
nes einseitig am ökonomischen Nutzen orientierten Bildungsverständnisses, 
das primär auf den Erwerb von beruflich verwertbaren Kompetenzen77 abzielt  
(Lederer 2014, Riegel 2016).  Ohne dabei die hohe Bedeutung des Erwerbs 
formaler Bildung in Form von Fachkompetenzen, schulischen und beruflichen 
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78 Besonderes einflussreich für die Verbreitung dieses kritischen Bildungsbegriffs ist das Bildungs-
verständnis von Wolfgang Klafki, der Bildung wesentlich als Allgemeinbildung und als die Ent-
wicklung von drei Grundfähigkeiten definiert: der Fähigkeit zur Selbstbestimmung, zur Mitbe-
stimmung und zur Solidarität (vgl. Koller 2012: 104f).

Qualifikationen zu vernachlässigen, soll mit diesem breiten Bildungsverständnis 
darauf hingewiesen werden, dass Bildung immer auch ein reflexives Sich-Selbst-
Bilden beinhaltet. Dies inkludiert eine kritische Auseinandersetzung mit sich und 
den Gegebenheiten der sozialen und materiellen Umwelt sowie die Entwicklung 
einer eigenen Perspektive auf die Welt, die letztlich der Zielsetzung kritischer 
Selbstbestimmung verpflichtet bleibt (Riegel 2016: 142). Bildung in diesem Ver-
ständnis ist jedoch nicht auf „Innerlichkeit“ reduziert, da der Handlungsbezug 
von Bildung nach wie vor als höchst relevant hervorgestrichen wird.  Ein breiter 
Bildungsbegriff umfasst daher immer auch den Aspekt der „Bewältigung und 
Veränderung von Wirklichkeit“ und das handelnde Gestalten des eigenen Le-
bens und der sozialen Umgebung (ebda.: 158).78 

Zusammenfassend kann daher konstatiert werden, dass der Begriff der Bildung, 
wie er den hier vorgestellten Standards zugrunde liegt, auf mehrere Dimensionen 
verweist, die eng miteinander verknüpft sind und sich wechselseitig bedingen. 
Dazu zählt die formale und berufsorientierte Dimension von Bildung im Sinne 
der Aneignung von Fachkompetenzen und des Erwerbs beruflich verwertbarer 
Fertigkeiten, schulischer und beruflicher Qualifikationen, aber auch im Sinne des 
Zugangs zu gesellschaftlichen Positionen. Die zweite Dimension bezieht sich auf 
den Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung. Dazu zählt die aktive Erkundung 
und Aneignung der sozialen und natürlichen Umwelt, die Entwicklung von Refle-
xionsfähigkeit und sozialer Handlungsfähigkeit sowie die Entfaltung von indivi-
duellen Interessen und Talenten. Diese zweite Dimension verweist auf die dritte 
Dimension von Bildung, die Entwicklung von Fähigkeiten zur gesellschaftlichen 
Teilhabe und Mündigkeit. Bildung in diesem Verständnis umfasst auch die „Ent-
wicklung von Potenzialen zu einer eigensinnigen und eigenverantwortlichen Le-
bensgestaltung in Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Möglichkeiten und 
Zwängen“ (Walther 2012: 19). Ebenso beinhaltet diese Dimension auch die Aus-
einandersetzung mit gesellschaftlichen und politischen Prozessen (Riegel 2016, 
AGJ 2017), Meinungsbildung und die weltanschauliche bzw. wertebezogene Ori-
entierung vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Pluralität. 

Wie auch in fachlichen Diskursen hervorgehoben wird (vgl. zusammenfassend 
Otto/Rauschenbach 2004), sind Bildungsprozesse in all diesen Dimensionen kei-
neswegs auf formale schulische Bildungssettings beschränkt. Vielmehr wurde 
in den letzten Jahren die Bedeutung außerschulischer Bildungsorte hervorge-
hoben. Mit dem 12. Kinder- und Jugendbericht der deutschen Bundesregierung 
wurde schließlich die theoretische Differenzierung von formaler, non-formaler 
und informeller Bildung konzeptionell festgelegt. Bildung wurde damit nicht 
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79 Allerdings wird der Begriff der Bildungsgerechtigkeit sehr kontrovers diskutiert. Generell lässt 
sich jedoch festhalten, dass sich der Begriff der Bildungsgerechtigkeit nicht darin erschöpft, 
Heranwachsenden Chancen auf Bildung zu bieten, da das Ergreifen von Bildungschancen von 
sozialen Voraussetzungen abhängt und Zugangsvoraussetzungen u.a. durch den familiären Hin-
tergrund geprägt sind (vgl. Giesinger 2015). Eine Ausdifferenzierung des Begriffs Bildungsge-
rechtigkeit bietet Stojanov 2011.

80 Aufgrund der Komplexität und hohen Relevanz der Begleitung von Kindern und Jugendlichen 
im Umgang mit digitalen Medien wird das Thema Medienpädagogik im vorliegenden Kapitel 
gesondert behandelt. Damit soll auch die Notwendigkeit einer aktiven Medienpädagogik im 
Rahmen der stationären Kinder- und Jugendhilfe hervorgehoben werden. 

81 Unter anderen geht der deutsche Bildungsforscher Rainer Geißler (2012:16) davon aus, dass 
sich Bildungsbenachteiligungen zwar durch „migrationsspezifische“ Faktoren miterklären las-
sen, die unabhängig vom sozioökonomischen Status der Betroffenen wirken (Wechsel in eine 
fremde Gesellschaft, neue Verkehrs- und Unterrichtssprache, anderes Bildungssystem mit teil-
weise anderen Werten und Normen), dass jedoch sozioökonomische Ursachen weitaus bedeut-
samer sind.

mehr zu einem institutionell verorteten Prozess, sondern zu einem Vorgang im 
Subjekt, der mehr oder weniger „informell“ organisiert ist und an unterschiedli-
chen Bildungsorten stattfindet (vgl. Otto/Rauschenbach 2004). Bildung erweist 
sich daher als wichtiger Bestandteil der Sozialpädagogik und als eine wesentli-
che Aufgabe auch der Kinder- und Jugendhilfe. Die Kinder- und Jugendhilfe im 
allgemeinen und die sozialpädagogischen Einrichtungen im besonderen sind 
damit vor die Herausforderung gestellt, bestmöglich gleiche Bildungschancen 
für Heranwachsende im Kontext der stationären Kinder- und Jugendhilfe zu ge-
währleisten bzw. höchstmögliche „Bildungsgerechtigkeit“79 anzustreben. Für so-
zialpädagogische Einrichtungen bedeutet diese Zielorientierung, dass die Inter- 
essen und Potentiale aller betreuten Kinder und Jugendlichen wahrgenommen 
und gefördert und die Kinder und Jugendliche im Zugang zu und in der Bewälti-
gung von formalen (Aus-)Bildungsprozessen unterstützt werden, vielfältige Bil-
dungsprozesse in der Einrichtung initiiert und dabei auch die kritische Nutzung 
neuer Medien80 gefördert und begleitet wird. 

9.1.2.  Bildungsförderung im Kontext der stationären Betreuung von Kindern und 
Jugendlichen

9.1.2.1.  Unterstützung von Kindern und Jugendlichen auf ihren formalen  
Bildungswegen

Studien verweisen eindeutig darauf, dass sozioökonomische und herkunftsbe-
dingte Merkmale von Kindern und Jugendlichen im österreichischen Bildungs-
system mit Bildungsungleichheiten verbunden sind. Vor allem Kinder und 
Jugendliche mit Migrationshintergrund81 und Jugendliche aus Familien mit ge-
ringem Bildungskapital sind im österreichischen Bildungssystem benachteiligt 
(vgl. Steiner 2014). Ebenso muss von einem Zusammenhang zwischen Bildungs-
benachteiligungen und negativen Lebenserfahrungen ausgegangen werden, wie 
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82 So weist die Studie darauf hin, dass gesundheitliche Einschränkungen das NEET-Risiko von Ju-
gendlichen um 40% im Vergleich zu Jugendlichen ohne gesundheitliche Einschränkungen erhö-
hen (ebda.: 17).

83 ESL (Early School Leaver) bezeichnet Jugendliche (18-24 Jährige) mit höchstens Pflichtschulab-
schluss (ISCED 3c-kurz), die sich nicht mehr in Ausbildung befinden. Der Begriff NEET bezieht 
sich laut Definition der Europäischen Kommission auf Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren, 
die nicht beschäftigt sind und keiner Bildung oder Schulung in den letzten vier Wochen nachge-
gangen sind (vgl. Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 2014). 

84 Wir verwenden den mittlerweile gängigen Begriff Care Leaver auch in den vorliegenden Stan-
dards, möchten in Anschluss an Sievers et al. (2018) jedoch darauf hinweisen, dass der Begriff 
eine irritierende Komponente umfasst (ebda.: 7). Denn mit dem Begriff wird impliziert, dass 
junge Menschen ein „Setting der Fürsorge“ und Menschen hinter sich lassen „ohne dass of-
fensichtlich ist, wer danach die Rolle eines Begleiters oder einer Begleiterin übernimmt und 
an den weiteren Entwicklungsschritten ins Erwachsenwerden teilnimmt“ (ebda.). Damit drückt 
der Begriff Care Leaver die empirische Realität (auch) in Österreich aus, dass bislang koordi-
nierte, flächendeckende Unterstützungsstrukturen zur Begleitung dieser jungen Menschen im 
Übergang in ein eigenverantwortliches Leben fehlen. Mit Sievers et al. interpretieren wir den 
Begriff Care Leaver daher als einen pädagogischen und öffentlichen Auftrag zur Ausgestaltung 
von Hilfestellungen für junge Erwachsene im Übergang von der stationären Betreuung in die 
eigenständige Lebensführung (vgl. Kap. 10).

85 Stephan Sting weist etwa darauf hin, dass etwa in England nur sechs Prozent dieser Perso-
nengruppe ein Studium beginnen, während bei den Gleichaltrigen über 30 Prozent studieren. 
Vergleichszahlen für Österreich fehlen. Vgl. https://www.aau.at/blog/bildungschancen-von-ju-
gendlichen-in-betreuungseinrichtungen/ (Zugriff am 07.09.2018).

eine Studie des Bildungsforschers Johann Bacher (ISW/IBE/JKU 2013: 359) na-
helegt82. Bildungsbenachteiligungen dieser Kinder und Jugendlichen zeigen sich 
dabei nicht nur an den Ergebnissen internationaler Studien wie PIRLS und PISA, 
sondern auch an der Anzahl der sog. „ESL-Jugendlichen“ und „NEET-Jugendli-
chen“83. Was die Bildungssituation von Kindern und Jugendlichen in stationärer 
Betreuung bzw. der sog. Care Leaver84 im besonderen betrifft, deuten internatio-
nalen Studien eindeutig darauf hin, dass Care Leaver beim Erreichen von forma-
len Bildungsabschlüssen schlechter abschneiden als Gleichaltrige in der Durch-
schnittsbevölkerung85. Auch für Österreich lässt sich dieser Befund erhärten, wie 
eine aktuelle Studie unter der Leitung von Prof. Stephan Sting in Kooperation mit 
SOS Kinderdorf Österreich und Pro Juventute nahelegt (Groinig et al. 2019). Al-
lerdings weist die Studie auch darauf hin, dass die Ursachen für diese Benachtei-
ligungen von stationär betreuten Heranwachsenden vielfältig sind und mehrere 
Bedingungen für gelingende Bildungsverläufe im formalen Bildungssystem von 
Relevanz sind. Dazu zählen u.a. die schon erwähnten Benachteiligungen auf-
grund der Lebenslage der Herkunftsfamilie (sozioökonomische Ausgangslagen 
der Herkunftsfamilie, Bildungsstatus und -aspirationen der Eltern etc.), die oft-
mals „wenig Spielräume für weiterführende Bildungsprozesse“ (ebda.: 27) eröff-
nen, sowie die erlebte Alltagskultur und der familiäre Habitus (ebda.). Wie schon 
hervorgehoben, haben Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen in 
vielen Fällen mit Traumatisierungen und psychischen Belastungen zu kämpfen, 
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86 Die Ermöglichung des Zugangs zu inklusiver Schulbildung setzt jedoch die Verfügbarkeit einer 
hinreichenden Zahl inklusiver Schulen bzw. Schulklassen voraus. Dass der Weg zu einem flä-
chendeckenden Angebot und einer inklusiv orientierten Bildungspolitik noch lange ist, betont 
etwa der Leiter des Instituts Inklusive Pädagogik Prof. Feyerer in einem Interview von Frühjahr 
2018. Vgl: http://www.ph-ooe.at/fileadmin/Daten_PHOOE/Inklusive_Paedagogik_neu/Datei-
en_ab_2018/interview-feyerer-KORR3.pdf (Zugriff am 06.02.2019).

die sich auf die formalen Bildungswege negativ auswirken können. In diesem Zu-
sammenhang hebt die Studie auch hervor, dass Heranwachsende und Care Lea-
ver infolge der erlebten biographischen Brüche oftmals Beziehungsunsicherheit 
und eine existenzielle „Verunsicherung des Welt- und Selbstbilds“ (ebda.: 28) 
erleben, wodurch die Konzentration auf Bildungsschritte beeinträchtigt werden 
kann. Auch erfahren manche Kinder und Jugendliche Stigmatisierungen („Heim-
kinder“) in Bildungseinrichtungen, die Bildungsprozesse begrenzen und damit 
verbunden sein können, dass Heranwachsende wesentlich mit dem „Ringen 
um Normalität“ (Groinig et al. 2019: 103f.) beschäftigt und mit Erfahrungen der 
Ausgrenzung in oder durch Bildungseinrichtungen konfrontiert sind . Diese un-
terschiedlichen Belastungsfaktoren können zu Konfliktspiralen im Klassen- bzw. 
Schulverband führen. Angemessene personelle Ressourcen in den Bildungsein-
richtungen sind daher von zentraler Bedeutung, damit krisenhafte Schulverläufe 
von Kindern und Jugendlichen nicht in Suspendierungen, Schulwechsel, Schul-
verweigerung oder -absentismus münden. Die betreuenden Fachkräfte sind ge-
fordert, in enger Abstimmung mit den verantwortlichen Lehrkräften und Schul-
sozialarbeiter/innen zeitgerecht Lösungsschritte zur Bewältigung schulischer 
Krisen sowie zur Abwendung von Ausgrenzungsprozessen auszuloten. Nicht 
zuletzt sind Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in besonderer Weise 
dem Risiko sozialer Exklusion und der Benachteiligung auf ihren Bildungswegen 
ausgesetzt. Ziel (auch) der stationären Kinder- und Jugendhilfe muss es sein, 
Chancengerechtigkeit in Hinblick auf die bildungsbezogene und gesellschaftli-
che Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen zu erreichen. Die 
Ermöglichung des Zugangs zu inklusiven Bildungsangeboten86 ist daher ebenso 
unerlässlich wie die entwicklungsgerechte Unterstützung von Kindern und Ju-
gendlichen mit Behinderungen in der Weiterentwicklung ihrer Talente und der 
Bewältigung der schulischen Herausforderungen. 

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass belastende biographische 
Erfahrungen als Bildungsbarrieren wirken können, „solange diese nicht hinrei-
chend bearbeitet sind“ (Sievers et al. 2018: 57). Zugleich können positive Bil-
dungsverläufe in Hinblick auf schulische Leistungen und soziale Eingebundenheit 
jedoch auch zur „Rollen- und Handlungssicherheit“ (ebda.: 53) von Kindern und 
Jugendlichen sowie „zu einer Verarbeitung von biographischen Krisen“ (2018: 
57) beitragen, wie die Bildungsforscher/innen Britta Sievers, Severine Thomas 
und Maren Zeller hervorheben. Die Unterstützung von Heranwachsenden bei 
der Bearbeitung von biographischen Belastungen und die Förderung formaler 
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87 So wird im 7. Bericht zur Lage der Jugend in Österreich festgestellt, dass der Anteil der erwerbs-
tätigen 20-24-Jährigen (inkl. Lehre) im Jahr 2015 nur noch 66,2% betrug – gegenüber 71,5% im 
Jahr 1994 (BMFJ 2016: 34).

Bildungsverläufe stellen daher gleichermaßen Aufgabengebiete der stationä-
ren Kinder- und Jugendhilfe dar und sind gemeinsam in den Blick zu nehmen. 
Sowohl die Bearbeitung von biographischen Brüchen und Krisen als auch das 
Aufholen bestehender schulischer Defizite benötigen jedoch Zeit und sind oft-
mals mit nicht-linearen (Aus-)Bildungsverläufen und Verzögerungen verbunden 
(Sievers et al. 2018: 57, Groinig et al. 2019: 180). Darüber hinaus haben sich 
die Ausbildungszeiten von Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen auch in der 
Gesamtbevölkerung generell verlängert, wie von Jugendforscher/innen vielfach 
konstatiert wurde (Oehme 2008, Sting 2011, BMFJ 2016).87  Während Gleichalt-
rige mit familiärer Unterstützung jedoch verlängerte Ausbildungsprozesse viel-
fach ohne existenzielle Notlagen durchlaufen können, stehen Jugendlichen in 
stationärer Betreuung oftmals nur „verdichtete Zeitfenster“ (ebda: 54) für ihre 
formalen Bildungswege zur Verfügung, da die Unterstützung von Jugendlichen 
durch den öffentlichen Kinder- und Jugendhilfeträger über das 18. Lebensjahr 
hinaus nicht garantiert werden kann bzw. spätestens mit 21 Jahren endet. Wie 
die aktuelle Studie unter Leitung von Stephan Sting hervorhebt, führt diese zeit-
liche Beschränkung der Unterstützung durch die Kinder- und Jugendhilfe oftmals 
dazu, dass (auch seitens der betreuenden Einrichtungen) eine „Ausrichtung auf 
mittlere Berufsabschlüsse und Lehrberufe“ und auf einen „schnellen Berufsein-
stieg“ dominiert (Groinig et al. 2019: 177). 

Damit Kinder und Jugendliche in stationärer Betreuung ihren Bildungsaspiratio-
nen nachgehen und individuell passende Ausbildungen abschließen können, ist 
daher „die Etablierung geeigneter Unterstützungsformen für junge Erwachsene 
erforderlich“ (Groinig et al. 2019: 180). Dazu zählen die Unterstützung bei der 
Bearbeitung biographischer Brüche und Krisen ebenso wie das Erkennen und 
die Förderung von Begabungen und die Unterstützung der Heranwachsenden 
bei der beruflichen Orientierung, damit sie ihre Interessen und Talente identifi-
zieren und ihr Berufswahlspektrum (auch in Hinblick auf geschlechterstereotype 
Einschränkungen) erweitern können (vgl. Tschenett 2013). Von hoher Relevanz 
ist auch die Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen in der Einrichtung, 
damit Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen ihren Bildungsambi-
tionen nachgehen und neue Bildungsanreize erfahren können. Eine adäquate 
materielle Umgebung (wie etwa Bücher, PCs, Lernräume oder individuelle Nach-
hilfe) ist hierfür ebenso wichtig wie eine „Bildungskultur im Alltag“ (Sievers et 
al. 2018: 57), die sich etwa in alltäglichen Gesprächen zu Bildungsthemen und 
im Interesse der Fachkräfte an der schulischen Situation der Heranwachsenden 
zeigt. Damit die betreuten Heranwachsenden ihr Recht auf Bildung verwirkli-
chen können, ist insbesondere auch die Vernetzung und Zusammenarbeit mit 
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Bildungsträgern und Ausbildungsbetrieben zur Auslotung etwaiger Problem-
stellungen und weiterführender Unterstützungsmöglichkeiten, aber auch zur 
emotionalen Stärkung der Heranwachsenden unabdingbar.  Ebenso erfordert 
die bildungsbezogene Begleitung der betreuten Kinder und Jugendlichen, dass 
Fachkräfte den Zugang zu passgenauen Ausbildungen und inklusiven Schulen si-
cherstellen und die Heranwachsenden bei der Bewältigung der schulischen und 
ausbildungsbezogenen Herausforderungen in Form von Lernbegleitung unter-
stützen. Schließlich ist es wesentlich, dass Jugendliche bzw. junge Erwachsene 
mit Bildungsambitionen dabei unterstützt werden, auch höhere formale Bil-
dungswege einzuschlagen (Groinig et al. 2019: 181). Dazu sind jedoch entspre-
chende Rahmenbedingungen notwendig, wozu „Unterstützungsformen über die 
Zeit der Jugendhilfe hinaus“ (ebda.: 180), darunter auch die materielle Absiche-
rung von jungen Erwachsenen während ihrer Ausbildungen, zählen.

9.1.2.2.  Förderung von Bildungsprozessen in der sozialpädagogischen Einrich-
tung

Bildungsprozesse in der stationären Einrichtung lassen sich unter den Begriffen 
non-formale bzw. informelle Bildung subsumieren. Non-formale Bildungspro-
zesse weisen ein gewisses Maß an Strukturierung auf (z.B. geplante Workshops 
und schul- bzw. ausbildungsbegleitende Lernunterstützung). Ein wesentlicher 
Aspekt non-formaler Bildungsförderung in Einrichtung ist daher auch, dass die 
betreuenden Fachkräfte ihr Augenmerk auf die formalen Bildungsprozesse der 
betreuten Heranwachsenen legen, Unterstützungsbedarfe wahrnehmen und 
bedarfsgerechte Hilfestellungen anbieten.  Demgegenüber sind informelle Bil-
dungsprozesse unstrukturiert und in den meisten Fällen aus Sicht der Lernenden 
nicht beabsichtigt. Sie erfolgen daher oftmals im Zusammenhang mit anderen 
Tätigkeiten oder in der Auseinandersetzung mit Erfahrungen und Problem-
stellungen (vgl. Baumbast et al. 2012). Ziel der Bildungsförderung im Kontext 
der sozialpädagogischen Einrichtung ist es, vielfältige, entwicklungsgerechte 
und inklusionsfördernde Bildungsmöglichkeiten für alle betreuten Kinder und 
Jugendliche zur Verfügung zu stellen, die zugleich der „Eigensinnigkeit von Bil-
dungsprozessen“ hinreichend Raum lassen (vgl. Sting/Wakounig 2011: 7). Dazu 
zählen strukturierte Bildungsangebote wie Workshops zu interessierenden The-
men, die Förderung der Teilnahme an kulturellen Bildungsangeboten (wie Mu-
seumsbesuche, Konzerten etc.) und gemeinschaftsfördernden Gruppenange-
boten (wie Gruppenurlauben) ebenso wie die Nutzung von Alltagserfahrungen 
und Themenstellungen, mit denen Kinder und Jugendliche konfrontiert sind, als 
mögliche Bildungsanlässe. 

In der Dimension der Persönlichkeitsentwicklung ergeben sich solche Bildungs-
anlässe etwa in der reflexiven Bearbeitung von Konflikten (vgl. Kap. 8) und der 
Bearbeitung von biographischen Erfahrungen und Belastungen (vgl. Kap. 5), 
aber auch in der Wahrnehmung und Förderung von individuellen Interessen und 
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88 Wenn hier von Bildung im Sinne der Begleitung von Heranwachsenden bei der Reflexion von 
politischen Verhältnissen die Rede ist, wird von einem breiten Politikverständnis in Anschluss 
an Wolfgang Sander (2013) ausgegangen. Politik in diesem Verständnis meint die Regelung 
gemeinsamer Angelegenheiten menschlicher Gesellschaften und umfasst daher keineswegs 
nur staatliche Regelungsmechanismen und politische Institutionen. Demnach ist eine Situati-
on dann „politisch“, „wenn in ihr grundlegende Fragen und Probleme des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens zum Ausdruck kommen oder wenn sie auf die politische Agenda gesetzt“ 
werden (ebda.: 67). 

Potentialen der betreuten Kinder und Jugendlichen. Dazu zählt auch, dass Kin-
der und Jugendliche ihren Interessen im Rahmen externer Angebote (wie Musi-
kunterricht, Vereinstätigkeit etc.) nachgehen können und die dafür notwendigen 
finanziellen Ressourcen sichergestellt werden.

Bildungsprozesse in Hinblick auf gesellschaftliche Teilhabe beziehen sich auf 
die Förderung von Mündigkeit im Sinne der Bewusstwerdung über soziale, ge-
sellschaftliche und politische Verhältnisse, die eigene Eingebundenheit und im 
Sinne der Entwicklung eigener Perspektiven (Bremer/Trumann 2013: 46).  Wie 
bereits in Kapitel 3 ausgeführt, eignen sich Beteiligungsprozesse in der Einrich-
tung besonders dazu, Meinungsbildung und demokratierelevante Fähigkeiten 
zu fördern. Meinungsbildung kann darüber hinaus gefördert werden, indem 
Fachkräfte politische Fragen88 und gesellschaftliche Themen, mit denen Kinder 
und Jugendliche in ihrem Alltag und/oder auf ihren formalen Bildungswegen in 
Kontakt kommen (etwa in Bezug auf bevorstehende politische Wahlen, Schü-
ler/innenvertretungswahlen, etc.), aufgreifen und zur Diskussion stellen. Auch 
wenn die Aufgabe der Fachkräfte nicht in politischer Bildung im engeren Sinne 
liegt, stehen sie als erste Ansprechperson im Alltag vor der Herausforderung, auf 
gesellschaftspolitische Fragen und Themen der betreuten Kinder und Jugend-
lichen adäquat reagieren zu können. Die Begleitung der Heranwachsenden in 
ihren Meinungs- und Urteilsbildungsprozessen zu gesellschaftlichen oder politi-
schen Fragen erfordert einerseits, dass Fachkräfte unterschiedliche Meinungen 
zur Diskussion stellen und ihre eigene Position nicht verabsolutieren. Anderer-
seits sind sie jedoch ggf. auch gefordert, selbst Stellung zu beziehen, denn „nicht 
jede politische, kulturelle oder religiöse Position ist akzeptabel und tolerabel, 
sondern nur solche sind es, die ihrerseits das Recht aller anderen auf freie Ent-
faltung akzeptieren“ (Sander 2013.: 55). Wie im Fachdiskurs zu politischen Bil-
dungsprozessen vielfach hervorgehoben wurde, geht es daher wesentlich auch 
darum, einen demokratischen Umgang mit gesellschaftlicher Pluralität und Mei-
nungsvielfalt zu fördern und Pluralitäts- bzw. Differenzerfahrungen als bedeutsa-
me Bildungsanlässe zu nutzen (Koller 2012). 

Damit eng verbunden ist die Begleitung von Heranwachsenden in ihrer Wer-
teentwicklung und weltanschaulichen Orientierung. Die Entwicklung von Wer-
ten ist nicht „mit Absicht erzeugbar“ (Joas 2006: 1), sondern als Prozess zu ver-
stehen, der in Zusammenhang mit dem positiven Erleben von Vorbildern und 
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89 Der Begriff Religion wird in Fachdebatten sehr kontrovers diskutiert und unterschiedlich de-
finiert (vgl. etwa Pollack 2018). Hier wird Religion sowohl als Deutungssystem in Hinblick auf 
einen Bereich, der jenseits der unmittelbaren, alltäglichen Sinneserfahrung liegt, als auch als 
gesellschaftlicher Teilbereich (Religion als institutionalisierter gesellschaftlicher Bereich) ver-
standen (vgl. Rayiet 2017: 11).  

dem Reflektieren von Werten steht (Schubarth 2016: 25). Dabei vollzieht sich 
Wertebildung in pluralen Gesellschaften immer vor dem Hintergrund einer Viel-
zahl von möglichen Wertehaltungen und Weltanschauungen. Gerade in diesen 
Aspekten können Fachkräfte Heranwachsende begleiten, indem sie konstruk-
tive Dialoge zu differierenden Werten initiieren und moderieren, Kinder und 
Jugendliche dabei unterstützen, sich ihrer eigenen Werte bewusst zu werden 
und unterschiedliche Weltanschauungen (z.B. religiöse Symbole und Bräuche, 
Feiertage) kennenzulernen. Nicht zuletzt gilt es auch, die weltanschaulichen 
Orientierungen und die Sinnbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen wahrzu-
nehmen und „in ihrer biographischen Sinnhaftigkeit zu verstehen und zu würdi-
gen“ (Lechner 2014a: 61), aber auch  etwaige Gefährdungen in Zusammenhang 
mit Weltanschauungen und Religion89 (wie etwa die Hinwendung zu autoritär 
strukturierten Glaubens-/Gemeinschaften) mit den Heranwachsenden zu the-
matisieren (Lechner 2014b). Der Förderung der Entwicklung menschenrechtso-
rientierter Grundhaltungen und Handlungsmaßstäbe kommt hierbei besondere 
Bedeutung zu. Dies inkludiert auch, dass Kinder und Jugendliche in der Ausei-
nandersetzung mit weltanschaulichen Orientierungen und eigenen Handlungs-
maßstäben ein Bewusstsein für die Gleichstellung aller Menschen in Hinblick auf 
ihre Rechte entwickeln. Dazu zählt auch die Entwicklung eines Verständnisses 
dafür, „dass die eigenen Menschenrechte mit denen der anderen in einen Aus-
gleich gebracht werden müssen“ (Reitz/Rudolf 2014: 13).

Bildungsprozesse von Kindern und Jugendlichen beschränken sich jedoch nicht 
auf jene Lern- und Entwicklungsprozesse, die von Fachkräften begleitet werden. 
Denn Bildung ist in vielfältige, auch informelle Kontexte und soziale Zusammen-
hänge eingelagert. Insofern Bildung auf soziale Praktiken und Interaktionen, 
aber auch auf Beziehungen angewiesen ist (Schwendowius 2015: 90), ist sie 
immer auch „soziale Bildung“ (Sting 2002). Wie aus der aktuellen Studie unter 
der Leitung von Stephan Sting hervorgeht, stellen Peers (Freundschaften, Part-
nerschaften, Jugendcliquen) im Kontext der stationären Kinder- und Jugendhilfe 
„die mit Abstand bedeutsamste Ressource für soziale Unterstützung“ (Groinig et 
al. 2019: 66) dar und bestimmen die Bildungsverläufe in einem hohen Ausmaß 
mit. Aus Sicht der betreuenden Fachkräfte gilt es daher, solche sozialen Kontex-
te, die von Heranwachsenden als unterstützend erlebt werden und produktive 
Aspekte aufweisen, auch als Bildungsressource wahrzunehmen und „für die He-
rausbildung sozialer Orte sensibel zu sein, an denen positive soziale Erfahrun-
gen ermöglicht werden, die wiederum entwicklungsförderliche Selbstbildungs-
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90 Der Begriff der Medienkompetenz wird von Expert/innen unterschiedlich definiert. In der So-
zialpädagogik wurde der Begriff maßgeblich von Dieter Baacke geprägt, der vier Dimensionen 
von Medienkompetenz ausdifferenzierte: Medienkritik, Medienkunde, Medienverwendung 
und Mediengestaltung. Andere Expert/innen gehen jedoch von mehr Dimensionen der Medi-
enkompetenz aus (vgl. etwa Groeben/Hurrelmann 2002). 

91 Zur Ausdifferenzierung des Begriffs der digitalen Gewalt vgl. Saferinternet 2015. 
92 Aktuelle Studien weisen auf ein alarmierendes Ausmaß an unangenehmen Erfahrungen von 

Jugendlichen im Netz hin. Vgl. etwa die deutsche JIM-Studie des Medienpädagogischen For-
schungsverbundes Südwest (mpfs 2017) oder auch die Studie des Jugendkulturforschungsinsti-
tuts im Auftrag von SOS Kinderdorf (Kohout 2018).

prozesse initiieren und Unterstützung beim Einschlagen formaler Bildungswege 
bieten“ (ebda.: 180). 

9.1.2.3. Medienpädagogik

Die produktive und interaktive Nutzung digitaler und interaktiver Medien wird 
heute als eine unerlässliche Grundvoraussetzung für gesellschaftliche und be-
rufliche Teilhabe in der sog. Informations- und Wissensgesellschaft betrachtet. 
Neue Medien bringen eine Reihe von Vorteilen sowohl für den privaten als auch 
für den beruflichen Alltag mit sich, darunter die rasche und vereinfachte Zugäng-
lichkeit zu Informationen und sozialen Netzwerken, die einfache Verbreitung und 
Vervielfältigung von Informationen u.v.m. Auch die zivilgesellschaftliche Teilhabe 
und damit die Festigung demokratischer Strukturen erfolgt zunehmend über di-
gitale Medien (Baumgartner et al. 2015: 95). Nicht zuletzt stellt die kompetente 
Nutzung neuer Medien sowohl die Voraussetzung als auch als Ziel von Bildungs-
prozessen dar (Hunold/Greis 2002:15). Sozialpädagogische Einrichtungen sind 
daher gefordert, die betreuten Kinder und Jugendlichen bei der Entwicklung 
von Medienkompetenzen90 zu unterstützen. Medienkompetenz, verstanden als 
Fähigkeit, „Medien und ihre Inhalte den eigenen Zielen und Bedürfnissen ent-
sprechend effektiv zu nutzen“ (vgl. Baacke et al., 1999 zit. in Schneider et.al. 
2010), beinhaltet neben Wissen über Medien und deren technische Bedienung, 
Verwendung und Gestaltung auch die Fähigkeit zu Medienkritik. Die Entwick-
lung von Fähigkeiten zum kritischen Umgang mit digitalen Medien ist insofern 
von höchster Bedeutung als diese auch mit Risiken für Kinder und Jugendliche 
verbunden sind. 

So sind digitale Medien zum einen mit dem Risiko verbunden, dass Heranwach-
sende mit problematischen Darstellungen von Gewalt und Sexualität in Kontakt 
kommen oder von Grenzverletzungen und digitaler Gewalt91, wie etwa Cyber-
mobbing, Hasspostings oder sexuelle Belästigung im Netz (vgl. saferinternet.at 
2015: 7), betroffen sind92. Darüber hinaus bieten neue Medien Heranwachsen-
den die Möglichkeit, Inhalte auch selbst zu produzieren, womit das Risiko der 
Verbreitung sensibler Daten und datenschutzrechtlich relevanter Inhalte ver-
bunden ist. Nicht zuletzt sind digitale Medien mit dem Risiko einer Sogwirkung 
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93 Die Begrifflichkeit für Suchtverhalten in Hinblick auf die Nutzung des Internets ist jedoch bislang 
nicht einheitlich. Die Schwierigkeit bei der Begriffsbestimmung liegt vor allem darin, dass die 
Internetnutzung unterschiedliche Nutzungsaktivitäten und damit unterschiedliche problema-
tische Nutzungsmöglichkeiten umfasst, darunter die Abhängigkeit von Computerspielen und 
Internetbeziehungen, abhängiges Surfen, abhängige Computerpornographie etc. (vgl. Rehbein 
et al. 2013).  Seit 2013 hat eines der beiden weltweit gängigen Klassifikationssysteme für Krank-
heiten – das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) – die Internet Gaming 
Disorder (Computerspielsucht) aufgenommen.

94 In Hinblick auf problematische Internetnutzung in stationären Einrichtungen weist die Studie 
der deutschen LWL-Koordinationsstelle Sucht (2014) auf ein hohes Ausmaß problematischen 
Konsumverhaltens hin. Denn laut dieser Studie fällt es 11,0 % der befragten Jugendlichen häufig 
oder sehr häufig schwer, mit dem Internetgebrauch aufzuhören – sei es beim Chatten, Surfen, 
Spielen oder dem Besuch sozialer Netzwerke; 20,9 % der Jugendlichen gaben an, ab und an ein 
Problem damit zu haben (LWL-Koordinationsstelle Sucht 2014: 42). Demgegenüber nehmen die 
pädagogischen Fachkräfte jedoch nur bei etwa halb so vielen Jugendlichen diese Sogwirkung 
wahr (24,8 %) und sahen nur bei 6 % Probleme (ebda.: 58).

oder der Entwicklung eines Suchtverhaltens verbunden, die die Kinder und 
Jugendlichen selbst nicht mehr kontrollieren können. Unter dem Begriff Inter-
netsucht93 wird ein exzessives Gebrauchsverhalten bezeichnet, das mit Kontroll-
verlust und übermäßigem Zeitaufwand verbunden ist und „zur Vernachlässigung 
verschiedener Lebensbereiche (z.B. sozialer Kontakte, ausbildungsbezogener 
Belange, Freizeitaktivitäten), zu sozialer Isolation sowie gesundheitlichen Beein-
trächtigungen führen kann“ (Dreier et al. 2013: 1). Die Verbreitung von Internet-
sucht wird aktuell bei 1 % der Gesamtbevölkerung verortet (Rehbein et al. 2013), 
bei Jugendlichen jedoch bedeutend höher (Dreier et.al. 2013) eingeschätzt94 . 

Angesichts dieser Risiken sind die betreuenden Fachkräfte in sozialpädagogi-
schen Einrichtungen vor die komplexe Herausforderung gestellt, einerseits Kin-
der und Jugendliche im Sinne des Jugendschutzes vor solchen Gefährdungen 
zu „bewahren“ (Hajok 2015: 87) und sie andererseits bei der Aneignung von 
Kompetenzen zu begleiten, die es ihnen ermöglichen, neue Medien produktiv 
und gefahrlos zu nutzen. Nicht zuletzt sind Fachkräfte gefordert, Kinder und Ju-
gendliche bei der Verarbeitung etwaiger negativer Erfahrungen bei der Medien-
nutzung zu begleiten. In Anlehnung an Daniel Hajok lassen sich daher drei Hand-
lungsorientierungen unterscheiden, wie Kinder und Jugendliche in stationären 
Einrichtungen im Umgang mit digitalen Medien unterstützt werden können. 

1). Im Sinne der primären Prävention geht es darum, Kinder und Jugendliche 
vor Gefährdungen zu bewahren und sie in Hinblick auf Risiken bei der Nutzung 
digitaler Medien aufzuklären. Die Handlungsorientierung des „Bewahrens“ 
umfasst einerseits die Entwicklung klarer Vereinbarungen mit den Heranwach-
senden zu den Inhalten ihrer Mediennutzung sowie deren kontinuierliche Über-
prüfung und Reflexion mit den betreuten Kindern und Jugendlichen (ebda.: 87). 
Andererseits ist die Orientierung an Altersfreigaben bei Computerspielen und 
Filmen ein wichtiger Beitrag zum Schutz von Kindern. Auch technische Schutzin-
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95 Vgl. https://www.saferinternet.at/faq/jugendarbeit/muessen-wir-auf-den-computern-im-jugend- 
zentrum-filter-und-sperren-einrichten/ (Zugriff am 13.09.2018). 

96 So weist etwa die bereits erwähnte JIM-Studie darauf hin, „dass eine informationsorientierte 
Nutzung des Internet mit dem Bildungsniveau ansteigt“ (Kutscher et.al. 2009: 21).

strumente (wie Kinderschutz-Software und Filter) stellen ggf. Möglichkeiten der 
Prävention dar, die jedoch jedenfalls durch die Reflexion der Gründe für diese 
Maßnahme mit den Kindern und Jugendlichen und eine entsprechende Aufklä-
rung kombiniert eingesetzt werden sollte, wie saferinternet.at95 hervorhebt. Die 
Handlungsorientierung der „Aufklärung“ zielt insbesondere auf eine frühzeitige 
Information von Heranwachsenden „über Medien, ihre Inhalte und Funktionen, 
dahinterstehende Interessen, Chancen und Risiken der Nutzung“ (Hajok 2015: 
87). Dazu zählt auch die Unterstützung bei der Bewertung von Informationen 
und die Aufklärung in Hinblick auf Risiken bei anonymen Kontaktaufnahmen 
im Internet und bei Online-Käufen. Die hohe Bedeutung der Förderung einer 
kritischen Distanz im Umgang mit Informationen und Aufklärung zu Fragen des 
Datenschutzes wird im Fachdiskurs besonders hervorgestrichen (Spanhel 2002). 

Eine weitere wichtige Handlungsorientierung stellt 2.) die aktive Begleitung 
von Kindern und Jugendlichen bei der produktiven Nutzung von digitalen 
Medien für bildungsrelevante und persönliche Ziele und Interessen dar. Digita-
le Medien bieten dabei in besonderer Weise Chancen, „Medienerziehung“ als 
gemeinsames Projekt von Fachkräften, Kindern und Jugendlichen zu verstehen, 
in denen diese gegenseitig voneinander lernen. Zugleich zielt die Begleitung 
bei der Mediennutzung auch auf die Unterstützung von Kindern und Jugendli-
chen beim Erwerb von Medienkompetenzen. Hierzu zählen etwa die Förderung 
von Kompetenzen der technischen Nutzung und Mediengestaltung im Rahmen 
gemeinsamer Medienprojekte oder die Unterstützung bei einer lern- und in-
formationsorientierten Computernutzung (Kennenlernen von Programmen, 
Rechercheoptionen, Mediennutzung für schulische Aufgaben etc.) und der Be-
urteilung von Informationen aus dem Internet. Wie Forschungsergebnisse ein-
deutig zeigen, hat die Förderung in diesem Handlungsbereich bildungsbezogene 
Benachteiligungen, aber auch Benachteiligungen aufgrund von Behinderungen 
angemessen zu berücksichtigen, denn Bildungsbenachteiligungen setzen sich 
sowohl auf der Ebene des Zugangs zu neuen Medien (digital divide) als auch auf 
der Ebene ihrer Nutzung (digital inequality) fort (vgl. Kutscher et al. 2009)96 . Die 
Ermöglichung des Zugangs zu digitalen Medien auch für Kinder und Jugendli-
che mit Beeinträchtigungen (etwa durch die Nutzung entsprechender Apps wie 
„Leichter Lesen“ oder von barrierefreien Programmen) kommt hierbei besonde-
re Bedeutung zu.

Angesichts der hohen Anzahl an Jugendlichen, die bereits negative Erfahrungen 
bei der Nutzung des Internets gemacht haben, sind Fachkräfte in stationären 
Einrichtungen 3.) oftmals auch gefordert, Heranwachsende im Sinne der ter-
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97 https://www.saferinternet.at/news-detail/cyber-grooming-wie-kann-ich-mein-kind-vor-sexu-
eller-belaestigung-im-internet-schuetzen/ (Zugriff am 13.09.2018).

98 Bei sexuellen Anbahnungen im Netz ist  hierfür §208a Anbahnung von Sexualkontakten zu Un-
mündigen von Relevanz.

tiären Prävention bei der Bearbeitung grenzverletzender Erlebnisse im Inter-
net angemessen zu begleiten. Hajok spricht in diesem Zusammenhang von der 
Handlungsstrategie des „Reparierens“, da bereits erlebte Erfahrungen aufgear-
beitet werden müssen. Wie saferinternet.at nahelegt, ist hierfür die unterstüt-
zende Reflexion der Ereignisse mit den Betroffenen ohne Schuldzuweisungen 
wesentlich97. Darüber hinaus gilt es, Schritte zu setzen, die eine Wiederholung 
der Erfahrung verhindert (z.B. Blockieren der belästigenden Person im jeweili-
gen Sozialen Netzwerk, Anlegen eines neuen Kontos etc.), und ggf. Beweise zu 
sichern (Screenshots, Speichern von Nachrichten etc.), die auch für eine etwaige 
polizeiliche Meldung relevant sein könnten98 . 

Zusammenfassend kann mit Hajok festgehalten werden, dass sich „schon aus 
den gesetzlichen Bestimmungen (…) ein konkreter Handlungsbedarf für einen 
angemessenen Umgang mit digitalen Medien in der stationären Kinder- und Ju-
gendhilfe“ (2015: 89) ergibt. Die Begleitung kann sich jedoch nicht in beschrän-
kenden Schutzmaßnahmen erschöpfen. Angesichts der schnelllebigen Medie-
nentwicklungen und der hohen Bedeutung von Medienkompetenzen gilt es 
vielmehr, dass sich Fachkräfte auf aktuelle Möglichkeiten der Mediennutzung 
einlassen und Kinder und Jugendliche aktiv dabei begleiten (ebda.). Entspre-
chende Kenntnisse und Fortbildungen für Fachkräfte zu Möglichkeiten und Ge-
fährdungen neuer Medien sind daher unabdingbar. Nicht zuletzt kommt auch 
in diesem Handlungsbereich der Vorbildfunktion der betreuenden Fachkräfte 
hohe Bedeutung zu. Die Reflexion des Mediennutzungsverhaltens im Team stellt 
daher ein wichtiges Qualitätsmerkmal von Medienpädagogik in der sozialpäda-
gogischen Einrichtung dar. 

9.2. Themenspezifische professionelle Haltungen

Für den Standardbereich Bildung erachten wir (neben der schon in Kapitel 3 aus-
führlich behandelten beteiligungsorientierten Haltung) folgende Grundhaltun-
gen als besonders relevant:

n	Haltung der Offenheit: Die Bildungswege von Kindern und Jugendlichen sind 
nicht ausschließlich linear steuerbar und folgen immer auch Prozessen der 
„Selbstbildung“. Um solche Selbstbildungsprozesse angemessen fördern und 
begleiten zu können, bedarf es einer Haltung der Offenheit der zuständigen 
Fachkräfte für die Interessen, Erkundungsbedürfnisse und mitunter auch 
bruchhaften Bildungswege der von ihnen betreuten Kinder und Jugendlichen. 
Zugleich inkludiert Offenheit, dass die betreuenden Fachkräfte auch Heraus-
forderungen und Anforderungen im Alltagsleben der Heranwachsenden als 
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Bildungsanlässe und informelle soziale Kontexte der Heranwachsenden als 
Bildungsressourcen wahrnehmen. 

n	Ressourcenorientierung bei gleichzeitiger Sensibilität gegenüber unter-
schiedlichen Lern- und Unterstützungsbedarfen: Die Unterstützung der 
betreuten Heranwachsenden auf ihren Bildungswegen erfordert einen res-
sourcenorientierten Zugang der betreuenden Fachkräfte, der die Talente und 
Interessen von Kindern und Jugendlichen wahrnimmt und fördert. Zugleich 
können jedoch passgenaue Bildungsmöglichkeiten nur gewährleistet werden, 
wenn die betreuenden Fachkräfte auch jene bildungsbezogenen Ausgangs-
lagen der Heranwachsenden wahrnehmen und in ihren Unterstützungsleis-
tungen berücksichtigen, die sich auf ihre Bildungschancen negativ auswirken 
können. Dazu können etwa geringe Neugierde und vermindertes Explorati-
onsbedürfnis aufgrund psychischer Belastungen, aber auch Aspekte wie be-
schränkte Deutschkenntnisse, kognitive Beeinträchtigungen und damit ver-
bundene Lernprobleme oder auch Erfahrungen der Diskriminierung aufgrund 
der Herkunft zählen.

n	Breites und emanzipatorisches Bildungsverständnis: Die Förderung der Bil-
dungsprozesse der betreuten Kinder und Jugendlichen im Kontext der stationä-
ren Betreuung bezieht sich gleichermaßen auf die formalen Bildungskarrieren 
der Heranwachsenden wie auf die Dimension der Persönlichkeitsentwicklung 
und die Dimension der gesellschaftlich-politischen Teilhabe im Sinne der Ent-
wicklung von Fähigkeiten zur Meinungsbildung sowie zur sozialen und politi-
schen Mitgestaltung. Damit wird hier ein breiter Bildungsbegriff vertreten, der 
sich wesentlich durch eine emanzipatorische Grundausrichtung auszeichnet. 
Im Sinne eines breiten Bildungsverständnisses wird hier die Förderung von 
umfassenden Orientierungsfähigkeiten verstanden, die sowohl formale Quali-
fikationen und fachliche Kompetenzen als auch soziale und emotionale Fähig-
keiten sowie gesellschaftspolitische und medienbezogene Urteilsfähigkeiten 
umfassen. 

n	Orientierung an Chancengerechtigkeit: Kinder und Jugendliche in stationärer 
Betreuung sind in hohem Ausmaß mit Bildungsbenachteiligungen konfrontiert. 
Grundsätzliche Haltung und Zielrichtung ist es, allen betreuten Kindern und 
Jugendlichen gemäß ihren Interessen und Bildungspotentialen bestmögliche 
Bildungschancen zu eröffnen und sie im Zugang zu Bildungsmöglichkeiten ent-
sprechend ihren Interessen und Potentialen zu unterstützen. Dazu zählt ins-
besondere auch die Eröffnung von Möglichkeiten inklusiver Bildung für Kinder 
und Jugendliche mit Beeinträchtigungen, Lernproblemen und/oder Behinde-
rungen. Nicht zuletzt bedeutet diese Orientierung, dass Kinder und Jugendli-
che Bezugspersonen hinter sich wissen, die auch bei schwierigen Situationen 
in der Schule oder am Ausbildungsplatz „hinter ihnen stehen“, was eine grund-
sätzliche Haltung der Zuständigkeit der betreuenden Fachkräfte voraussetzt .
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9.3. Rechtliche Rahmenbedingungen

Folgende gesetzliche Bestimmungen sichern das Recht von Kindern und Jugend-
liche auf Bildung und schützen Kinder und Jugendliche vor grenzüberschreiten-
den Erfahrungen im Internet:

n	UN-Kinderrechtskonvention: 

 ¡	Artikel 17: „Die Vetragsstaaten erkennen die wichtige Rolle der Massenme-
dien an und stellen sicher, daß das Kind Zugang hat zu Informationen und 
Material aus einer Vielfalt nationaler und internationaler Quellen, insbeson-
dere derjenigen, welche die Förderung seines sozialen, seelischen und sitt-
lichen Wohlergehens sowie seiner körperlichen und geistigen Gesundheit 
zum Ziel haben.”

 ¡	Artikel 28:  „Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Bildung 
an; um die Verwirklichung dieses Rechts auf der Grundlage der Chancen-
gleichheit fortschreitend zu erreichen, werden sie insbesondere a) den 
Besuch der Grundschule für alle zur Pflicht und unentgeltlich machen; b) 
die Entwicklung verschiedener Formen der weiterführenden Schulen allge-
meinbildender und berufsbildender Art fördern, sie allen Kindern verfüg-
bar und zugänglich machen und geeignete Maßnahmen wie die Einführung 
der Unentgeltlichkeit und die Bereitstellung finanzieller Unterstützung bei 
Bedürftigkeit treffen; c) allen entsprechend ihren Fähigkeiten den Zugang 
zu den Hochschulen mit allen geeigneten Mittelnermöglichen; d) Bildungs- 
und Berufsberatung allen Kindern verfügbar und zugänglich machen; e) 
Maßnahmen treffen, die den regelmäßigen Schulbesuch fördern (…)”. 

 ¡	Artikel 29 (1): „Die Vertragsstaaten stimmen darin überein, daß die Bildung 
des Kindes darauf gerichtet sein muß, a) die Persönlichkeit, die Begabung 
und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll zurEntfaltung 
zu bringen; b) dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und Grundfrei-
heiten und den in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsät-
zen zu vermitteln; c) dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen 
Identität, seiner Sprache und seinen kulturellen Werten, den nationalen 
Werten des Landes, in dem es lebt, und gegebenenfalls des Landes, aus 
dem es stammt, sowie vor anderen Kulturen als der eigenen zu vermitteln; 
d) das Kind auf ein verantwortungsbewußtes Leben in einer freien Gesell-
schaft im Geist der Verständigung, des Friedens, der Toleranz, der Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter und der Freundschaft zwischen allen Völkern 
und ethnischen, nationalen und religiösen Gruppen sowie zu Ureinwohnern 
vorzubereiten; e) dem Kind Achtung vor der natürlichen Umwelt zu vermit-
teln.” 

n	UN-Behindertenrechtskonvention – Artikel 24 (1): “Die Vertragsstaaten aner-
kennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses 
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99 Darüber hinaus ist in den Erläuterungen als Evaluationsziel festgelegt, dass die Ausführungs-
gesetze der Bundesländer so konkret umschrieben sein sollen, “dass das Zusammenspiel 
mit Bildungs-, Sozial und Gesundheitssystem funktioniert”.Vgl. 2191 der Beilagen XXIV. GP - 
Regierungsvorlage - Erläuterungen mit WFA: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXI-
V/I/I_02191/fname_291503.pdf (Zugriff am 14.09.2018).

Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu 
verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein inklusives Bildungssys-
tem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel, a) die mensch-
lichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwert-
gefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den 
Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stär-
ken; b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen 
und ihre Kreativität sowie ihre mentalen und körperlichen Fähigkeiten voll zur 
Entfaltung bringen zu lassen; c) Menschen mit Behinderungen zur wirksamen 
Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen.”

n	Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013: 

 ¡	§ 1 (6) - Grundsätze der Kinder- und Jugendhilfe: „Die Wahrnehmung der 
Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe erfolgt in Kooperation mit dem Bil-
dungs-, Gesundheits- und Sozialsystem.“ 99

 ¡	§ 23 (2) – Hilfeplanung: „Der Hilfeplan ist mit dem Ziel der Gewährleistung 
der angemessenen sozialen, psychischen und körperlichen Entwicklung und 
Ausbildung der betroffenen Kinder und Jugendlichen zu erstellen (…).” 

n	Bundesgesetz über die Schulpflicht (Schulpflichtgesetz): § 24 - Verantwort-
lichkeit für die Erfüllung der Schulpflicht und Strafbestimmungen: 

 ¡	Artikel (1): „Die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten sind ver-
pflichtet, für die Erfüllung der Schulpflicht, insbesondere für den regelmä-
ßigen Schulbesuch und die Einhaltung der Schulordnung durch den Schüler 
bzw. in den Fällen der §§ 11, 13 und 22 Abs. 4 für die Ablegung der dort 
vorgesehenen Prüfungen zu sorgen. Minderjährige Schulpflichtige treten, 
sofern sie das 14. Lebensjahr vollendet haben, hinsichtlich dieser Pflichten 
neben die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten. Sofern es sich um 
volljährige Berufsschulpflichtige handelt, treffen sie diese Pflichten selbst.“

 ¡	Artikel (2): „Die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten eines der all-
gemeinen Schulpflicht unterliegenden Kindes sind weiters nach Maßgabe 
ihrer Leistungsfähigkeit verpflichtet, das Kind für den Schulbesuch in gehö-
riger Weise, insbesondere auch mit den notwendigen Schulbüchern, Lern- 
und Arbeitsmitteln, soweit diese nicht von einer Körperschaft des öffentli-
chen Rechts beigestellt werden, auszustatten. (…).”
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100 Vgl. https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/174/Seite.1740544.html (Zugriff 
am 18.09.2018).

 ¡	Artikel (4): „Die Nichterfüllung der in den Abs. 1 bis 3 angeführten Pflich-
ten stellt eine Verwaltungsübertretung dar, die nach Setzung geeigneter 
Maßnahmen gemäß § 25 Abs. 2 und je nach Schwere der Pflichtverletzung, 
jedenfalls aber bei ungerechtfertigtem Fernbleiben der Schülerin oder des 
Schülers vom Unterricht an mehr als drei aufeinander- oder nicht aufein-
anderfolgenden Schultagen der neunjährigen allgemeinen Schulpflicht, bei 
der Bezirksverwaltungsbehörde zur Anzeige zu bringen ist und von dieser 
mit einer Geldstrafe von 110 € bis zu 440 €, im Fall der Uneinbringlichkeit 
mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen ist.”

n	Strafgesetzbuch: Das Strafgesetzbuch umfasst eine Reihe von Artikeln, die 
sich auf gefährdende Handlungen im Internet beziehen und auch in Hinblick 
auf die Mediennutzung bzw. auf Medienerfahrungen von Kindern und Jugend-
lichen in stationärer Betreuung von Relevanz sein können. Dazu zählen:

 ¡	Artikel 107c. (1) – Cybermobbing
 ¡	Artikel 207a – Kinderpornographie 
 ¡	Artikel 208a – Anbahnung von Sexualkontakten zu Unmündigen
 ¡	Artikel 111 - Beleidigung
 ¡	Artikel 115 - Üble Nachrede 
 ¡	Artikel 107 - Gefährliche Drohung
 ¡	Artikel 283 – Verhetzung

n	Urheberrechtsgesetz (UrhG) - § 78 (1): „Bildnisse von Personen dürfen weder 
öffentlich ausgestellt noch auf eine andere Art, wodurch sie der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden, verbreitet werden, wenn dadurch berechtigte 
Interessen des Abgebildeten oder, falls er gestorben ist, ohne die Veröffentli-
chung gestattet oder angeordnet zu haben, eines nahen Angehörigen verletzt 
würden.“

n	Jugendschutzgesetze der Länder: In allen neun Gesetzen wird in einer ähnli-
chen - aber nicht wortgleichen - Formulierung das „Vorführen, Weitergeben 
oder sonst Zugänglichmachen“ von Medien und Datenträgern, welche „junge 
Menschen in ihrer Entwicklung gefährden können“, verboten. Solch eine Ge-
fährdung ist anzunehmen, wenn dadurch100

 ¡	kriminelle Handlungen von menschenverachtender Brutalität oder Gewalt-
darstellungen verherrlicht werden,

 ¡	Menschen aus Gründen der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion, der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters, der sexuellen Orientierung 
oder des Geschlechts diskriminiert werden oder 

 ¡	wenn pornographische Darstellungen beinhaltet sind.
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9.4. Qualitätsstandards

9.4.1.  Unterstützung von Kindern und Jugendlichen auf ihren formalen Bildungs-
wegen

B.34  Die betreuenden Fachkräfte unterstützen Kinder und Jugendliche im 
Zugang zu passgenauen Schulangeboten und begleiten sie bei der Be-
wältigung der damit verbundenen Anforderungen und von etwaigen 
schulischen Krisen. 

Konkretisierung:

n	Die Fachkräfte nehmen die Talente und Interessen von Kindern und Jugend-
lichen wahr und unterstützen Kinder und Jugendliche im Zugang zu Schulen 
und Schulformen entsprechend ihren persönlichen Stärken, Talente und Inte-
ressen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Eröffnung von Möglich-
keiten inklusiver Bildung.

n	Kinder und Jugendliche werden gefördert und darin unterstützt, ihre begon-
nenen Bildungswege abzuschließen. Notwendige Lernunterstützung wird (ggf. 
durch externe Hilfestellung) ebenso geleistet wie die Unterstützung der Her-
anwachsenden bei etwaigen sozialen Problemen in der Bildungseinrichtung.

n	Die Einrichtung schafft angemessene Lernbedingungen in der Wohngruppe. 
Dies umfasst auch die Gewährleistung einer lernförderlichen materiellen Um-
gebung, wie etwa die Ausstattung der Einrichtung mit Büchern, Zeitungen, 
Musik, PCs, Internet, unterstützende Sprachprogramme für Heranwachsende 
mit Beeinträchtigungen sowie eine anregende Gestaltung der Lernräume.

n	Die betreuenden Fachkräfte nehmen auf eine enge Zusammenarbeit mit den 
Bildungseinrichtungen, die Kinder und Jugendliche besuchen, und eine Klä-
rung der jeweiligen Verantwortlichkeiten für die Bildungswege der betreuten 
Kinder und Jugendlichen Bedacht. Die Bezugsbetreuer/innen nehmen bei 
schulischen Problemen der Heranwachsenden oder zu klärenden Fragen per-
sönliche Gespräche mit den zuständigen Lehrkräften wahr. 

n	Die finanzielle und materielle Versorgung von Schüler/innen für die Zeit nach 
Auszug aus der Einrichtung wird zeitgerecht mit den zuständigen Behörden 
und Systempartner/innen abgeklärt. 

B.35  Jugendliche werden dabei unterstützt, Berufsqualifikationen zu erwer-
ben, die ihren Interessen und Talenten entsprechen. 

Konkretisierung:

n	Alle Jugendlichen werden bei der beruflichen Orientierung und in Hinblick auf 
die Berufswahl (ggf. mit externer Unterstützung) begleitet. Die verantwortli-
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chen Fachkräfte legen dabei ein besonderes Augenmerk auf die Identifikation 
individueller Interessen und Talente und unterstützen die Jugendlichen bei 
der Erweiterung des Berufswahlspektrums auch hinsichtlich geschlechtsste-
reotyper Berufswahlmuster. 

n	Die betreuenden Fachkräfte unterstützen Jugendliche im Prozess der Bewer-
bung für offene Lehrstellen bzw. Ausbildungsplätze.

n	Bildungsambitionierte Jugendliche werden im Zugang zu passenden, darunter 
auch höheren, Ausbildungen, ggf. auch im zweiten Bildungsweg, unterstützt. 
Die finanzielle Absicherung der Bildungswege nach der stationären Betreuung 
wird frühzeitig mit den zuständigen Kinder- und Jugendhilfebehörden abge-
klärt. 

n	Die betreuenden Fachkräfte arbeiten eng mit den Bildungseinrichtungen bzw. 
Ausbildungsbetrieben der Jugendlichen zusammen und stehen bei offenen 
Fragen oder Problemstellungen für persönliche Gespräche mit den Lehrkräf-
ten bzw. Ausbildner/innen zur Verfügung. Der bedarfsgerechte Zugang zu ex-
ternen Begleitangeboten wird sichergestellt.

n	Die Fachkräfte unterstützen Jugendliche bei der Bewältigung von ausbildungs-
bezogenen Krisen und bei der Fortsetzung ihrer Qualifizierungsprozesse im 
Falle von Ausbildungsabbrüchen. 

9.4.2.  Förderung von non-formalen und informellen Bildungsprozessen in der 
sozialpädagogischen Einrichtung

B.36  Die Einrichtung setzt eine Vielfalt von non-formalen und informellen 
Bildungsangeboten für die betreuten Kinder und Jugendlichen unter 
Berücksichtigung ihrer individuellen Stärken, Interessen und Lernbe-
darfe. 

Konkretisierung:

n	In der Einrichtung werden Gruppenangebote (z.B. Workshops, Projekte, Ex-
kursionen, erlebnispädagogische Angebote etc.) umgesetzt, die ein breites 
Spektrum von Themenstellungen (wie  Filmworkshops, kultursensible Work-
shops zu Sexualität und Kommunikation, Gruppenurlaube, Museums- und 
Konzertbesuche etc.) abdecken und unter Einbeziehung der Kinder und Ju-
gendlichen geplant werden.

n	Kinder und Jugendliche werden dazu ermutigt und dabei unterstützt, sich an 
Bildungsangeboten außerhalb der Einrichtung zu beteiligen (z.B. Vereine, Ju-
gendprojekte, außerschulische Jugendarbeit etc.).

n	Kinder und Jugendliche werden individuell dabei unterstützt, ihren Interessen 
und Talenten ggf. auch im Rahmen externer Angebote (z.B. Musikunterricht, 
Teilnahme in Vereinen oder Jugendgruppen etc.) nachzugehen. 
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B.37  Die betreuenden Fachkräfte nutzen Alltagserfahrungen und Themen-
stellungen, mit denen Kinder und Jugendliche innerhalb und außerhalb 
der Einrichtung konfrontiert sind, als mögliche Bildungsanlässe. 

Konkretisierung:

n	Sachthemen und soziale, politische oder gesellschaftliche Fragestellungen, die 
Kinder und Jugendliche einbringen, werden von den betreuenden Fachkräften 
aufgegriffen und als Bildungsanlässe genutzt. 

n	Die betreuenden Fachkräfte begleiten die Heranwachsenden bedarfs- und 
entwicklungsgerecht bei der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Wel-
tanschauungen und bei ihrer Werteorientierung auf Basis menschenrecht-
licher Grundhaltungen. Dazu zählt auch die Unterstützung von Kindern und 
Jugendlichen, unterschiedliche religiöse Rituale und Feiertage kennen zu ler-
nen. Auf den respektvollen Umgang mit weltanschaulichen Unterschieden 
zwischen den betreuten Kindern und Jugendlichen wird hierbei besonders 
Bedacht genommen. 

n	Kinder und Jugendliche werden unter Anwendung adäquater beteiligungsför-
derlicher Methoden dabei unterstützt, eigene Meinungen zu sozialen Prozessen 
in der Wohngruppe zu äußern und das Zusammenleben aktiv mitzugestalten.

9.4.3. Medienpädagogik

B.38  Fachkräfte verfügen über Grundkenntnisse der Medienpädagogik und 
-nutzung und erhalten Fortbildungen und Reflexionsmöglichkeiten zu 
diesen Themenkomplexen. 

Konkretisierung:

n	Fachkräfte von Einrichtungen erhalten Weiterbildung zu Grundlagen der Me-
dienpädagogik und Möglichkeiten der Mediennutzung. 

n	Die Einrichtung schafft Reflexionsräume für Mitarbeiter/innen, in denen die 
Vorbildfunktion der Fachkräfte bewusst gemacht, problematisches Nutzungs-
verhalten von Kindern und Jugendlichen reflektiert und der einrichtungsspezi-
fische Umgang mit neuen Medien abgestimmt wird.

B.39  Die betreuenden Fachkräfte setzen aktiv entwicklungs- und bedarfsge-
rechte Schritte zur bestmöglichen Gewährleistung einer sicheren Me-
diennutzung der betreuten Kinder und Jugendlichen. 

Konkretisierung:

n	Die Fachkräfte entwickeln mit den Kindern und Jugendlichen Vereinbarungen 
in Hinblick auf die angemessene und entwicklungsförderliche Nutzung digita-
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ler Medien und Inhalte, achten auf die Einhaltung dieser Vereinbarung und 
reflektieren diese bei Bedarf mit den Heranwachsenden. 

n	Die Einrichtung verfügt über angemessene technische Schutzinstrumente 
(Kinderschutz-Software, Filter) für die Mediennutzung von Kindern und Ju-
gendlichen und orientieren sich bei der Auswahl von Computerspielen, Inter-
netseiten und Filmen an den Altersfreigaben.

n	Die betreuenden Fachkräfte thematisieren und reflektieren problematisches 
Internetverhalten mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen und interve-
nieren bei Bedarf.

n	Kinder und Jugendliche werden in alters- und entwicklungsgerechter Wei-
se über datenschutzrelevante Aspekte der Mediennutzung und bei der Ver-
mittlung von Medienbotschaften, über Risiken bei Online-Käufen und über 
Gefährdungen durch grenzüberschreitende Kontaktaufnahmen und Belästi-
gungen im Internet informiert und über entsprechende Schutzmaßnahmen 
(Schutz privater Informationen und Fotos, Blockieren von Nutzer/innen etc.) 
ggf. unter Einbeziehung externer Expert/innen aufgeklärt. 

n	Kinder und Jugendliche werden dazu ermuntert, sich bei fragwürdigen On-
line-Situationen aktiv Hilfe zu holen.

B.40  Die betreuenden Fachkräfte begleiten Kinder und Jugendlichen bei der 
Aneignung von Kompetenzen zur produktiven Nutzung von digitalen 
Medien für bildungsrelevante und persönliche Ziele und Interessen. 

Konkretisierung:

n	Die Einrichtung setzt gezielte Angebote zur Förderung des kreativen Umgangs 
mit digitalen Medien (wie gemeinsame Medienprojekte) und einer lern- und 
informationsorientieren Computernutzung. 

n	Kinder und Jugendliche werden bei der kritischen Bewertung von Informatio-
nen aus sowohl digitalen als auch analogen Medien unterstützt. 

n	Die betreuenden Fachkräfte ermöglichen insbesondere auch Kindern und Ju-
gendlichen mit Behinderungen den Zugang zu sowohl digitalen als auch ana-
logen Medien (Leichter Lesen Texte, barrierefreie Apps und Sendungen etc.). 

B.41  Die betreuenden Fachkräfte begleiten Kinder und Jugendlichen bei der 
Aufarbeitung negativer Erfahrungen der Internetnutzung. 

Konkretisierung:

n	Die Fachkräfte reflektieren mit Kindern und Jugendlichen Erfahrungen der 
Grenzverletzung bei der Nutzung digitaler Medien (Herabwürdigungen in sozi-
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alen Netzwerken, Verbreitung von Fotos im Internet etc.) ohne Vorwürfe und 
tragen ggf. dafür Sorge, dass die Betroffenen durch externe Expert/innen bei 
der Aufarbeitung dieser Erfahrungen unterstützt werden. 

n	Betroffene Kinder und Jugendliche werden bei der Einleitung von Schritten 
begleitet, die eine Wiederholung dieser negativen Erfahrung verhindert (z.B. 
Blockieren der grenzüberschreitenden Nutzer/innen).

n	Strafrechtliche Formen der Mediengewalt (wie Cyber-Mobbing und Cy-
ber-Grooming, also die Anbahnung von Sexualkontakten mit Unmündigen im 
Netz) werden von den Fachkräften entsprechend dem Schutzauftrag behan-
delt. Der Schutz der Opfer steht an oberster Stelle und wird mit den Betroffe-
nen entwicklungsgerecht reflektiert.
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10. Begleitung von Übergängen 

10. Fachliche Begründung

10 .1 .1 . Bedeutung von Übergängen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe

Die Gestaltung von Übergängen hat in den letzten Jahren in der Sozialpädagogik, 
Sozialarbeit und auch in der Kinder- und Jugendhilfe verstärkt Aufmerksamkeit 



167

101 Zum Übergang in die Einrichtung vgl. Kapitel 2.
102 Die Förderung der (zunehmenden) Selbstständigkeit der betreuten Heranwachsenden ist kei-

neswegs auf den Übergang in die eigenständige Lebensführung beschränkt, sondern als eine 
Aufgabe und ein „Kerngeschäft“ der stationären Kinder- und Jugendhilfe im gesamten Betreu-
ungsverlauf zu verstehen. Selbstständigkeitsförderung erhält jedoch in der Übergangsbeglei-
tung in die unmittelbare eigenständige Lebensführung eine besondere Ausrichtung und ist mit 
besonderen Betreuungszielen verbunden.

erlangt. Wesentlicher Hintergrund hierfür ist, dass Menschen im Laufe ihrer Bio-
graphie mit einer Reihe von Übergängen konfrontiert sind, die für die Betrof-
fenen oftmals kritische Lebensereignisse darstellen. Kritische Lebensereignisse 
können als solche Ereignisse verstanden werden, die das Sicherheitsgefühl und 
Selbstverständlichkeiten im Alltag infrage stellen und Anpassungsleistungen 
durch das betroffene Individuum erfordern (Filipp/Aymanns 2010). Übergänge 
stellen daher Anlässe für pädagogisches und sozialarbeiterisches Handeln dar, 
„sei es die Vorbereitung auf einen anstehenden Übergang, sei es die Begleitung 
desselben oder die Kompensation der Auswirkungen im Falle eines Scheiterns 
an den herrschenden Normalitätsstandards“ (Meuth et al. 2014: 7). Dabei wird 
in der Fachliteratur darauf hingewiesen, dass die Bewältigung dieser Übergänge 
wesentlich davon abhängt, wie und ob die Betroffenen diese als bewältigbar 
wahrnehmen und auf welche Bewältigungsmuster (z.B. Mobilisierung von so-
zialer Unterstützung, Rückzug, Kontrollverlust etc.) und soziale Unterstützungs-
ressourcen sie zurückgreifen können (vgl. Walther 2015: 43). Dies gilt auch für 
Übergänge im Kontext der stationären Betreuung. Kinder und Jugendliche in sta-
tionärer Betreuung sind jedoch in sehr spezifischer und fordernder Weise von 
Übergängen und damit verbundenen Bewältigungsanforderungen betroffen. 
Denn wie Maren Zeller und Stefan Köngeter (2013: 569) konstatieren, werden 
innerhalb der stationären Kinder- und Jugendhilfe Übergänge prinzipiell in zwei-
erlei Hinsicht bedeutsam, einerseits die (für alle Kinder- und Jugendlichen rele-
vanten) Übergänge im Lebenslauf und Entwicklungsverlauf. Dazu zählen etwa 
Übergänge zwischen Aus/Bildungseinrichtungen oder Übergänge zwischen den 
Lebensaltern. Andererseits haben Kinder und Jugendliche auch Übergange im 
Rahmen des Fremdunterbringungsprozesses, die Übergänge in die Einrichtung 
und aus der Einrichtung, zu bewältigen, die durch die Kinder- und Jugendhilfe 
selbst „erzeugt“ werden (ebda.). In der Praxis ist dabei davon auszugehen, dass 
sich diese beiden Typen von Übergängen in komplexer Weise überschneiden. 
Das vorliegende Kapitel beschäftigt sich mit kinder- und jugendhilfespezifischen 
Übergängen, wobei der Fokus auf Übergänge aus der Einrichtung101 liegt. Hier-
für lassen sich vier Übergangsformen unterscheiden, (1) die Rückführung in das 
Herkunftssystem, (2) Übergänge aus der stationären Einrichtung in andere Be-
treuungsangebote innerhalb oder aus der stationären Kinder- und Jugendhilfe, 
(3) Übergänge in die selbstorganisierte Lebensführung102 von jungen Erwachse-
nen („Leaving Care“) und (4) Übergänge aufgrund von problematischen Betreu-
ungsverläufen und Betreuungskrisen.
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Alle Formen von Übergängen sind für die betroffenen Kinder und Jugendlichen 
mit Veränderungen sowohl auf individueller Ebene (veränderter Status und da-
mit verbundene Erwartungen des Umfelds, Veränderungen des Selbstkonzeptes 
etc.) als auch auf interaktiver Ebene (veränderte Interaktionspartner/innen und 
Beziehungen) und kontextueller Ebene (veränderter Wohnort und Sozialraum, 
veränderte Alltagsabläufe etc.) verknüpft und grundsätzlich als individuelle 
Prozesse zu verstehen. Die Begleitung dieser Übergänge erfordert daher eine 
angemessene Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und Unterstüt-
zungsbedarfe sowie der sozialen Ressourcen der Heranwachsenden und muss 
kontinuierlich mit den fallführenden Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe 
abgestimmt werden. Ein Verständnis von Übergängen als Prozesse beinhaltet 
auch, dass abrupte Brüche bestmöglich vermieden werden, indem sich die Über-
gangsgestaltung an der spezifischen biographischen Situation der betroffenen 
Kinder und Jugendlichen orientiert und individuell abgestimmte Vorbereitungen 
inkludiert. Fließende Übergänge im Sinne von abgestuften Übergangsoptionen 
(z.B. betreute Wohnformen, Wechsel zwischen Familie und Einrichtung) sowie 
Möglichkeiten des Kontakthaltens mit der Einrichtung auch nach Auszug können 
wichtige Angebote sein, damit Kinder und Jugendliche die Übergänge nicht als 
Brüche erleben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Übergangsprozesse jeweils 
zwei Dimensionen beinhalten. Neben der Dimension der Vorbereitung auf die 
neue Lebens- und Wohnsituation ist auch die Dimension der Beendigung und 
des Abschieds von der Einrichtung bedeutsam. 

10 .1 .2 . Rückführung in die Herkunftsfamilie

Unter dem Begriff der Rückführung kann in Anschluss an Kindler et. al (2010) 
und Blandow (2008) die „professionelle sowie prozessorientierte Planung, Vor-
bereitung und Durchführung einer Rückverlagerung des Lebensmittelpunktes 
von fremduntergebrachten Kindern und Jugendlichen in ihr Herkunftssystem“ 
(Egger 2014: 13) verstanden werden, die mit dem „Ziel eines dauerhaften Ver-
bleibs“ (ebda.) verbunden ist. Rückführungsprozesse sind daher geplant, vor-
bereitet und professionell begleitet. Wie in der Fachliteratur vielfach hervorge-
hoben wurde, schließt dies eine angemessene Beteiligung aller Akteur/innen, 
darunter insbesondere der betroffenen Kinder, Jugendlichen und deren Eltern 
bzw. die Herkunftsfamilie als Gesamtsystem ein. Das Verständnis von Rückfüh-
rung als Prozess ist dabei in zweifacher Hinsicht wesentlich. Zum einen wird da-
mit hervorgehoben, dass die Rückführung keineswegs nur das Verlassen einer 
Einrichtung und den (Wieder-)Einzug in den Lebenskontext des Herkunftssys-
tems bedeutet (Equal 2007: 10f.), sondern ein langfristiger Prozess ist, der im 
gesamten Verlauf der stationären Betreuung und Hilfeplanung im Blick behalten 
und vorbereitet wird. Zum anderen ist die Rückführung ein explizites Ziel der 
Kinder- und Jugendhilfe im Sinne des Kindeswohls wie auch im Bundes-Kinder- 
und Jugendhilfegesetz festgehalten (vgl. §2, Abs. 5 B-KJHG 2013). Dies bedeutet, 
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103 In diesem Zusammenhang weist Verena Egger in ihrer Diplomarbeit (2014) darauf hin, dass im 
Falle von freiwilligen stationären Erziehungshilfen Rückführungen grundsätzlich jederzeit sei-
tens der Obsorgeberechtigten angestrebt werden können. Dies kann ggf. zu einer raschen Be-
endigung der stationären Betreuung führen, soweit die zuständigen Fachkräfte der öffentlichen 
Kinder- und Jugendhilfe die Rückführung nicht als Risiko für das Kindeswohl einschätzen und 
eine gerichtliche Verfügung beantragen. 

104 Die „Nach-Rückführungsphase“ (Blandow 2006c: 105-3) wird im Fachdiskurs als entscheiden-
de Phase in Hinblick auf die Nachhaltigkeit der positiven Veränderungen im Herkunftssystem 
und der Sicherstellung förderlicher Entwicklungsbedingungen für das Kind bzw. die/den Ju-
gendlichen diskutiert, die deshalb unabdingbar professionell begleitet werden muss.  Denn die 
Rückkehr des Kindes bzw. der/des Jugendlichen in die Familie ist mit herausfordernden Anpas-
sungsleistungen (wie die Ausbalancierung des familiären Gleichgewichts, die Klärung von Auto-
ritätsfragen, die Neufindung von gemeinsamen Routinen und die Herstellung von Vertrautheit 
und Vertrauen etc.) für die Familienmitglieder verbunden.

dass das Thema der Rückführung bereits in der ersten Hilfeplanung sowie in 
weiteren Hilfeplanungsschritte von Relevanz ist – auch wenn sich das Ziel der 
Rückführung im Betreuungs- und Hilfeplanungsprozess nicht verfestigen sollte. 
Trotz dieser grundsätzlichen Zielrichtung der Rückführung bleibt außer Streit, 
dass der Ausgang des Prozesses in vielen Fällen zunächst offen bleibt und eine 
eindeutige Rückführungsentscheidung in den seltensten Fällen am Beginn oder 
gar vor der Fremdunterbringung getroffen werden kann, da es sich überwiegend 
um „ergebnisoffene und ambivalente Situationen handelt, für deren Klärung erst 
Voraussetzungen zu schaffen sind und deren Auflösung zu der einen oder ande-
ren Seite hin sich erst im Vollzug der Hilfe abzeichnet“ (Blandow 2006a: 103-1). 
Ebenso kann sich die Rückkehrperspektive im Verlauf der Betreuung und Hilfe-
planung zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Richtung dauerhafter stationärer 
Betreuung von Kindern und Jugendlichen verändern (vgl. Egger 2014). Die Kon-
kretisierung einer Rückkehrperspektive und die damit verbundenen zeitlichen 
Abläufe der Rückführung sind dabei von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, 
darunter etwa das Alter der betroffenen Kinder bzw. Jugendlichen, ihre Bedürf-
nisse und vorrangigen Bindungen, die Gründe für die stationäre Unterbringung103 
und die konkreten Veränderungen im Herkunftssystem. Wie auch in Kapitel 7 
angeführt, wird die Begleitung der Eltern und Familie (auch) zur Vorbereitung 
der Rückführung des Kindes bzw. der/des Jugendlichen in die Herkunftsfamilie 
im aktuellen Fachdiskurs als unverzichtbar erachtet, um sicherzustellen, dass die 
Rückführungen mit förderlichen Entwicklungsmöglichkeiten für die betroffenen 
Heranwachsenden verbunden ist. Diese Begleitung sollte jedoch nicht von den 
betreuenden Fachkräften der Einrichtung, sondern durch andere Fachkräfte er-
folgen, damit die Perspektiven aller Beteiligten angemessen einbezogen werden 
können (vgl. auch Kap. 7). Wie Blandow (2006a) betont, muss der Fokus der Be-
gleitung der Eltern und Familie im Rückführungsprozess und in der Nachbetreu-
ung104 insbesondere darauf gelegt werden, dass in der Familie „Wege beschrit-
ten und durchgehalten werden, welche die vor der Unterbringung unlösbaren 
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sozialen Probleme so verändert oder hinreichend abgeschwächt haben, dass sie  
mit großer Wahrscheinlichkeit künftig nicht mehr in einer das Zusammenle-
ben und das Wohl des Kindes gefährdenden Weise auftreten“ (Blandow 2006a:  
103-2). Wesentliche Aspekte hierbei sind etwa die (Weiter-)Entwicklung der 
Fürsorgefähigkeiten der Eltern oder auch aktive Anstrengungen auf Seiten der 
Eltern, Partnerschaftsfragen zu klären (ebda.). Ebenso ist die Unterstützung der 
Eltern bei der konkreten Vorbereitung der Rückführung (z.B. die Vorbereitung 
des Zimmers, Anmeldung in der Schule, Planung des Willkommenheißens etc.) 
wichtig. Voraussetzung für all diese vorbereitenden Schritte auf Seiten der Eltern 
bzw. der Herkunftsfamilie ist der Aufbau einer Vertrauensbeziehung zwischen 
den Eltern und den begleitenden Fachkräften, damit Ängste der Eltern themati-
siert und bearbeitet werden und „künftige Situationen vorwegnehmend reflek-
tiert und Lösungsmöglichkeiten entworfen werden können“ (Blandow 2006b: 
104-2). Nicht zuletzt kommen der Kooperation und der engen Abstimmung  
der begleitenden Maßnahmen zwischen allen involvierten Fachkräften, dar-
unter ggf. auch psychologische oder therapeutische Fachkräfte, höchste Bedeu-
tung zu.

Die Vorbereitung der Rückführung mit dem Kind bzw. der/dem Jugendlichen 
erfolgt durch die Fachkräfte der sozialpädagogischen Einrichtung in Abstim-
mung mit der fallführenden Fachkraft der Kinder- und Jugendhilfe. Dies inklu-
diert, dass das Kind bzw. die/der Jugendliche alters- und entwicklungsadäquat in 
der Entscheidungsfindung für eine Rückführung einbezogen ist und nicht gegen 
seinen/ihren Wunsch in die Familie zurückkehrt. Wie auch Blandow anmerkt, 
gilt es daher, die „tatsächlichen Bindungen vorrangig zu würdigen“ (ebda.: 103-
3). Mit Entscheidung für eine Rückführung gilt es, diese als individuellen Pro-
zess zu gestalten und das Kind bzw. die/den Jugendlichen auf die mit der Rück-
führung verbundenen Veränderungen vorzubereiten. Hierbei ist zu beachten, 
„dass der Weg nach Hause nicht selten von Ängsten und Ambivalenzen begleitet 
ist, zumal sie oft nicht mehr (nur) dieselben Personen in der Familie antreffen 
wie vor der Unterbringung“ (Blandow 2006c: 105-1). In Abhängigkeit von dem 
Zeitempfinden und den Bindungen des Kindes bzw. der/des Jugendlichen zur 
Herkunftsfamilie sind Phasen der regelmäßigen und begleiteten (Besuchs-)Kon-
takte bis zu einer zunehmenden Intensivierung gemeinsamer Zeitspannen des 
Kindes bzw. der/des Jugendlichen mit der Familie wichtige Elemente der Über-
gangsgestaltung, die in gemeinsamen „Rückführungskonferenzen“ mit allen Be-
teiligten reflektiert werden sollen (Blandow 2006b: 104-2). Darüber hinaus ist 
es von zentraler Bedeutung, dass das Kind bzw. die/der Jugendliche einerseits 
bei der Vorbereitung auf kontextuelle und beziehungsbezogene Veränderungen 
(Veränderung des Wohnortes, der Abläufe und ggf. der Bildungseinrichtungen, 
neues soziales Umfeld), andererseits auch beim Kennenlernen dieser neuen so-
zialen Kontexte (etwa neue Schulklasse) vor einer Rückführung begleitet wird 
(vgl. Kindler et al. 2010). 
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105 Mobil betreute Wohnangebote kommen besonders häufig als Zwischenschritt in die selbst-
ständige Lebensführung zum Einsatz. Die Übergänge in diese betreute Wohnangebote fallen in 
diesen Fällen daher in beide Kategorien von Übergängen (Übergang in ein anderes Betreuungs-
angebot und Übergang in die selbstständige Lebensführung). Da das primäre Betreuungsziel 
hier auf der Förderung einer eigenständigen Lebensweise liegt, wird diese Betreuungsform im 
Abschnitt zur Übergangsbegleitung in die eigenständige Lebensführung (Kapitel 10.1.5.) behan-
delt.

Nicht zuletzt beinhaltet die Übergangsgestaltung auch die Dimension der Be-
endigung der stationären Betreuung und die Gestaltung des Abschiedes aus 
der Wohngruppe. Optimistisch und individuell gestaltete Abschiedsrituale sind 
dabei ebenso wichtig wie eine Information darüber, in welcher Form die Her-
anwachsenden Kontakt zur Einrichtung bzw. zum/zur Bezugsbetreuer/in halten 
können. 

10 .1 .3 . Begleitung des Übergangs in andere Betreuungsangebote

Wie die Erfahrungen aus der sozialpädagogischen Praxis zeigen, sind Übergänge 
zwischen unterschiedlichen betreuten Wohnangeboten keine Seltenheit. Dabei 
können unterschiedliche Gründe und Betreuungsziele mit dem Wechsel von 
Kindern und Jugendlichen in andere betreute Wohnformen verbunden sein. So 
kann der Übergang in eine andere Betreuungsmaßnahme aufgrund veränderter 
Betreuungsbedürfnisse und -ziele (z.B. Wechsel in therapeutische Einrichtungen 
oder in mobil betreutes Wohnen105), der eingeschlagenen Bildungswege oder 
aufgrund des längerfristigen bzw. dauerhaften Betreuungsbedarfs von Jugend-
lichen bzw. jungen Erwachsenen nach Volljährigkeit (z.B. Wechsel in Einrichtun-
gen der Erwachsenen- bzw. Behindertenhilfe) notwendig sein. Darüber hinaus 
sind jedoch Übergänge in andere Betreuungsmaßnahmen aufgrund von prob-
lematischen Betreuungsverläufen zu berücksichtigen, die gesondert in den Blick 
genommen werden (vgl. Kap. 10.1.4.).   

Wie die Übergangsbegleitung in die Herkunftsfamilie und in die selbstständige 
Lebensführung umfasst auch die Begleitung des Wechsels von Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen in Betreuungsangebote anderer Einrichtungen 
die Vorbereitung auf den Auszug und die neue Lebenssituation sowie die Verab-
schiedung aus der Einrichtung und von relevanten Bezugspersonen. 

Vorbereitende Hilfestellungen müssen immer auf die höchstmögliche Redukti-
on von Unsicherheit und Ungewissheit für die begleiteten Kinder und Jugendli-
chen in Hinblick auf die zukünftigen Lebens- und Betreuungsbedingungen sowie 
auf die Entwicklung von positiven Zukunftsvorstellungen abzielen. Von zentraler 
Bedeutung ist es daher, dass sich die betroffenen Kinder bzw. Jugendlichen mög-
lichst früh ein Bild von ihrem neuen Lebensmittelpunkt machen können. Ein Be-
such der Einrichtung vor endgültiger Entscheidung für den Betreuungswechsel 
sollte daher ermöglicht werden, auch damit Kinder bzw. Jugendlichen die neuen 
sozialen Kontexte vorab kennenlernen und sich auch gedanklich auf die kontex-



172

106 Auch wenn für Österreich keine entsprechenden Zahlen vorliegen, lassen deutsche Untersu-
chungen darauf schließen, dass Betreuungswechsel aufgrund problematischer Betreuungsver-
läufe auch in Österreich häufig sind. Die JULE Studie lässt Rückschlüsse darauf zu, dass „jeder 
siebte junge Mensch aus der Untersuchungspopulation eine Hilfekarriere hinter sich gebracht 
hatte, die aus mehr als zwei Stationen bestand“ (vgl. Baur u.a. 1998: 305 zit. in Zeller/Köngeter 
2013: 280)

tuellen und sozialen Veränderungen (Veränderung des Wohnortes, der Abläufe 
und ggf. der Bildungseinrichtungen, neues soziales Umfeld) vorbereiten können. 
Ein wesentlicher Aspekt der Vorbereitung ist darüber hinaus, dass Kinder bzw. 
Jugendliche auf herausfordernde Situationen im neuen Lebensumfeld (z.B. die 
ersten Tage in der neuen Wohngruppe oder Schulklasse etc.) und bei der Ent-
wicklung von bewältigungsrelevanten Fähigkeiten und Fertigkeiten vorbereitet 
und unterstützt werden. Dies ist insbesondere beim Wechsel in andere Betreu-
ungsformen (z.B. mobil betreute Wohnangebote) von besonderer Relevanz, da 
damit auch neue Alltagsanforderungen (wie etwa erhöhte Anforderungen eigen-
ständiger Haushaltsführung oder Tagesstrukturierung etc.) verbunden sind. 

Nicht zuletzt gilt es, den Wechsel der betreuenden Fachkräfte vorzubereiten und 
die Ablösung von dem/der Bezugsbetreuer/in bedürfnisorientiert zu begleiten. 
Dies inkludiert auch die Ermöglichung von fließenden Übergängen bei Bedarf, 
etwa indem Kinder und Jugendliche während einer definierten Übergangszeit 
weiterhin Kontakt mit ihren Bezugsbetreuer/innen halten können. Ebenso kommt 
der Kooperation zwischen den Fachkräften der Einrichtung und der betreuen-
den Fachkraft im anschließenden Betreuungsangebot besondere Bedeutung zu, 
damit Übergänge weich gestaltet, Entwicklungsprozesse nicht unterbrochen und 
Unterstützungsschwerpunkte abgestimmt werden (vgl. auch Kap. 11).  

In Hinblick auf die Gestaltung des Abschieds ist auch bei diesem Übergang eine 
optimistische Verabschiedung in die neue Lebenssituation wesentlich. Es obliegt 
dabei vor allem den betreuenden Fachkräften, die Beendigung des Betreuungs- 
und Wohnverhältnisses in der Einrichtung im Sinne einer positiven Zukunftser-
wartung zu gestalten und dabei gleichzeitig die Offenheit der Einrichtung für 
weitere Kontakte zu vermitteln. 

10.1.4.  Betreuungsabbrüche aufgrund problematischer Betreuungsverläufe und 
von Betreuungskrisen

Wie in der Fachliteratur eindeutig konstatiert wird, sind Betreuungsabbrüche 
innerhalb der stationären Kinder- und Jugendhilfe aufgrund problematischer 
Betreuungsverläufe und von Betreuungskrisen eine weit verbreitete Realität106 
(Zeller/Köngeter 2013: 580). Dies betrifft insbesondere Kinder und Jugendliche 
mit - für das soziale Umfeld und die Betreuungspersonen - herausfordernden bis 
gefährdenden Verhaltensweisen, die sich vielfach in „einer durch Brüche gepräg-
ten negativen Interaktionsspirale mit dem Hilfesystem“ (Baumann 2015) befin-
den. Wie Menno Baumann konstatiert, führen diese Kinder und Jugendlichen 
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107 In diesem Zusammenhang wird etwa in Deutschland das Konzept der flexiblen, integrierten 
und sozialraumorientierten Hilfen umgesetzt, die auf die Notwendigkeit individuell passender 
Unterstützungsangebote flexibel reagieren sollen und dabei möglichst bestehende Beziehun-
gen erhalten sollen. In Österreich geht die sozialraumorientiere Kinder- und Jugendhilfe in Graz 
einen ähnlichen Weg.

oftmals zu einer „Etablierung spezifischer Delegationsmechanismen“ innerhalb 
des Hilfesystems, wozu er das „Prinzip des Durchreichens“ oder die „Nicht-Zu-
ständigkeits-Erklärung“ zählt (Baumann 2015). Dabei gelten die problemati-
schen Auswirkungen häufiger Betreuungsabbrüche und von Betreuungswechsel 
aufgrund herausfordernder Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen 
heute als erwiesen (vgl. Tornow/Ziegler/Sewing 2012). So weisen Forschungs-
ergebnisse darauf hin, dass Kinder und Jugendliche in stationärer Betreuung 
„möglichst früh eine stabilisierende Beziehungserfahrung im Jugendhilfesystem 
erleben“ müssen, da jeder „weitere vermeidbare Beziehungsabbruch (…) die 
vorliegenden Problemlagen und Störungen“ verstärkt (Schmid 2010: 6). Ebenso 
zeigen die Forschungsergebnisse der jüngsten Studie unter Leitung von Stephan 
Sting, dass „die Anzahl der Wechsel der Einrichtungen negativen Einfluss auf das 
höchste erreichte Bildungsniveau“ hat (Groinig et al. 2019: 58) und die Anzahl 
der vorher gewährten Hilfen den Erfolg der aktuellen Maßnahmen maßgeblich 
beeinflussen (Macsenaere / Knab 2004). Mit Marc Schmid lässt sich daher die 
Schlussfolgerung ziehen, dass der Aspekt der Bindungskontinuität nicht nur erst 
in der stationären Einrichtung, sondern schon in der Hilfeplanung, also bei der 
Entscheidung für eine Einrichtung, angemessen Berücksichtigung finden muss, 
um spätere Abbrüche bestmöglich zu verGmeiden (Schmid 2010: 6)107 . 

Aufgrund der hohen Bedeutung von Beziehungskontinuität muss das Augen-
merk der sozialpädagogischen Einrichtung darauf liegen, dass Betreuungspro-
blematiken und damit verbundene Überforderungen auf Seiten der betreuen-
den Fachkräfte möglichst frühzeitig erkannt und abgefedert werden, ohne dass 
es zu einem Wechsel der Einrichtung oder der Betreuungspersonen kommen 
muss. Hierfür ist es essenziell, dass einerseits in der Einrichtung die regelmäßige 
Reflexion von Betreuungsverläufen und ihrer immanenten Logiken stattfindet 
(vgl. auch Kap. 5). Der Dokumentation der Betreuungsverläufe kommt hier be-
sondere Bedeutung zu, da diese eine wichtige Grundlage für die Reflexion kriti-
scher Betreuungs- und Beziehungsdynamiken darstellt. Ziel der Reflexion ist es, 
die sinnhafte Basis des Handelns der betroffenen Jugendlichen zu verstehen und 
Wirkungszusammenhänge zu erkennen, die dazu beitragen, „dass Hilfeprozesse 
in bestimmten Problemkonstellationen scheitern“ (Baumann 2016: 84). Erst auf 
dieser Grundlage können tragfähige Beziehungs- und Betreuungsangebote für 
die/den betroffenen Heranwachsenden in der Einrichtung entworfen werden. 
Die Auslotung von solchen Angeboten muss auf die Herstellung eines höchst-
möglichen „dialogischen Passungsverhältnisses“ (Rätz-Heinisch 2005) abzielen. 
In den Worten von Rätz-Heinisch entfaltet sich ein solches Passungsverhältnis 
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108 Solche Krisengespräche und die Anforderung einer Meldung über eine „Gefährdung der Unter-
bringung“ sind etwa in der Kinder- und Jugendhilfe des Landes Salzburg explizit vorgesehen und 
wurden hier aufgegriffen.

„zwischen sozialpädagogischen Interventionen, Hilfeangeboten und Kontextge-
staltung auf der einen Seite und den spezifischen Problemkonstellationen, im 
biografischen Verlauf erworbenen Handlungsstrukturen und Selbstkonzepten 
der Kinder und Jugendlichen auf der anderen Seite“ (Rätz-Heinisch 2005: 16).  
Dies bedeutet auch, dass die Flexibilität der Einrichtung in der Gestaltung der 
Angebote unerlässlich ist, da somit eher eine Passung erzeugt werden kann  
(Tornow/Ziegler/Sewing 2012: 110). Dazu zählt auch der (vorübergehende) 
Wechsel des Betreuungssettings bei Aufrechterhaltung von Beziehungskontinu-
ität (Baumann 2012), etwa in Form eines gemeinsamen Wochenendes mit der/
dem Bezugsbetreuer/in, vorübergehende Einzelbetreuung etc. 

Andererseits ist es unabdingbar, dass bei problematischen Betreuungsbeziehun-
gen und -verläufen eine frühzeitige Information der zuständigen Kinder- und 
Jugendhilfebehörden erfolgt. Denn im Sinne eines „Frühwarnsystems“ müssen 
sich alle verantwortlichen Fachkräfte rasch zu gemeinsamen Krisengesprächen 
und daran anschließenden Helfer/innenkonferenzen zur Abstimmung der nächs-
ten Maßnahmenschritte zusammenfinden108. Wichtige Maßnahmen beziehen 
sich einerseits auf die weitere Gestaltung der Betreuungsbeziehung, anderer-
seits auf die Inanspruchnahme multiprofessioneller Netzwerke wie Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, niederschwellige Angebote der Sozialen Arbeit oder die Ein-
beziehung relevanter Bezugspersonen etc. (Schmid 2010: 6). Darüber hinaus 
müssen ggf. auch rasch therapeutische Zusatzangebote ermöglicht werden. 
Sollten diese Maßnahmen nicht zur Stabilisierung des Betreuungsverhältnis-
ses beitragen, und erweist sich aus Sicht der verantwortlichen Fachkräfte eine 
Betreuungsbeendigung in der Einrichtung für das Wohl des Kindes trotzdem 
als notwendig, muss in weiteren Helfer/innenkonferenzen die Gestaltung des 
Übergangs geklärt werden. Wie Zeller und Köngeter betonen, ist es in diesen 
Fällen besonders wichtig, dass lange Zwischenphasen, in denen (noch) keine 
passende weiterführende Hilfe verfügbar ist, vermieden werden. Denn solche 
Zwischenphasen sind mit erhöhten Unsicherheiten auf Seiten der betroffenen 
Heranwachsenden verbunden und führen oftmals zur „innerlichen Aufkündi-
gung“ (ebda.: 281) der Beziehung (auch auf Seiten der Fachkräfte) „ohne fakti-
sche Beendigung der Maßnahme“ (ebda.). Darüber hinaus gilt auch in Fällen von 
Betreuungswechsel aufgrund problematischer Betreuungsverläufe, dass Kinder 
und Jugendliche in den Entscheidungsprozess über die nächsten Schritte ein-
bezogen, adäquat auf das neue Betreuungssetting vorbereitet werden und sich 
angemessen von der Einrichtung und allen relevanten Akteur/innen verabschie-
den können. Nicht zuletzt ist es auch und in besonderer Weise bei problema-
tischen Betreuungsübergängen wesentlich, dass Fachkräfte der Einrichtung die 
aktive Kooperation mit den zukünftig betreuenden Fachkräften suchen mit dem 
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109 Der (durchaus umstrittene) Begriff der jugendlichen „Systemsprenger/innen“ wurde durch die 
Evaluationsstudie Erzieherischer Hilfen (EVAS) von Michael Macsenaere maßgeblich geprägt. 
Diese Studie erhob die Anzahl und Betreuungsverläufe von Jugendlichen mit zahlreichen Ju-
gendhilfeerfahrungen. Jugendliche mit diesen sog. Jugendhilfekarrieren werden oftmals als 
„Systemsprenger/innen“ bezeichnet (Macsenaere / Knab 2004). In Anlehnung an Menno Bau-
mann handelt es sich hier um Kinder und Jugendliche, „bei denen die Erziehungshilfemaßnah-
men von Seiten der betreuenden Einrichtung abgebrochen wurde, da das Kind/der Jugendliche 
auf Grund schwerwiegender Verhaltensstörungen nicht zu betreuen erschien und somit den 
Rahmen der Erziehungshilfe gesprengt hat“ (2012: 13).

Ziel, die Heranwachsenden bei einem möglichst gelingenden Start im neuen Be-
treuungssetting zu unterstützen. Dazu zählt etwa die Vermittlung betreuungs-
relevanter Informationen (wie zentrale Bezugspersonen des Kindes bzw. der/
des Jugendlichen, gesundheitliche Situation etc.) und die Sicherstellung, dass 
begonnene Bildungswege auch im neuen Betreuungssetting fortgesetzt werden 
können. 

Jedoch ist ein weiterführendes tragfähiges Betreuungsangebot im Rahmen der 
Kinder- und Jugendhilfe für diese Heranwachsenden nicht immer gewährleis-
tet. Vielmehr zeigen die Erfahrungen, dass eine nicht unbeträchtliche Zahl von 
Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten durch weiterführende Angebote der 
stationären Kinder- und Jugendhilfe nicht erreicht werden, es also zu keiner wei-
terführenden Betreuung oder zu häufigem Betreuungswechsel kommt. Diese Ju-
gendlichen werden oftmals als „Systemsprenger/innen“ bezeichnet109, insofern 
sie auf die Grenzen der Angebote des Kinder- und Jugendhilfesystems verweisen 
(Baumann 2012). Oftmals wechseln die Jugendlichen zwischen verschiedenen 
Orten und Institutionen (wie sozialpädagogischen Einrichtungen, Straßensze-
ne, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Jugendjustizvollzugsanstalt) bis zu ihrer 
Volljährigkeit. Obgleich außer Zweifel steht, dass die Verhaltensformen und 
Handlungsstrategien dieser Jugendlichen für die betreuenden Fachkräfte he-
rausfordernd sind, ist es unabdingbar, dass die Betreuungsdynamik von allen 
beteiligten Helfersystemen gemeinsam in den Blick genommen wird und alle in-
volvierten Fachkräfte gemeinsame Anstrengungen unternehmen, dass auch für 
diese jungen Menschen passgenaue Hilfen identifiziert bzw. etabliert werden. 
Hierfür ist es einerseits notwendig, dass Fachkräfte mit den der/dem Jugend-
lichen und unabhängig von ihrem/seinen jeweiligen Aufenthaltsort in Kontakt 
bleiben und Helfer/innenkonferenzen zwischen allen beteiligten Helfersystemen 
(darunter auch mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie und ggf. der Polizei) statt-
finden. Andererseits ist die rasche Verfügbarkeit bzw. Etablierung von flexiblen 
Hilfeformen, darunter gleichermaßen niederschwellige Angebote wie intensive 
sozialpädagogische Einzelbetreuungsmaßnahmen, erforderlich.

10.1.5. Übergang in die eigenständige Lebensführung

Die Übergänge junger Erwachsener aus der stationären Kinder- und Jugendhil-
fe in eine eigenständige Lebensführung standen in den letzten Jahren verstärkt 
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110 Wie Sievers et al. (2018) hervorheben, ist der Begriff Care Leaving bzw. Care Leaver zwar vor-
teilhaft, da er auf die Bedeutung des Übergangsprozesses aus der Einrichtung und auf die Not-
wendigkeit begleitender Unterstützungsangebote verweist. Jedoch umfasst der Begriff auch 
eine irritierende Komponente (ebda.: 7), da er impliziert, dass junge Menschen ein „Setting der 
Fürsorge“ und Menschen hinter sich lassen „ohne dass offensichtlich ist, wer danach die Rolle 
eines Begleiters oder einer Begleiterin übernimmt und an den weiteren Entwicklungsschritten 
ins Erwachsenwerden teilnimmt“ (ebda.). Bezogen auf die Situation in Österreich muss jedoch 
konstatiert werden, dass Care Leaving den Umstand ausdrückt, dass bislang keine flächende-
cken Nachbetreuungsstrukturen für junge Erwachsene nach der stationären Betreuung zur Ver-
fügung stehen.

111 Eine weitere Unterstützung junger Erwachsener im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe ist ge-
mäß des Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetzes 2013 (§ 29. Abs. 1) dann möglich, „wenn zum 
Zeitpunkt der Vollendung des 18. Lebensjahres bereits Erziehungshilfen gewährt wurden und 
dies zur Erreichung der im Hilfeplan definierten Ziele dringend notwendig ist“. 

112 Vgl. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/73631/umfrage/durchschnittliches-alter-beim 
-auszug-aus-dem-elternhaus/ (Zugriff am 12.11.2018). 

113 Diese frühe Konfrontation mit Selbstständigkeitserwartungen verschärft sich dadurch, dass das 
österreichische Kinder- und Jugendhilfegesetz auch in seiner letzten Fassung von 2013 keinen 
Rechtsanspruch, sondern nur ein „Kannbestimmung“ auf weiterführende Erziehungshilfen bis 
maximal zum 21. Lebensjahr vorsieht. Der Rechtsanspruch auf Verlängerung und Wiederauf-
nahme bzw. erstmalige Aufnahme der Kinder- und Jugendhilfemaßnahme bis mindestens 21 
Jahre wird daher von Vertretungsorganisationen wie der KIJA und dem DÖJ sowie von NGOs 
seit langem gefordert. Vgl. https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20161027_OTS0063/
das-kinder-und-jugendhilfesystem-ist-ungerecht-bild (Zugriff am 13.11.2018). Auch die öster- 

im Zentrum sozialpädagogischer Aufmerksamkeit und sozialwissenschaftlicher 
Forschungstätigkeit. In der Fachliteratur hat sich für diesen Prozess in den letz-
ten Jahren der Begriff Leaving Care110 durchgesetzt. Die aktuell verstärkte Auf-
merksamkeit, die Care Leavern in der sozialpädagogischen Theoriebildung und 
Praxis zuteil wird, steht im engen Zusammenhang mit der Erkenntnis, dass junge 
Erwachsene mit stationärer Betreuungserfahrung „eine der am stärksten sozial 
benachteiligten bzw. vulnerablen Gruppe“ darstellen (vgl. Zeller/Köngeter 2013: 
582). Sie sind überproportional von Wohnungslosigkeit, psychischen und körper-
lichen Belastungen und Krankheiten betroffen, häufiger in kriminelle Aktivitäten 
verstrickt und überproportional mit Suchtproblematiken konfrontiert (ebda.). 
Zugleich sind Care Leaver in Hinblick auf die verfügbaren Unterstützungsressour-
cen im Übergang ins Erwachsenenleben in Vergleich zu Gleichaltrigen, die auf 
ein unterstützendes Familiensystem zurückgreifen können, maßgeblich benach-
teiligt. Denn während die Unterstützungsressourcen für Care Leaver in Öster-
reich zeitlich auf das 18. bzw. auf maximal das 21. Lebensjahr111 begrenzt sind, 
leben junge Erwachsene, die in Österreich in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen, 
im Durchschnitt bis zum Alter von 25,2 Jahren112 im elterlichen Haushalt. Junge 
Menschen mit stationärer Betreuungserfahrung werden daher im Vergleich zur 
Gesamtbevölkerung „deutlich früher mit Selbstständigkeitserwartungen kon-
frontiert“ (LWL 2015: 9) und in Hinblick auf die verfügbaren Unterstützungsres-
sourcen im Übergang ins Erwachsenenleben benachteiligt.113 
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 reichweite Plattform „Jugendhilfe 18+“, die vom Dachverband der österreichischen Kinder- und 
Jugendhilfeträger getragen wurde, forderte einen Rechtsanspruch im B-KJH-Gesetz (möglichst 
bis 24 Jahre). Im Rahmen des im Jahr 2018 umgesetzten Care Leaver Projekt “Care Leaving Di-
alog” (FICE Austria in Kooperation mit dem DÖJ und der Bundes Jugend Vertretung) forderten 
Care Leaver die Verlängerung der Betreuung bis zum 26. Lebensjahr sowie das Recht auf Wie-
deraufnahme von Jugendhilfemaßnahmen nach dem 18. Lebensjahr.   

Angesichts dieser Ausgangslagen stellt sich für die betreuenden Fachkräfte die 
Herausforderung, das Spannungsverhältnis zwischen strukturell vorgegebenen 
Anforderungen einer frühen Selbstständigkeit und weiterführendem Unterstüt-
zungsbedarf von jungen Erwachsenen immer wieder aufs Neue auszuloten. Ver-
bunden mit diesem strukturell angelegten Spannungsverhältnis ist das Risiko, 
dass dieses zu Ungunsten der betroffenen Jugendlichen bzw. jungen Erwach-
senen bearbeitet wird - sei es, indem ein Fokus auf Selbsterhaltungsfähigkeit 
gelegt wird und mittlere oder höhere Bildungswege aus dem Horizont geraten 
(Groinig et al. 2019: 177), oder indem junge Erwachsene, die aufgrund von Kri-
sen ihre Ausbildungswege nicht fortsetzen (können), die Hilfen der Kinder- und 
Jugendhilfe verlieren. Von zentraler Bedeutung ist es daher, die Übergangsbe-
gleitung in die Selbstständigkeit als multidimensionalen Prozess zu verstehen. 
Dieser umfasst zum einen die Förderung „funktionaler Selbstständigkeit“ (Wolf 
2002) im Sinne der Unterstützung bei der Entwicklung von Alltags- und Lebens-
kompetenzen, die für eine eigenständige Lebensführung notwendig sind. Mobil 
betreutes Wohnen (bzw. Trainingswohnen), das entweder von der Einrichtung 
bzw. Organisation selbst oder von anderen Trägern als Zwischenschritt in die ei-
genständige Lebensführung angeboten wird, stellt hierbei eine wichtige Form 
der Unterstützung dar, damit Jugendliche ihre Alltagskompetenzen (wie etwa 
Haushaltsführung, Umgang mit eigenen Finanzen, Tagesstrukturierung und Or-
ganisation von Terminen, Antragstellung bei Behörden etc.) auf Basis eigener 
Erfahrung weiterentwickeln können. Da insbesondere die Erfahrung des Allein-
wohnens nach Auszug aus der Wohngruppe für Jugendliche bzw. junge Erwach-
sene oftmals eine besondere Herausforderung darstellt, sollten bei Bedarf flexi-
ble Lösungen ermöglicht werden. So plädieren Britta Sievers, Severine Thomas 
und Maren Zeller für eine Flexibilisierung der Hilfen im Übergang, indem bei 
Bedarf der Wechsel „zwischen unterschiedlich intensiv begleiteten Wohn- und 
Lebensformen“ – und damit auch eine Rückkehr aus einer ambulanten Betreu-
ungsform in die Einrichtung – ermöglicht wird (Sievers et al. 2014: 15). 

Ein weiterer zentraler Aspekt der Übergangsbegleitung in die eigenständige Le-
bensführung stellt die zeitgerechte Abklärung der materiellen Absicherung für 
die Zeit nach dem Auszug aus der Einrichtung dar. Hierzu zählt die Unterstützung 
im Zugang zu Stipendien oder zur Mindestsicherung, aber ggf. auch die Verlän-
gerung der Hilfen durch die Kinder- und Jugendhilfe.

Zum anderen ist die „produktive“ Dimension von Selbstständigkeit (Wolf 2002) 
von ebenso hoher Relevanz in der Übergangsbegleitung. Die Förderung der „pro-
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duktiven Selbstständigkeit“ von Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen meint 
die Begleitung bei der Persönlichkeits- und Perspektivenentwicklung und Mei-
nungsbildung in Hinblick auf die individuellen Zukunftsentwürfe. Diese Dimensi-
on von Selbstständigkeit lässt sich daher insofern als „produktiv“ bezeichnen als 
sie die Hervorbringung eines eigenen Willens, eigener Standpunkte, Perspekti-
ven und Problemlösungsfähigkeiten umfasst. Neben der Entwicklung einer bil-
dungs- und berufsbezogenen Perspektive und individueller Lebensvorstellungen 
zählt hierzu auch, dass Jugendliche bzw. junge Erwachsene bei der Reflexion von 
Handlungsoptionen für die Erreichung ihrer Ziele begleitet werden. Dies erfor-
dert einen Prozess der Verständigung der Fachkräfte mit den Heranwachsenden 
in Hinblick auf die Bedeutung und Ziele der bevorstehenden Übergänge. 

Nicht zuletzt muss die Begleitung zur Selbstständigkeit auch die soziale Dimen-
sion von Selbstständigkeit (vgl. Rosenbauer 2012) hinreichend berücksichtigen, 
etwa indem Jugendliche bzw. junge Erwachsene bei der Ablösung von der Ein-
richtung, beim Aufbau von sozialen Netzwerken für die Zeit nach Auszug aus 
der Einrichtung und ggf. bei der Annäherung an die Herkunftsfamilie unterstützt 
werden (ebda.:  67). Wesentlich hierfür ist auch, dass Kinder und Jugendliche 
im gesamten Betreuungsprozess beim Aufbau tragfähiger sozialer Beziehungen 
außerhalb der Einrichtung unterstützt werden (vgl. auch Kap. 3 und 8), Zugehö-
rigkeit erfahren und soziale Einbindung (etwa im Rahmen von Vereinen) erle-
ben, die auch in der Zeit nach der Fremdunterbringung Bestand hat. Schließlich 
kommt der frühzeitigen Unterstützung von Heranwachsenden im Zugang zu 
sozialen Netzwerken und Hilfeangeboten für die Zeit nach der stationären Be-
treuung höchste Bedeutung zu. Die Organisation von „Sozialnetz-Konferenzen“ 
für die betroffenen Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen kann hierfür eine 
unterstützende und sehr effiziente Zugangsweise darstellen. Diese verfolgen 
das Ziel, dass die Heranwachsenden mit ihrem sozialen Netz (daher wichtigen 
Bezugspersonen wie Verwandten, Freund/innen oder Mentor/innen) und unter 
Beteiligung der betreuenden Fachkräfte konkrete Zukunftspläne erarbeiten und 
die für die Umsetzung erforderlichen Unterstützungsressourcen und -möglich-
keiten frühzeitig abklären und sicherstellen. 

Wie auch die Ergebnisse des Projektes der Universität Hildesheim und der IGfH 
„Nach der stationären Erziehungshilfe – Care Leaver in Deutschland“ nahelegen, 
ist generell im Blick zu behalten, dass nicht zu viele Übergangsprozesse parallel 
angestoßen werden, etwa der zeitgleiche Ausbildungsbeginn und der Auszug 
aus der Einrichtung, um eine Kumulation von Anforderungen zu vermeiden (Sie-
vers et al. 2014: 15). 

Bei allen Dimensionen von Selbstständigkeit bleibt zu beachten, dass Selbst-
ständigkeit nicht als absolute Größe zu verstehen ist, sondern als relativer und 
relationaler Begriff im Sinne der relativen Fähigkeit und Möglichkeit, das eige-
ne Leben höchstmöglich selbstbestimmt und selbstverantwortet zu gestalten. 
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Die Genese des „selbstständigen Individuums“ ist daher immer auch an dessen 
Einbindung in Beziehungszusammenhänge und gesellschaftliche Ermöglichungs-
bedingungen gebunden (Leu / Krappmann 1999). Auch vor diesem Hintergrund 
sind weiterführende Anlaufstellen und flexible Unterstützungsangebote für 
junge Erwachsene nach Auszug aus der Einrichtung und Beendigung der Hilfen 
der Kinder- und Jugendhilfe dringend erforderlich (vgl. Nüsken 2014: 41). Wenn 
auch die Nachbetreuung von jungen Erwachsenen nach der stationären Betreu-
ung derzeit von Einrichtungen informell geleistet wird und einzelne Nachbetreu-
ungsstellen von privaten Trägern aufgebaut wurden (vgl. Heimgartner/Scheipel 
2013: 41), bedarf es eines flächendeckenden und für alle Care Leaver erreichba-
ren Angebots, das entsprechend finanziell abgesichert sein muss.  

10.2. Themenspezifische professionelle Haltungen

Neben einer ressourcenorientierten Haltung, wie in Kapitel 3, 5 und 8 ausführ-
lich beschrieben, erfordert eine gelingende Übergangsbegleitung in der Einrich-
tung insbesondere folgende Grundhaltungen: 

n	Beziehungsorientierung: Die Begleitung von jungen Menschen im Übergang 
aus der Einrichtung erfordert eine beziehungsorientierte Grundhaltung. Da-
mit verbunden ist einerseits, dass die Bindungen des Kindes bzw. der/des Ju-
gendlichen zu Personen in der Einrichtung bei der Gestaltung des Übergangs 
angemessen berücksichtigt werden, indem die Ablösung bedarfsgerecht be-
gleitet, Abschiede vorbereitet und bewusst gestaltet sowie Möglichkeiten der 
Kontaktpflege nach Auszug besprochen werden. Andererseits meint Bezie-
hungsorientierung, dass Fachkräfte ein besonderes Augenmerk auf die sozi-
alen Ressourcen der begleiteten Heranwachsenden legen, indem die Bezie-
hungspflege zu anderen relevanten Bezugspersonen, der Aufbau von neuen 
sozialen Netzwerken und der Zugang zu Hilfsangeboten für die Zeit nach dem 
Auszug aus der Einrichtung unterstützt werden. Nicht zuletzt beinhaltet die-
se Haltung, dass die betreuenden Fachkräfte Kindern und Jugendlichen auch 
und besonders bei Betreuungskrisen ein akzeptierendes Beziehungsangebot 
vermitteln, kritische Beziehungsdynamiken in den Blick nehmen und flexible 
Angebote setzen, um Betreuungsabbrüche bestmöglich zu vermeiden. 

n	Beteiligungsorientierung im Übergang: Übergänge aus der Einrichtung sind 
mit einer Reihe von Entscheidungen in Hinblick auf die bevorstehenden Ver-
änderungen für die Heranwachsenden auf individueller, sozialer und kontex-
tueller Ebene verbunden. Vor diesem Hintergrund ist es unabdingbar, dass die 
betroffenen Kinder und Jugendlichen in den Entscheidungsprozessen ange-
messen beteiligt werden. Dies umfasst die Erarbeitung und Berücksichtigung 
des Willens von Kindern und Jugendlichen hinsichtlich einer Rückführung in 
die Familie bzw. der jeweiligen weiterführenden Betreuungsarrangements 
(Einrichtungswechsel, betreutes Wohnen etc.) ebenso wie die Unterstützung 
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bei der Entwicklung konkreter Lebensperspektiven und die Verständigung der 
Fachkräfte mit den Jugendlichen in Hinblick auf die Ziele der bevorstehenden 
Übergänge. 

n	Systemische Grundhaltung: Eine systemische Zugangsweise bedeutet auch 
und besonders in Hinblick auf problematische Betreuungsverläufe, uner-
wünschte Entwicklungen nicht isoliert zu betrachten. Anstelle linearer Ursa-
chen-Wirkungs-Erklärungen fokussiert eine systemische Betrachtungsweise 
auf Beziehungen und Wechselwirkungen im Gesamtsystem. Dieser Sichtweise 
gemäß sind auch problematische Verhaltensweisen von Kindern und Jugendli-
chen für sich genommen sinnvolle Reaktionen, die es in Hinblick auf ihre Logik 
und Wechselwirkungen zu reflektieren gilt, um daraus Erkenntnisse für die 
Initiation von Veränderungsprozessen ohne Schuldzuweisungen zu gewinnen. 

n	Individualisierung der Übergänge: Übergänge sind als individuelle Prozesse 
zu verstehen und daher unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnis-
se und Unterstützungsbedarfe, sozialen Ressourcen und des individuellen 
Zeitempfindens der Heranwachsenden zu gestalten. Damit verbunden ist die 
Gewährleistung einer höchstmöglichen Flexibilität der Hilfen und die Schaf-
fung fließender Übergänge bei Bedarf.

n	Breites Verständnis von Selbstständigkeit: Die Förderung der Selbstständig-
keit der betreuten Kinder und Jugendlichen beginnt nicht erst vor Auszug von 
Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen aus der Einrichtung, sondern ist als 
kontinuierlicher Prozess im gesamten Betreuungsverlauf zu verstehen. Vor 
diesem Hintergrund muss die Förderung von Selbstständigkeit mit Blick auf die 
individuellen Entwicklungsaufgaben und auf unterschiedliche Dimensionen 
gestaltet werden. Zu diesen zählen insbesondere die Dimension der Selbst-
wirksamkeit und -kontrolle, der Alltags- und Lebenskompetenzen in Hinblick 
auf die Bewältigung alltäglicher, bildungsbezogener und gesellschaftlicher An-
forderungen, der Perspektivenentwicklung und Meinungsbildung sowie der 
sozialen Dimension von Selbstständigkeit im Sinne einer selbstbestimmten 
Gestaltung von Beziehungen und der Verfügbarkeit sozialer Ressourcen.

n	Netzwerkdenken und Haltung der Kooperation: Übergangsgestaltung erfor-
dert in besonderer Weise, dass Fachkräfte soziale Netzwerke und Ressourcen 
der Heranwachsenden mit Blick auf die Zeit nach Auszug aus der Einrichtung 
im Blick behalten, die Zugänge zu sozialen Ressourcen unterstützen und ggf. 
weiterführende Hilfen nach Auszug rechtzeitig in die Wege leiten. 

10.3. Rechtliche Rahmenbedingungen

Neben den bereits in Kapitel 9 angeführten gesetzlichen Rahmenbedingungen, 
die das Recht auf Bildung absichern, sind für die Gestaltung von Übergängen aus 
der Einrichtung insbesondere folgende Gesetze von Relevanz:
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n	UN-Kinderrechtskonvention: 

 ¡	Artikel 3 (1): „Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie 
von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerich-
ten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, 
ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen 
ist.”

 ¡	Artikel 23 (1): „Die Vertragsstaaten erkennen an, dass ein geistig oder kör-
perlich behindertes Kind ein erfülltes und menschenwürdiges Leben unter 
Bedingungen führen soll, welche die Würde des Kindes wahren, seine Selb-
ständigkeit fördern und seine aktive Teilnahme am Leben der Gemeinschaft 
erleichtern.“

 ¡	Artikel 27 (1): „Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes Kindes auf 
einen seiner körperlichen, geistigen, seelischen, sittlichen und sozialen Ent-
wicklung angemessenen Lebensstandard an.” 

n	UN-Behindertenkonvention - Artikel 19: „Die Vertragsstaaten dieses Über- 
einkommens anerkennen das gleiche Recht aller Menschen mit Behinde-
rungen, mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Ge-
meinschaft zu leben, und treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, um 
Menschen mit Behinderungen den vollen Genuss dieses Rechts und ihre volle 
Inklusion in der Gemeinschaft und Teilhabe an der Gemeinschaft zu erleich-
tern (…)”  

n	Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013:  

 ¡	§ 1 (1) - Grundsätze der Kinder- und Jugendhilfe: „Kinder und Jugendliche 
haben ein Recht auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“

 ¡	§ 2 (2) - Ziele der Kinder- und Jugendhilfe: „Förderung einer angemessenen 
Entfaltung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Ver-
selbständigung.“

 ¡	§ 29 (1) - Hilfen für junge Erwachsene:  „Jungen Erwachsenen können 
ambulante Hilfen und Hilfen durch Betreuung bei nahen Angehörigen, bei 
Pflegepersonen oder in sozialpädagogischen Einrichtungen gewährt wer-
den, wenn zum Zeitpunkt der Vollendung des 18. Lebensjahres bereits Er-
ziehungshilfen gewährt wurden und dies zur Erreichung der im Hilfeplan 
definierten Ziele dringend notwendig ist.“ 
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10.4 Qualitätsstandards

10.4.1. Begleitung der Rückführung in die Herkunftsfamilie

Ü.1  Eine Rückführungsoption wird in enger Abstimmung zwischen betreu-
ender Einrichtung und fallführender Fachkraft der Kinder- und Jugend-
hilfe während des gesamten Betreuungsprozesses in der Einrichtung 
kontinuierlich und unter Einbeziehung aller relevanten Akteur/innen 
geprüft. Die Entscheidung für eine Rückführung des Kindes bzw. der/des 
Jugendlichen in die Herkunftsfamilie orientiert sich an den tatsächlichen 
Bindungen, Bedürfnissen und an dem Willen der Heranwachsenden, den 
elterlichen Fürsorgefähigkeiten und den verfügbaren Ressourcen der  
Eltern bzw. des Herkunftssystems. 

Konkretisierung: 

n	Im Entscheidungsprozess werden die Bedürfnisse und bestehende Bindungen 
sowie der Wille der betroffenen Kinder und Jugendlichen systematisch erho-
ben und im Rahmen der Hilfeplangespräche reflektiert. Die Heranwachsenden 
werden insbesondere bei der Bearbeitung von Ambivalenzen in Hinblick auf 
die Rückkehr in die Herkunftsfamilie begleitet. 

n	Die Begleitung der Eltern bzw. Herkunftsfamilie im Entscheidungsprozess er-
folgt durch die fallführende Fachkraft der Kinder- und Jugendhilfe und der 
familienbegleitenden Fachkraft, ggf. unter Einbeziehung der therapeutischen 
oder psychologischen Bezugsperson der/des Heranwachsenden. Diese ge-
währleisten eine transparente Abklärung der für eine Rückführung notwendi-
gen Ressourcen und Fürsorgebedingungen in der Familie und stehen in konti-
nuierlichem Austausch mit der betreuenden Fachkraft in der Einrichtung.

n	Die Entscheidung für eine Rückführung orientiert sich am Kindeswohl, am Wil-
len des Kindes bzw. der/des Jugendlichen und an der familiären Fürsorge- und 
Versorgungssituation und ist fachlich begründet, zwischen mindestens zwei 
Fachkräften abgestimmt (Vier-Augen-Prinzip) und entsprechend dokumentiert. 

Ü.2  Der Prozess der Rückführung wird in enger Abstimmung zwischen  
betreuender Einrichtung und fallführender Fachkraft der Kinder- und  
Jugendhilfe gestaltet und orientiert sich an der biographischen Situation 
und den Bedürfnissen des Kindes bzw. der/des Jugendlichen. Ebenso 
beinhaltet der Prozess bedarfsgerechte Vorbereitungen sowohl mit den 
Eltern bzw. der Familie als auch mit der/dem Heranwachsenden sowie 
eine angemessene Verabschiedung des Kindes bzw. der/des Jugendli-
chen aus der Einrichtung. 
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Konkretisierung: 

n	Der/die Heranwachsende wird bedarfsgerecht auf die bevorstehenden Verän-
derungen vorbereitet. Dies inkludiert u.a. die Begleitung bei den (schrittwei-
se intensivierten) Besuchskontakten mit der Familie und die Reflexion dieser 
Kontakte sowie die Unterstützung im Kennenlernen neuer sozialer Kontexte 
(neue Schule, neues Wohnumfeld etc.).

n	Die Eltern und das Herkunftssystem werden durch die fallführende Fachkraft 
der Kinder- und Jugendhilfe und durch die familienbegleitende Fachkraft be-
darfsgerecht bei den Vorbereitungen auf die Rückführung unterstützt. Diese 
umfassen sowohl emotionale Aspekte als auch konkrete Vorbereitungen für 
den Wechsel des Lebensmittelpunkts des Kindes bzw. der/des Jugendlichen. 

n	Die begleitenden Fachkräfte gewährleisten und begleiten regelmäßige „Rück-
führungskonferenzen“, in denen mit dem Kind bzw. der/dem Jugendlichen 
und den Eltern die bisherigen Entwicklungen und noch ausständige Verände-
rungen besprochen und Absprachen über die nächsten Schritte im Rückfüh-
rungsprozess getroffen werden (Blandow 2008: 40).

n	Die betreuende Fachkraft in der Einrichtung bereitet mit der/dem Heranwach-
senden den Abschied aus der Einrichtung vor. Dies beinhaltet, dass das Kind 
bzw. der/die Jugendliche Klarheit darüber erhält, wie er/sie weiter mit der 
Einrichtung bzw. relevanten Bezugspersonen in Kontakt bleiben kann.

Ü.3  Die betreuenden Fachkräfte der Einrichtung kooperieren verbindlich mit 
den Fachkräften, die die Eltern bzw. die Familie ergänzend im Rückfüh-
rungsprozess begleiten. 

Konkretisierung:

n	Die beteiligten Fachkräfte treffen klare Absprachen über Zuständigkeiten und 
Zeitabläufe im Rückführungsprozess und stimmen die vorbereitenden Maß-
nahmen für die Heranwachsenden und die Eltern bzw. die Familie kontinuier-
lich ab.

n	Die beteiligten Fachkräfte reflektieren den Rückführungsprozess in regelmäßi-
gen gemeinsamen Fallbesprechungen. Hierfür stehen entsprechende Zeitres-
sourcen zur Verfügung. 
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114 Die in den folgenden Unterkapiteln vorgestellten Qualitätsstandards beziehen sich auf Be-
gleitangebote für junge Menschen im Übergang in andere Betreuungsangebote bzw. in die 
selbstorganisierte Lebensführung. Zielgruppe sind daher sowohl Heranwachsende vor Volljäh-
rigkeit als auch junge Erwachsene nach ihrem 18. Lebensjahr. Aus Gründen der vereinfachten 
Lesbarkeit wird in den folgenden Qualitätsstandards die Bezeichnung „Jugendliche/r“ auch für 
bereits volljährige junge Menschen herangezogen.

10.4.2. Begleitung des Übergangs in andere Betreuungsangebote114

Ü.4  Die Entscheidung für den Wechsel des Kindes bzw. der/des Jugendlichen 
in andere Betreuungsangebote und die Identifikation eines passgenau-
en Angebots orientiert sich an den Unterstützungsbedürfnissen und den 
Zukunftsperspektiven der Heranwachsenden. Die Fachkräfte der Kinder- 
und Jugendhilfe sowie der Einrichtung achten darauf, dass das Kind bzw. 
die/der Jugendliche und die Eltern angemessen im Entscheidungspro-
zess beteiligt sind. 

Konkretisierung:

n	Im Entscheidungsprozess werden der Wille, die Unterstützungsbedürfnisse 
und die konkreten Zukunftsperspektiven gemeinsam mit den Heranwachsen-
den und unter Einbeziehung der Eltern erarbeitet und reflektiert. 

n	Die Kinder und Jugendlichen haben die Möglichkeit, in Frage kommende An-
gebote bzw. die zukünftigen Betreuungspersonen vor der letztgültigen Ent-
scheidung für das Angebot kennenzulernen.

n	Die Entscheidung für einen Wechsel der Betreuung orientiert sich am Kindes-
wohl und am Willen der/des Jugendlichen und erfolgt unter adäquater Betei-
ligung der/des Heranwachsenden und der Eltern.

Ü.5  Die zeitliche Gestaltung des Übergangs in ein neues Betreuungsangebot 
wird zwischen fallführenden und betreuenden Fachkräften zeitgerecht 
abgestimmt, orientiert sich am individuellen Unterstützungsbedarf und 
beinhaltet bedarfsgerechte Vorbereitungen sowie eine angemessene 
Verabschiedung aus der Einrichtung. 

Konkretisierung: 

n	Die zeitliche Gestaltung des Auszugs aus der Einrichtung erfolgt in Abstimmung 
mit der/dem Heranwachsenden und deren/dessen Unterstützungsbedürfnisse. 
Bei Bedarf und nach Möglichkeit werden flexible Übergangsformen, wie etwa 
der stufenweise Übergang in die neue Betreuungseinrichtung, ermöglicht.

n	Die betreuende Fachkraft reflektiert mit der/dem Heranwachsenden Möglich-
keiten für die Bewältigung der bevorstehenden Veränderungen und Alltagshe-
rausforderungen. 
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n	Die betreuende Fachkraft unterstützt das Kind bzw. die/den Jugendliche/n 
bei der Vorbereitung auf die bevorstehenden sozialen Veränderungen und im 
Prozess der Ablösung von der Einrichtung und relevanten Bezugspersonen. 
Bei Bedarf werden fließende Übergänge im Wechsel der betreuenden Fach-
kraft ermöglicht. 

n	Die betreuende Fachkraft in der Einrichtung bereitet mit dem Kind bzw. der/
dem Jugendlichen den Abschied aus der Einrichtung vor. Dies beinhaltet auch 
eine Verständigung darüber, wie er/sie weiter mit der Einrichtung bzw. rele-
vanten Bezugspersonen in Kontakt bleiben kann. 

Ü.6  Die Fachkraft der Einrichtung kooperiert verbindlich mit der zukünftig 
betreuenden Fachkraft schon im Vorfeld des Umzugs des Kindes bzw. 
der/des Jugendlichen. 

Konkretisierung:

n	Die beteiligten Fachkräfte treffen klare Absprachen über Zuständigkeiten und 
Zeitabläufe im Übergangsprozess und stimmen die vorbereitenden Maßnah-
men kontinuierlich ab.

n	Die Fachkraft der Einrichtung gewährleistet in Absprache mit der fallführenden 
Fachkraft der Kinder- und Jugendhilfe, dass die zukünftigen Betreuungsperso-
nen über Unterstützungsbedarfe, wesentliche aktuelle Entwicklungsaufgaben 
sowie über die gesundheitliche, familiäre und bildungsbezogene Situation des 
Kindes bzw. der/des Jugendlichen informiert sind, um eine möglichst bruch-
lose und bedarfsgerechte Weiterbetreuung sicherzustellen. Dies schließt ein, 
dass die Heranwachsenden darüber informiert werden, welche Informationen 
an die neue Betreuungseinrichtung bzw. die zukünftige Betreuungsperson 
weitergegeben werden (vgl. auch Kap. 11). 

10.4.3.  Betreuungsbeendigungen in der Einrichtung aufgrund von Betreuungs-
krisen

Ü.7  Die Einrichtung gewährleistet, dass Betreuungskrisen ehestmöglich er-
kannt, reflektiert und im Sinne des Kindeswohls bearbeitet werden. 

Konkretisierung:

n	Die Einrichtung schafft die notwendigen Rahmenbedingungen, dass proble-
matische Betreuungsverläufe und -beziehungen und damit verbundene Über-
forderungen auf Seiten der betreuenden Fachkräfte möglichst frühzeitig er-
kannt, dokumentiert und reflektiert werden. Ziel ist es, auslösende Faktoren 
zu erkennen und entsprechende Lösungen zu entwickeln, die den Verbleib des 
Kindes bzw. der/des Jugendlichen in der Einrichtung ermöglichen. 
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n	Bei Bedarf werden in Abstimmung mit den fallführenden Fachkräften der Kin-
der- und Jugendhilfe Zusatzangebote für den/die betroffenen Heranwachsen-
den umgesetzt.

n	Sollte die Betreuungskrise weiter bestehen, wird seitens der Einrichtung früh-
zeitig die Kooperation mit den zuständigen Kinder- und Jugendhilfebehörden 
gesucht. Gemeinsame Krisengespräche und weiterführende „Helfer/innenkon-
ferenzen“ werden ehestmöglich zur Entwicklung von passgenauen Lösungen 
umgesetzt, die flexibel auf die Bedürfnisse der Heranwachsenden eingehen. 

n	Etwaige Veränderungen des Betreuungssettings im Rahmen der betreuenden 
Einrichtung bzw. Organisation berücksichtigen bestehende Bindungen und Be-
ziehungen der/des Heranwachsenden zu betreuenden Fachkräften und sind 
darauf ausgerichtet, dass ein Höchstmaß an Beziehungskontinuität für die be-
treuen Kinder bzw. Jugendlichen gewährleistet wird.

Ü.8  Die Beendigung der Betreuung in der Einrichtung wird von der Einrich-
tung und der fallführenden Fachkraft der Kinder- und Jugendhilfe ge-
meinsam und sorgsam mit Blick auf das Kindeswohl abgewogen und 
erfolgt unter höchstmöglicher Einbeziehung der/des betroffenen Heran-
wachsenden und der Eltern.  

Konkretisierung:

n	Im Entscheidungsprozess hinsichtlich einer Betreuungsbeendigung werden die 
Bedürfnisse und Ressourcen des Kindes bzw. der/des Jugendlichen sowie auch 
deren/dessen soziales und familiäres Umfeld angemessen berücksichtigt. 

n	Die Beendigung der Betreuung in der Einrichtung stellt die letzte Konsequenz 
dar. Das Kind bzw. die/der Jugendliche und die Eltern werden transparent und 
ohne Schuldzuweisungen über die Gründe informiert sowie im Verstehen der 
Gründe und der Auswirkungen unterstützt.

n	Der Entscheidungsprozess in Hinblick auf die weiterführende Hilfeform orien-
tiert sich an der Frage, was für das Kind bzw. die/den Jugendliche/n die best-
mögliche und passgenaue Hilfestellung ist. 

n	Lange Zwischenphasen, in denen (noch) keine passende Hilfe verfügbar ist, 
werden vermieden. 

n	Die betreuende Fachkraft unterstützt die/den Heranwachsende/n bei der Ver-
abschiedung aus der Einrichtung und von wichtigen Bezugspersonen.  

n	Die Fachkraft der Einrichtung gewährleistet in Absprache mit der fallführen-
den Fachkraft der Kinder- und Jugendhilfe, dass die zukünftige Betreuungs-
person über Unterstützungsbedarfe sowie über die gesundheitliche, familiäre 
und bildungsbezogene Situation der/des Jugendlichen informiert ist, um eine 
bedarfsgerechte Weiterbetreuung sicherzustellen.
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10.4.4. Begleitung am Weg in die selbstorganisierte Lebensführung 

Ü.9  Die Fachkräfte der Einrichtung unterstützen die Jugendlichen bzw. jun-
gen Erwachsenen bei der Vorbereitung und Perspektivenentwicklung für 
die Zeit nach Auszug aus der Einrichtung.  

Konkretisierung: 

n	Die/der Jugendliche wird von der betreuenden Fachkraft zeitgerecht bei der 
Entwicklung individueller Zukunftsperspektiven und Ziele für die Zeit nach 
Auszug unterstützt und bei der Reflexion sowie Planung der dafür notwendi-
gen Schritte begleitet. 

n	Die betreuende Fachkraft unterstützt die/den Jugendliche/n bei der Entwick-
lung von Verantwortungsübernahme sowie Fertigkeiten und Fähigkeiten, die 
für die Umsetzung der individuellen Zukunftspläne und für eine selbstorgani-
sierte Lebensführung notwendig sind. Hierfür werden entwicklungsgerechte 
Übungsmöglichkeiten und Lernfelder eröffnet. 

n	Die betreuende Fachkraft unterstützt die/den Jugendlichen, dass sie begonne-
ne Bildungswege nach Auszug aus der Einrichtung weiterführen können und 
die materielle Absicherung der betroffenen Jugendlichen (Verlängerung der 
Hilfen durch die Kinder- und Jugendhilfe, Zugang zu Stipendien etc.) sicherge-
stellt ist.  

n	Die betreuende Fachkraft begleitet die/den Jugendlichen/n bedarfsgerecht 
bei der Vorbereitung auf die bevorstehenden sozialen Veränderungen und 
beim Aufbau neuer sozialer Netzwerke.

n	Die betreuende Fachkraft unterstützt die/den Jugendliche/n im Zugang zu 
professionellen Unterstützungsangeboten für die Zeit nach Auszug aus der 
Einrichtung (z.B. therapeutische Angebote, Beratungsstellen, Angebote der 
Nachbetreuung). 

Ü.10  Die Gestaltung des Auszugs aus der Einrichtung erfolgt unter Berücksich-
tigung der individuellen Unterstützungsbedürfnisse der/des Jugendli-
chen, in Abstimmung mit den zuständigen Fachkräften der Kinder- und 
Jugendhilfe und beinhaltet individuell abgestimmte Verabschiedungs-
möglichkeiten aus der Einrichtung. 

Konkretisierung: 

n	Die zeitliche Gestaltung des Auszugs aus der Einrichtung erfolgt in Abstim-
mung mit der/dem Heranwachsenden und deren/ dessen Unterstützungsbe-
dürfnissen und wird zeitgerecht mit den zuständigen Fachkräften der Kinder- 
und Jugendhilfe abgeklärt.
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n	Bei Bedarf werden flexible Übergangsformen (wie etwa der stufenweise Über-
gang in die eigene Wohnung) und abgestufte Übergänge (wie betreutes Innen-
wohnen oder mobil betreutes Wohnen) als Zwischenschritte in die selbstorga-
nisierte Lebensführung ermöglicht. Hierfür erforderliche Verlängerungen der 
Hilfen durch die Kinder—und Jugendhilfe werden von den betreuenden Fach-
kräften der Einrichtung frühzeitig mit den fallführenden Fachkräften abgekärt.

n	Die betreuende Fachkraft begleitet die/den Jugendliche/n bedarfsgerecht im 
Prozess der Ablösung von der Einrichtung und von relevanten Bezugsperso-
nen . 

n	Die betreuende Fachkraft in der Einrichtung bereitet mit der/dem Jugendli-
chen den Abschied aus der Einrichtung vor. Dies beinhaltet auch eine Klärung 
weiterführender Kontaktmöglichkeiten mit der Einrichtung bzw. relevanten 
Bezugspersonen. 
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11. System- und organisationsübergreifende Kooperationen 

11.1. Fachliche Begründung

11 .1 .1 .  Ziele und Voraussetzungen für gelingende institutions- und professions-
übergreifende Kooperationen

Unter dem Begriff Kooperation kann „das vereinbarte Handeln in der Zusam-
menarbeit“ verstanden werden (Competence Center Integrierte Versorgung 
1016: 16).115 Der Zweck von Kooperationen liegt in der ergänzenden Nutzbarma-
chung von Kompetenzen und Ressourcen, wobei die Kooperationspartner/innen 
weitgehend eigenverantwortlich handeln und als Gleichberechtigte zusammen-
arbeiten (Merten/Kaegi 2016). Gelingende Kooperationen zeichnen sich da-
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116 Wie die Bertelsmann Stiftung prägnant zusammenfasst, zeigt sich diese Herausforderung oft-
mals in der Kooperation zwischen öffentlicher Verwaltung und freien Trägern bzw. sozialpä-
dagogischen Einrichtungen, da die öffentliche Verwaltung auf Basis gesetzlicher Grundlagen, 
politischer Beschlüsse, Hierarchien und Zuständigkeiten arbeitet und daher „stets die politische 
Legitimation für ihr Handeln“ (2018: 29) benötigt. Damit verbunden sind „langwierige Abstim-
mungsschleifen“, aber auch Missverständnisse.

durch aus, dass die jeweiligen Kompetenzen und Ressourcen der unterschiedli-
chen Beteiligten in einer Systempartnerschaft gebündelt, die Mitverantwortung 
aller professionellen Helfer/innen hergestellt und deren Einsätze abgestimmt 
werden (vgl. Weber 2018).  

Die besondere Bedeutung von Kooperationen im Rahmen der stationären Kin-
der- und Jugendhilfe rührt daher, dass die bestmögliche Begleitung und För-
derung von Kindern und Jugendlichen in stationärer Betreuung komplexe und 
vielfältige Aufgaben umfasst, die von keinem bzw. keiner beteiligten Koopera-
tionspartner/in allein bewältigt werden können. In Abhängigkeit von den Un-
terstützungsbedürfnissen der Heranwachsenden ist die Zusammenarbeit der 
Einrichtung mit unterschiedlichen Organisationen und Berufsgruppen daher 
unerlässlich. Gelingende Kooperationen sind jedoch an eine Reihe von Voraus-
setzungen geknüpft. Hierzu zählt zum einen, dass die Kooperationspartner/in-
nen eine grundsätzliche Übereinstimmung zu ihrem jeweiligen Auftrag finden. 
Wie auch von der deutschen Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe 
(AGJ) hervorgehoben wurde, leben Kooperation und Koordination von der Un-
terschiedlichkeit der beteiligten Kooperationspartner/innen (AGJ 2015: 1), die 
es in der Zusammenarbeit fruchtbar zu machen gilt. Ein wichtiger Aspekt hierbei 
ist das wechselseitige Kennenlernen und die grundsätzliche Akzeptanz der be-
ruflichen Denkansätze, Konzepte und Grundorientierungen. Denn wie in aktu-
ellen Fachdiskursen vielfach hervorgehoben wird (vgl. etwa Bertelsmannstiftung 
2018), weisen unterschiedliche Professionen divergente Fachdiskurse, Organisa-
tionskulturen, Handlungslogiken116 und -konzepte (z.B. Betreuungsplanung und 
Behandlungsplanung) sowie auch unterschiedliche Formen des Fallverstehens 
(z.B. medizinische Diagnosen, sozialpädagogische Diagnostik) und Zielrichtun-
gen auf. Ein Grundwissen über die Arbeitsgrundlagen und den gesellschaftli-
chen Auftrag der Kooperationspartner/innen sowie die Akzeptanz der jeweili-
gen professionellen Profile und der damit verbundenen Grenzen der Leistungen 
der anderen Profession (Maykus 2011: 51) ist daher unverzichtbar, damit keine 
„falschen Erwartungen und Frustrationen die Kooperation belasten“ (Pötzinger 
2005: 4). Nicht zuletzt muss ein gewisses Maß an Abstimmung der Grundorien-
tierungen (wie etwa Beteiligung der betreuten Kinder und Jugendlichen, Einbe-
ziehung der Eltern und relevanter Bezugspersonen) und der Ziele der Kooperati-
on erfolgen, damit die Zusammenarbeit erfolgreich sein kann. 
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Diese Abstimmung erfordert die Dialogbereitschaft aller Beteiligten „auf Au-
genhöhe“ sowie die Bereitschaft zur wechselseitigen Akzeptanz und Wert-
schätzung der unterschiedlichen professionellen Kompetenzen unter Wahrung 
der „fachlichen Autonomie“ (AGJ 2015: 5). Zugleich ist die Rollenklarheit aller 
Beteiligten in Hinblick auf die jeweiligen Zuständigkeiten ein unverzichtbarer 
Bestandteil gelingender Kooperation, wozu auch die Klarheit darüber zählt, wie 
Entscheidungen getroffen werden und wer die letztendliche Verantwortung 
über Entscheidungen trägt. 

Generell lässt sich zwischen einzelfallübergreifenden (z.B. Abstimmungen zur 
Optimierung von Ablaufprozessen, wechselseitige Hospitationen und gemeinsa-
me Fortbildungen, gemeinsame Planung oder Weiterentwicklung von Angebo-
ten etc.) und fallbezogenen Kooperationen unterscheiden. Beide Kooperations-
formen sind unerlässlich, um Reibungsverluste, „Insellösungen“ (Weber 2018:  
9) oder widersprüchliche Angebote zu vermeiden. Der fallübergreifenden Schaf-
fung der Grundlagen für die gelingende Zusammenarbeit und der Klärung von 
verbindlichen Handlungsschritten für den Einzelfall wird im Fachdiskurs zuneh-
mend hohe Bedeutung zugesprochen, damit im Einzelfall nicht „alle strukturel-
len Fragen der Zusammenarbeit immer wieder neu verhandelt werden müssen“ 
(Dittmann et al. 2018: 67).  Auch der Ende 2018 veröffentliche Forschungsbe-
richt zur Evaluierung des Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetzes (B-KJHG) des 
Österreichischen Instituts für Familienforschung (ÖIF) empfiehlt den „Ausbau 
der fallunabhängigen und fallabhängigen Kommunikation zwischen der Kinder- 
und Jugendhilfe und deren Systempartner/innen, um die Kooperation zu verbes-
sern“ (2018: 123). 

Für alle Formen von Kooperation ist es wesentlich, dass die Kooperationspart-
ner/innen Vertrauen in die Kompetenzen der beteiligten Akteur/innen entwi-
ckeln, damit ein gewisses Maß an Sicherheit und Zuversicht in Hinblick auf die 
Ergebnisse der Kooperation entstehen kann (Seckinger 2001). Hierfür ist ein 
gewisses Maß an personeller Kontinuität in der Zusammenarbeit unverzichtbar 
(Tenhaken 2018: 18). Gelingende Kooperationen beruhen daher auf der wie-
derkehrenden Kommunikation zwischen Professionellen. Damit Kooperationen 
die notwendige Verbindlichkeit und Transparenz aufweisen, müssen sie jedoch 
auch institutionell verankert und gewollt sein (Höfer/Behringer 2002: 10). Dies 
inkludiert, dass adäquate Rahmenbedingungen wie zeitliche und finanzielle Res-
sourcen für fachlichen Austausch und Fallbesprechungen, Hospitationen oder 
regelmäßige Kontaktpflege auf regionaler Ebene etc. gewährleistet sind (Krüger/
Niehaus 2010: 21, Hinte/Treeß 2011: 77) Bei fallbezogenen Kooperationen gilt 
nicht zuletzt für alle Kooperationspartner/innen, die relevanten Datenschutzbe-
stimmungen und damit verbundenen Verschwiegenheitsverpflichtungen kon-
sequent und mit Blick auf den Schutz des Vertrauensverhältnisses zu Kindern, 
Jugendlichen und Eltern zu berücksichtigen (Pötzinger 2005: 4). Wie auch im 
Forschungsbericht zur Evaluierung des Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
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117 Standards für Kooperation mit Gesundheitseinrichtungen und der Suchthilfe werden in Kapitel 
6 detailliert behandelt.

(B-KJHG) des ÖIF festgehalten wird, ist im Sinne des Schutzes von personenbezo-
genen Daten „auch auf den Aspekt der zu schaffenden Rollenklarheit in der Ko-
operation der Kinder- und Jugendhilfe mit anderen Einrichtungen hinzuweisen. 
So muss die Frage geklärt werden, welche Informationen welchen Personen für 
die jeweilige Arbeit zugänglich gemacht werden müssen – oder kurz: Wer muss 
was wissen?“ (Kapella et al. 2018: 115). 

11 .1 .2 .  Zentrale Kooperationspartner/innen aus der Perspektive der betreuen-
den Einrichtungen

Insofern die stationäre Einrichtung für die betreuten Kinder und Jugendlichen 
den (vorübergehenden) Lebensmittelpunkt darstellt und die betreuende Einrich-
tung die Aufgabe einer umfassenden Begleitung der Heranwachsenden innehat, 
sind grundsätzlich alle gesellschaftlichen Sektoren und Institutionen, in denen 
die betreuten Kinder und Jugendlichen in ihrem Alltag involviert sind, potentiel-
le Kooperationspartner/innen. Neben Gesundheits- und Bildungseinrichtungen 
sowie Arbeitgeber/innen bzw. Ausbildungsstätten sind Behörden (örtliche Poli-
zeibehörde, Gemeinde, etc.) und andere relevante Institutionen des jeweiligen 
Sozialraums (vgl. Hinte/Treeß 2011), wie etwa die offene Jugendarbeit oder Ver-
eine, wichtige Kooperationspartner/innen sozialpädagogischer Einrichtungen. 
Nicht zuletzt stellen die fallführenden Kinder- und Jugendhilfebehörden des 
Bezirks und die fallführenden Sozialarbeiter/innen für jede sozialpädagogische 
Einrichtung die wesentlichsten Kooperationspartner/innen dar. Auch andere so-
zialpädagogische Einrichtungen sind wichtige Partner/innen, insbesondere bei 
der Begleitung von Heranwachsenden an ihren Übergängen in andere Betreu-
ungsangebote (vgl. Kap. 10). 

Einer engen Kooperation zwischen Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen und 
Gesundheitseinrichtungen117, darunter auch Einrichtungen der Suchthilfe, 
kommt zweifelslos eine besondere Bedeutung zu, damit zeitgerecht passgenaue 
medizinische, psychologische, psychiatrische und/oder therapeutische Hilfe-
stellungen für Kinder und Jugendliche auch in Krisen- und Akutsituationen ver-
fügbar sind. Gemeinsamer Anspruch beider Systeme muss grundsätzlich sein, 
dass die Bedarfslagen kollegial erkannt werden, die bedarfsgerechte Versorgung 
sichergestellt wird und auch Übergänge (etwa in die und aus der stationären 
Kinder- und Jugendpsychiatrie) abgestimmt, kooperativ gestaltet sowie vor- und 
nachbereitet werden. Als wesentlicher Eckpunkt für eine gute Kooperation ist in 
diesem Zusammenhang die wechselseitige Einbeziehung in die Behandlungs- 
und Hilfe- bzw. Betreuungsplanung hervorzustreichen. Hierzu zählt auch, dass 
die pädagogischen und medizinischen bzw. psychologischen oder therapeuti-
schen Sichtweisen kontinuierlich miteinander abgeglichen und die Maßnahmen 
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118 Standards für die Kooperation mit Bildungseinrichtungen werden in Kapitel 9 detailliert behan-
delt.

aufeinander abgestimmt werden. Gemeinsame Fallbesprechungen mit Fach-
kräften aus beiden Systemen zur Abstimmung der Ziele und nächsten Unterstüt-
zungsschritte stellen hierfür wichtige Voraussetzungen dar (AGJ 2015: 8). Ebenso 
kommt der Integration der medizinischen Versorgung in die Einrichtung höchs-
te Bedeutung zu. Regelmäßige Konsiliar- und Liaisondienste sowie aufsuchende 
Sprechstunden von medizinischen Fachkräften in Einrichtungen stellen hierzu 
eine bewährte Zugangsweise dar. In diesem Zusammenhang ist die gemeinsa-
me Entwicklung von Vereinbarungen für Krisensituationen (Kriseninterventions-
vereinbarungen) unabdingbar, damit für Kinder und Jugendliche im Bedarfsfall 
rasch passgenaue Hilfen zur Verfügung stehen (GÖG / ÖBIG 2012). 

Der Kooperation zwischen sozialpädagogischer Einrichtung und Schulen bzw. 
Ausbildungseinrichtungen118 kommt aus mehreren Gründen hervorragende Be-
deutung zu. So haben beide Systeme einen staatlichen Auftrag zur Unterstüt-
zung von Kindern und Jugendlichen in deren Entwicklung und bei der Entfaltung 
ihrer Potentiale. Wie auch die AGJ konstatiert, haben Schulen /Ausbildungs-
einrichtungen und sozialpädagogische Einrichtungen daher den gemeinsamen 
Auftrag, formelle, non-formelle und informelle Bildung, wozu auch die Persön-
lichkeitsentwicklung der Heranwachsenden zählt, bestmöglich zu verknüpfen 
(AGJ 2006:2). Ziel der Kooperation muss es sein, Bildungsbenachteiligungen 
der betreuten Kinder und Jugendlichen bestmöglich abzubauen, die Inklusion 
aller Kinder und Jugendlichen in das soziale System der Schule bzw. Ausbildung 
zu unterstützen sowie gemeinsam daran zu arbeiten, dass alle Kinder und Ju-
gendlichen ihre Talente entwickeln und individuell passende Ausbildungen ab-
schließen können. Hierfür ist es notwendig, dass Abstimmungen in Hinblick auf 
lernbezogene Unterstützungsbedarfe erfolgen, die Potentiale der Kinder und 
Jugendlichen erkannt und weiterführende Bildungswege gemeinsam mit den 
Heranwachsenden ausgelotet werden. Ebenso müssen etwaige soziale Proble-
me und Konflikte von Heranwachsenden in der Bildungseinrichtung gemeinsam 
in den Blick genommen werden, damit sie bestmöglich im Umgang mit Kon-
flikten unterstützt und Ausgrenzungen im Klassen- bzw. Schulverband vermie-
den werden. Die Abstimmung der Vorgehensweise bei Schulabsentismus oder 
Schulverweigerung stellt ein weiteres gemeinsames Aufgabenfeld dar. Darüber 
hinaus haben beide Partner/innen den Auftrag, eine Beteiligung der Eltern am 
Bildungsgeschehen ihrer Kinder bestmöglich sicherzustellen und den Eltern die 
Kontaktaufnahme mit der Schule zu erleichtern, soweit dies dem Kindeswohl 
entspricht. Nicht zuletzt ist die Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen im 
Übergang von Kindern und Jugendlichen in neue Bildungseinrichtungen bzw. in 
die Berufsausbildung unabdingbar. 
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Neben Gesundheits- und Bildungseinrichtungen stellen Institutionen des Sozi-
alraums der Einrichtung wichtige Kooperationspartner/innen dar. Dazu zählen 
etwa Vereine, Musikschulen. die offene Jugendarbeit / Jugendzentren und ande-
re relevante Anlaufstellen im nahen Umfeld (Nachbarschaftszentren, Angebote 
der Pfarrgemeinde etc.). Die Kooperationen zielen darauf ab, die soziale Integra-
tion der betreuten Kinder und Jugendlichen in ihrer Umgebung zu fördern und 
wichtige Partner/innen im Fall von auftretenden Problemstellungen zur Verfü-
gung zu haben. 

Darüber hinaus stellt die Zusammenarbeit von Einrichtungen der stationären 
Kinder- und Jugendhilfe mit Justiz- und Sicherheitsbehörden ein zunehmend 
diskutiertes Aufgabenfeld dar. In diesem Zusammenhang wird im Fachdiskurs 
darauf hingewiesen, dass Polizei und Justiz vorrangig Aufgaben erfüllen, die „in 
ihrer Grundstruktur den […] Kriterien des Angebotscharakters und der Freiwillig-
keit der Inanspruchnahme“ der Kinder- und Jugendhilfe widersprechen (Landtag 
NRW 2010 zit. in Feltes/Fischer 2018: 1213). Denn während die zentralen Auf-
gaben der Polizei und der Justiz die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit, 
Gefahrenabwehr und Strafverfolgung darstellen, ist die (stationäre) Kinder- und 
Jugendhilfe auf die Förderung der Entwicklung der betreuten Kinder und Jugend-
lichen und somit auf (soziales) Lernen auch im Falle von delinquentem Verhalten 
der betreuten Heranwachsenden ausgerichtet. Wie Konstanze Fritsch konsta-
tiert, muss der „Blick auf Delinquenz“ (2011: 397) seitens der Fachkräfte der Kin-
der- und Jugendhilfe daher immer ein sozialpädagogischer sein. Angesichts die-
ser unterschiedlichen Zielvorgaben, aber auch unterschiedlicher professioneller 
Sozialisationsverläufe (Krüger/Niehaus 2010: 21) kommt dem Vertrauensaufbau 
mit Polizei- und Justizbehörden sowie der Kenntnis der unterschiedlichen Hand-
lungslogiken bei gleichzeitiger Akzeptanz der unterschiedlichen Arbeitsaufträ-
ge eine besondere Bedeutung zu.  Wie Feltes und Fischer konstatieren, ist es 
zugleich wesentlich, eine gemeinsame Zielrichtung zu finden, die insbesondere 
im Schutz und in der Unterstützung von vulnerablen Kindern und Jugendlichen 
liegen muss. Sowohl Prävention als auch die Täterarbeit sind praktizierter Kin-
derschutz und stellen gemeinsame Handlungsbereiche dar (Feltes/Fischer 2018: 
1226). Weitere Anlässe und Formen der Kooperation im Kontext der stationären 
Kinder- und Jugendhilfe können Vermisstenmeldungen oder gemeinsame Prä-
ventionsprojekte darstellen (Fritsch 2011: 398). Zunehmend werden auch fall-
bezogene Kooperationen in Form von interdisziplinären Fallbesprechungen mit 
Einverständnis der betroffenen Heranwachsenden und ihrer Erziehungsberech-
tigten umgesetzt. Wie Konstanze Fritsch hervorhebt, ist die berufliche Rollen-
klarheit in allen Kooperationsprozessen unverzichtbar (ebda.: 399).

Schließlich stellt eine gelingende Kooperation der Einrichtung mit der fallfüh-
renden Kinder- und Jugendhilfebehörde und dem/der fallführenden Sozialar-
beiter/in die Grundlage und wichtigste Voraussetzung für eine bedarfsgerechte 
Begleitung und Förderung der Heranwachsenden dar. Obwohl sich die Zusam-
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menarbeit zwischen sozialpädagogischer Einrichtung und Kinder- und Jugend-
hilfebehörde im Rahmen eines Auftragsverhältnisses bewegt und damit den 
Aspekt der Kontrolle beinhaltet, ist auch in diesem Rahmen eine Haltung der Ko-
operation in Sinne einer ergänzenden, wertschätzenden Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe von zentraler Bedeutung. Denn erst auf dieser Basis kann koopera-
tives Fallverstehen, der kontinuierliche und transparente Informationsaustausch 
und die wechselseitige Einbeziehung bei der Betreuungs- bzw. Hilfeplanung an-
gemessen umgesetzt werden. Generell ist es auch bei dieser Kooperation unver-
zichtbar, dass die Heranwachsenden und deren Eltern transparent darüber infor-
miert werden, welche Informationen an die jeweiligen Kooperationspartner/
innen weitergegeben werden. Ebenso unabdingbar ist es, dass sich die Daten-
übermittlung an andere Hilfesysteme an den gesetzlichen Anforderungen orien-
tiert. Darüber hinaus müssen die Kooperationskontakte und -anlässe schriftlich 
dokumentiert werden. 

Ebenso sind andere sozialpädagogische Einrichtungen besonders wichtige 
Kooperationspartner/innen der Einrichtung. Insbesondere in Hinblick auf den 
Wechsel von Kindern und Jugendlichen in andere sozialpädagogische Angebo-
te ist eine enge Zusammenarbeit unabdingbar, damit eine möglichst bruchlo-
se und bedarfsgerechte Weiterbetreuung der betroffenen Heranwachsenden 
gewährleistet wird. Klare Absprachen über Zuständigkeiten und Zeitabläufe im 
Übergangsprozess sind hier ebenso wichtig wie die Übermittlung von Informa-
tionen zu den Unterstützungsbedarfen des Kindes bzw. der/des Jugendlichen. 
Dies schließt wiederum ein, dass die Heranwachsenden und ihre Eltern darüber 
informiert werden, welche Informationen weitergegeben werden.

Nicht zuletzt sind andere Kontrollorgane wie die Fachaufsicht der Landesregie- 
rungen, die Volksanwaltschaft und die Bewohner/innenvertretung als Koopera-
tionspartner/innen zu verstehen. Denn auch wenn die Zusammenarbeit durch 
den Aspekt der Kontrolle geprägt ist, ist eine wertschätzende Haltung aller 
Beteiligten und eine gemeinsame Grundorientierung auf das Kindeswohl unver-
zichtbar. Ebenso stellen Beschwerdeeinrichtungen, Ombudsstellen der KIJA und 
kinderanwaltschaftliche Vertrauenspersonen zentrale Kooperationspartner/in-
nen der Einrichtung dar. Wesentlich ist, dass Kontroll- und Beschwerdeverfahren 
immer auch reflexive Räume des Hinterfragens der sozialpädagogischen Pra- 
xis in Einrichtungen eröffnen und der Fokus auf Lernprozesse und die Weiter-
entwicklung der Praxis nicht aus dem Blick gerät. Über die Zusammenarbeit bei 
Kontrollbesuchen hinaus ist schließlich auch der Austausch in Hinblick auf die 
Weiterentwicklung der Angebote und die Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen der stationären Kinder- und Jugendhilfe unabdingbar.

Ziel jeder Kooperation im Rahmen der stationären Kinder- und Jugendhilfe ist 
der Schutz, die optimale Förderung und Betreuung von Kindern und Jugendli-
chen. Kooperation erfolgt daher nicht um ihrer selbst willen, sondern muss mit 
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Blick auf den gemeinsamen Auftrag wirksam sein. Hierfür ist es erforderlich, dass 
die Anliegen in der Kooperation und deren Ziele klar formuliert und kompetent 
vertreten werden (Merten/Kaegi 2016). 

11.2. Themenspezifische professionelle Haltungen

n	Transparenz und Achtung der Kompetenzen anderer Professionen: Gelingen-
de system- und organisationsübergreifende Kooperation setzt die Kenntnis der 
Arbeitsaufträge und -weisen, Leistungsangebote und Verfahrensabläufe der 
Kooperationspartner/innen voraus. Die Wertschätzung der unterschiedlichen 
professionellen Kompetenzen, Rollenklarheit und Transparenz über Angebote 
und Handlungskonzepte bei gleichzeitiger Wahrung der jeweiligen „fachlichen 
Autonomie“ (AGJ 2015: 5) sind unverzichtbare Grundlagen gelingender Ko-
operation. 

n	Dialogbereitschaft: Gelingende Kooperation erfordert die Bereitschaft aller 
Beteiligten, sich auf den Dialog und einen Aushandlungsprozess in Hinblick auf 
die Ziele, die Formen der Zusammenarbeit und wichtige Grundorientierungen 
(wie die Beteiligung der betreuten Kinder und Jugendlichen und deren Eltern) 
einzulassen. Dies setzt voraus, dass die Sichtweisen aller Beteiligten Gehör 
finden und in die Problemlösung einbezogen werden.

n	Fallübergreifende Perspektive auf Kooperationen: Damit die Zusammenar-
beit im Einzelfall und in Krisensituationen rasch und bedarfsgerecht gelingen 
kann, bedarf es einer fallübergreifenden Perspektive der sozialpädagogischen 
Einrichtung auf relevante Kooperationsbeziehungen und -kontexte.  Gelin-
gende Kooperation im Einzelfall setzt daher voraus, dass vorab relevante 
Kooperationspartner/innen identifiziert und mit diesen die Grundlagen für 
abgestimmtes Handeln sowie für die Gewährleistung bedarfsgerechter indivi-
dueller Angebote geschaffen werden (Dittmann et al. 2018: 68). 

n	Vertraulichkeit und Datenschutz:  Erst wenn sich Kooperationspartner/innen 
darauf verlassen können, dass alle Beteiligten mit den übermittelten Daten 
und Informationen vertraulich umgehen und die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen des Datenschutzes einhalten, kann eine zielorientierte Zusammenar-
beit im Sinne des Kindeswohls erfolgen. Dem Vertrauensschutz in Hinblick auf 
die betreuten Heranwachsenden und deren Familien kommt hierbei höchste 
Priorität zu. Dies impliziert auch, dass Kinder, Jugendliche und Eltern darüber 
informiert werden, welche Informationen an Kooperationspartner/innen wei-
tergegeben werden müssen.

11.3. Gesetzliche Rahmenbedingungen

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz fordert explizit die Kooperation der Kinder- 
und Jugendhilfe mit dem Bildungs-, Gesundheits- und Sozialsystem. 
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119 Vgl. 2191 der Beilagen XXIV. GP - Regierungsvorlage - Erläuterungen mit WFA: https://www.
parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_02191/fname_291503.pdf

n	Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013:

 ¡	§ 1 (6): „Die Wahrnehmung der Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe er-
folgt in Kooperation mit dem Bildungs-, Gesundheits- und Sozialsystem.“ Da-
rüber hinaus ist in den Erläuterungen119 als Evaluationsziel festgelegt, dass 
die Ausführungsgesetze der Bundesländer so konkret umschrieben sein sol-
len, “dass das Zusammenspiel mit Bildungs-, Sozial- und Gesundheitssystem 
funktioniert.“

 ¡	§ 6 – Verschwiegenheitspflicht: „(1) Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
der Kinder- und Jugendhilfeträger die und der beauftragten privaten Kinder- 
und Jugendhilfeeinrichtungen sind zur Verschwiegenheit über Tatsachen 
des Privat- und Familienlebens, die werdende Eltern, Eltern oder sonst mit 
Pflege und Erziehung betraute Personen, Familien, Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene mittelbar oder unmittelbar betreffen und ausschließlich 
aus dieser Tätigkeit bekannt geworden sind, verpflichtet, sofern die Offen-
legung nicht im überwiegenden berechtigten Interesse der betroffenen Kin-
der, Jugendlichen und jungen Erwachsenen liegt. (2) Die Verpflichtung zur 
Verschwiegenheit besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit für den Kin-
der- und Jugendhilfeträger oder für die beauftragte private Kinder- und Ju-
gendhilfeeinrichtung weiter. (3) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht 
gegenüber dem Kinder- und Jugendhilfeträger.“

11.4. Qualitätsstandards 

K.1  Die Einrichtung setzt aktive Schritte zum Aufbau von Kooperationsbe-
ziehungen mit allen Systempartner/innen und Institutionen, die für den 
Schutz, die optimale Versorgung und Förderung sowie für die gesell-
schaftliche Teilhabe und die Erweiterung der Handlungsoptionen der be-
treuten Kinder und Jugendlichen relevant sind und einen Beitrag leisten 
(können). 

Konkretisierung:

n	Die Kooperation mit relevanten Systempartner/innen ist im Einrichtungskon-
zept verankert. Die erforderlichen zeitlichen, personellen und finanziellen Res-
sourcen stehen zur Verfügung.

n	Die Einrichtung steht in regelmäßigem Kontakt zu Gesundheits- und Bil-
dungseinrichtungen sowie zu relevanten Organisationen und Behörden im 
Sozialraum der Einrichtung (Vereine, offene Jugendarbeit, Gemeinde, Polizei, 
Fremdenrechts- und Asylbehörden etc.) und in der Lebenswelt der betreuten 
Kinder und Jugendlichen. 
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n	Die einzelfallübergreifende Kooperation beinhaltet die Information zu profes-
sionsspezifischen Grundorientierungen (etwa im Rahmen von Einrichtungsbe-
suchen und fachlichen Austauschtreffen), die Abstimmung der Angebote für 
die betreuten Kinder und Jugendlichen, der Verfahrensabläufe in Krisensitua-
tionen und der jeweiligen Zuständigkeiten sowie die verbindliche Benennung 
von Ansprechpersonen in der Einrichtung. Auf die Entwicklung einer tragfähi-
gen Kooperationsbeziehung wird Bedacht genommen.

n	Die betreuenden Fachkräfte kennen die Angebote und Verfahrensabläufe re-
levanter Kooperationspartner/innen. Informationen über die jeweiligen Leis-
tungsangebote (Kontaktdaten, Ansprechpersonen, Zielgruppe, Indikation, Zu-
weisungsmodus etc.) liegen vor.

n	Die Kooperation zwischen der Einrichtung und der zuständigen Kinder- und  
Jugendhilfebehörde und der Fachaufsicht, mit weiteren Kontrollorganen  
(Volksanwaltschaft, Bewohner/innenvertretungen), Beschwerdeeinrichtungen  
und Ombudsstellen der KIJA basiert auf Verbindlichkeit und Transparenz und 
orientiert sich an der bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Betreuungs-
strukturen und der Angebote für die betreuten Kinder und Jugendlichen.  

K.2  Die Einrichtung kooperiert bedarfsorientiert, transparent und im Rah-
men definierter Zuständigkeiten mit allen Systempartner/innen und 
Institutionen mit dem Ziel des Schutzes, der optimalen Versorgung und 
bestmöglichen Förderung der betreuten Kinder und Jugendlichen.  

Konkretisierung:

n	Die einzelfallbezogene Kooperation mit relevanten Systempartner/innen und 
Behörden beinhaltet klare Absprachen zu Behandlungs-, Förder- bzw. Un-
terstützungszielen für die betreuten Heranwachsenden und zur voraussicht-
lichen Dauer der Leistungen sowie die Abstimmung der Aufgabenverteilung 
und Zuständigkeiten. 

n	Zur Gewährleistung der optimalen Versorgung und Förderung des Kindes bzw. 
der/des Jugendlichen in Gesundheitseinrichtungen werden Möglichkeiten für 
ein gemeinsames Fallverstehen und für die bedarfsgerechte Abstimmung der 
Versorgungsleistungen geschaffen. Dazu zählen auch multiprofessionelle Fall-
besprechungen bei Bedarf.

n	Die betreuenden Fachkräfte der Einrichtung kooperieren mit Institutionen  
und Vereinen im Sozialraum, um den Zugang des Kindes bzw. der/des Jugend-
lichen zu individuell passenden Freizeit- und Bildungsangeboten zu ermögli-
chen.

n	Die betreuenden Fachkräfte nehmen auf eine enge Zusammenarbeit mit den 
Bildungseinrichtungen, die Kinder und Jugendliche besuchen, und eine Klä-
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rung der jeweiligen Verantwortlichkeiten für die Bildungswege der betreuten 
Kinder und Jugendlichen Bedacht und achten darauf, dass die Eltern bedarfs-
gerecht in die Kooperation mit Bildungsträgern eingebunden sind. 

n	Die betreuenden Fachkräfte der Einrichtung stehen bei Problemen der/des 
Heranwachsenden in ihren Handlungsräumen außerhalb der sozialpädagogi-
schen Einrichtung für persönliche Gespräche mit den zuständigen Ansprech-
personen zur Verfügung. Ziel ist es, gemeinsam Möglichkeiten zur bestmög-
lichen Unterstützung der betroffenen Heranwachsenden in Krisensituation 
unter größtmöglicher Beteiligung der Betroffenen zu finden.

n	Die Einrichtung sucht bei veränderten Unterstützungsbedarfen von Kindern 
und Jugendlichen oder bei Betreuungskrisen frühzeitig die Kooperation mit 
den zuständigen Kinder- und Jugendhilfebehörden. Gemeinsame Krisenge-
spräche und weiterführende „Helfer/innen-konferenzen“ werden ehestmög-
lich zur Entwicklung von Betreuungszielen und passgenauen Lösungen um-
gesetzt. Alle Ziele und Maßnahmen werden im Hilfe- und Betreuungsplan 
festgehalten.

K.3  Die Einrichtung orientiert sich bei Kooperationen an den geltenden  
Datenschutzbestimmungen und informiert die betreuten Heranwach-
senden und deren Eltern bedarfs- und entwicklungsgerecht über den 
Umgang mit personenbezogenen Informationen.  

Konkretisierung:

n	Alle betreuenden Fachkräfte kennen die relevanten Datenschutzbestimmun-
gen und orientieren sich an diesen Bestimmungen in der Kooperation mit  
ihren Systempartner/innen. 

n	Die Weitergabe von personenbezogenen Daten seitens der Einrichtung be-
schränkt sich auf die für die Erreichung der mit den Kooperationspartner/in-
nen vereinbarten Behandlungs-, Förder- bzw. Unterstützungsziele notwendi-
gen Informationen. 

n	Kinder und Jugendliche werden bedarfs- und altersgerecht über den Umgang 
mit ihren Daten und die damit verbundenen Ziele informiert. Ebenso werden 
Eltern über die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen aufgeklärt. 
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V. ZUSAMMENFASSUNG

Kinder und Jugendliche in stationärer Betreuung sind in mehrfacher Hinsicht be-
sonderen Herausforderungen und Benachteiligungen ausgesetzt. Die stationäre 
Kinder- und Jugendhilfe hat den Auftrag, den Schutz, die Versorgung und die 
Entwicklung dieser Heranwachsenden zu gewährleisten sowie ihre Chancen für 
soziale Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben bestmöglich zu erhöhen. Damit 
kommt sowohl den fallführenden Kinder- und Jugendhilfeträgern als auch den 
betreuenden sozialpädagogischen Einrichtungen ein verantwortungsvoller und 
hinsichtlich seiner gesellschaftlichen Wirkungen nachhaltiger Auftrag zu. Mit 
den in dieser Publikation vorgestellten Standards ist die Grundannahme verbun-
den, dass zur Erfüllung dieses Auftrags Merkmalen der Prozessqualität im Kon-
text der stationären Kinder- und Jugendhilfe eine entscheidende Rolle zukommt. 
Das vorliegende abschließende Kapitel fasst besonders wichtige Qualitätsaspek-
te im Prozess der Unterbringung und stationären Betreuung von Kindern und 
Jugendlichen entlang der in der Publikation vorgestellten elf Qualitätsbereiche 
komprimiert zusammen.  

(1) Gefährdungsabklärung und Hilfeplanung

Da Gefährdungsabklärung und Hilfeplanung den Rahmen und die Zielrichtung 
der Leistungsprozesse der stationären Kinder- und Jugendhilfe bestimmen, kön-
nen sie als Schlüsselprozesse für gelingende Hilfeleistungen bezeichnet werden. 
Einer ausführlichen, beteiligungsorientierten und fachlich begründeten Ge-
fährdungsabklärung und Anamnese kommt höchste Bedeutung zu. Wesentli-
che Qualitätsmerkmale dieser Prozesse sind daher, dass die Einschätzung des 
Kindeswohls (Gefährdungslage), die Anamnese der familiären Situation und 
die Festlegung von Hilfen durch die fallführenden Fachkräfte der Kinder- und 
Jugendhilfe auf Basis fachlicher Kriterien, im Zusammenwirken von mindestens 
zwei Fachkräften (Vier-Augen-Prinzip) und unter Beteiligung der Eltern und ihrer 
Kinder erfolgt. Eine umfassende Abklärung der Lebenssituation und der persön-
lichen Ressourcen des Kindes bzw. der/des Jugendlichen sowie der familiären 
Schutz- und Risikokfaktoren ist hierbei unabdingbar. Beteiligung zeigt sich u.a. in 
der Berücksichtigung der Vorstellungen von Eltern und Heranwachsenden über 
ihre „erwünschte Zukunft“ sowie in der Einbeziehung der familiären Ressourcen 
in der Hilfeplanung. Ebenso impliziert Beteiligung, dass die fallführenden Fach-
kräfte die Eltern transparent über ihre Sorgen das Kindeswohl betreffend sowie 
über die Ziele und Rahmenbedingungen der Abklärung informieren und sie aktiv 
in den Hilfeplanprozess einbinden. Wesentliches Qualitätsmerkmal der Hilfe-
planung ist, dass konkrete, realistische und überprüfbare Ziele sowohl für das 
Kind bzw. für die/den Jugendliche/n als auch für die Eltern formuliert werden, 
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die sich an der Gewährleistung der Sicherheit und bestmöglicher Bedingungen 
für die soziale, psychische und körperliche Entwicklung des Kindes bzw. der/des 
Jugendlichen orientieren. Nicht zuletzt müssen die Ziele schriftlich festgehalten 
und gemeinsam mit Eltern und Kindern bzw. Jugendlichen regelmäßig evaluiert 
werden. 

(2)  Aufnahmeprozess und Betreuungsplanung in der sozialpädagogischen Ein-
richtung

Da der Übergang in eine andere Lebens- und Betreuungssituation für die be-
troffenen Kinder bzw. Jugendlichen eine große Belastung und ein kritisches Le-
bensereignis darstellt, kommt der Passgenauigkeit des Angebots, der individuell 
abgestimmten Gestaltung der Übergänge sowie der Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen sowie ihrer Eltern im Aufnahmeprozess höchste Bedeutung zu. 
Dies inkludiert, dass Möglichkeiten zum Kennenlernen der Einrichtung vor der 
Aufnahme (soweit keine Gefahr im Verzug vorliegt) geschaffen werden und die 
letztendliche Entscheidung über die Aufnahme eines Kindes bzw. einer/eines Ju-
gendlichen in die Einrichtung erst nach diesem ersten Kennenlernen und einem 
Erstgespräch mit dem Kind und den Eltern erfolgt.  Darüber hinaus ist es unab-
dingbar, dass eine angemessene, kindgerechte Vorbereitung und Gestaltung der 
Aufnahme gewährleistet und die Möglichkeit für Eltern und nahe Bezugsperso-
nen geschaffen wird, das Kind bzw. die/den Jugendliche/n an den neuen Lebens- 
ort zu begleiten. Grundsätzlich ist der Übergang in die stationäre Einrichtung als 
individueller Prozess zu verstehen, der eine angemessene Berücksichtigung der 
individuellen Bedürfnisse und Unterstützungsbedarfe unter Wahrung weitest-
gehender Entscheidungsmöglichkeiten des Kindes bzw. der/des Jugendlichen 
erfordert. Nicht zuletzt ist die alters- und entwicklungsadäquate Einbeziehung 
von Kindern und Jugendlichen (wie auch deren Eltern) in der Betreuungsplanung 
ebenso unabdingbar wie eine verbindliche und transparente Kooperation zwi-
schen der Einrichtung und der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe.

(3) Beteiligung in der sozialpädagogischen Einrichtung

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern und nahen 
Bezugspersonen in der sozialpädagogischen Einrichtung stellt eine Grundbedin-
gung für die Entwicklung von Selbstwirksamkeit, Meinungsbildung und sozialer 
Handlungsfähigkeit der betreuten Heranwachsenden dar. Dies erfordert die Im-
plementierung strukturell verankerter Beteiligungsprozesse, Beschwerde- und 
Feedbackmöglichkeiten, Transparenz über die Rechte von Kindern und Jugendli-
chen sowie ihre Beteiligung in Alltagsprozessen und bei wesentlichen Entschei-
dungen, die ihr Leben betreffen. Beteiligung ist darüber hinaus ein entscheiden-
der Faktor für Kinderschutz und kann daher als Instrument verstanden werden, 
Machtverhältnisse im Hilfesystem auszugleichen. Damit Beteiligungsmöglichkei-
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ten diese Wirkungen entfalten können, ist es jedoch unabdingbar, dass Beteili-
gungsprozesse und Machtverhältnisse regelmäßig im Team reflektiert und Be-
schwerden der betreuen Heranwachsenden und/oder ihrer Eltern systematisch 
zur Qualitätsentwicklung genutzt werden. Nicht zuletzt können Beteiligungspro-
zesse nur auf Basis einer konstruktiven und dialogischen Gestaltung von Betreu-
ungsbeziehungen gelingen. Erforderlich ist Akzeptanz, Zutrauen und Zuhören 
sowie das bedingungslose Interesse der verantwortlichen Fachkräfte, dass Kin-
der und Jugendliche in ihrer Meinungsbildung und zur Inanspruchnahme ihrer 
Rechte gestärkt werden. 

(4)  Schutz und Umgang mit Gefährdungen, Übergriffen und Gewalt in der Ein-
richtung

Stationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sind verpflichtet, den An-
spruch von Kindern und Jugendlichen auf Schutz und Sicherheit umfassend zu 
gewährleisten. Zentrale Ansatzpunkte für die Sicherstellung des Schutzes von 
Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung sind die Analyse von Schutzfakto-
ren und Gefährdungspotentialen in der Einrichtung sowie die darauf aufbauen-
de Entwicklung eines Schutzkonzeptes. Darüber hinaus kommt der Umsetzung 
von Maßnahmen sowohl im primären als auch im sekundären und tertiären 
Präventionsbereich höchste Bedeutung zu. Primärprävention umfasst einer-
seits eine an den Kinderrechten orientierte Personalauswahl und -entwicklung, 
transparente, wertschätzende und beteiligungsorientierte Leitungs- und Team-
strukturen sowie die kontinuierliche Reflexion pädagogischer Prozesse und die 
Auseinandersetzung mit fachlichen Anforderungen im Team. Auf der Ebene der 
pädagogischen Maßnahmen zielt primäre Prävention auf die Stärkung von Kin-
dern und Jugendlichen in ihrer Selbstbestimmtheit und -wirksamkeit sowie ihrer 
Fähigkeit, Konflikte gewaltfrei zu lösen und sich selbstbestimmt gegen potenti-
elle Grenzverletzungen behaupten zu können, ohne ihnen die Verantwortung 
für den Schutz vor Übergriffen und Gewalt zuzuschreiben. Sekundäre Prävention 
hat zum Ziel, Gefährdungen und Gewaltpotentiale frühzeitig zu erkennen und 
zu beenden. Ein wichtiger Aspekt hierbei ist die Gewährleistung des Zugangs 
von gefährdeten Kindern und Jugendlichen zu Beschwerdestellen, externen 
Ansprechpersonen und zu entsprechenden Fachstellen (wie psychotherapeu-
tischen und psychiatrischen Angeboten oder Beratungsstellen). Tertiäre Prä-
vention zielt darauf ab, Folgeschäden von Übergriffen und Gewaltereignissen 
zu mindern, erlebte Gewalterfahrungen professionell aufzuarbeiten und damit 
Wiederholungen zu verhindern. Die Verfügbarkeit von Handlungsleitfäden im 
Umgang mit Verdachtsfällen ist hierfür ebenso unabdingbar wie die Aufarbei-
tung von Übergriffen und Gewalterlebnissen mit den betroffenen Kindern und 
Jugendlichen sowie im Team zur Wiederherstellung eines sicheren Ortes. Dies 
inkludiert auch die emotionale Versorgung der Betroffenen und die Unterstüt-
zung von Gewaltopfern in der Geltendmachung ihrer Rechte. 
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(5) Die Einrichtung als sicherer Ort und traumasensible Betreuung

Die sozialpädagogische Einrichtung hat den Auftrag, das Bestmögliche zu un-
ternehmen, um den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Grenzverletzun-
gen, Übergriffen, psychischer, physischer, sexueller oder struktureller Gewalt 
zu unternehmen. Die Einrichtung als sicherer Ort arbeitet kontinuierlich an der 
Herstellung eines „Milieus“, in dem alle Beteiligten Wertschätzung, Mitbestim-
mung und persönliche Förderung erfahren. Vorhersehbaren und transparenten 
Alltagsstrukturen und der Verbindlichkeit von Fachkräften kommt hierbei beson-
dere Bedeutung zu. Darüber hinaus zeichnet sich die Einrichtung als sicherer Ort 
dadurch aus, dass traumatisierte und bindungsbelastete Kinder und Jugendliche 
bei der Integration ihrer biographischen Erfahrungen als Teil ihrer Lebensge-
schichte begleitet und bei der Entwicklung alternativer Bewältigungsstrategien 
und Beziehungsmuster individuell gefördert werden. Wesentliche Vorausset-
zung hierfür ist der Aufbau einer vertrauensvollen und tragfähigen Beziehung 
zu den betreuten Heranwachsenden, wofür einerseits eine hohe Selbstreflexion 
sowie traumatologische und bindungsbezogene Kenntnisse und Kompetenzen 
auf Seiten der pädagogischen Fachkräfte, andererseits höchstmögliche Betreu-
ungs- und Beziehungskontinuität erforderlich sind. 

(6) Gesundheitsversorgung und -förderung 

Sowohl Gesundheitsversorgung als auch Gesundheitsförderung stellen zentrale 
Aufgabenfelder der stationären Kinder- und Jugendhilfe dar. Eine passgenaue 
Gesundheitsversorgung von Kindern und Jugendlichen in stationärer Betreuung 
beinhaltet, dass die gesundheitlichen Ausgangslagen der betreuten Kinder und 
Jugendlichen abgeklärt werden und eine adäquate medizinische, psychiatrische, 
psychologische bzw. psychotherapeutische Versorgung bei Bedarf und in enger 
Kooperation mit den entsprechenden Gesundheitseinrichtungen gewährleistet 
wird. Eine auf einem umfassenden Gesundheitsbegriff basierende Gesundheits-
förderung legt ihr Augenmerk auf gesundheitsfördernde Alltagsstrukturen und 
Angebote in der Einrichtung sowie auf eine Förderung von Gesundheits- und 
Selbstsorgekompetenzen der betreuten Heranwachsenden. Hierzu zählt auch, 
dass Kinder und Jugendliche in ihrer psychosexuellen Entwicklung und auf ih-
rem Weg zu einer selbstbestimmten Sexualität entwicklungsgerecht, kultur- und 
geschlechtersensibel begleitet und entwicklungsgerechte sexualpädagogische 
Angebote umgesetzt werden. Ein wichtiges Qualitätsmerkmal hierbei ist es, 
dass sozialpädagogische Einrichtungen über ein sexualpädagogisches Konzept 
verfügen, in dessen Implementierung alle betreuenden Fachkräfte einbezogen 
sind. Nicht zuletzt umfasst eine bedarfsgerechte Gesundheitsförderung auch die 
Förderung von sog. Risikokompetenzen der betreuten Kinder und Jugendlichen 
im Umgang mit Suchtmitteln und ihre „Drogenmündigkeit“. Neben Aufklärungs-
maßnahmen zu Arten und Wirkungen von Suchtmitteln sowie Reflexionsmög-
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lichkeiten zu eigenem Konsumverhalten kommt der Früherkennung problema-
tischen Konsums, der Erarbeitung von Regeln für den Umgang mit Suchtmitteln 
und die enge Kooperation mit entsprechenden Fachstellen (Suchthilfe/Psychia-
trie) besondere Bedeutung zu. Bei schädlichem Konsum und Abhängigkeitser-
krankungen von Heranwachsenden ist die Zusammenarbeit mit Fachstellen der 
Suchthilfe/Psychiatrie unabdingbar, um den Zugang zu einer fachgerechten Dia-
gnostik und zu bedarfsgerechten Interventionen sicherzustellen.

(7)  Zusammenarbeit der sozialpädagogischen Einrichtung mit den Eltern und 
dem Herkunftssystem der betreuten Kinder bzw. Jugendlichen

Die Qualitätsstandards für die Zusammenarbeit der Einrichtung mit den Eltern 
und dem Herkunftssystem der betreuten Kinder und Jugendlichen gehen von 
dem Standpunkt aus, dass diese Zusammenarbeit einen wesentlichen Faktor 
für positive Wirkungen der stationären Hilfen für die betroffenen Kinder und 
Jugendlichen darstellt und unabhängig davon erfolgen soll, ob eine Rückkehr in 
die Familie oder eine Verselbständigung das übergeordnete Betreuungsziel dar-
stellt. Die Zusammenarbeit mit Eltern kann darüber hinaus auch dafür notwen-
dig sein und darauf abzielen, jene Probleme, Ängste und Widerstände, die durch 
die Fremdunterbringung entstanden sind, zu bearbeiten und die Eltern dabei 
zu unterstützen, auch während der Unterbringung ihre Elternrolle bestmöglich 
wahrzunehmen. Zentrale Aspekte der pädagogischen Zusammenarbeit mit El-
tern und relevanten Bezugspersonen des Kindes durch die betreuenden Fach-
kräfte der Einrichtung sind u.a. die Beteiligung der Eltern und relevanter Bezugs-
personen am Leben und Alltag sowie an der Entwicklung des Kindes bzw. der/
des Jugendlichen, die Förderung und Klärung der Eltern-Kind-Beziehung (u.a. 
durch die Vermittlung und Begleitung von Besuchskontakten) und die Erhaltung 
bzw. Stärkung von relevanten sozialen Beziehungen der/des Heranwachsenden. 
Einer wertschätzenden Haltung und Kommunikation seitens der Fachkräfte so-
wie einem Verständnis der Zusammenarbeit als Kooperationsbeziehung kommt 
hierfür besondere Bedeutung zu. Darüber hinaus erfordert eine gelingende Zu-
sammenarbeit, dass Eltern und Kinder bzw. Jugendliche an der Konkretisierung 
und Reflexion von Betreuungszielen beteiligt und über den Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten (Verschwiegenheitspflichten, Weitergabe von Informatio-
nen an die fallführenden Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe) informiert sind. 
Nicht zuletzt setzt eine gelingende Zusammenarbeit mit den Eltern und dem 
Herkunftssystem die verbindliche Kooperation der sozialpädagogischen Einrich-
tung mit den Fachkräften, die die Familien ergänzend begleiten, voraus.

(8) Alltag und Leben in der Einrichtung

Die sozialpädagogische Einrichtung stellt für Kinder und Jugendliche in stationä-
rer Betreuung den (temporären) Lebensmittelpunkt dar. Sie muss eine entwick-
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lungsförderliche Lebenswelt für Kinder und Jugendliche bieten und einen All-
tag gewährleisten, der Sicherheit, Transparenz, Beteiligung und Zugehörigkeit, 
Entwicklungsanregungen und alternative Erfahrungen, aber auch entlastende 
Vorhersehbarkeit gewährleistet. Aufgabe der betreuenden Fachkräfte ist es, den 
betreuten Heranwachsenden einen Alltag zu ermöglichen, der einerseits indi-
viduell abgestimmte und entwicklungsförderliche Freiräume ermöglicht, ande-
rerseits jedoch auch routinisierte Abläufe und Rituale, Selbstverständlichkeiten 
und Orientierung bietet. Ein gelingender Alltag impliziert ebenso die Bewälti-
gung von alltäglichen Anforderungen. Daher stellt die Begleitung von Kindern 
und Jugendlichen bei der Entwicklung von Kompetenzen zur Alltagsbewältigung 
ein wichtiges Qualitätsmerkmal guter Betreuung dar. Nicht zuletzt umfasst ein 
funktionierender Alltag in der Einrichtung auch und vor allem ein Sicherheit 
gebendes und berechenbares Zusammenleben in der Wohngruppe. Etwaige 
Konflikte und Krisen müssen daher von den betreuenden Fachkräften frühzeitig 
erkannt und angemessen begleitet werden. Insofern die Gruppe als zentraler 
Bezugsrahmen den Alltag prägt, sind Fachkräfte gefordert, sicherzustellen, dass 
die Gruppe für die Entwicklung von übergreifenden Lebenskompetenzen der He-
ranwachsenden bestmöglich genutzt werden kann.

(9) Förderung von Bildungsprozessen 

Die Qualitätsstandards zum Thema Bildungsförderung gründen auf einem brei-
ten Bildungsbegriff, der keineswegs auf formale Bildungsprozesse beschränkt 
wird. Der Förderung von Kindern und Jugendlichen auf ihren individuellen for-
malen Aus-/Bildungswegen kommt jedoch eine besondere Bedeutung zu, da-
mit ihnen bestmögliche Bildungschancen offenstehen. Die Förderung der be-
treuten Kinder und Jugendlichen auf ihren formalen Bildungswegen umfasst 
die Unterstützung bei der Wahrnehmung ihrer Interessen und Talente sowie 
bei der beruflichen Orientierung, die Unterstützung im Zugang zu passgenauen 
Bildungsangeboten, darunter zu inklusiver Bildung und höherer Bildung, sowie 
Hilfestellungen bei der Bewältigung schulischer bzw. ausbildungsbezogener Her-
ausforderungen. Unabdingbar ist, dass die betreuenden Fachkräfte eng mit den 
Bildungseinrichtungen bzw. Ausbildungsbetrieben der Jugendlichen zusammen-
arbeiten, bei offenen Fragen oder Problemstellungen für persönliche Gespräche 
mit den Lehrkräften bzw. Ausbildner/innen zur Verfügung stehen und bei Bedarf 
den Zugang zu externen Begleitangeboten (Lehrlingscoaching, Lehrlingsmediati-
on) sicherstellen. Nicht zuletzt beinhaltet eine bedarfsgerechte Bildungsbeglei-
tung, dass Jugendliche bei der Fortsetzung ihrer Qualifizierungsprozesse auch 
im Falle von Ausbildungsabbrüchen unterstützt werden. Wichtiges Qualitäts-
merkmal bei der Förderung non-formaler und informeller Bildungsprozesse der 
betreuten Kinder und Jugendlichen ist es, Kinder und Jugendliche in ihren Inte-
ressen zu bestärken und ihre Auseinandersetzung mit der Welt zu fördern. Dies 
beinhaltet, dass der Zugang zu externen Bildungsmöglichkeiten geschaffen und 
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Kinder und Jugendliche bei der Meinungsbildung, ihrer Auseinandersetzung mit 
sozialen und gesellschaftspolitischen Themen und im Umgang mit gesellschaft-
licher Pluralität entwicklungsadäquat begleitet werden. Nicht zuletzt umfasst 
eine bedarfsgerechte Bildungsförderung in der Einrichtung die Begleitung der 
betreuten Kinder und Jugendlichen bei der konstruktiven Nutzung von digitalen 
Medien. Angesichts der schnelllebigen Medienentwicklungen gilt es, dass sich 
Fachkräfte auf aktuelle Möglichkeiten der Mediennutzung einlassen und ent-
sprechende Kenntnisse erwerben.  

(10) Begleitung von Übergängen

Die Qualitätsstandards dieses Themenbereichs fokussieren auf vier Übergänge 
aus der Einrichtung, 

n	auf die Rückführung in das Herkunftssystem 
n	auf Übergänge aus der stationären Einrichtung in andere Betreuungsangebote 
n	auf Übergänge in die selbstorganisierte Lebensführung („Leaving Care“) und 
n	auf Übergänge aufgrund von problematischen Betreuungsverläufen und Be-

treuungskrisen

Alle dieser Übergänge sind grundsätzlich als individuelle Prozesse zu verste-
hen, bedürfen daher individuell abgestimmter Vorbereitungen und müssen 
ein höchstmögliches Maß an Beteiligung der betroffenen Heranwachsenden 
und ihrer Eltern bzw. relevanter Bezugspersonen ermöglichen. Vorbereitende 
Maßnahmen beinhalten unter anderem, dass Kinder bzw. Jugendliche sowie 
ihre Eltern in Entscheidungsprozesse (sei es für eine Rückführung, einen Betreu-
ungswechsel oder in Hinblick auf den konkreten Zeitpunkt des Auszugs) ange-
messen einbezogen sind und auf vorhandene Bindungen Rücksicht genommen 
wird. Ebenso gilt es, die betreuten Heranwachsenden bei etwaigen Ängsten und 
Ambivalenzen hinsichtlich der bevorstehenden Veränderungen zu unterstützen. 
Insbesondere bei Jugendlichen im Übergang zum Alleinwohnen kommt der vor-
bereitenden Unterstützung bei der Entwicklung von Kompetenzen zur eigen-
ständigen Bewältigung alltäglicher Anforderungen ebenso große Bedeutung 
zu wie bedarfsgerechten Möglichkeiten weiterführender Hilfestellungen nach 
Auszug (etwa durch ambulant betreute Wohnangebote oder andere Angebote 
der Nachbetreuung). Wesentlich bei allen Übergängen ist es, dass diese entspre-
chend den individuellen Unterstützungsbedürfnissen fließend gestaltet, abrupte 
Beziehungsabbrüche vermieden, adäquate Möglichkeiten der Verabschiedung 
geschaffen und weiterführende Kontaktmöglichkeiten mit der Einrichtung bzw. 
dem/der Betreuer/in vor Auszug geklärt werden. Bei Bedarf sollte die Rückkehr 
aus einer ambulanten Hilfeform in die Einrichtung ermöglicht werden. Nicht zu-
letzt muss Übergängen aufgrund von Betreuungskrisen ein besonderes Augen-
merk geschenkt werden. Aufgrund der hohen Bedeutung von Beziehungskonti-
nuität für die Entwicklungschancen von Heranwachsenden muss das Ziel aller 
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beteiligten Fachkräfte generell sein, dass abrupte Betreuungsabbrüche tunlichst 
vermieden werden, indem Betreuungsproblematiken frühzeitig reflektiert, er-
kannt und mittels einer flexiblen Gestaltung des Betreuungssettings abgefedert 
werden. Sollte sich eine Beendigung der Betreuung in einer Einrichtung als un-
vermeidlich herausstellen, ist es unabdingbar, dass alle involvierten Fachkräfte 
gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um passgenaue Hilfen für die be-
troffenen Heranwachsenden zu finden und lange Zwischenphasen zu vermei-
den, in denen (noch) keine passende weiterführende Hilfe verfügbar ist. 

(11) System- und organisationsübergreifende Kooperationen

Der letzte Qualitätsbereich konzentriert sich auf die Kooperation sozialpädago-
gischer Einrichtungen mit relevanten Systempartner/innen und Institutionen, 
denen in der Begleitung und Förderung von Kindern und Jugendlichen in sta-
tionärer Betreuung eine wichtige Rolle zukommt. Hierzu zählen insbesondere 
die Kinder- und Jugendhilfebehörden, fallführende Sozialarbeiter/innen sowie 
andere sozialpädagogische Einrichtungen, öffentliche Kontrollorgane (Volksan-
waltschaft, Fachaufsicht, Bewohner/innenvertretung), Kinder- und Jugendan-
waltschaften, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen, Institutionen des Sozial-
raums sowie Behörden (örtliche Polizeibehörde, Asylbehörde, etc.). 
Gelingende Kooperationen sind an eine Reihe von Bedingungen geknüpft. Zu 
nennen sind hier etwa die Auftrags- und Zielklärung, Rollenklarheit aller Beteilig-
ten in Hinblick auf die jeweiligen Zuständigkeiten, die wechselseitige Akzeptanz 
der beruflichen Denkansätze wie auch die Dialogbereitschaft aller Kooperations-
partner/innen „auf Augenhöhe“. Aus Perspektive der sozialpädagogischen Ein-
richtungen muss es Ziel jeder Kooperation sein, Reibungsverluste und Insellö-
sungen zu vermeiden, allen betreuten Kindern und Jugendlichen passgenaue, 
entwicklungs- und gesundheitsförderliche Angebote zugänglich zu machen und 
deren soziale und bildungsbezogene Teilhabe zu fördern. Die institutionelle und 
personelle Verankerung von Kooperationsaktivitäten ist hierfür ebenso erforder-
lich wie die Verfügbarkeit zeitlicher und finanzieller Ressourcen für fachlichen 
Austausch und Fallbesprechungen, Hospitationen oder regelmäßige Kontakt-
pflege mit Kooperationspartner/innen. Insbesondere für fallbezogene Koope-
rationen gilt nicht zuletzt für alle Kooperationspartner/innen, die relevanten 
Datenschutzbestimmungen konsequent zu berücksichtigen und die betreuten 
Heranwachsenden und deren Eltern darüber zu informieren, welche Informatio-
nen an die jeweiligen Kooperationspartner/innen weitergegeben werden. 
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